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BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN
 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

zwischen der Gemeinde Märkische Heide und der 

Stadt Cottbus über den Betrieb eines geeigneten
 

elektronischen Personenstandsregisterverfahrens 

sowie den Betrieb des IT-Fachverfahrens Automation
 

im Standesamt (AutiSta)
 

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern
 
Gesch.Z.: 33-347-22
 
Vom 18. März 2013
 

I.
 
Genehmigung
 

Gemäß § 24 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über kommunale Ge
meinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) genehmige ich 
als zuständige Aufsichtsbehörde nach § 27 Absatz 4 Satz 2 Num
mer 1 Buchstabe b GKG die öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
zwischen der Gemeinde Märkische Heide und der Stadt Cottbus 
über den Betrieb eines geeigneten elektronischen Personen
standsregisterverfahrens sowie den Betrieb des IT-Fachverfah
rens Automation im Standesamt (AutiSta) vom 13.02.2013. 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird gemäß § 24 Ab
satz 4 GKG am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung 
einschließlich ihrer Genehmigung im „Amtsblatt für Branden
burg“ wirksam. 

Im Auftrag 

Lechleitner 

II. 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat folgenden Wortlaut: 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

über den Betrieb eines geeigneten elektronischen 


Personenstandsregisterverfahrens sowie den Betrieb 

des IT-Fachverfahrens Automation im Standesamt 


(AutiSta)
 

zwischen der Gemeinde Märkische Heide
 
Schlossstraße 13a, 15913 Märkische Heide
 
vertreten durch den Bürgermeister
 
Dieter Freihoff
 

im Folgenden „Kommune“ genannt
 

und der Stadt Cottbus, 

Neumarkt 5, 03046 Cottbus,
 
vertreten durch den Oberbürgermeister
 
Frank Szymanski
 

Vorbemerkung 

Die Kommune beabsichtigt, ein IT-gestütztes Fachverfahren für 
ihre elektronischen Personenstandsregister einzuführen, um den 
ab 1. Januar 2014 bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen im 
Personenstandswesen nachzukommen. Zudem möchte sie das 
standesamtliche Fachverfahren „AutiSta“ durch ein Rechenzen
trum für sich betreiben lassen. Die Stadt verfügt bereits über ein 
elektronisches Personenstandsregisterverfahren sowie das Fach-
verfahren AutiSta. Perspektivisch soll bei der Stadt für das Land 
Brandenburg ein zentrales elektronisches Personenstandsregister 
nach § 67 Personenstandgesetz eingerichtet und betrieben werden. 

Aufgrund der §§ 1 und 23 Abs. 1 des Gesetzes über die kommu
nale Gemeinschaftsarbeit - GKG - vom 28. Mai 1999 (GVBl. I 
S. 194) in der Fassung der letzten Änderung vom 23. September 
2008 (GVBl. I S. 202) schließen die Kommune und die Stadt die 
folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrneh
mung der Aufgaben im Personenstandswesen: 

§ 1 
Gegenstand der Vereinbarung 

1. 	 Die Stadt verpflichtet sich gemäß § 23 Absatz 1 zweiter 
Halbsatz GKG (mandatierende Vereinbarung) folgende Auf
gaben für die Kommune durchzuführen: 

-	 Einrichtung und technischer Betrieb der elektronischen 
Personenstandsregister und der Sicherungsregister 

-	 Einführung und Betrieb des Fachverfahrens AutiSta. 

Die einzelnen Aufgaben, welche durch die Stadt wahrgenom
men werden, regelt Anlage 1, die hiermit Bestandteil dieser 
Vereinbarung ist. Die Stadt verpflichtet sich, die Aufgaben 
nach den Vorgaben des Personenstandsgesetzes und der Per
sonenstandsverordnung zur Datensicherheit durchzuführen. 

2. 	 Die Stadt Cottbus ist bereit, diese Aufgaben auch für andere 
Kommunen des Landes Brandenburg durchzuführen und 
auf der Grundlage einer durch die Landesregierung zu er
lassenden Verordnung ein zentrales elektronisches Perso
nenstandsregister zu betreiben, das den Standesämtern der 
angeschlossenen Brandenburger Kommunen lesenden Zu
griff auf den gesamten Registerbestand erlaubt. Die Kom
mune erklärt sich damit einverstanden, dass im Fall der Ein
richtung eines zentralen elektronischen Personenstandsre
gisters alle angeschlossenen brandenburgischen Kommunen 
lesenden Zugriff auf ihre Registerdaten erhalten. 

im Folgenden „Stadt“ genannt 
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§ 2 
Herbeiführung der Funktionsfähigkeit 


und Abnahme des geeigneten elektronischen
 
Personenstandsregisterverfahrens sowie Portierung,
 

Migration, Funktionsfähigkeit und Abnahme des 

IT-Fachverfahrens AutiSta
 

1. 	 Das geeignete elektronische Personenstandsregisterverfah
ren muss nach Abschluss der Arbeiten zur Herbeiführung 
der Funktionsfähigkeit von der Kommune getestet und ab
genommen werden (fachtechnische Verfahrens- und Pro
grammfreigabe). Die einzelnen Arbeitsschritte werden im 
Vorfeld abgestimmt und die Ergebnisse dokumentiert. Die 
Programmfreigabe/Abnahme erfolgt schriftlich. Gering
fügige Abweichungen von der Leistungsbeschreibung recht
fertigen nicht die Verweigerung der Abnahme. 

2. 	 Das IT-Fachverfahren AutiSta wird zur Stadt verlagert (Por
tierung) und die Daten aus der bisherigen Quelldatenbank in 
die Zieldatenbank bei der Stadt mit Wechsel in die AutiSta-
Version 9.x und ggf. auch des Datenbanksystems migriert. 
Nach Abschluss der Migration erfolgt ein qualifizierter 
Fachtest und die Programmfreigabe (fachtechnische Verfah
rens- und Programmfreigabe) durch die Kommune. Die ein
zelnen Arbeitsschritte werden im Vorfeld abgestimmt und 
die Ergebnisse dokumentiert. Die Programmfreigabe/Ab
nahme erfolgt schriftlich. Geringfügige Abweichungen von 
der Leistungsbeschreibung rechtfertigen nicht die Verwei
gerung der Abnahme. 

3. 	 Wurden Abweichungen festgestellt und wird dennoch die 
Abnahme erklärt, werden die Abweichungen in der Abnah
meerklärung als Mängel aufgeführt. Die Stadt wird die 
Mängel unverzüglich beseitigen. 

4. 	 Erfolgt nicht innerhalb von 6 Wochen nach Übersendung der 
schriftlichen Mitteilung der Stadt über den Abschluss ihrer 
Arbeiten zur Einführung eine schriftliche Mängelanzeige, in 
der die festgestellten Abweichungen von der Leistungsbe
schreibung aufgeführt sind, gilt die Abnahme der Leistung 
als erklärt. 

5. 	Als Leistungsübernahmepunkt gilt der LVN Übergang 
Lipezker Straße, 03046 Cottbus. 

6. 	 Die schriftliche Abnahmeerklärung wird ersetzt durch die 
Aufnahme des Betriebes. 

§ 3 
Zusammenarbeit 

Die Kommune und die Stadt arbeiten vertrauensvoll zusammen 
und informieren sich gegenseitig in vollem Umfang über alle 
wesentlichen Umstände, die mit der Aufgabenwahrnehmung zu
sammenhängen. Auftretende Probleme sollen unverzüglich und 
einvernehmlich einer Lösung zugeführt werden. Die Kommune 
wird die Stadt bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen 
in angemessenem Umfang unterstützen. Sie wird ihr insbeson
dere die erforderlichen Informationen und Unterlagen vollstän
dig und rechtzeitig zur Verfügung stellen. 

§ 4 
Kostenerstattung 

1. 	 Die Kommune erstattet der Stadt die Kosten für den Betrieb 
des elektronischen Personenstandsregisters und des IT-
Fachverfahrens AutiSta. Die Kostenerstattung beträgt 
1.056,72 EUR pro bei der Kommune vorhandenem Fach
verfahrensarbeitsplatz und Vertragsjahr. 

2. 	 Die Stadt behält sich begründete Anpassungen der Kosten
erstattung, insbesondere in Fällen der Entgelt- oder Besol
dungserhöhungen im öffentlichen Dienst oder Preisanpas
sungen Dritter (z. B. Software- oder Energielieferanten), 
vor. Erhöhungsverlangen sind drei Monate vor ihrem Wirk
samwerden schriftlich anzuzeigen. Dabei ist die Notwendig
keit der Anpassung inhaltlich und rechnerisch darzulegen. 

3. 	 Die Kommune ist berechtigt, innerhalb von einem Monat 
nach Zugang des Erhöhungsverlangens diese Vereinbarung 
außerordentlich mit einer Frist von sechs Monaten zu kün
digen. Das Kündigungsrecht besteht nicht, wenn die Stadt 
die Entgelterhöhungen nicht zu vertreten hat. 

4. 	 Die Kostenerstattung wird jährlich in einem Betrag an die 
Stadt gezahlt. Die erste Zahlung wird 4 Wochen nach Wirk
samwerden des Vertrages, jede folgende jährliche Zahlung 
4 Wochen nach Ablauf eines Vertragsjahres fällig. Der jähr
liche Betrag ist auf das Konto der Stadt Cottbus, Konto-Nr. 
1900 150 20 bei der Sparkasse Spree-Neiße BLZ 180 50000 
zu überweisen. 

5. 	 Kommune und Stadt gehen davon aus, dass die vereinbarte 
Kostenerstattung nicht der Umsatzsteuer unterliegt (Bei
standsleistung der Verwaltung). Sollte sich die steuerliche 
Sach- oder Rechtslage ändern, erstattet die Kommune der 
Stadt die durch die Steuerpflicht entstehenden Mehrbelas
tungen. 

6. 	 Sollten nach Maßgabe des § 1 Absatz 2 dieser Vereinbarung 
der Stadt Mehrkosten durch die Einrichtung eines zentralen 
Personenstandsregisters entstehen, so erstattet die Kommu
ne die durch die Einrichtung auf sie entfallenden Kosten der 
Stadt. 

§ 5 
Ansprechpartner 

Verantwortlicher Ansprechpartner für die kaufmännischen, in
haltlichen und organisatorischen Fragestellungen im Zusam
menhang mit der Wahrnehmung der Aufgaben des Personen
standswesens ist auf Seiten der Stadt das Kommunale Rechen
zentrum der Stadt Cottbus (KRZ, Eigenbetrieb der Stadt Cott
bus), vertreten durch den Werkleiter Herr Holger Kelch, Berli
ner Straße 6, 03046 Cottbus und auf Seiten der Kommune der 
Bürgermeister Herr Dieter Freihoff. 

§ 6 
Änderungen und Ergänzungen 

1. Die Stadt und die Kommune verpflichten sich, die Inhalte 
dieser Vereinbarung auch vor Ablauf der Gültigkeitsdauer 
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erneut zu verhandeln, wenn wesentliche Änderungen der be
schriebenen Leistung in qualitativer oder quantitativer Hin
sicht absehbar oder eingetreten sind. 

2. 	 Fällt die Aufgabe bei der Kommune weg, ändern sich die 
Grundlagen der Zusammenarbeit oder treten Umstände auf, 
die bei Abschluss dieser Vereinbarung noch nicht vorher
sehbar waren, wird diese im gegenseitigen Einvernehmen 
angepasst. 

3. 	 Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche einer Partei der Ver
einbarung können nach Abschluss dieser Vereinbarung nur 
schriftlich und in beiderseitigem Einverständnis über Inhalt 
und möglicherweise Mehr- oder Minderaufwendungen ver
einbart werden. Auf §§ 7 Abs. 1, 13 dieser Vereinbarung 
wird hingewiesen. 

§ 7 
Inkrafttreten und Beendigung der Vereinbarung 

1. 	 Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung tritt am Tage nach 
ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

2. 	 Die Vereinbarung wird über eine Mindestlaufzeit von fünf 
Jahren geschlossen. Erfolgt keine Kündigung, verlängert 
sich die Vereinbarung jeweils um ein weiteres Jahr. Die Ver
einbarung kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ver
tragsende schriftlich gekündigt werden. 

3. 	 Bei vorzeitiger Beendigung dieser Vereinbarung werden die 
der Stadt bis dahin entstandenen Kosten und erbrachten 
Leistungen der Kommune in Rechnung gestellt. 

4. 	 Nach Beendigung der Vereinbarung übergibt die Stadt der 
Kommune sämtliche Unterlagen und Verarbeitungs- und 
Nutzungsergebnisse im Zusammenhang mit dem Auftrags
verhältnis in einer für die Kommune übernahmefähigen 
Form. Die Datenträger der Stadt werden physikalisch ge
löscht. Testunterlagen und Ausschussmaterial werden ver
nichtet oder der Kommune ausgehändigt. 

Die Kommune trägt die im Zusammenhang mit der Aushändi
gung der Unterlagen bzw. im Zusammenhang mit der Löschung 
von Daten auf Datenträger entstehenden Kosten gegenüber der 
Stadt. Der Betrag ist 4 Wochen nach Rechnungslegung durch die 
Stadt zur Zahlung fällig. Die Zahlung erfolgt auf das unter 
§ 4 dieser Vereinbarung genannte Konto der Stadt. 

§ 8 
Haftung 

1. 	 Die Haftungsregelungen nach BGB gelten nur bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit. 

2. 	 Macht ein Dritter gegenüber der Kommune Ansprüche wegen 
der Verletzung von Schutzrechten (gewerbliche Schutzrechte 
oder Urheberrechte) durch die Nutzung des Vereinbarungsge
genstandes geltend und wird deren Nutzung hierdurch beein
trächtigt oder untersagt, haftet die Stadt wie folgt: 

3. 	 Die Stadt wird nach ihrer Wahl und auf ihre Kosten entwe
der den Vereinbarungsgegenstand so ändern oder ersetzen, 
dass er das Schutzrecht nicht verletzt, aber im Wesentlichen 
der Vereinbarung entspricht oder die Kommune von Lizenz
entgelten gegenüber dem Schutzrechtsinhaber oder Dritten 
freistellen. Gelingt dies der Stadt zu angemessenen Bedin
gungen nicht, hat sie diesen Vereinbarungsgegenstand gegen 
Erstattung des entrichteten Entgeltes abzüglich eines die 
Zeit der Nutzung berücksichtigenden Betrages zurückzu
nehmen. In diesem Fall ist die Kommune verpflichtet, die
sen Vereinbarungsgegenstand zurückzugeben. 

4. 	 Voraussetzung für die Haftung der Stadt im Falle der Einre
de einer Schutzrechtsverletzung ist, dass die Kommune die 
Stadt von Ansprüchen Dritter unverzüglich verständigt, die 
behauptete Schutzrechtsverletzung nicht anerkennt und jeg
liche Auseinandersetzung einschließlich etwaiger außerge
richtlicher Regelungen der Stadt überlässt oder nur im Ein
vernehmen mit der Stadt führt. Stellt die Kommune die Nut
zung aus Schadensminderungs- oder sonstigen Gründen ein, 
ist sie verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit 
der Nutzungseinstellung ein Anerkenntnis der behaupteten 
Schutzrechtsverletzung nicht verbunden ist. 

5. 	 Soweit die Kommune die Schutzrechtsverletzung selbst zu 
vertreten hat, sind Ansprüche gegen die Stadt ausgeschlos
sen. 

6. 	 Weitergehende Ansprüche der Kommune wegen einer Ver
letzung von Schutzrechten Dritter sind ausgeschlossen. 

§ 9 
Behinderung und Unterbrechung der Leistung 

1. 	 Soweit die Stadt die vereinbarten Leistungen infolge Ar
beitskampfes, höherer Gewalt oder anderer vergleichbarer 
Umstände nicht erbringen kann, treten für die Stadt keine 
nachteiligen Rechtsfolgen ein. 

2. 	 Sieht sich die Stadt in den übernommenen Leistungen be
hindert, so zeigt sie dies der Kommune unverzüglich schrift
lich an. Die Kommune ist in diesem Falle von ihrer Zah
lungspflicht befreit. 

3. 	 Sobald die Ursache der Behinderung oder Unterbrechung 
wegfällt, nimmt die Stadt die Leistungen unverzüglich wie
der auf. 

§ 10 
Datenschutz 

Das KRZ verarbeitet die Daten gemäß § 11 des Brandenburgi
schen Datenschutzgesetzes (BbgDSG) unter Maßgabe der An
lage 2 „Datenschutz“, welche hiermit Bestandteil der Vereinba
rung wird. Die Beachtung der Bestimmungen des Brandenbur
gischen Datenschutzgesetzes und sonstiger datenschutzrecht
licher Bestimmungen bei der Verarbeitung und insbesondere bei 
der Datenübermittlung werden von dem Kommunalen Rechen
zentrum der Stadt Cottbus ausdrücklich zugesichert. Das Kom
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munale Rechenzentrum der Stadt Cottbus sichert Vorsorgemaß
nahmen für Not- und Katastrophenfälle zu. 

§ 11 
Vereinbarung zur gütlichen Einigung 

Die Parteien der Vereinbarung einigen sich darauf, bei Streitig
keiten über Rechte und Verbindlichkeiten aus der Vereinbarung 
vor Anrufung der Aufsichtsbehörde nach § 28 GKG eine gütli
che Einigung anzustreben. 

§ 12 
Salvatorische Klausel 

Sollte ein Teil der Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so 
werden die Bestimmungen in ihrem übrigen Inhalt davon nicht 
berührt. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine solche 
Bestimmung ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen 
Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächs
ten kommt. Gleiches gilt für etwaige Vereinbarungslücken. 

§ 13 
Genehmigung 

Diese Vereinbarung bedarf der Genehmigung der zuständigen 
Aufsichtsbehörde im Sinne der §§ 24, 27 GKG. 

Cottbus, Märkische Heide, 
den 13.02.2013 den 11.12.2012 

Frank Szymanski Dieter Freihoff 
Oberbürgermeister Bürgermeister 

Holger Kelch Annett Lehmann 
Bürgermeister/Werkleiter Stellvertreterin 
des Eigenbetriebes „Kommunales 
Rechenzentrum der Stadt Cottbus“ 

Anlage 1 

1.	 Einrichtung und Betrieb der elektronischen Personen
standsregister und Sicherungsregister 

1.1	 Leistungen der Stadt: 

- Erstellung eines abgestimmten Projektplanes 
- Bereitstellung der zentralen Server-, Datenbank-, Sig

natur- und Archivsoftware 
- Installationsparameter klären 
- Aufbau und Bereitstellung der Systeme zur Verfah

rensnutzung 
- Mandant einrichten 

- Test planen, begleiten und Anwender einrichten 
- Netz-/Leitungsanbindung klären 
- Einweisung der Anwender 
- Produktionsbeginn abstimmen und begleiten 

1.2	 Leistungen der Kommune: 

- Bereitstellung der erforderlichen Fachverfahrensli
zenz 

- Qualifizierte Mitarbeit (fachlich und technisch) im 
Rahmen der Verfahrensbereitstellung durch die Stadt 
und Bereitstellung der erforderlichen Informationen 
und Ressourcen (z. B. Informationen zur vorhande
nen Technik, Bereitstellung von Besprechungsräu
men) 

- Bereitstellung eigener, arbeitsplatzbezogener Hard-
und Software, insbesondere Signaturkarten, Lesege
räte, Scanner 

- Netz-/Leitungsanbindung bereitstellen 
- Einrichten und Durchführen der Benutzerverwaltung 
- Lokale Installationen auf eigenen Systemen vorneh

men (sofern erforderlich) 
- Benennung von Verfahrensverantwortlichen 
- Teilnahme an den regelmäßigen Projekt- und Be

triebsbesprechungen 

1.3	 Betrieb 

1.3.1 Sicherstellung des laufenden Betriebes 

Hierunter fallen alle Aufgaben, die zur Sicherstellung der 
Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit notwendig sind, 
insbesondere die Bereitstellung aller zum Betrieb erfor
derlichen Ressourcen (Räume, Energie, etc.). Die Stadt 
veranlasst Vorbeugungsmaßnahmen zur Aufrechterhal
tung des störungsfreien Betriebes und stimmt diese Maß
nahmen mit der Kommune ab. 

Im Einzelnen werden folgende Detailleistungen erbracht: 

1.3.2 Leistungen der Stadt: 

- Betreiben und zur Verfügung stellen von Hard- und 
Software inklusive der dazu erforderlichen Dienstleis
tungen (Server mit Systemsoftware sowie dazugehöri
ge Installations- und Dienstleistungen, Signaturgeräte, 
Signaturkarten, Server-Software und Datenbank-, Sig
natur- und Archivsoftware nach Vorgabe der Stadt) 

- Unterstützungsleistungen beim regelmäßigen Aus
tausch von Signaturen 

- Betreiben des Registerverfahrens 
- Betreiben der Signaturarchitektur 
- Betreiben des Archivsystems 
- Betreiben einer Testumgebung 
- Speicherplatzbereitstellung über das SAN 
- Datensicherung und Wiederherstellung des geeigne

ten Personenstandsregisterverfahrens, der Signatur und 
Archivinfrastruktur 

- Unterstützung bei der Fortschreibung des Betriebs
und Sicherheitskonzepts 

- Steuerung des Verfahrensbetriebs 
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- Änderungsmanagement 
- Konfigurationsmanagement 
- Koordination von regelmäßigen Betriebsbesprechun

gen
 
- Einweisung der Anwender
 

1.3.3 Leistungen der Kommune: 

- Bereitstellen der erforderlichen Informationen und 
Ressourcen (z. B. Informationen zur vorhandenen Tech
nik, Bereitstellen von Räumen bei Besprechungen) 

- Mitwirkung beim Betrieb des Verfahrens durch fach
lich qualifizierte Mitarbeiter/innen und Benennung 
eines fachlichen und technischen Verfahrensverant
wortlichen 

- Sicherstellung einer zentralen Weiterleitung von Ver
fahrensproblemen und -störungen 

- Bereitstellung, Betrieb und Support der erforder
lichen, eigenen, arbeitsplatzbezogenen Hard- und Soft
ware, insbesondere Signaturkarten, Lesegeräte, Scan
ner, inkl. Ersatzbeschaffungen und Durchführung ei
gener lokaler Installationen 

- Netz-/Leitungsanbindung bereitstellen 
- Einrichten und Durchführen der Benutzerverwaltung 
- Teilnahme an den regelmäßigen Projekt- und Be

triebsbesprechungen 

1.4 Service Level Agreement 

1.4.1 Die Stadt erbringt über ihren Eigenbetrieb „Kommunales 
Rechenzentrum“ folgende Service-Leistungen beim Be
trieb der Anwendung: 

-	 Annahme von Störungsmeldungen 
- Störungsbeseitigung innerhalb der Servicezeiten un

ter Berücksichtigung von 
- Prioritäten 
- festgelegten Reaktionszeiten 
- festgelegten Wiederherstellungszeiten 

- Bereitstellung der Anwendung innerhalb der Online-
Zeiten (beaufsichtigter Betrieb) 

- Bereitstellung der Anwendung außerhalb der Online-
Zeiten (unbeaufsichtigter Betrieb) 

-	 Abweichungen vom Standard-Service-Level werden 
nicht vereinbart. 

Standard-Service-Level - Annahmezeiten für Störungs
meldungen 

Die Entgegennahme von Störungen erfolgt in einem gere
gelten Verfahren während der Annahmezeiten zentral 
über die Telefonnummer des Kommunalen Rechenzent
rums der Stadt Cottbus: 0355 49497171 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr 

dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Störungs
meldungen rund um die Uhr per E-Mail an: 

nutzerservice@krz-cottbus.de aufzugeben. Diese werden
 
innerhalb der Servicezeiten abgearbeitet.
 

Servicezeiten
 
Die gemeldeten Störungen werden während der Service
zeiten bearbeitet. Die Wiederherstellung wird in den Ser
vicezeiten erbracht.
 

Servicezeiten:
 
montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 
Darüber hinausgehende Servicezeiten können im Einzel
fall gesondert vereinbart werden.
 

Online-Zeiten (beaufsichtigter Betrieb)
 
Die von der Stadt zur Verfügung gestellte IT steht der
 
Kommune während der Online-Zeiten zur Verfügung:
 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 

Unterbrechungen, insbesondere geplante Wartungsarbei
ten, erfolgen in der Online-Zeit nur nach Abstimmung.
 

Unbeaufsichtigter Betrieb
 
Die IT steht außerhalb der Online-Zeiten unbeaufsichtigt
 
zur Verfügung. Sie kann in dieser Zeit nach Bedarf, z. B.
 
zur Ausführung der Batchproduktion, durch die Stadt un
terbrochen werden.
 

Wartungsfenster
 

Wartungsfenster dienen der vorbeugenden Wartung der
 
IT-Infrastruktur, um einen störungsfreien Betrieb zu si
chern. Die Stadt darf die Dienste während der Wartungs
fenster unterbrechen, sofern dies betrieblich oder tech
nisch notwendig ist. Die Stadt wird über geplante War
tungsarbeiten rechtzeitig, mindestens 2 Arbeitstage im
 
Voraus informieren.
 

Die Stadt wird Wartungsarbeiten, die zu einer Betriebs
einschränkung führen könnten, möglichst innerhalb des
 
festen Wartungsfensters vornehmen. Sofern ein Shutdown
 
des Systems erforderlich wird, wird dieser in allen Fällen
 
(auch während des Wartungsfensters) mindestens 24 Stun
den vorher angekündigt.
 

Als Wartungsfenster können alle Zeiten außerhalb der
 
Online-Zeiten der Stadt genutzt werden, sofern Einzel
vereinbarungen nicht entgegenstehen.
 

Störungen werden grundsätzlich wie folgt kategorisiert
 
und sind mit folgenden Reaktionszeiten (RZ) und Wieder
herstellungszeiten (WHZ) unterlegt:
 

mailto:nutzerservice@krz-cottbus.de
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Priorität 1 - Hoch: 

RZ: 4 Stunden/WHZ: 1 Arbeitstag
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt schnell zu. 

Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind sehr zeitkritisch.
 
Die überwiegende Anzahl der Benutzer ist betroffen.
 

Priorität 2 - Mittel: 

RZ: 1 Arbeitstag/WHZ: 4 Arbeitstage
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit substantiell zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nur mäßig zeitkritisch.
 
Nur einzelne Benutzer sind betroffen.
 

Priorität 3 - Niedrig:
 
RZ: 2 Arbeitstage/WHZ: max. 1 Monat
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit nur unwesentlich zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nicht zeitkritisch.
 

Reaktions- und Wiederherstellungszeiten
 

Reaktionszeiten (RZ)
 
In den Reaktionszeiten stimmt die Stadt konkrete Schrit
te zur Lösung der Störung mit der Kommune ab. Die Leis
tung wird während des beaufsichtigten Betriebes (Annah
mezeiten) erbracht.
 
Wiederherstellungszeiten (WHZ)
 
Die Wiederherstellung erfolgt innerhalb der Servicezeit.
 

2.	 Migration und Betrieb des IT-Fachverfahrens AutiSta 

Die Kommune betreibt das IT-Fachverfahren „Automa
tion im Standesamt - AutiSta“. Die Stadt betreibt dieses 
Fachverfahren ebenfalls und verfügt über eine Version, 
die Rechenzentrum gestützt vorgehalten wird. Aufgrund 
der Funktionalitäten, der informationstechnischen Ab
hängigkeiten und aus Gründen der IT-Sicherheit ist es 
zweckmäßig, auch das IT-Fachverfahren AutiSta durch 
die Stadt betreiben zu lassen. 

2.1	 Leistung Portierung und Migration des IT-Fachverfahrens 
AutiSta 

2.1.1 Leistung der Stadt 

- Erstellung eines abgestimmten Projektplanes 
- Installationsparameter klären 
- Aufbau und Bereitstellung der Systeme zur Verfah

rensnutzung (AutiSta via Citrix) 
- Mandant einrichten 
- Test planen, begleiten und Anwender einrichten 
- Netz-/Leitungsanbindung klären 
- Migration der bestehenden AutiSta-Anwendung, Ver

sionsstand planen und realisieren 
- Produktionsbeginn abstimmen und begleiten 
- Migration, z. B. für die Überführung der Datenbank, 

für Testarbeiten, für den Produktionsstart und zu Client
systemen 

2.1.2 Folgende Leistungen werden durch die Kommune er
bracht: 

- Bereitstellung der erforderlichen Fachverfahrenslizenz 
- Qualifizierte Mitwirkung bei den oben genannten Ak

tivitäten 
- Netz-/Leitungsanbindung bereitstellen 
- Daten aus AutiSta-Datenbank bereitstellen 
- Lokale Installationen auf eigenen Systemen vorneh

men, z. B. Citrix-Client 
- Fachtest durchführen und Abnahme erklären 

2.2	 Betrieb des IT-Fachverfahrens AutiSta 

Folgende Leistungen werden im Rahmen der Vereinba
rung erbracht: 
Die Leistungen umfassen alle Aufgaben, die zur Sicher
stellung der Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit not
wendig sind, und, sofern die Technik im Rechenzentrum 
der Stadt integriert ist, auch die Bereitstellung aller zum 
Betrieb erforderlichen Ressourcen (Räume, Energie, 
etc.). 

2.2.1 Leistungen der Stadt: 

- Sicherstellung des lfd. Betriebes des Verfahrens 
- Bereitstellung von Updates soweit diese aus den 

Pflegeverträgen zur Verfügung stehen 
- bedarfsgerechte Bereitstellung der Hardware (Test

und Produktionssysteme, Ausfallsicherung, inkl. er
forderlicher Speichermedien) 

- AutiSta Hosting über Citrix-Technologie 
- Betriebs- und Wiederherstellungszeiten gemäß SLA 

(siehe Anlage Service Level Agreement) 
- Datenbank Backup/Restore/Recovery Optimierung 

und Tuning des Verfahrenszugriffs 
- Durchführung von Updates für das Gesamtsystem, 

z. B. AutiSta-Client, AutiSta-Server 
- Durchführung von technischen Verfahrenstests 
- Einweisung der Anwender 

2.2.2 Leistungen der Kommune: 

- Bereitstellen der erforderlichen Informationen und 
Ressourcen (z. B. Informationen zur vorhandenen 
Technik, Bereitstellen von Räumen bei Besprechun
gen) 

- Mitwirkung beim Betrieb des Verfahrens durch fach
lich qualifizierte Mitarbeiter/innen und Benennung 
eines fachlichen und technischen Verfahrensverant
wortlichen 

- Sicherstellung einer zentralen Weiterleitung von Ver
fahrensproblemen und -störungen 

- Lizenzbeistellungen AutiSta inkl. der erforderlichen 
Pflegeverträge 

- Bereitstellung der Netzanbindung 
- Bereitstellung, Betrieb und Support der erforder
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lichen, eigenen Hard- und Softwarekomponenten und 
Durchführung eigener, lokaler Installationen 

2.3 Service Level Agreement über den Betrieb AutiSta 

Leistungspaket Service 

Die Stadt erbringt folgende Service-Leistungen beim Be
trieb des IT-Fachverfahrens AutiSta: 

- Annahme von Störungsmeldungen 
- Störungsbeseitigung innerhalb der Servicezeiten un

ter Berücksichtigung von 
- Prioritäten 
- festgelegten Reaktionszeiten 
- festgelegten Wiederherstellungszeiten 

- Bereitstellung der Anwendung innerhalb der Online-
Zeiten (beaufsichtigter Betrieb) 

- Bereitstellung der Anwendung außerhalb der Online-
Zeiten (unbeaufsichtigter Betrieb) 

- Abweichungen vom Standard-Service-Level werden 
nicht vereinbart. 

Standard-Service-Level 

Annahmezeiten für Störungsmeldungen 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Störungsmeldun
gen rund um die Uhr per E-mail aufzugeben. Diese wer
den innerhalb der Servicezeiten abgearbeitet. 

Servicezeiten 
Die gemeldeten Störungen werden während der Service
zeiten bearbeitet. Die Wiederherstellung wird in den Ser
vicezeiten erbracht. 

Annahmezeiten für Störungsmeldungen 
Die Entgegennahme von Störungen erfolgt in einem gere
gelten Verfahren während der Annahmezeiten zentral 
über die Telefonnummer des Kommunalen Rechenzen
trums der Stadt Cottbus: 0355 49497171 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Störungs
meldungen rund um die Uhr per E-mail an: 
nutzerservice@krz-cottbus.de aufzugeben. Diese werden 
innerhalb der Servicezeiten abgearbeitet. 

Servicezeiten 

Die gemeldeten Störungen werden während der Service
zeiten bearbeitet. Die Wiederherstellung wird in den Ser
vicezeiten erbracht. 

Servicezeiten:
 
montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 

donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr 
außer an Feiertagen 

Darüber hinausgehende Servicezeiten können im Einzel
fall gesondert vereinbart werden. 

Online-Zeiten (beaufsichtigter Betrieb) 

Die von der Stadt zur Verfügung gestellte IT steht der 
Kommune während der Online-Zeiten zur Verfügung: 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr 
außer an Feiertagen 

Unterbrechungen, insbesondere geplante Wartungsarbei
ten, erfolgen in der Online-Zeit nur nach Abstimmung. 

Unbeaufsichtigter Betrieb 

Die IT steht außerhalb der Online-Zeiten unbeaufsichtigt 
zur Verfügung. Sie kann in dieser Zeit nach Bedarf, z. B. 
zur Ausführung der Batchproduktion, durch die Stadt 
unterbrochen werden. 

Wartungsfenster 

Wartungsfenster dienen der vorbeugenden Wartung der 
IT-Infrastruktur, um einen störungsfreien Betrieb zu si
chern. Die Stadt darf die Dienste während der Wartungs
fenster unterbrechen, sofern dies betrieblich oder tech
nisch notwendig ist. Die Stadt wird über geplante War
tungsarbeiten rechtzeitig mindestens 2 Arbeitstage im 
Voraus informieren. 

Die Stadt wird Wartungsarbeiten, die zu einer Betriebs
einschränkung führen könnten, möglichst innerhalb des 
festen Wartungsfensters vornehmen. Sofern ein Shut
down des Systems erforderlich wird, wird dieser in allen 
Fällen (auch während des Wartungsfensters) mindestens 
24 Stunden vorher angekündigt. 

Als Wartungsfenster können alle Zeiten außerhalb der 
Online-Zeiten der Stadt genutzt werden, sofern Einzel
vereinbarungen nicht entgegenstehen. 

Störungen werden grundsätzlich wie folgt kategorisiert 
und sind mit folgenden Reaktionszeiten (RZ) und Wieder
herstellungszeiten (WHZ) unterlegt: 

Priorität 1 - Hoch: 

RZ: 4 Stunden/WHZ: 1 Arbeitstag
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt schnell zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind sehr zeitkritisch.
 
Die überwiegende Anzahl der Benutzer ist betroffen.
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Priorität 2 - Mittel: 

RZ: 1 Arbeitstag/WHZ: 4 Arbeitstage
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit substantiell zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nur mäßig zeitkritisch.
 
Nur einzelne Benutzer sind betroffen.
 

Priorität 3 - Niedrig: 

RZ: 2 Arbeitstage/WHZ: max. 1 Monat
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit nur unwesentlich zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nicht zeitkritisch.
 

Reaktions- und Wiederherstellungszeiten
 

Reaktionszeiten (RZ)
 
In den Reaktionszeiten stimmt die Stadt konkrete Schrit
te zur Lösung der Störung mit der Kommune ab. Die Leis
tung wird während des beaufsichtigten Betriebes (Annah
mezeiten) erbracht.
 

Wiederherstellungszeiten (WHZ)
 
Die Wiederherstellung erfolgt innerhalb der Servicezeit.
 

Anlage 2 

Allgemeine Bedingungen der Auftragsdatenverarbeitung 
gemäß § 11 BbgDSG 

§ 1 
Grundsätze 

(1) Die Stadt verarbeitet die Daten der Kommune ausschließlich in 
deren Auftrag. Eine Zuständigkeitsübertragung findet nicht statt. 

(2) Die Kommune ist im Sinne von § 11 Abs. 1 S. 1 Branden
burgisches Datenschutzgesetz (BbgDSG) für die Einhaltung der 
Bestimmungen des BbgDSG und anderer datenschutzrecht
licher Vorschriften hinsichtlich der von ihr in Auftrag gegebenen 
Datenverarbeitung verantwortlich. Für den Test und die Freiga
be eines Verfahrens, das die Stadt im Rahmen der Auftragsda
tenverarbeitung betreibt, ist die Kommune verantwortlich. 

(3) Die Stadt gewährleistet bei der Auftragsdatenverarbeitung 
die Konformität der Verarbeitungsprozesse mit den für die Stadt 
auf Grund Gesetzes oder Vereinbarung geltenden datenschutz
rechtlichen Vorschriften. 

(4) Die Kommune ist verpflichtet, alle im Rahmen des Vertrags
verhältnisses erlangten Betriebsgeheimnisse und Datensicher
heitsmaßnahmen der Stadt vertraulich zu behandeln. 

§ 2 
Auftrag und Weisungen 

(1) Ergänzungen des Auftrags müssen von der Kommune 
schriftlich festgelegt und Weisungen schriftlich übermittelt wer

den. Weisungsberechtigte Personen und Ansprechpartner sind 
zu benennen. Nachfolger und/oder Vertreter sind unverzüglich 
gegenseitig schriftlich mitzuteilen. 

(2) Die Stadt stellt das gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 Personen
standsverordnung für Daten mit hohem Schutzbedarf erforder
liche Sicherheitsniveau im Rahmen der Beauftragung durch die 
Kommune sicher. 

(3) Sind spezialgesetzliche datenschutzrechtliche Bestimmun
gen zu beachten, so legen die Kommune und die Stadt hierzu be
sondere Maßgaben fest. 

(4) Die Stadt verarbeitet die Daten nach Auftrag und Weisungen 
der Kommune. Soweit ein Betroffener sich unmittelbar an die 
Stadt zwecks Berichtigung oder Löschung seiner Daten wendet, 
leitet die Stadt dieses Ersuchen unverzüglich an die Kommune 
weiter. 

§ 3 
Rechte und Pflichten der Kommune und der Stadt 

(1) Der Kommune und ihrem behördlichen Datenschutzbeauf
tragten werden vor Beginn und während der Datenverarbeitung 
das Recht eingeräumt, nach Vorankündigung während der üb
lichen Geschäftszeiten der Stadt durch Inaugenscheinnahme 
und sonstige Erhebungen zu kontrollieren, dass die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten nur im Rahmen des Auftrags und 
der Weisungen der Kommune erfolgt. 

(2) Der Kommune und ihrem behördlichen Datenschutzbeauf
tragten werden die für die Erfüllung ihrer Rechte und Pflichten 
erforderlichen Auskünfte erteilt. Sie können in die auftrags
bezogenen gespeicherten Daten, die verwendeten Datenverar
beitungsprogramme sowie die Verarbeitungsprotokolle einsehen 
und die technischen und organisatorischen Maßnahmen prüfen. 

(3) Die Stadt informiert die Kommune unverzüglich über ge
plante Veränderungen in der Organisation der Datenverarbei
tung und den angewandten Verfahren, soweit sie für die Daten
verarbeitung im Auftrag sicherheitsrelevant sind. Entsprechen
des gilt in Fällen von schwerwiegenden Betriebsstörungen, bei 
Verdacht auf Datenschutzverletzungen oder andere Unregelmä
ßigkeiten bei der Verarbeitung der Daten der Kommune. 

(4) Die Kommune prüft die Verarbeitungsergebnisse zumindest 
stichprobenartig und informiert die Stadt unverzüglich, wenn sie 
Fehler oder Unregelmäßigkeiten feststellt. 

(5) Die Stadt verpflichtet alle Beschäftigten, die Zugang zu per
sonenbezogenen Daten der Kommune haben, auf das Datenge
heimnis gem. § 6 BbgDSG. 

§ 4 
Technische und organisatorische Maßnahmen 

(1) Die Stadt konzipiert unter Beachtung der für die elektroni
schen Personenstandsregister und das Fachverfahren AutiSta 
geltenden Vorschriften die für den Datenschutz erforderlichen 
technisch-organisatorischen Maßnahmen. Der Kommune wird 
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das IT-Sicherheitskonzept, insbesondere die zur Umsetzung des 
Sicherheitskonzeptes getroffenen bzw. zu treffenden techni
schen und organisatorischen Maßnahmen, zur Bestätigung vor
gelegt. Die Produktivsetzung erfolgt durch die Kommune und 
unter Kenntnis der zu diesem Zeitpunkt umgesetzten techni
schen und organisatorischen Maßnahmen. 

(2) Der Stadt ist es während der Laufzeit des Datenverarbei
tungsauftrags gestattet, im Rahmen von Weiterentwicklungen 
alternative Maßnahmen gegenüber den ursprünglich vereinbar
ten Maßnahmen in Abstimmung mit der Kommune zu ergreifen, 
soweit das Sicherheitsniveau nicht unterschritten wird. 

(3) Durch die technischen und organisatorischen Maßnahmen 
soll ergänzend zu und über die nach den Vorschriften für die 
elektronischen Personenstandsregister und AutiSta geltenden 
Vorgaben hinaus insbesondere erreicht werden, dass 

1.	 administrative Zugriffe, mit denen Änderungen an automa
tisierten Verfahren bewirkt werden können, technisch abge
sichert und nur von den hierzu ausdrücklich im Rahmen des 
jeweiligen Datenschutzkonzepts berechtigten Personen 
durchgeführt werden, 

2.	 Unbefugten der Zugang zu Datenträgern, auf denen perso
nenbezogene und andere im Interesse des Kunden schutz
würdige Daten gespeichert sind, verwehrt ist, 

3.	 verhindert wird, dass personenbezogene und andere im In
teresse des Kunden schutzwürdige Daten unbefugt verarbei
tet werden oder Unbefugten zur Kenntnis gelangen, 

4.	 eine sichere Trennung der Daten der Kommune von den 
übrigen Datenbeständen besteht und dass ihr ihre Daten 
(Kundendaten und Protokolldateien) jederzeit bereitgestellt 
werden können, 

5.	 die Daten verarbeitenden Personen, der Zeitpunkt und der 
Umfang der Datenverarbeitung festgestellt werden können. 

(4) Die Stadt unterstützt die Kommune, soweit erforderlich, bei 
der Erstellung des Verfahrensverzeichnisses gemäß § 8 BbgDSG 
in Bezug auf die Beschreibung der technischen und organisato
rischen Maßnahmen. 

(5) Die zur Datenverarbeitung überlassenen Daten werden zu 
keinen anderen Zwecken, als zu den von der Kommune be
stimmten verarbeitet. Kopien oder Duplikate werden ohne Wis
sen der Kommune nicht erstellt. 

§ 5 
Revisionssichere Protokollierung 

(1) Veränderungen an und Eingriffe in technische Verfahren 
müssen revisionssicher protokolliert und nach Maßgabe zuvor 
definierter Parameter ausgewertet werden. 

(2) In den Protokollen wird 

1.	 der Zeitpunkt des ändernden Zugriffs, 
2.	 der Grund für den Zugriff, 
3.	 die veranlassende und ausführende Person, 
4.	 die Art der Änderung, 
5.	 der Zeitpunkt der Kontrolle und die kontrollierende Person 

festgehalten. 

(3) Die Protokolle werden gem. § 10 Abs. 2 Nr. 5 BbgDSG ge
speichert und für Kontrollzwecke bereitgehalten. 

(4) Die Protokolldaten werden, sofern sie zur Aufgabenerfüllung 
nicht mehr erforderlich sind, nach spätestens 6 Monaten ge
löscht. 

§ 6 
Löschung von Daten und Rückgabe von Datenträgern 

Nach Abschluss der vertraglichen Arbeiten händigt die Stadt der 
Kommune sämtliche in ihren Besitz gelangten Unterlagen und 
erstellten Verarbeitungs- und Nutzungsergebnisse, die im Zusam
menhang mit dem Auftragsverhältnis stehen, aus. Die Datenträger 
der Stadt werden unwiederbringlich gelöscht, Test- und Aus
schussmaterial wird unverzüglich vernichtet oder der Kommune, 
soweit vereinbart, ausgehändigt. Die Löschung bzw. Vernichtung 
wird der Kommune mit Datumsangabe schriftlich bestätigt. 

§ 7 
Unterauftragsverhältnisse 

Eine Datenverarbeitung im Unterauftrag erfolgt nur auf der 
Grundlage einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung mit 
der Kommune. 

Die Stadt stellt für diejenigen Unterauftragnehmer und deren Be
schäftigte, die nicht dem Geltungsbereich des BbgDSG unterfal
len, vertraglich die Verpflichtung auf das Datengeheimnis (§ 5 
BDSG) sicher. Eine Weiterleitung von Daten oder die Eröffnung 
eines Zugriffs erfolgt erst nach der Verpflichtung eines Unterauf
tragnehmers bzw. seiner Mitarbeiter auf das Datengeheimnis. 

§ 8 
Datenschutzbeauftragter der Stadt 

Die Stadt hat einen Datenschutzbeauftragten nach § 7a BbgDSG 
bestellt. 
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

zwischen der Gemeinde Nuthetal und der 


Stadt Cottbus über den Betrieb eines geeigneten
 
elektronischen Personenstandsregisterverfahrens 


sowie den Betrieb des IT-Fachverfahrens Automation
 
im Standesamt (AutiSta)
 

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern
 
Gesch.Z.: 33-347-22
 
Vom 18. März 2013
 

I.
 
Genehmigung
 

Gemäß § 24 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über kommunale Ge
meinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) genehmige ich 
als zuständige Aufsichtsbehörde nach § 27 Absatz 4 Satz 2 Num
mer 1 Buchstabe b GKG die öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
zwischen der Gemeinde Nuthetal und der Stadt Cottbus über den 
Betrieb eines geeigneten elektronischen Personenstandsregister
verfahrens sowie den Betrieb des IT-Fachverfahrens Automation 
im Standesamt (AutiSta) vom 13.02.2013. 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird gemäß § 24 Ab
satz 4 GKG am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung 
einschließlich ihrer Genehmigung im „Amtsblatt für Branden
burg“ wirksam. 

Im Auftrag 

Lechleitner 

II. 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat folgenden Wortlaut: 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

über den Betrieb eines geeigneten elektronischen 


Personenstandsregisterverfahrens sowie den Betrieb 

des IT-Fachverfahrens Automation im Standesamt 


(AutiSta)
 

zwischen der Gemeinde Nuthetal
 
Arthur-Scheunert-Allee 103, 14558 Nuthetal
 
vertreten durch die Bürgermeisterin
 
Ute Hustig
 

im Folgenden „Kommune“ genannt
 

und der Stadt Cottbus, 

Neumarkt 5, 03046 Cottbus,
 
vertreten durch den Oberbürgermeister
 
Frank Szymanski
 

im Folgenden „Stadt“ genannt
 

Vorbemerkung 

Die Kommune beabsichtigt, ein IT-gestütztes Fachverfahren für 
ihre elektronischen Personenstandsregister einzuführen, um den 
ab 1. Januar 2014 bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen im 
Personenstandswesen nachzukommen. Zudem möchte sie das 
standesamtliche Fachverfahren „AutiSta“ durch ein Rechenzen
trum für sich betreiben lassen. Die Stadt verfügt bereits über ein 
elektronisches Personenstandsregisterverfahren sowie das Fach-
verfahren AutiSta. Perspektivisch soll bei der Stadt für das Land 
Brandenburg ein zentrales elektronisches Personenstandsregister 
nach § 67 Personenstandgesetz eingerichtet und betrieben werden. 

Aufgrund der §§ 1 und 23 Abs. 1 des Gesetzes über die kommu
nale Gemeinschaftsarbeit - GKG - vom 28. Mai 1999 (GVBl. I 
S. 194) in der Fassung der letzten Änderung vom 23. September 
2008 (GVBl. I S. 202) schließen die Kommune und die Stadt die 
folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrneh
mung der Aufgaben im Personenstandswesen: 

§ 1 
Gegenstand der Vereinbarung 

1. 	 Die Stadt verpflichtet sich gemäß § 23 Absatz 1 zweiter 
Halbsatz GKG (mandatierende Vereinbarung) folgende Auf
gaben für die Kommune durchzuführen: 

-	 Einrichtung und technischer Betrieb der elektronischen 
Personenstandsregister und der Sicherungsregister 

-	 Einführung und Betrieb des Fachverfahrens AutiSta. 

Die einzelnen Aufgaben, welche durch die Stadt wahrgenom
men werden, regelt Anlage 1, die hiermit Bestandteil dieser 
Vereinbarung ist. Die Stadt verpflichtet sich, die Aufgaben 
nach den Vorgaben des Personenstandsgesetzes und der Per
sonenstandsverordnung zur Datensicherheit durchzuführen. 

2. 	 Die Stadt Cottbus ist bereit, diese Aufgaben auch für andere 
Kommunen des Landes Brandenburg durchzuführen und 
auf der Grundlage einer durch die Landesregierung zu er
lassenden Verordnung ein zentrales elektronisches Perso
nenstandsregister zu betreiben, das den Standesämtern der 
angeschlossenen Brandenburger Kommunen lesenden Zu
griff auf den gesamten Registerbestand erlaubt. Die Kom
mune erklärt sich damit einverstanden, dass im Fall der Ein
richtung eines zentralen elektronischen Personenstandsre
gisters alle angeschlossenen brandenburgischen Kommunen 
lesenden Zugriff auf ihre Registerdaten erhalten. 
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§ 2 
Herbeiführung der Funktionsfähigkeit 


und Abnahme des geeigneten elektronischen
 
Personenstandsregisterverfahrens sowie Portierung,
 

Migration, Funktionsfähigkeit und Abnahme des 

IT-Fachverfahrens AutiSta
 

1. 	 Das geeignete elektronische Personenstandsregisterverfah
ren muss nach Abschluss der Arbeiten zur Herbeiführung 
der Funktionsfähigkeit von der Kommune getestet und ab
genommen werden (fachtechnische Verfahrens- und Pro
grammfreigabe). Die einzelnen Arbeitsschritte werden im 
Vorfeld abgestimmt und die Ergebnisse dokumentiert. Die 
Programmfreigabe/Abnahme erfolgt schriftlich. Gering
fügige Abweichungen von der Leistungsbeschreibung recht
fertigen nicht die Verweigerung der Abnahme. 

2. 	 Das IT-Fachverfahren AutiSta wird zur Stadt verlagert (Por
tierung) und die Daten aus der bisherigen Quelldatenbank in 
die Zieldatenbank bei der Stadt mit Wechsel in die AutiSta-
Version 9.x und ggf. auch des Datenbanksystems migriert. 
Nach Abschluss der Migration erfolgt ein qualifizierter 
Fachtest und die Programmfreigabe (fachtechnische Verfah
rens- und Programmfreigabe) durch die Kommune. Die ein
zelnen Arbeitsschritte werden im Vorfeld abgestimmt und 
die Ergebnisse dokumentiert. Die Programmfreigabe/Ab
nahme erfolgt schriftlich. Geringfügige Abweichungen von 
der Leistungsbeschreibung rechtfertigen nicht die Verwei
gerung der Abnahme. 

3. 	 Wurden Abweichungen festgestellt und wird dennoch die 
Abnahme erklärt, werden die Abweichungen in der Abnah
meerklärung als Mängel aufgeführt. Die Stadt wird die 
Mängel unverzüglich beseitigen. 

4. 	 Erfolgt nicht innerhalb von 6 Wochen nach Übersendung der 
schriftlichen Mitteilung der Stadt über den Abschluss ihrer 
Arbeiten zur Einführung eine schriftliche Mängelanzeige, in 
der die festgestellten Abweichungen von der Leistungsbe
schreibung aufgeführt sind, gilt die Abnahme der Leistung 
als erklärt. 

5. 	Als Leistungsübernahmepunkt gilt der LVN Übergang 
Lipezker Straße, 03046 Cottbus. 

6. 	 Die schriftliche Abnahmeerklärung wird ersetzt durch die 
Aufnahme des Betriebes. 

§ 3 
Zusammenarbeit 

Die Kommune und die Stadt arbeiten vertrauensvoll zusammen 
und informieren sich gegenseitig in vollem Umfang über alle 
wesentlichen Umstände, die mit der Aufgabenwahrnehmung zu
sammenhängen. Auftretende Probleme sollen unverzüglich und 
einvernehmlich einer Lösung zugeführt werden. Die Kommune 
wird die Stadt bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen 
in angemessenem Umfang unterstützen. Sie wird ihr insbeson
dere die erforderlichen Informationen und Unterlagen vollstän
dig und rechtzeitig zur Verfügung stellen. 

§ 4 
Kostenerstattung 

1. 	 Die Kommune erstattet der Stadt die Kosten für den Betrieb 
des elektronischen Personenstandsregisters und des IT-
Fachverfahrens AutiSta. Die Kostenerstattung beträgt 
1.056,72 EUR pro bei der Kommune vorhandenem Fach
verfahrensarbeitsplatz und Vertragsjahr. 

2. 	 Die Stadt behält sich begründete Anpassungen der Kosten
erstattung, insbesondere in Fällen der Entgelt- oder Besol
dungserhöhungen im öffentlichen Dienst oder Preisanpas
sungen Dritter (z. B. Software- oder Energielieferanten), 
vor. Erhöhungsverlangen sind drei Monate vor ihrem Wirk
samwerden schriftlich anzuzeigen. Dabei ist die Notwendig
keit der Anpassung inhaltlich und rechnerisch darzulegen. 

3. 	 Die Kommune ist berechtigt, innerhalb von einem Monat 
nach Zugang des Erhöhungsverlangens diese Vereinbarung 
außerordentlich mit einer Frist von sechs Monaten zu kün
digen. Das Kündigungsrecht besteht nicht, wenn die Stadt 
die Entgelterhöhungen nicht zu vertreten hat. 

4. 	 Die Kostenerstattung wird jährlich in einem Betrag an die 
Stadt gezahlt. Die erste Zahlung wird 4 Wochen nach Wirk
samwerden des Vertrages, jede folgende jährliche Zahlung 
4 Wochen nach Ablauf eines Vertragsjahres fällig. Der jähr
liche Betrag ist auf das Konto der Stadt Cottbus, Konto-Nr. 
1900 150 20 bei der Sparkasse Spree-Neiße BLZ 180 50000 
zu überweisen. 

5. 	 Kommune und Stadt gehen davon aus, dass die vereinbarte 
Kostenerstattung nicht der Umsatzsteuer unterliegt (Bei
standsleistung der Verwaltung). Sollte sich die steuerliche 
Sach- oder Rechtslage ändern, erstattet die Kommune der 
Stadt die durch die Steuerpflicht entstehenden Mehrbelas
tungen. 

6. 	 Sollten nach Maßgabe des § 1 Absatz 2 dieser Vereinbarung 
der Stadt Mehrkosten durch die Einrichtung eines zentralen 
Personenstandsregisters entstehen, so erstattet die Kommu
ne die durch die Einrichtung auf sie entfallenden Kosten der 
Stadt. 

§ 5 
Ansprechpartner 

Verantwortlicher Ansprechpartner für die kaufmännischen, in
haltlichen und organisatorischen Fragestellungen im Zusam
menhang mit der Wahrnehmung der Aufgaben des Personen
standswesens ist auf Seiten der Stadt das Kommunale Rechen
zentrum der Stadt Cottbus (KRZ, Eigenbetrieb der Stadt Cott
bus), vertreten durch den Werkleiter Herr Holger Kelch, Berli
ner Straße 6, 03046 Cottbus und auf Seiten der Kommune die 
Bürgermeisterin Frau Ute Hustig. 

§ 6 
Änderungen und Ergänzungen 

1. Die Stadt und die Kommune verpflichten sich, die Inhalte 
dieser Vereinbarung auch vor Ablauf der Gültigkeitsdauer 
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erneut zu verhandeln, wenn wesentliche Änderungen der be
schriebenen Leistung in qualitativer oder quantitativer Hin
sicht absehbar oder eingetreten sind. 

2. 	 Fällt die Aufgabe bei der Kommune weg, ändern sich die 
Grundlagen der Zusammenarbeit oder treten Umstände auf, 
die bei Abschluss dieser Vereinbarung noch nicht vorher
sehbar waren, wird diese im gegenseitigen Einvernehmen 
angepasst. 

3. 	 Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche einer Partei der Ver
einbarung können nach Abschluss dieser Vereinbarung nur 
schriftlich und in beiderseitigem Einverständnis über Inhalt 
und möglicherweise Mehr- oder Minderaufwendungen ver
einbart werden. Auf §§ 7 Abs. 1, 13 dieser Vereinbarung 
wird hingewiesen. 

§ 7 
Inkrafttreten und Beendigung der Vereinbarung 

1. 	 Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung tritt am Tage nach 
ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

2. 	 Die Vereinbarung wird über eine Mindestlaufzeit von fünf 
Jahren geschlossen. Erfolgt keine Kündigung, verlängert 
sich die Vereinbarung jeweils um ein weiteres Jahr. Die Ver
einbarung kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ver
tragsende schriftlich gekündigt werden. 

3. 	 Bei vorzeitiger Beendigung dieser Vereinbarung werden die 
der Stadt bis dahin entstandenen Kosten und erbrachten 
Leistungen der Kommune in Rechnung gestellt. 

4. 	 Nach Beendigung der Vereinbarung übergibt die Stadt der 
Kommune sämtliche Unterlagen und Verarbeitungs- und 
Nutzungsergebnisse im Zusammenhang mit dem Auftrags
verhältnis in einer für die Kommune übernahmefähigen 
Form. Die Datenträger der Stadt werden physikalisch ge
löscht. Testunterlagen und Ausschussmaterial werden ver
nichtet oder der Kommune ausgehändigt. 

Die Kommune trägt die im Zusammenhang mit der Aushändi
gung der Unterlagen bzw. im Zusammenhang mit der Löschung 
von Daten auf Datenträger entstehenden Kosten gegenüber der 
Stadt. Der Betrag ist 4 Wochen nach Rechnungslegung durch die 
Stadt zur Zahlung fällig. Die Zahlung erfolgt auf das unter 
§ 4 dieser Vereinbarung genannte Konto der Stadt. 

§ 8 
Haftung 

1. 	 Die Haftungsregelungen nach BGB gelten nur bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit. 

2. 	 Macht ein Dritter gegenüber der Kommune Ansprüche wegen 
der Verletzung von Schutzrechten (gewerbliche Schutzrechte 
oder Urheberrechte) durch die Nutzung des Vereinbarungsge
genstandes geltend und wird deren Nutzung hierdurch beein
trächtigt oder untersagt, haftet die Stadt wie folgt: 

3. 	 Die Stadt wird nach ihrer Wahl und auf ihre Kosten entwe
der den Vereinbarungsgegenstand so ändern oder ersetzen, 
dass er das Schutzrecht nicht verletzt, aber im Wesentlichen 
der Vereinbarung entspricht oder die Kommune von Lizenz
entgelten gegenüber dem Schutzrechtsinhaber oder Dritten 
freistellen. Gelingt dies der Stadt zu angemessenen Bedin
gungen nicht, hat sie diesen Vereinbarungsgegenstand gegen 
Erstattung des entrichteten Entgeltes abzüglich eines die 
Zeit der Nutzung berücksichtigenden Betrages zurückzu
nehmen. In diesem Fall ist die Kommune verpflichtet, die
sen Vereinbarungsgegenstand zurückzugeben. 

4. 	 Voraussetzung für die Haftung der Stadt im Falle der Einre
de einer Schutzrechtsverletzung ist, dass die Kommune die 
Stadt von Ansprüchen Dritter unverzüglich verständigt, die 
behauptete Schutzrechtsverletzung nicht anerkennt und jeg
liche Auseinandersetzung einschließlich etwaiger außerge
richtlicher Regelungen der Stadt überlässt oder nur im Ein
vernehmen mit der Stadt führt. Stellt die Kommune die Nut
zung aus Schadensminderungs- oder sonstigen Gründen ein, 
ist sie verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit 
der Nutzungseinstellung ein Anerkenntnis der behaupteten 
Schutzrechtsverletzung nicht verbunden ist. 

5. 	 Soweit die Kommune die Schutzrechtsverletzung selbst zu 
vertreten hat, sind Ansprüche gegen die Stadt ausgeschlos
sen. 

6. 	 Weitergehende Ansprüche der Kommune wegen einer Ver
letzung von Schutzrechten Dritter sind ausgeschlossen. 

§ 9 
Behinderung und Unterbrechung der Leistung 

1. 	 Soweit die Stadt die vereinbarten Leistungen infolge Ar
beitskampfes, höherer Gewalt oder anderer vergleichbarer 
Umstände nicht erbringen kann, treten für die Stadt keine 
nachteiligen Rechtsfolgen ein. 

2. 	 Sieht sich die Stadt in den übernommenen Leistungen be
hindert, so zeigt sie dies der Kommune unverzüglich schrift
lich an. Die Kommune ist in diesem Falle von ihrer Zah
lungspflicht befreit. 

3. 	 Sobald die Ursache der Behinderung oder Unterbrechung 
wegfällt, nimmt die Stadt die Leistungen unverzüglich wie
der auf. 

§ 10 
Datenschutz 

Das KRZ verarbeitet die Daten gemäß § 11 des Brandenburgi
schen Datenschutzgesetzes (BbgDSG) unter Maßgabe der An
lage 2 „Datenschutz“, welche hiermit Bestandteil der Vereinba
rung wird. Die Beachtung der Bestimmungen des Brandenbur
gischen Datenschutzgesetzes und sonstiger datenschutzrecht
licher Bestimmungen bei der Verarbeitung und insbesondere bei 
der Datenübermittlung werden von dem Kommunalen Rechen
zentrum der Stadt Cottbus ausdrücklich zugesichert. Das Kom
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munale Rechenzentrum der Stadt Cottbus sichert Vorsorgemaß
nahmen für Not- und Katastrophenfälle zu. 

§ 11 
Vereinbarung zur gütlichen Einigung 

Die Parteien der Vereinbarung einigen sich darauf, bei Streitig
keiten über Rechte und Verbindlichkeiten aus der Vereinbarung 
vor Anrufung der Aufsichtsbehörde nach § 28 GKG eine gütli
che Einigung anzustreben. 

§ 12 
Salvatorische Klausel 

Sollte ein Teil der Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so 
werden die Bestimmungen in ihrem übrigen Inhalt davon nicht 
berührt. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine solche 
Bestimmung ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen 
Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächs
ten kommt. Gleiches gilt für etwaige Vereinbarungslücken. 

§ 13 
Genehmigung 

Diese Vereinbarung bedarf der Genehmigung der zuständigen 
Aufsichtsbehörde im Sinne der §§ 24, 27 GKG. 

Cottbus, Nuthetal, 
den 13.02.2013 den 18.12.2012 

Frank Szymanski Ute Hustig 
Oberbürgermeister Bürgermeisterin 

Holger Kelch Hartmut Lindemann 
Bürgermeister/Werkleiter Stellvertreter 
des Eigenbetriebes „Kommunales 
Rechenzentrum der Stadt Cottbus“ 

Anlage 1 

1.	 Einrichtung und Betrieb der elektronischen Personen
standsregister und Sicherungsregister 

1.1	 Leistungen der Stadt: 

- Erstellung eines abgestimmten Projektplanes 
- Bereitstellung der zentralen Server-, Datenbank-, Sig

natur- und Archivsoftware 
- Installationsparameter klären 
- Aufbau und Bereitstellung der Systeme zur Verfah

rensnutzung
 
- Mandant einrichten
 

- Test planen, begleiten und Anwender einrichten 
- Netz-/Leitungsanbindung klären 
- Einweisung der Anwender 
- Produktionsbeginn abstimmen und begleiten 

1.2	 Leistungen der Kommune: 

- Bereitstellung der erforderlichen Fachverfahrensli
zenz 

- Qualifizierte Mitarbeit (fachlich und technisch) im 
Rahmen der Verfahrensbereitstellung durch die Stadt 
und Bereitstellung der erforderlichen Informationen 
und Ressourcen (z. B. Informationen zur vorhande
nen Technik, Bereitstellung von Besprechungsräu
men) 

- Bereitstellung eigener, arbeitsplatzbezogener Hard-
und Software, insbesondere Signaturkarten, Lesege
räte, Scanner 

- Netz-/Leitungsanbindung bereitstellen 
- Einrichten und Durchführen der Benutzerverwaltung 
- Lokale Installationen auf eigenen Systemen vorneh

men (sofern erforderlich) 
- Benennung von Verfahrensverantwortlichen 
- Teilnahme an den regelmäßigen Projekt- und Be

triebsbesprechungen 

1.3	 Betrieb 

1.3.1 Sicherstellung des laufenden Betriebes 

Hierunter fallen alle Aufgaben, die zur Sicherstellung der 
Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit notwendig sind, 
insbesondere die Bereitstellung aller zum Betrieb erfor
derlichen Ressourcen (Räume, Energie, etc.). Die Stadt 
veranlasst Vorbeugungsmaßnahmen zur Aufrechterhal
tung des störungsfreien Betriebes und stimmt diese Maß
nahmen mit der Kommune ab. 

Im Einzelnen werden folgende Detailleistungen erbracht: 

1.3.2 Leistungen der Stadt: 

- Betreiben und zur Verfügung stellen von Hard- und 
Software inklusive der dazu erforderlichen Dienstleis
tungen (Server mit Systemsoftware sowie dazugehöri
ge Installations- und Dienstleistungen, Signaturgeräte, 
Signaturkarten, Server-Software und Datenbank-, Sig
natur- und Archivsoftware nach Vorgabe der Stadt) 

- Unterstützungsleistungen beim regelmäßigen Aus
tausch von Signaturen 

- Betreiben des Registerverfahrens 
- Betreiben der Signaturarchitektur 
- Betreiben des Archivsystems 
- Betreiben einer Testumgebung 
- Speicherplatzbereitstellung über das SAN 
- Datensicherung und Wiederherstellung des geeigne

ten Personenstandsregisterverfahrens, der Signatur und 
Archivinfrastruktur 

- Unterstützung bei der Fortschreibung des Betriebs
und Sicherheitskonzepts 

- Steuerung des Verfahrensbetriebs 
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- Änderungsmanagement 
- Konfigurationsmanagement 
- Koordination von regelmäßigen Betriebsbesprechun

gen
 
- Einweisung der Anwender
 

1.3.3 Leistungen der Kommune: 

- Bereitstellen der erforderlichen Informationen und 
Ressourcen (z. B. Informationen zur vorhandenen Tech
nik, Bereitstellen von Räumen bei Besprechungen) 

- Mitwirkung beim Betrieb des Verfahrens durch fach
lich qualifizierte Mitarbeiter/innen und Benennung 
eines fachlichen und technischen Verfahrensverant
wortlichen 

- Sicherstellung einer zentralen Weiterleitung von Ver
fahrensproblemen und -störungen 

- Bereitstellung, Betrieb und Support der erforder
lichen, eigenen, arbeitsplatzbezogenen Hard- und Soft
ware, insbesondere Signaturkarten, Lesegeräte, Scan
ner, inkl. Ersatzbeschaffungen und Durchführung ei
gener lokaler Installationen 

- Netz-/Leitungsanbindung bereitstellen 
- Einrichten und Durchführen der Benutzerverwaltung 
- Teilnahme an den regelmäßigen Projekt- und Be

triebsbesprechungen 

1.4 Service Level Agreement 

1.4.1 Die Stadt erbringt über ihren Eigenbetrieb „Kommunales 
Rechenzentrum“ folgende Service-Leistungen beim Be
trieb der Anwendung: 

-	 Annahme von Störungsmeldungen 
- Störungsbeseitigung innerhalb der Servicezeiten un

ter Berücksichtigung von 
- Prioritäten 
- festgelegten Reaktionszeiten 
- festgelegten Wiederherstellungszeiten 

- Bereitstellung der Anwendung innerhalb der Online-
Zeiten (beaufsichtigter Betrieb) 

- Bereitstellung der Anwendung außerhalb der Online-
Zeiten (unbeaufsichtigter Betrieb) 

-	 Abweichungen vom Standard-Service-Level werden 
nicht vereinbart. 

Standard-Service-Level - Annahmezeiten für Störungs
meldungen 

Die Entgegennahme von Störungen erfolgt in einem gere
gelten Verfahren während der Annahmezeiten zentral 
über die Telefonnummer des Kommunalen Rechenzent
rums der Stadt Cottbus: 0355 49497171 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr 

dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Störungs
meldungen rund um die Uhr per E-Mail an: 

nutzerservice@krz-cottbus.de aufzugeben. Diese werden
 
innerhalb der Servicezeiten abgearbeitet.
 

Servicezeiten
 
Die gemeldeten Störungen werden während der Service
zeiten bearbeitet. Die Wiederherstellung wird in den Ser
vicezeiten erbracht.
 

Servicezeiten:
 
montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 
Darüber hinausgehende Servicezeiten können im Einzel
fall gesondert vereinbart werden.
 

Online-Zeiten (beaufsichtigter Betrieb)
 
Die von der Stadt zur Verfügung gestellte IT steht der
 
Kommune während der Online-Zeiten zur Verfügung:
 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 

Unterbrechungen, insbesondere geplante Wartungsarbei
ten, erfolgen in der Online-Zeit nur nach Abstimmung.
 

Unbeaufsichtigter Betrieb
 
Die IT steht außerhalb der Online-Zeiten unbeaufsichtigt
 
zur Verfügung. Sie kann in dieser Zeit nach Bedarf, z. B.
 
zur Ausführung der Batchproduktion, durch die Stadt un
terbrochen werden.
 

Wartungsfenster
 

Wartungsfenster dienen der vorbeugenden Wartung der
 
IT-Infrastruktur, um einen störungsfreien Betrieb zu si
chern. Die Stadt darf die Dienste während der Wartungs
fenster unterbrechen, sofern dies betrieblich oder tech
nisch notwendig ist. Die Stadt wird über geplante War
tungsarbeiten rechtzeitig, mindestens 2 Arbeitstage im
 
Voraus informieren.
 

Die Stadt wird Wartungsarbeiten, die zu einer Betriebs
einschränkung führen könnten, möglichst innerhalb des
 
festen Wartungsfensters vornehmen. Sofern ein Shutdown
 
des Systems erforderlich wird, wird dieser in allen Fällen
 
(auch während des Wartungsfensters) mindestens 24 Stun
den vorher angekündigt.
 

Als Wartungsfenster können alle Zeiten außerhalb der
 
Online-Zeiten der Stadt genutzt werden, sofern Einzel
vereinbarungen nicht entgegenstehen.
 

Störungen werden grundsätzlich wie folgt kategorisiert
 
und sind mit folgenden Reaktionszeiten (RZ) und Wieder
herstellungszeiten (WHZ) unterlegt:
 

mailto:nutzerservice@krz-cottbus.de
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Priorität 1 - Hoch: 

RZ: 4 Stunden/WHZ: 1 Arbeitstag
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt schnell zu. 

Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind sehr zeitkritisch.
 
Die überwiegende Anzahl der Benutzer ist betroffen.
 

Priorität 2 - Mittel: 

RZ: 1 Arbeitstag/WHZ: 4 Arbeitstage
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit substantiell zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nur mäßig zeitkritisch.
 
Nur einzelne Benutzer sind betroffen.
 

Priorität 3 - Niedrig:
 
RZ: 2 Arbeitstage/WHZ: max. 1 Monat
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit nur unwesentlich zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nicht zeitkritisch.
 

Reaktions- und Wiederherstellungszeiten
 

Reaktionszeiten (RZ)
 
In den Reaktionszeiten stimmt die Stadt konkrete Schrit
te zur Lösung der Störung mit der Kommune ab. Die Leis
tung wird während des beaufsichtigten Betriebes (Annah
mezeiten) erbracht.
 
Wiederherstellungszeiten (WHZ)
 
Die Wiederherstellung erfolgt innerhalb der Servicezeit.
 

2.	 Migration und Betrieb des IT-Fachverfahrens AutiSta 

Die Kommune betreibt das IT-Fachverfahren „Automa
tion im Standesamt - AutiSta“. Die Stadt betreibt dieses 
Fachverfahren ebenfalls und verfügt über eine Version, 
die Rechenzentrum gestützt vorgehalten wird. Aufgrund 
der Funktionalitäten, der informationstechnischen Ab
hängigkeiten und aus Gründen der IT-Sicherheit ist es 
zweckmäßig, auch das IT-Fachverfahren AutiSta durch 
die Stadt betreiben zu lassen. 

2.1	 Leistung Portierung und Migration des IT-Fachverfahrens 
AutiSta 

2.1.1 Leistung der Stadt 

- Erstellung eines abgestimmten Projektplanes 
- Installationsparameter klären 
- Aufbau und Bereitstellung der Systeme zur Verfah

rensnutzung (AutiSta via Citrix) 
- Mandant einrichten 
- Test planen, begleiten und Anwender einrichten 
- Netz-/Leitungsanbindung klären 
- Migration der bestehenden AutiSta-Anwendung, Ver

sionsstand planen und realisieren 
- Produktionsbeginn abstimmen und begleiten 
- Migration, z. B. für die Überführung der Datenbank, 

für Testarbeiten, für den Produktionsstart und zu Client
systemen 

2.1.2 Folgende Leistungen werden durch die Kommune er
bracht: 

- Bereitstellung der erforderlichen Fachverfahrenslizenz 
- Qualifizierte Mitwirkung bei den oben genannten Ak

tivitäten 
- Netz-/Leitungsanbindung bereitstellen 
- Daten aus AutiSta-Datenbank bereitstellen 
- Lokale Installationen auf eigenen Systemen vorneh

men, z. B. Citrix-Client 
- Fachtest durchführen und Abnahme erklären 

2.2	 Betrieb des IT-Fachverfahrens AutiSta 

Folgende Leistungen werden im Rahmen der Vereinba
rung erbracht: 
Die Leistungen umfassen alle Aufgaben, die zur Sicher
stellung der Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit not
wendig sind, und, sofern die Technik im Rechenzentrum 
der Stadt integriert ist, auch die Bereitstellung aller zum 
Betrieb erforderlichen Ressourcen (Räume, Energie, 
etc.). 

2.2.1 Leistungen der Stadt: 

- Sicherstellung des lfd. Betriebes des Verfahrens 
- Bereitstellung von Updates soweit diese aus den 

Pflegeverträgen zur Verfügung stehen 
- bedarfsgerechte Bereitstellung der Hardware (Test

und Produktionssysteme, Ausfallsicherung, inkl. er
forderlicher Speichermedien) 

- AutiSta Hosting über Citrix-Technologie 
- Betriebs- und Wiederherstellungszeiten gemäß SLA 

(siehe Anlage Service Level Agreement) 
- Datenbank Backup/Restore/Recovery Optimierung 

und Tuning des Verfahrenszugriffs 
- Durchführung von Updates für das Gesamtsystem, 

z. B. AutiSta-Client, AutiSta-Server 
- Durchführung von technischen Verfahrenstests 
- Einweisung der Anwender 

2.2.2 Leistungen der Kommune: 

- Bereitstellen der erforderlichen Informationen und 
Ressourcen (z. B. Informationen zur vorhandenen 
Technik, Bereitstellen von Räumen bei Besprechun
gen) 

- Mitwirkung beim Betrieb des Verfahrens durch fach
lich qualifizierte Mitarbeiter/innen und Benennung 
eines fachlichen und technischen Verfahrensverant
wortlichen 

- Sicherstellung einer zentralen Weiterleitung von Ver
fahrensproblemen und -störungen 

- Lizenzbeistellungen AutiSta inkl. der erforderlichen 
Pflegeverträge 

- Bereitstellung der Netzanbindung 
- Bereitstellung, Betrieb und Support der erforder
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lichen, eigenen Hard- und Softwarekomponenten und 
Durchführung eigener, lokaler Installationen 

2.3 Service Level Agreement über den Betrieb AutiSta 

Leistungspaket Service 

Die Stadt erbringt folgende Service-Leistungen beim Be
trieb des IT-Fachverfahrens AutiSta: 

- Annahme von Störungsmeldungen 
- Störungsbeseitigung innerhalb der Servicezeiten un

ter Berücksichtigung von 
- Prioritäten 
- festgelegten Reaktionszeiten 
- festgelegten Wiederherstellungszeiten 

- Bereitstellung der Anwendung innerhalb der Online-
Zeiten (beaufsichtigter Betrieb) 

- Bereitstellung der Anwendung außerhalb der Online-
Zeiten (unbeaufsichtigter Betrieb) 

- Abweichungen vom Standard-Service-Level werden 
nicht vereinbart. 

Standard-Service-Level 

Annahmezeiten für Störungsmeldungen 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Störungsmeldun
gen rund um die Uhr per E-mail aufzugeben. Diese wer
den innerhalb der Servicezeiten abgearbeitet. 

Servicezeiten 
Die gemeldeten Störungen werden während der Service
zeiten bearbeitet. Die Wiederherstellung wird in den Ser
vicezeiten erbracht. 

Annahmezeiten für Störungsmeldungen 
Die Entgegennahme von Störungen erfolgt in einem gere
gelten Verfahren während der Annahmezeiten zentral 
über die Telefonnummer des Kommunalen Rechenzen
trums der Stadt Cottbus: 0355 49497171 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Störungs
meldungen rund um die Uhr per E-mail an: 
nutzerservice@krz-cottbus.de aufzugeben. Diese werden 
innerhalb der Servicezeiten abgearbeitet. 

Servicezeiten 

Die gemeldeten Störungen werden während der Service
zeiten bearbeitet. Die Wiederherstellung wird in den Ser
vicezeiten erbracht. 

Servicezeiten:
 
montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 

donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr 
außer an Feiertagen 

Darüber hinausgehende Servicezeiten können im Einzel
fall gesondert vereinbart werden. 

Online-Zeiten (beaufsichtigter Betrieb) 

Die von der Stadt zur Verfügung gestellte IT steht der 
Kommune während der Online-Zeiten zur Verfügung: 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr 
außer an Feiertagen 

Unterbrechungen, insbesondere geplante Wartungsarbei
ten, erfolgen in der Online-Zeit nur nach Abstimmung. 

Unbeaufsichtigter Betrieb 

Die IT steht außerhalb der Online-Zeiten unbeaufsichtigt 
zur Verfügung. Sie kann in dieser Zeit nach Bedarf, z. B. 
zur Ausführung der Batchproduktion, durch die Stadt 
unterbrochen werden. 

Wartungsfenster 

Wartungsfenster dienen der vorbeugenden Wartung der 
IT-Infrastruktur, um einen störungsfreien Betrieb zu si
chern. Die Stadt darf die Dienste während der Wartungs
fenster unterbrechen, sofern dies betrieblich oder tech
nisch notwendig ist. Die Stadt wird über geplante War
tungsarbeiten rechtzeitig mindestens 2 Arbeitstage im 
Voraus informieren. 

Die Stadt wird Wartungsarbeiten, die zu einer Betriebs
einschränkung führen könnten, möglichst innerhalb des 
festen Wartungsfensters vornehmen. Sofern ein Shut
down des Systems erforderlich wird, wird dieser in allen 
Fällen (auch während des Wartungsfensters) mindestens 
24 Stunden vorher angekündigt. 

Als Wartungsfenster können alle Zeiten außerhalb der 
Online-Zeiten der Stadt genutzt werden, sofern Einzel
vereinbarungen nicht entgegenstehen. 

Störungen werden grundsätzlich wie folgt kategorisiert 
und sind mit folgenden Reaktionszeiten (RZ) und Wieder
herstellungszeiten (WHZ) unterlegt: 

Priorität 1 - Hoch: 

RZ: 4 Stunden/WHZ: 1 Arbeitstag
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt schnell zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind sehr zeitkritisch.
 
Die überwiegende Anzahl der Benutzer ist betroffen.
 

mailto:nutzerservice@krz-cottbus.de
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Priorität 2 - Mittel: 

RZ: 1 Arbeitstag/WHZ: 4 Arbeitstage
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit substantiell zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nur mäßig zeitkritisch.
 
Nur einzelne Benutzer sind betroffen.
 

Priorität 3 - Niedrig: 

RZ: 2 Arbeitstage/WHZ: max. 1 Monat
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit nur unwesentlich zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nicht zeitkritisch.
 

Reaktions- und Wiederherstellungszeiten
 

Reaktionszeiten (RZ)
 
In den Reaktionszeiten stimmt die Stadt konkrete Schrit
te zur Lösung der Störung mit der Kommune ab. Die Leis
tung wird während des beaufsichtigten Betriebes (Annah
mezeiten) erbracht.
 

Wiederherstellungszeiten (WHZ)
 
Die Wiederherstellung erfolgt innerhalb der Servicezeit.
 

Anlage 2 

Allgemeine Bedingungen der Auftragsdatenverarbeitung 
gemäß § 11 BbgDSG 

§ 1 
Grundsätze 

(1) Die Stadt verarbeitet die Daten der Kommune ausschließlich in 
deren Auftrag. Eine Zuständigkeitsübertragung findet nicht statt. 

(2) Die Kommune ist im Sinne von § 11 Abs. 1 S. 1 Branden
burgisches Datenschutzgesetz (BbgDSG) für die Einhaltung der 
Bestimmungen des BbgDSG und anderer datenschutzrecht
licher Vorschriften hinsichtlich der von ihr in Auftrag gegebenen 
Datenverarbeitung verantwortlich. Für den Test und die Freiga
be eines Verfahrens, das die Stadt im Rahmen der Auftragsda
tenverarbeitung betreibt, ist die Kommune verantwortlich. 

(3) Die Stadt gewährleistet bei der Auftragsdatenverarbeitung 
die Konformität der Verarbeitungsprozesse mit den für die Stadt 
auf Grund Gesetzes oder Vereinbarung geltenden datenschutz
rechtlichen Vorschriften. 

(4) Die Kommune ist verpflichtet, alle im Rahmen des Vertrags
verhältnisses erlangten Betriebsgeheimnisse und Datensicher
heitsmaßnahmen der Stadt vertraulich zu behandeln. 

§ 2 
Auftrag und Weisungen 

(1) Ergänzungen des Auftrags müssen von der Kommune 
schriftlich festgelegt und Weisungen schriftlich übermittelt wer

den. Weisungsberechtigte Personen und Ansprechpartner sind 
zu benennen. Nachfolger und/oder Vertreter sind unverzüglich 
gegenseitig schriftlich mitzuteilen. 

(2) Die Stadt stellt das gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 Personen
standsverordnung für Daten mit hohem Schutzbedarf erforder
liche Sicherheitsniveau im Rahmen der Beauftragung durch die 
Kommune sicher. 

(3) Sind spezialgesetzliche datenschutzrechtliche Bestimmun
gen zu beachten, so legen die Kommune und die Stadt hierzu be
sondere Maßgaben fest. 

(4) Die Stadt verarbeitet die Daten nach Auftrag und Weisungen 
der Kommune. Soweit ein Betroffener sich unmittelbar an die 
Stadt zwecks Berichtigung oder Löschung seiner Daten wendet, 
leitet die Stadt dieses Ersuchen unverzüglich an die Kommune 
weiter. 

§ 3 
Rechte und Pflichten der Kommune und der Stadt 

(1) Der Kommune und ihrem behördlichen Datenschutzbeauf
tragten werden vor Beginn und während der Datenverarbeitung 
das Recht eingeräumt, nach Vorankündigung während der üb
lichen Geschäftszeiten der Stadt durch Inaugenscheinnahme 
und sonstige Erhebungen zu kontrollieren, dass die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten nur im Rahmen des Auftrags und 
der Weisungen der Kommune erfolgt. 

(2) Der Kommune und ihrem behördlichen Datenschutzbeauf
tragten werden die für die Erfüllung ihrer Rechte und Pflichten 
erforderlichen Auskünfte erteilt. Sie können in die auftrags
bezogenen gespeicherten Daten, die verwendeten Datenverar
beitungsprogramme sowie die Verarbeitungsprotokolle einsehen 
und die technischen und organisatorischen Maßnahmen prüfen. 

(3) Die Stadt informiert die Kommune unverzüglich über ge
plante Veränderungen in der Organisation der Datenverarbei
tung und den angewandten Verfahren, soweit sie für die Daten
verarbeitung im Auftrag sicherheitsrelevant sind. Entsprechen
des gilt in Fällen von schwerwiegenden Betriebsstörungen, bei 
Verdacht auf Datenschutzverletzungen oder andere Unregelmä
ßigkeiten bei der Verarbeitung der Daten der Kommune. 

(4) Die Kommune prüft die Verarbeitungsergebnisse zumindest 
stichprobenartig und informiert die Stadt unverzüglich, wenn sie 
Fehler oder Unregelmäßigkeiten feststellt. 

(5) Die Stadt verpflichtet alle Beschäftigten, die Zugang zu per
sonenbezogenen Daten der Kommune haben, auf das Datenge
heimnis gem. § 6 BbgDSG. 

§ 4 
Technische und organisatorische Maßnahmen 

(1) Die Stadt konzipiert unter Beachtung der für die elektroni
schen Personenstandsregister und das Fachverfahren AutiSta 
geltenden Vorschriften die für den Datenschutz erforderlichen 
technisch-organisatorischen Maßnahmen. Der Kommune wird 
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das IT-Sicherheitskonzept, insbesondere die zur Umsetzung des 
Sicherheitskonzeptes getroffenen bzw. zu treffenden techni
schen und organisatorischen Maßnahmen, zur Bestätigung vor
gelegt. Die Produktivsetzung erfolgt durch die Kommune und 
unter Kenntnis der zu diesem Zeitpunkt umgesetzten techni
schen und organisatorischen Maßnahmen. 

(2) Der Stadt ist es während der Laufzeit des Datenverarbei
tungsauftrags gestattet, im Rahmen von Weiterentwicklungen 
alternative Maßnahmen gegenüber den ursprünglich vereinbar
ten Maßnahmen in Abstimmung mit der Kommune zu ergreifen, 
soweit das Sicherheitsniveau nicht unterschritten wird. 

(3) Durch die technischen und organisatorischen Maßnahmen 
soll ergänzend zu und über die nach den Vorschriften für die 
elektronischen Personenstandsregister und AutiSta geltenden 
Vorgaben hinaus insbesondere erreicht werden, dass 

1.	 administrative Zugriffe, mit denen Änderungen an automa
tisierten Verfahren bewirkt werden können, technisch abge
sichert und nur von den hierzu ausdrücklich im Rahmen des 
jeweiligen Datenschutzkonzepts berechtigten Personen 
durchgeführt werden, 

2.	 Unbefugten der Zugang zu Datenträgern, auf denen perso
nenbezogene und andere im Interesse des Kunden schutz
würdige Daten gespeichert sind, verwehrt ist, 

3.	 verhindert wird, dass personenbezogene und andere im In
teresse des Kunden schutzwürdige Daten unbefugt verarbei
tet werden oder Unbefugten zur Kenntnis gelangen, 

4.	 eine sichere Trennung der Daten der Kommune von den 
übrigen Datenbeständen besteht und dass ihr ihre Daten 
(Kundendaten und Protokolldateien) jederzeit bereitgestellt 
werden können, 

5.	 die Daten verarbeitenden Personen, der Zeitpunkt und der 
Umfang der Datenverarbeitung festgestellt werden können. 

(4) Die Stadt unterstützt die Kommune, soweit erforderlich, bei 
der Erstellung des Verfahrensverzeichnisses gemäß § 8 BbgDSG 
in Bezug auf die Beschreibung der technischen und organisato
rischen Maßnahmen. 

(5) Die zur Datenverarbeitung überlassenen Daten werden zu 
keinen anderen Zwecken, als zu den von der Kommune be
stimmten verarbeitet. Kopien oder Duplikate werden ohne Wis
sen der Kommune nicht erstellt. 

§ 5 
Revisionssichere Protokollierung 

(1) Veränderungen an und Eingriffe in technische Verfahren 
müssen revisionssicher protokolliert und nach Maßgabe zuvor 
definierter Parameter ausgewertet werden. 

(2) In den Protokollen wird 

1.	 der Zeitpunkt des ändernden Zugriffs, 
2.	 der Grund für den Zugriff, 
3.	 die veranlassende und ausführende Person, 
4.	 die Art der Änderung, 
5.	 der Zeitpunkt der Kontrolle und die kontrollierende Person 

festgehalten. 

(3) Die Protokolle werden gem. § 10 Abs. 2 Nr. 5 BbgDSG ge
speichert und für Kontrollzwecke bereitgehalten. 

(4) Die Protokolldaten werden, sofern sie zur Aufgabenerfüllung 
nicht mehr erforderlich sind, nach spätestens 6 Monaten ge
löscht. 

§ 6 
Löschung von Daten und Rückgabe von Datenträgern 

Nach Abschluss der vertraglichen Arbeiten händigt die Stadt der 
Kommune sämtliche in ihren Besitz gelangten Unterlagen und 
erstellten Verarbeitungs- und Nutzungsergebnisse, die im Zusam
menhang mit dem Auftragsverhältnis stehen, aus. Die Datenträger 
der Stadt werden unwiederbringlich gelöscht, Test- und Aus
schussmaterial wird unverzüglich vernichtet oder der Kommune, 
soweit vereinbart, ausgehändigt. Die Löschung bzw. Vernichtung 
wird der Kommune mit Datumsangabe schriftlich bestätigt. 

§ 7 
Unterauftragsverhältnisse 

Eine Datenverarbeitung im Unterauftrag erfolgt nur auf der 
Grundlage einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung mit 
der Kommune. 

Die Stadt stellt für diejenigen Unterauftragnehmer und deren Be
schäftigte, die nicht dem Geltungsbereich des BbgDSG unterfal
len, vertraglich die Verpflichtung auf das Datengeheimnis (§ 5 
BDSG) sicher. Eine Weiterleitung von Daten oder die Eröffnung 
eines Zugriffs erfolgt erst nach der Verpflichtung eines Unterauf
tragnehmers bzw. seiner Mitarbeiter auf das Datengeheimnis. 

§ 8 
Datenschutzbeauftragter der Stadt 

Die Stadt hat einen Datenschutzbeauftragten nach § 7a BbgDSG 
bestellt. 
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

zwischen der Stadt Bad Belzig und der 


Stadt Cottbus über den Betrieb eines geeigneten
 
elektronischen Personenstandsregisterverfahrens 


sowie den Betrieb des IT-Fachverfahrens Automation
 
im Standesamt (AutiSta)
 

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern
 
Gesch.Z.: 33-347-22
 
Vom 18. März 2013
 

I.
 
Genehmigung
 

Gemäß § 24 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über kommunale Ge
meinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) genehmige ich 
als zuständige Aufsichtsbehörde nach § 27 Absatz 4 Satz 2 Num
mer 1 Buchstabe b GKG die öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
zwischen der Stadt Bad Belzig und der Stadt Cottbus über den 
Betrieb eines geeigneten elektronischen Personenstandsregister
verfahrens sowie den Betrieb des IT-Fachverfahrens Automation 
im Standesamt (AutiSta) vom 13.02.2013. 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird gemäß § 24 Ab
satz 4 GKG am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung 
einschließlich ihrer Genehmigung im „Amtsblatt für Branden
burg“ wirksam. 

Im Auftrag 

Lechleitner 

II. 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat folgenden Wortlaut: 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

über den Betrieb eines geeigneten elektronischen 


Personenstandsregisterverfahrens sowie den Betrieb 

des IT-Fachverfahrens Automation im Standesamt 


(AutiSta)
 

zwischen der Stadt Bad Belzig
 
Wiesenburger Straße 6, 14806 Bad Belzig
 
vertreten durch die Bürgermeisterin
 
Hannelore Klabunde
 

im Folgenden „Kommune“ genannt
 

und der Stadt Cottbus, 

Neumarkt 5, 03046 Cottbus,
 
vertreten durch den Oberbürgermeister
 
Frank Szymanski
 

im Folgenden „Stadt“ genannt
 

Vorbemerkung 

Die Kommune beabsichtigt, ein IT-gestütztes Fachverfahren für 
ihre elektronischen Personenstandsregister einzuführen, um den 
ab 1. Januar 2014 bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen im 
Personenstandswesen nachzukommen. Zudem möchte sie das 
standesamtliche Fachverfahren „AutiSta“ durch ein Rechenzen
trum für sich betreiben lassen. Die Stadt verfügt bereits über ein 
elektronisches Personenstandsregisterverfahren sowie das Fach-
verfahren AutiSta. Perspektivisch soll bei der Stadt für das Land 
Brandenburg ein zentrales elektronisches Personenstandsregister 
nach § 67 Personenstandgesetz eingerichtet und betrieben werden. 

Aufgrund der §§ 1 und 23 Abs. 1 des Gesetzes über die kommu
nale Gemeinschaftsarbeit - GKG - vom 28. Mai 1999 (GVBl. I 
S. 194) in der Fassung der letzten Änderung vom 23. September 
2008 (GVBl. I S. 202) schließen die Kommune und die Stadt die 
folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrneh
mung der Aufgaben im Personenstandswesen: 

§ 1 
Gegenstand der Vereinbarung 

1. 	 Die Stadt verpflichtet sich gemäß § 23 Absatz 1 zweiter 
Halbsatz GKG (mandatierende Vereinbarung) folgende Auf
gaben für die Kommune durchzuführen: 

-	 Einrichtung und technischer Betrieb der elektronischen 
Personenstandsregister und der Sicherungsregister 

-	 Einführung und Betrieb des Fachverfahrens AutiSta. 

Die einzelnen Aufgaben, welche durch die Stadt wahrgenom
men werden, regelt Anlage 1, die hiermit Bestandteil dieser 
Vereinbarung ist. Die Stadt verpflichtet sich, die Aufgaben 
nach den Vorgaben des Personenstandsgesetzes und der Per
sonenstandsverordnung zur Datensicherheit durchzuführen. 

2. 	 Die Stadt Cottbus ist bereit, diese Aufgaben auch für andere 
Kommunen des Landes Brandenburg durchzuführen und 
auf der Grundlage einer durch die Landesregierung zu er
lassenden Verordnung ein zentrales elektronisches Perso
nenstandsregister zu betreiben, das den Standesämtern der 
angeschlossenen Brandenburger Kommunen lesenden Zu
griff auf den gesamten Registerbestand erlaubt. Die Kom
mune erklärt sich damit einverstanden, dass im Fall der Ein
richtung eines zentralen elektronischen Personenstandsre
gisters alle angeschlossenen brandenburgischen Kommunen 
lesenden Zugriff auf ihre Registerdaten erhalten. 
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§ 2 
Herbeiführung der Funktionsfähigkeit 


und Abnahme des geeigneten elektronischen
 
Personenstandsregisterverfahrens sowie Portierung,
 

Migration, Funktionsfähigkeit und Abnahme des 

IT-Fachverfahrens AutiSta
 

1. 	 Das geeignete elektronische Personenstandsregisterverfah
ren muss nach Abschluss der Arbeiten zur Herbeiführung 
der Funktionsfähigkeit von der Kommune getestet und ab
genommen werden (fachtechnische Verfahrens- und Pro
grammfreigabe). Die einzelnen Arbeitsschritte werden im 
Vorfeld abgestimmt und die Ergebnisse dokumentiert. Die 
Programmfreigabe/Abnahme erfolgt schriftlich. Gering
fügige Abweichungen von der Leistungsbeschreibung recht
fertigen nicht die Verweigerung der Abnahme. 

2. 	 Das IT-Fachverfahren AutiSta wird zur Stadt verlagert (Por
tierung) und die Daten aus der bisherigen Quelldatenbank in 
die Zieldatenbank bei der Stadt mit Wechsel in die AutiSta-
Version 9.x und ggf. auch des Datenbanksystems migriert. 
Nach Abschluss der Migration erfolgt ein qualifizierter 
Fachtest und die Programmfreigabe (fachtechnische Verfah
rens- und Programmfreigabe) durch die Kommune. Die ein
zelnen Arbeitsschritte werden im Vorfeld abgestimmt und 
die Ergebnisse dokumentiert. Die Programmfreigabe/Ab
nahme erfolgt schriftlich. Geringfügige Abweichungen von 
der Leistungsbeschreibung rechtfertigen nicht die Verwei
gerung der Abnahme. 

3. 	 Wurden Abweichungen festgestellt und wird dennoch die 
Abnahme erklärt, werden die Abweichungen in der Abnah
meerklärung als Mängel aufgeführt. Die Stadt wird die 
Mängel unverzüglich beseitigen. 

4. 	 Erfolgt nicht innerhalb von 6 Wochen nach Übersendung der 
schriftlichen Mitteilung der Stadt über den Abschluss ihrer 
Arbeiten zur Einführung eine schriftliche Mängelanzeige, in 
der die festgestellten Abweichungen von der Leistungsbe
schreibung aufgeführt sind, gilt die Abnahme der Leistung 
als erklärt. 

5. 	Als Leistungsübernahmepunkt gilt der LVN Übergang 
Lipezker Straße, 03046 Cottbus. 

6. 	 Die schriftliche Abnahmeerklärung wird ersetzt durch die 
Aufnahme des Betriebes. 

§ 3 
Zusammenarbeit 

Die Kommune und die Stadt arbeiten vertrauensvoll zusammen 
und informieren sich gegenseitig in vollem Umfang über alle 
wesentlichen Umstände, die mit der Aufgabenwahrnehmung zu
sammenhängen. Auftretende Probleme sollen unverzüglich und 
einvernehmlich einer Lösung zugeführt werden. Die Kommune 
wird die Stadt bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen 
in angemessenem Umfang unterstützen. Sie wird ihr insbeson
dere die erforderlichen Informationen und Unterlagen vollstän
dig und rechtzeitig zur Verfügung stellen. 

§ 4 
Kostenerstattung 

1. 	 Die Kommune erstattet der Stadt die Kosten für den Betrieb 
des elektronischen Personenstandsregisters und des IT-
Fachverfahrens AutiSta. Die Kostenerstattung beträgt 
1.056,72 EUR pro bei der Kommune vorhandenem Fach
verfahrensarbeitsplatz und Vertragsjahr. 

2. 	 Die Stadt behält sich begründete Anpassungen der Kosten
erstattung, insbesondere in Fällen der Entgelt- oder Besol
dungserhöhungen im öffentlichen Dienst oder Preisanpas
sungen Dritter (z. B. Software- oder Energielieferanten), 
vor. Erhöhungsverlangen sind drei Monate vor ihrem Wirk
samwerden schriftlich anzuzeigen. Dabei ist die Notwendig
keit der Anpassung inhaltlich und rechnerisch darzulegen. 

3. 	 Die Kommune ist berechtigt, innerhalb von einem Monat 
nach Zugang des Erhöhungsverlangens diese Vereinbarung 
außerordentlich mit einer Frist von sechs Monaten zu kün
digen. Das Kündigungsrecht besteht nicht, wenn die Stadt 
die Entgelterhöhungen nicht zu vertreten hat. 

4. 	 Die Kostenerstattung wird jährlich in einem Betrag an die 
Stadt gezahlt. Die erste Zahlung wird 4 Wochen nach Wirk
samwerden des Vertrages, jede folgende jährliche Zahlung 
4 Wochen nach Ablauf eines Vertragsjahres fällig. Der jähr
liche Betrag ist auf das Konto der Stadt Cottbus, Konto-Nr. 
1900 150 20 bei der Sparkasse Spree-Neiße BLZ 180 50000 
zu überweisen. 

5. 	 Kommune und Stadt gehen davon aus, dass die vereinbarte 
Kostenerstattung nicht der Umsatzsteuer unterliegt (Bei
standsleistung der Verwaltung). Sollte sich die steuerliche 
Sach- oder Rechtslage ändern, erstattet die Kommune der 
Stadt die durch die Steuerpflicht entstehenden Mehrbelas
tungen. 

6. 	 Sollten nach Maßgabe des § 1 Absatz 2 dieser Vereinbarung 
der Stadt Mehrkosten durch die Einrichtung eines zentralen 
Personenstandsregisters entstehen, so erstattet die Kommu
ne die durch die Einrichtung auf sie entfallenden Kosten der 
Stadt. 

§ 5 
Ansprechpartner 

Verantwortlicher Ansprechpartner für die kaufmännischen, in
haltlichen und organisatorischen Fragestellungen im Zusam
menhang mit der Wahrnehmung der Aufgaben des Personen
standswesens ist auf Seiten der Stadt das Kommunale Rechen
zentrum der Stadt Cottbus (KRZ, Eigenbetrieb der Stadt Cott
bus), vertreten durch den Werkleiter Herr Holger Kelch, Berli
ner Straße 6, 03046 Cottbus und auf Seiten der Kommune die 
Bürgermeisterin Frau Hannelore Klabunde. 

§ 6 
Änderungen und Ergänzungen 

1. Die Stadt und die Kommune verpflichten sich, die Inhalte 
dieser Vereinbarung auch vor Ablauf der Gültigkeitsdauer 
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erneut zu verhandeln, wenn wesentliche Änderungen der 
beschriebenen Leistung in qualitativer oder quantitativer 
Hinsicht absehbar oder eingetreten sind. 

2. 	 Fällt die Aufgabe bei der Kommune weg, ändern sich die 
Grundlagen der Zusammenarbeit oder treten Umstände auf, 
die bei Abschluss dieser Vereinbarung noch nicht vorher
sehbar waren, wird diese im gegenseitigen Einvernehmen 
angepasst. 

3. 	 Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche einer Partei der Ver
einbarung können nach Abschluss dieser Vereinbarung nur 
schriftlich und in beiderseitigem Einverständnis über Inhalt 
und möglicherweise Mehr- oder Minderaufwendungen ver
einbart werden. Auf §§ 7 Abs. 1, 13 dieser Vereinbarung 
wird hingewiesen. 

§ 7 
Inkrafttreten und Beendigung der Vereinbarung 

1. 	 Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung tritt am Tage nach 
ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

2. 	 Die Vereinbarung wird über eine Mindestlaufzeit von fünf 
Jahren geschlossen. Erfolgt keine Kündigung, verlängert 
sich die Vereinbarung jeweils um ein weiteres Jahr. Die Ver
einbarung kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ver
tragsende schriftlich gekündigt werden. 

3. 	 Bei vorzeitiger Beendigung dieser Vereinbarung werden die 
der Stadt bis dahin entstandenen Kosten und erbrachten 
Leistungen der Kommune in Rechnung gestellt. 

4. 	 Nach Beendigung der Vereinbarung übergibt die Stadt der 
Kommune sämtliche Unterlagen und Verarbeitungs- und 
Nutzungsergebnisse im Zusammenhang mit dem Auftrags
verhältnis in einer für die Kommune übernahmefähigen 
Form. Die Datenträger der Stadt werden physikalisch ge
löscht. Testunterlagen und Ausschussmaterial werden ver
nichtet oder der Kommune ausgehändigt. 

Die Kommune trägt die im Zusammenhang mit der Aushändi
gung der Unterlagen bzw. im Zusammenhang mit der Löschung 
von Daten auf Datenträger entstehenden Kosten gegenüber der 
Stadt. Der Betrag ist 4 Wochen nach Rechnungslegung durch die 
Stadt zur Zahlung fällig. Die Zahlung erfolgt auf das unter 
§ 4 dieser Vereinbarung genannte Konto der Stadt. 

§ 8 
Haftung 

1. 	 Die Haftungsregelungen nach BGB gelten nur bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit. 

2. 	 Macht ein Dritter gegenüber der Kommune Ansprüche wegen 
der Verletzung von Schutzrechten (gewerbliche Schutzrechte 
oder Urheberrechte) durch die Nutzung des Vereinbarungsge
genstandes geltend und wird deren Nutzung hierdurch beein
trächtigt oder untersagt, haftet die Stadt wie folgt: 

3. 	 Die Stadt wird nach ihrer Wahl und auf ihre Kosten entwe
der den Vereinbarungsgegenstand so ändern oder ersetzen, 
dass er das Schutzrecht nicht verletzt, aber im Wesentlichen 
der Vereinbarung entspricht oder die Kommune von Lizenz
entgelten gegenüber dem Schutzrechtsinhaber oder Dritten 
freistellen. Gelingt dies der Stadt zu angemessenen Bedin
gungen nicht, hat sie diesen Vereinbarungsgegenstand gegen 
Erstattung des entrichteten Entgeltes abzüglich eines die 
Zeit der Nutzung berücksichtigenden Betrages zurückzu
nehmen. In diesem Fall ist die Kommune verpflichtet, die
sen Vereinbarungsgegenstand zurückzugeben. 

4. 	 Voraussetzung für die Haftung der Stadt im Falle der Einre
de einer Schutzrechtsverletzung ist, dass die Kommune die 
Stadt von Ansprüchen Dritter unverzüglich verständigt, die 
behauptete Schutzrechtsverletzung nicht anerkennt und jeg
liche Auseinandersetzung einschließlich etwaiger außerge
richtlicher Regelungen der Stadt überlässt oder nur im Ein
vernehmen mit der Stadt führt. Stellt die Kommune die Nut
zung aus Schadensminderungs- oder sonstigen Gründen ein, 
ist sie verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit 
der Nutzungseinstellung ein Anerkenntnis der behaupteten 
Schutzrechtsverletzung nicht verbunden ist. 

5. 	 Soweit die Kommune die Schutzrechtsverletzung selbst zu 
vertreten hat, sind Ansprüche gegen die Stadt ausgeschlos
sen. 

6. 	 Weitergehende Ansprüche der Kommune wegen einer Ver
letzung von Schutzrechten Dritter sind ausgeschlossen. 

§ 9 
Behinderung und Unterbrechung der Leistung 

1. 	 Soweit die Stadt die vereinbarten Leistungen infolge Ar
beitskampfes, höherer Gewalt oder anderer vergleichbarer 
Umstände nicht erbringen kann, treten für die Stadt keine 
nachteiligen Rechtsfolgen ein. 

2. 	 Sieht sich die Stadt in den übernommenen Leistungen be
hindert, so zeigt sie dies der Kommune unverzüglich schrift
lich an. Die Kommune ist in diesem Falle von ihrer Zah
lungspflicht befreit. 

3. 	 Sobald die Ursache der Behinderung oder Unterbrechung 
wegfällt, nimmt die Stadt die Leistungen unverzüglich wie
der auf. 

§ 10 
Datenschutz 

Das KRZ verarbeitet die Daten gemäß § 11 des Brandenburgi
schen Datenschutzgesetzes (BbgDSG) unter Maßgabe der An
lage 2 „Datenschutz“, welche hiermit Bestandteil der Vereinba
rung wird. Die Beachtung der Bestimmungen des Brandenbur
gischen Datenschutzgesetzes und sonstiger datenschutzrecht
licher Bestimmungen bei der Verarbeitung und insbesondere bei 
der Datenübermittlung werden von dem Kommunalen Rechen
zentrum der Stadt Cottbus ausdrücklich zugesichert. Das Kom
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munale Rechenzentrum der Stadt Cottbus sichert Vorsorgemaß
nahmen für Not- und Katastrophenfälle zu. 

§ 11 
Vereinbarung zur gütlichen Einigung 

Die Parteien der Vereinbarung einigen sich darauf, bei Streitig
keiten über Rechte und Verbindlichkeiten aus der Vereinbarung 
vor Anrufung der Aufsichtsbehörde nach § 28 GKG eine gütli
che Einigung anzustreben. 

§ 12 
Salvatorische Klausel 

Sollte ein Teil der Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so 
werden die Bestimmungen in ihrem übrigen Inhalt davon nicht 
berührt. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine solche 
Bestimmung ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen 
Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächs
ten kommt. Gleiches gilt für etwaige Vereinbarungslücken. 

§ 13 
Genehmigung 

Diese Vereinbarung bedarf der Genehmigung der zuständigen 
Aufsichtsbehörde im Sinne der §§ 24, 27 GKG. 

Cottbus, Bad Belzig, 
den 13.02.2013 den 11.01.2013 

Frank Szymanski Hannelore Klabunde 
Oberbürgermeister Bürgermeisterin 

Holger Kelch Franz-Christoph Grund 
Bürgermeister/Werkleiter Stellvertreter 
des Eigenbetriebes „Kommunales 
Rechenzentrum der Stadt Cottbus“ 

Anlage 1 

1.	 Einrichtung und Betrieb der elektronischen Personen
standsregister und Sicherungsregister 

1.1	 Leistungen der Stadt: 

- Erstellung eines abgestimmten Projektplanes 
- Bereitstellung der zentralen Server-, Datenbank-, Sig

natur- und Archivsoftware 
- Installationsparameter klären 
- Aufbau und Bereitstellung der Systeme zur Verfah

rensnutzung 
- Mandant einrichten 

- Test planen, begleiten und Anwender einrichten 
- Netz-/Leitungsanbindung klären 
- Einweisung der Anwender 
- Produktionsbeginn abstimmen und begleiten 

1.2	 Leistungen der Kommune: 

- Bereitstellung der erforderlichen Fachverfahrensli
zenz 

- Qualifizierte Mitarbeit (fachlich und technisch) im 
Rahmen der Verfahrensbereitstellung durch die Stadt 
und Bereitstellung der erforderlichen Informationen 
und Ressourcen (z. B. Informationen zur vorhande
nen Technik, Bereitstellung von Besprechungsräu
men) 

- Bereitstellung eigener, arbeitsplatzbezogener Hard-
und Software, insbesondere Signaturkarten, Lesege
räte, Scanner 

- Netz-/Leitungsanbindung bereitstellen 
- Einrichten und Durchführen der Benutzerverwaltung 
- Lokale Installationen auf eigenen Systemen vorneh

men (sofern erforderlich) 
- Benennung von Verfahrensverantwortlichen 
- Teilnahme an den regelmäßigen Projekt- und Be

triebsbesprechungen 

1.3	 Betrieb 

1.3.1 Sicherstellung des laufenden Betriebes 

Hierunter fallen alle Aufgaben, die zur Sicherstellung der 
Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit notwendig sind, 
insbesondere die Bereitstellung aller zum Betrieb erfor
derlichen Ressourcen (Räume, Energie, etc.). Die Stadt 
veranlasst Vorbeugungsmaßnahmen zur Aufrechterhal
tung des störungsfreien Betriebes und stimmt diese Maß
nahmen mit der Kommune ab. 

Im Einzelnen werden folgende Detailleistungen erbracht: 

1.3.2 Leistungen der Stadt: 

- Betreiben und zur Verfügung stellen von Hard- und 
Software inklusive der dazu erforderlichen Dienstleis
tungen (Server mit Systemsoftware sowie dazugehöri
ge Installations- und Dienstleistungen, Signaturgeräte, 
Signaturkarten, Server-Software und Datenbank-, Sig
natur- und Archivsoftware nach Vorgabe der Stadt) 

- Unterstützungsleistungen beim regelmäßigen Aus
tausch von Signaturen 

- Betreiben des Registerverfahrens 
- Betreiben der Signaturarchitektur 
- Betreiben des Archivsystems 
- Betreiben einer Testumgebung 
- Speicherplatzbereitstellung über das SAN 
- Datensicherung und Wiederherstellung des geeigne

ten Personenstandsregisterverfahrens, der Signatur und 
Archivinfrastruktur 

- Unterstützung bei der Fortschreibung des Betriebs
und Sicherheitskonzepts 

- Steuerung des Verfahrensbetriebs 
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- Änderungsmanagement 
- Konfigurationsmanagement 
- Koordination von regelmäßigen Betriebsbesprechun

gen
 
- Einweisung der Anwender
 

1.3.3 Leistungen der Kommune: 

- Bereitstellen der erforderlichen Informationen und 
Ressourcen (z. B. Informationen zur vorhandenen Tech
nik, Bereitstellen von Räumen bei Besprechungen) 

- Mitwirkung beim Betrieb des Verfahrens durch fach
lich qualifizierte Mitarbeiter/innen und Benennung 
eines fachlichen und technischen Verfahrensverant
wortlichen 

- Sicherstellung einer zentralen Weiterleitung von Ver
fahrensproblemen und -störungen 

- Bereitstellung, Betrieb und Support der erforder
lichen, eigenen, arbeitsplatzbezogenen Hard- und Soft
ware, insbesondere Signaturkarten, Lesegeräte, Scan
ner, inkl. Ersatzbeschaffungen und Durchführung ei
gener lokaler Installationen 

- Netz-/Leitungsanbindung bereitstellen 
- Einrichten und Durchführen der Benutzerverwaltung 
- Teilnahme an den regelmäßigen Projekt- und Be

triebsbesprechungen 

1.4 Service Level Agreement 

1.4.1 Die Stadt erbringt über ihren Eigenbetrieb „Kommunales 
Rechenzentrum“ folgende Service-Leistungen beim Be
trieb der Anwendung: 

-	 Annahme von Störungsmeldungen 
- Störungsbeseitigung innerhalb der Servicezeiten un

ter Berücksichtigung von 
- Prioritäten 
- festgelegten Reaktionszeiten 
- festgelegten Wiederherstellungszeiten 

- Bereitstellung der Anwendung innerhalb der Online-
Zeiten (beaufsichtigter Betrieb) 

- Bereitstellung der Anwendung außerhalb der Online-
Zeiten (unbeaufsichtigter Betrieb) 

-	 Abweichungen vom Standard-Service-Level werden 
nicht vereinbart. 

Standard-Service-Level - Annahmezeiten für Störungs
meldungen 

Die Entgegennahme von Störungen erfolgt in einem gere
gelten Verfahren während der Annahmezeiten zentral 
über die Telefonnummer des Kommunalen Rechenzent
rums der Stadt Cottbus: 0355 49497171 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr 

dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Störungs
meldungen rund um die Uhr per E-Mail an: 

nutzerservice@krz-cottbus.de aufzugeben. Diese werden
 
innerhalb der Servicezeiten abgearbeitet.
 

Servicezeiten
 
Die gemeldeten Störungen werden während der Service
zeiten bearbeitet. Die Wiederherstellung wird in den Ser
vicezeiten erbracht.
 

Servicezeiten:
 
montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 
Darüber hinausgehende Servicezeiten können im Einzel
fall gesondert vereinbart werden.
 

Online-Zeiten (beaufsichtigter Betrieb)
 
Die von der Stadt zur Verfügung gestellte IT steht der
 
Kommune während der Online-Zeiten zur Verfügung:
 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 

Unterbrechungen, insbesondere geplante Wartungsarbei
ten, erfolgen in der Online-Zeit nur nach Abstimmung.
 

Unbeaufsichtigter Betrieb
 
Die IT steht außerhalb der Online-Zeiten unbeaufsichtigt
 
zur Verfügung. Sie kann in dieser Zeit nach Bedarf, z. B.
 
zur Ausführung der Batchproduktion, durch die Stadt un
terbrochen werden.
 

Wartungsfenster
 

Wartungsfenster dienen der vorbeugenden Wartung der
 
IT-Infrastruktur, um einen störungsfreien Betrieb zu si
chern. Die Stadt darf die Dienste während der Wartungs
fenster unterbrechen, sofern dies betrieblich oder tech
nisch notwendig ist. Die Stadt wird über geplante War
tungsarbeiten rechtzeitig, mindestens 2 Arbeitstage im
 
Voraus informieren.
 

Die Stadt wird Wartungsarbeiten, die zu einer Betriebs
einschränkung führen könnten, möglichst innerhalb des
 
festen Wartungsfensters vornehmen. Sofern ein Shutdown
 
des Systems erforderlich wird, wird dieser in allen Fällen
 
(auch während des Wartungsfensters) mindestens 24 Stun
den vorher angekündigt.
 

Als Wartungsfenster können alle Zeiten außerhalb der
 
Online-Zeiten der Stadt genutzt werden, sofern Einzel
vereinbarungen nicht entgegenstehen.
 

Störungen werden grundsätzlich wie folgt kategorisiert
 
und sind mit folgenden Reaktionszeiten (RZ) und Wieder
herstellungszeiten (WHZ) unterlegt:
 

mailto:nutzerservice@krz-cottbus.de
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Priorität 1 - Hoch: 

RZ: 4 Stunden/WHZ: 1 Arbeitstag
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt schnell zu. 

Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind sehr zeitkritisch.
 
Die überwiegende Anzahl der Benutzer ist betroffen.
 

Priorität 2 - Mittel: 

RZ: 1 Arbeitstag/WHZ: 4 Arbeitstage
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit substantiell zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nur mäßig zeitkritisch.
 
Nur einzelne Benutzer sind betroffen.
 

Priorität 3 - Niedrig:
 
RZ: 2 Arbeitstage/WHZ: max. 1 Monat
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit nur unwesentlich zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nicht zeitkritisch.
 

Reaktions- und Wiederherstellungszeiten
 

Reaktionszeiten (RZ)
 
In den Reaktionszeiten stimmt die Stadt konkrete Schrit
te zur Lösung der Störung mit der Kommune ab. Die Leis
tung wird während des beaufsichtigten Betriebes (Annah
mezeiten) erbracht.
 
Wiederherstellungszeiten (WHZ)
 
Die Wiederherstellung erfolgt innerhalb der Servicezeit.
 

2.	 Migration und Betrieb des IT-Fachverfahrens AutiSta 

Die Kommune betreibt das IT-Fachverfahren „Automa
tion im Standesamt - AutiSta“. Die Stadt betreibt dieses 
Fachverfahren ebenfalls und verfügt über eine Version, 
die Rechenzentrum gestützt vorgehalten wird. Aufgrund 
der Funktionalitäten, der informationstechnischen Ab
hängigkeiten und aus Gründen der IT-Sicherheit ist es 
zweckmäßig, auch das IT-Fachverfahren AutiSta durch 
die Stadt betreiben zu lassen. 

2.1	 Leistung Portierung und Migration des IT-Fachverfahrens 
AutiSta 

2.1.1 Leistung der Stadt 

- Erstellung eines abgestimmten Projektplanes 
- Installationsparameter klären 
- Aufbau und Bereitstellung der Systeme zur Verfah

rensnutzung (AutiSta via Citrix) 
- Mandant einrichten 
- Test planen, begleiten und Anwender einrichten 
- Netz-/Leitungsanbindung klären 
- Migration der bestehenden AutiSta-Anwendung, Ver

sionsstand planen und realisieren 
- Produktionsbeginn abstimmen und begleiten 
- Migration, z. B. für die Überführung der Datenbank, 

für Testarbeiten, für den Produktionsstart und zu Client
systemen 

2.1.2 Folgende Leistungen werden durch die Kommune er
bracht: 

- Bereitstellung der erforderlichen Fachverfahrenslizenz 
- Qualifizierte Mitwirkung bei den oben genannten Ak

tivitäten 
- Netz-/Leitungsanbindung bereitstellen 
- Daten aus AutiSta-Datenbank bereitstellen 
- Lokale Installationen auf eigenen Systemen vorneh

men, z. B. Citrix-Client 
- Fachtest durchführen und Abnahme erklären 

2.2	 Betrieb des IT-Fachverfahrens AutiSta 

Folgende Leistungen werden im Rahmen der Vereinba
rung erbracht: 
Die Leistungen umfassen alle Aufgaben, die zur Sicher
stellung der Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit not
wendig sind, und, sofern die Technik im Rechenzentrum 
der Stadt integriert ist, auch die Bereitstellung aller zum 
Betrieb erforderlichen Ressourcen (Räume, Energie, 
etc.). 

2.2.1 Leistungen der Stadt: 

- Sicherstellung des lfd. Betriebes des Verfahrens 
- Bereitstellung von Updates soweit diese aus den 

Pflegeverträgen zur Verfügung stehen 
- bedarfsgerechte Bereitstellung der Hardware (Test

und Produktionssysteme, Ausfallsicherung, inkl. er
forderlicher Speichermedien) 

- AutiSta Hosting über Citrix-Technologie 
- Betriebs- und Wiederherstellungszeiten gemäß SLA 

(siehe Anlage Service Level Agreement) 
- Datenbank Backup/Restore/Recovery Optimierung 

und Tuning des Verfahrenszugriffs 
- Durchführung von Updates für das Gesamtsystem, 

z. B. AutiSta-Client, AutiSta-Server 
- Durchführung von technischen Verfahrenstests 
- Einweisung der Anwender 

2.2.2 Leistungen der Kommune: 

- Bereitstellen der erforderlichen Informationen und 
Ressourcen (z. B. Informationen zur vorhandenen 
Technik, Bereitstellen von Räumen bei Besprechun
gen) 

- Mitwirkung beim Betrieb des Verfahrens durch fach
lich qualifizierte Mitarbeiter/innen und Benennung 
eines fachlichen und technischen Verfahrensverant
wortlichen 

- Sicherstellung einer zentralen Weiterleitung von Ver
fahrensproblemen und -störungen 

- Lizenzbeistellungen AutiSta inkl. der erforderlichen 
Pflegeverträge 

- Bereitstellung der Netzanbindung 
- Bereitstellung, Betrieb und Support der erforder
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lichen, eigenen Hard- und Softwarekomponenten und 
Durchführung eigener, lokaler Installationen 

2.3 Service Level Agreement über den Betrieb AutiSta 

Leistungspaket Service 

Die Stadt erbringt folgende Service-Leistungen beim Be
trieb des IT-Fachverfahrens AutiSta: 

- Annahme von Störungsmeldungen 
- Störungsbeseitigung innerhalb der Servicezeiten un

ter Berücksichtigung von 
- Prioritäten 
- festgelegten Reaktionszeiten 
- festgelegten Wiederherstellungszeiten 

- Bereitstellung der Anwendung innerhalb der Online-
Zeiten (beaufsichtigter Betrieb) 

- Bereitstellung der Anwendung außerhalb der Online-
Zeiten (unbeaufsichtigter Betrieb) 

- Abweichungen vom Standard-Service-Level werden 
nicht vereinbart. 

Standard-Service-Level 

Annahmezeiten für Störungsmeldungen 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Störungsmeldun
gen rund um die Uhr per E-mail aufzugeben. Diese wer
den innerhalb der Servicezeiten abgearbeitet. 

Servicezeiten 
Die gemeldeten Störungen werden während der Service
zeiten bearbeitet. Die Wiederherstellung wird in den Ser
vicezeiten erbracht. 

Annahmezeiten für Störungsmeldungen 
Die Entgegennahme von Störungen erfolgt in einem gere
gelten Verfahren während der Annahmezeiten zentral 
über die Telefonnummer des Kommunalen Rechenzen
trums der Stadt Cottbus: 0355 49497171 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Störungs
meldungen rund um die Uhr per E-mail an: 
nutzerservice@krz-cottbus.de aufzugeben. Diese werden 
innerhalb der Servicezeiten abgearbeitet. 

Servicezeiten 

Die gemeldeten Störungen werden während der Service
zeiten bearbeitet. Die Wiederherstellung wird in den Ser
vicezeiten erbracht. 

Servicezeiten:
 
montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 

donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr 
außer an Feiertagen 

Darüber hinausgehende Servicezeiten können im Einzel
fall gesondert vereinbart werden. 

Online-Zeiten (beaufsichtigter Betrieb) 

Die von der Stadt zur Verfügung gestellte IT steht der 
Kommune während der Online-Zeiten zur Verfügung: 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr 
außer an Feiertagen 

Unterbrechungen, insbesondere geplante Wartungsarbei
ten, erfolgen in der Online-Zeit nur nach Abstimmung. 

Unbeaufsichtigter Betrieb 

Die IT steht außerhalb der Online-Zeiten unbeaufsichtigt 
zur Verfügung. Sie kann in dieser Zeit nach Bedarf, z. B. 
zur Ausführung der Batchproduktion, durch die Stadt 
unterbrochen werden. 

Wartungsfenster 

Wartungsfenster dienen der vorbeugenden Wartung der 
IT-Infrastruktur, um einen störungsfreien Betrieb zu si
chern. Die Stadt darf die Dienste während der Wartungs
fenster unterbrechen, sofern dies betrieblich oder tech
nisch notwendig ist. Die Stadt wird über geplante War
tungsarbeiten rechtzeitig mindestens 2 Arbeitstage im 
Voraus informieren. 

Die Stadt wird Wartungsarbeiten, die zu einer Betriebs
einschränkung führen könnten, möglichst innerhalb des 
festen Wartungsfensters vornehmen. Sofern ein Shut
down des Systems erforderlich wird, wird dieser in allen 
Fällen (auch während des Wartungsfensters) mindestens 
24 Stunden vorher angekündigt. 

Als Wartungsfenster können alle Zeiten außerhalb der 
Online-Zeiten der Stadt genutzt werden, sofern Einzel
vereinbarungen nicht entgegenstehen. 

Störungen werden grundsätzlich wie folgt kategorisiert 
und sind mit folgenden Reaktionszeiten (RZ) und Wieder
herstellungszeiten (WHZ) unterlegt: 

Priorität 1 - Hoch: 

RZ: 4 Stunden/WHZ: 1 Arbeitstag
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt schnell zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind sehr zeitkritisch.
 
Die überwiegende Anzahl der Benutzer ist betroffen.
 

mailto:nutzerservice@krz-cottbus.de
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Priorität 2 - Mittel: 

RZ: 1 Arbeitstag/WHZ: 4 Arbeitstage
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit substantiell zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nur mäßig zeitkritisch.
 
Nur einzelne Benutzer sind betroffen.
 

Priorität 3 - Niedrig: 

RZ: 2 Arbeitstage/WHZ: max. 1 Monat
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit nur unwesentlich zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nicht zeitkritisch.
 

Reaktions- und Wiederherstellungszeiten
 

Reaktionszeiten (RZ)
 
In den Reaktionszeiten stimmt die Stadt konkrete Schrit
te zur Lösung der Störung mit der Kommune ab. Die Leis
tung wird während des beaufsichtigten Betriebes (Annah
mezeiten) erbracht.
 

Wiederherstellungszeiten (WHZ)
 
Die Wiederherstellung erfolgt innerhalb der Servicezeit.
 

Anlage 2 

Allgemeine Bedingungen der Auftragsdatenverarbeitung 
gemäß § 11 BbgDSG 

§ 1 
Grundsätze 

(1) Die Stadt verarbeitet die Daten der Kommune ausschließlich in 
deren Auftrag. Eine Zuständigkeitsübertragung findet nicht statt. 

(2) Die Kommune ist im Sinne von § 11 Abs. 1 S. 1 Branden
burgisches Datenschutzgesetz (BbgDSG) für die Einhaltung der 
Bestimmungen des BbgDSG und anderer datenschutzrecht
licher Vorschriften hinsichtlich der von ihr in Auftrag gegebenen 
Datenverarbeitung verantwortlich. Für den Test und die Freiga
be eines Verfahrens, das die Stadt im Rahmen der Auftragsda
tenverarbeitung betreibt, ist die Kommune verantwortlich. 

(3) Die Stadt gewährleistet bei der Auftragsdatenverarbeitung 
die Konformität der Verarbeitungsprozesse mit den für die Stadt 
auf Grund Gesetzes oder Vereinbarung geltenden datenschutz
rechtlichen Vorschriften. 

(4) Die Kommune ist verpflichtet, alle im Rahmen des Vertrags
verhältnisses erlangten Betriebsgeheimnisse und Datensicher
heitsmaßnahmen der Stadt vertraulich zu behandeln. 

§ 2 
Auftrag und Weisungen 

(1) Ergänzungen des Auftrags müssen von der Kommune 
schriftlich festgelegt und Weisungen schriftlich übermittelt wer

den. Weisungsberechtigte Personen und Ansprechpartner sind 
zu benennen. Nachfolger und/oder Vertreter sind unverzüglich 
gegenseitig schriftlich mitzuteilen. 

(2) Die Stadt stellt das gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 Personen
standsverordnung für Daten mit hohem Schutzbedarf erforder
liche Sicherheitsniveau im Rahmen der Beauftragung durch die 
Kommune sicher. 

(3) Sind spezialgesetzliche datenschutzrechtliche Bestimmun
gen zu beachten, so legen die Kommune und die Stadt hierzu be
sondere Maßgaben fest. 

(4) Die Stadt verarbeitet die Daten nach Auftrag und Weisungen 
der Kommune. Soweit ein Betroffener sich unmittelbar an die 
Stadt zwecks Berichtigung oder Löschung seiner Daten wendet, 
leitet die Stadt dieses Ersuchen unverzüglich an die Kommune 
weiter. 

§ 3 
Rechte und Pflichten der Kommune und der Stadt 

(1) Der Kommune und ihrem behördlichen Datenschutzbeauf
tragten werden vor Beginn und während der Datenverarbeitung 
das Recht eingeräumt, nach Vorankündigung während der üb
lichen Geschäftszeiten der Stadt durch Inaugenscheinnahme 
und sonstige Erhebungen zu kontrollieren, dass die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten nur im Rahmen des Auftrags und 
der Weisungen der Kommune erfolgt. 

(2) Der Kommune und ihrem behördlichen Datenschutzbeauf
tragten werden die für die Erfüllung ihrer Rechte und Pflichten 
erforderlichen Auskünfte erteilt. Sie können in die auftrags
bezogenen gespeicherten Daten, die verwendeten Datenverar
beitungsprogramme sowie die Verarbeitungsprotokolle einsehen 
und die technischen und organisatorischen Maßnahmen prüfen. 

(3) Die Stadt informiert die Kommune unverzüglich über ge
plante Veränderungen in der Organisation der Datenverarbei
tung und den angewandten Verfahren, soweit sie für die Daten
verarbeitung im Auftrag sicherheitsrelevant sind. Entsprechen
des gilt in Fällen von schwerwiegenden Betriebsstörungen, bei 
Verdacht auf Datenschutzverletzungen oder andere Unregelmä
ßigkeiten bei der Verarbeitung der Daten der Kommune. 

(4) Die Kommune prüft die Verarbeitungsergebnisse zumindest 
stichprobenartig und informiert die Stadt unverzüglich, wenn sie 
Fehler oder Unregelmäßigkeiten feststellt. 

(5) Die Stadt verpflichtet alle Beschäftigten, die Zugang zu per
sonenbezogenen Daten der Kommune haben, auf das Datenge
heimnis gem. § 6 BbgDSG. 

§ 4 
Technische und organisatorische Maßnahmen 

(1) Die Stadt konzipiert unter Beachtung der für die elektroni
schen Personenstandsregister und das Fachverfahren AutiSta 
geltenden Vorschriften die für den Datenschutz erforderlichen 
technisch-organisatorischen Maßnahmen. Der Kommune wird 
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das IT-Sicherheitskonzept, insbesondere die zur Umsetzung des 
Sicherheitskonzeptes getroffenen bzw. zu treffenden techni
schen und organisatorischen Maßnahmen, zur Bestätigung vor
gelegt. Die Produktivsetzung erfolgt durch die Kommune und 
unter Kenntnis der zu diesem Zeitpunkt umgesetzten techni
schen und organisatorischen Maßnahmen. 

(2) Der Stadt ist es während der Laufzeit des Datenverarbei
tungsauftrags gestattet, im Rahmen von Weiterentwicklungen 
alternative Maßnahmen gegenüber den ursprünglich vereinbar
ten Maßnahmen in Abstimmung mit der Kommune zu ergreifen, 
soweit das Sicherheitsniveau nicht unterschritten wird. 

(3) Durch die technischen und organisatorischen Maßnahmen 
soll ergänzend zu und über die nach den Vorschriften für die 
elektronischen Personenstandsregister und AutiSta geltenden 
Vorgaben hinaus insbesondere erreicht werden, dass 

1.	 administrative Zugriffe, mit denen Änderungen an automa
tisierten Verfahren bewirkt werden können, technisch abge
sichert und nur von den hierzu ausdrücklich im Rahmen des 
jeweiligen Datenschutzkonzepts berechtigten Personen 
durchgeführt werden, 

2.	 Unbefugten der Zugang zu Datenträgern, auf denen perso
nenbezogene und andere im Interesse des Kunden schutz
würdige Daten gespeichert sind, verwehrt ist, 

3.	 verhindert wird, dass personenbezogene und andere im In
teresse des Kunden schutzwürdige Daten unbefugt verarbei
tet werden oder Unbefugten zur Kenntnis gelangen, 

4.	 eine sichere Trennung der Daten der Kommune von den 
übrigen Datenbeständen besteht und dass ihr ihre Daten 
(Kundendaten und Protokolldateien) jederzeit bereitgestellt 
werden können, 

5.	 die Daten verarbeitenden Personen, der Zeitpunkt und der 
Umfang der Datenverarbeitung festgestellt werden können. 

(4) Die Stadt unterstützt die Kommune, soweit erforderlich, bei 
der Erstellung des Verfahrensverzeichnisses gemäß § 8 BbgDSG 
in Bezug auf die Beschreibung der technischen und organisato
rischen Maßnahmen. 

(5) Die zur Datenverarbeitung überlassenen Daten werden zu 
keinen anderen Zwecken, als zu den von der Kommune be
stimmten verarbeitet. Kopien oder Duplikate werden ohne Wis
sen der Kommune nicht erstellt. 

§ 5 
Revisionssichere Protokollierung 

(1) Veränderungen an und Eingriffe in technische Verfahren 
müssen revisionssicher protokolliert und nach Maßgabe zuvor 
definierter Parameter ausgewertet werden. 

(2) In den Protokollen wird 

1.	 der Zeitpunkt des ändernden Zugriffs, 
2.	 der Grund für den Zugriff, 
3.	 die veranlassende und ausführende Person, 
4.	 die Art der Änderung, 
5.	 der Zeitpunkt der Kontrolle und die kontrollierende Person 

festgehalten. 

(3) Die Protokolle werden gem. § 10 Abs. 2 Nr. 5 BbgDSG ge
speichert und für Kontrollzwecke bereitgehalten. 

(4) Die Protokolldaten werden, sofern sie zur Aufgabenerfüllung 
nicht mehr erforderlich sind, nach spätestens 6 Monaten ge
löscht. 

§ 6 
Löschung von Daten und Rückgabe von Datenträgern 

Nach Abschluss der vertraglichen Arbeiten händigt die Stadt der 
Kommune sämtliche in ihren Besitz gelangten Unterlagen und 
erstellten Verarbeitungs- und Nutzungsergebnisse, die im Zusam
menhang mit dem Auftragsverhältnis stehen, aus. Die Datenträger 
der Stadt werden unwiederbringlich gelöscht, Test- und Aus
schussmaterial wird unverzüglich vernichtet oder der Kommune, 
soweit vereinbart, ausgehändigt. Die Löschung bzw. Vernichtung 
wird der Kommune mit Datumsangabe schriftlich bestätigt. 

§ 7 
Unterauftragsverhältnisse 

Eine Datenverarbeitung im Unterauftrag erfolgt nur auf der 
Grundlage einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung mit 
der Kommune. 

Die Stadt stellt für diejenigen Unterauftragnehmer und deren Be
schäftigte, die nicht dem Geltungsbereich des BbgDSG unterfal
len, vertraglich die Verpflichtung auf das Datengeheimnis (§ 5 
BDSG) sicher. Eine Weiterleitung von Daten oder die Eröffnung 
eines Zugriffs erfolgt erst nach der Verpflichtung eines Unterauf
tragnehmers bzw. seiner Mitarbeiter auf das Datengeheimnis. 

§ 8 
Datenschutzbeauftragter der Stadt 

Die Stadt hat einen Datenschutzbeauftragten nach § 7a BbgDSG 
bestellt. 
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

zwischen der Stadt Baruth/Mark und der 


Stadt Cottbus über den Betrieb eines geeigneten
 
elektronischen Personenstandsregisterverfahrens 


sowie den Betrieb des IT-Fachverfahrens Automation
 
im Standesamt (AutiSta)
 

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern
 
Gesch.Z.: 33-347-22
 
Vom 18. März 2013
 

I.
 
Genehmigung
 

Gemäß § 24 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über kommunale Ge
meinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) genehmige ich 
als zuständige Aufsichtsbehörde nach § 27 Absatz 4 Satz 2 Num
mer 1 Buchstabe b GKG die öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
zwischen der Stadt Baruth/Mark und der Stadt Cottbus über den 
Betrieb eines geeigneten elektronischen Personenstandsregister
verfahrens sowie den Betrieb des IT-Fachverfahrens Automation 
im Standesamt (AutiSta) vom 13.02.2013. 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird gemäß § 24 Ab
satz 4 GKG am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung 
einschließlich ihrer Genehmigung im „Amtsblatt für Branden
burg“ wirksam. 

Im Auftrag 

Lechleitner 

II. 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat folgenden Wortlaut: 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

über den Betrieb eines geeigneten elektronischen 


Personenstandsregisterverfahrens sowie den Betrieb 

des IT-Fachverfahrens Automation im Standesamt 


(AutiSta)
 

zwischen der Stadt Baruth/Mark
 
Ernst-Thälmann-Platz 4, 15837 Baruth/Mark
 
vertreten durch den Bürgermeister
 
Peter Ilk
 

im Folgenden „Kommune“ genannt
 

und der Stadt Cottbus, 

Neumarkt 5, 03046 Cottbus,
 
vertreten durch den Oberbürgermeister
 
Frank Szymanski
 

im Folgenden „Stadt“ genannt
 

Vorbemerkung 

Die Kommune beabsichtigt, ein IT-gestütztes Fachverfahren für 
ihre elektronischen Personenstandsregister einzuführen, um den 
ab 1. Januar 2014 bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen im 
Personenstandswesen nachzukommen. Zudem möchte sie das 
standesamtliche Fachverfahren „AutiSta“ durch ein Rechenzen
trum für sich betreiben lassen. Die Stadt verfügt bereits über ein 
elektronisches Personenstandsregisterverfahren sowie das Fach-
verfahren AutiSta. Perspektivisch soll bei der Stadt für das Land 
Brandenburg ein zentrales elektronisches Personenstandsregister 
nach § 67 Personenstandgesetz eingerichtet und betrieben werden. 

Aufgrund der §§ 1 und 23 Abs. 1 des Gesetzes über die kommu
nale Gemeinschaftsarbeit - GKG - vom 28. Mai 1999 (GVBl. I 
S. 194) in der Fassung der letzten Änderung vom 23. September 
2008 (GVBl. I S. 202) schließen die Kommune und die Stadt die 
folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrneh
mung der Aufgaben im Personenstandswesen: 

§ 1 
Gegenstand der Vereinbarung 

1. 	 Die Stadt verpflichtet sich gemäß § 23 Absatz 1 zweiter 
Halbsatz GKG (mandatierende Vereinbarung) folgende Auf
gaben für die Kommune durchzuführen: 

-	 Einrichtung und technischer Betrieb der elektronischen 
Personenstandsregister und der Sicherungsregister 

-	 Einführung und Betrieb des Fachverfahrens AutiSta. 

Die einzelnen Aufgaben, welche durch die Stadt wahrgenom
men werden, regelt Anlage 1, die hiermit Bestandteil dieser 
Vereinbarung ist. Die Stadt verpflichtet sich, die Aufgaben 
nach den Vorgaben des Personenstandsgesetzes und der Per
sonenstandsverordnung zur Datensicherheit durchzuführen. 

2. 	 Die Stadt Cottbus ist bereit, diese Aufgaben auch für andere 
Kommunen des Landes Brandenburg durchzuführen und 
auf der Grundlage einer durch die Landesregierung zu er
lassenden Verordnung ein zentrales elektronisches Perso
nenstandsregister zu betreiben, das den Standesämtern der 
angeschlossenen Brandenburger Kommunen lesenden Zu
griff auf den gesamten Registerbestand erlaubt. Die Kom
mune erklärt sich damit einverstanden, dass im Fall der Ein
richtung eines zentralen elektronischen Personenstandsre
gisters alle angeschlossenen brandenburgischen Kommunen 
lesenden Zugriff auf ihre Registerdaten erhalten. 
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§ 2 
Herbeiführung der Funktionsfähigkeit 


und Abnahme des geeigneten elektronischen
 
Personenstandsregisterverfahrens sowie Portierung,
 

Migration, Funktionsfähigkeit und Abnahme des 

IT-Fachverfahrens AutiSta
 

1. 	 Das geeignete elektronische Personenstandsregisterverfah
ren muss nach Abschluss der Arbeiten zur Herbeiführung 
der Funktionsfähigkeit von der Kommune getestet und ab
genommen werden (fachtechnische Verfahrens- und Pro
grammfreigabe). Die einzelnen Arbeitsschritte werden im 
Vorfeld abgestimmt und die Ergebnisse dokumentiert. Die 
Programmfreigabe/Abnahme erfolgt schriftlich. Gering
fügige Abweichungen von der Leistungsbeschreibung recht
fertigen nicht die Verweigerung der Abnahme. 

2. 	 Das IT-Fachverfahren AutiSta wird zur Stadt verlagert (Por
tierung) und die Daten aus der bisherigen Quelldatenbank in 
die Zieldatenbank bei der Stadt mit Wechsel in die AutiSta-
Version 9.x und ggf. auch des Datenbanksystems migriert. 
Nach Abschluss der Migration erfolgt ein qualifizierter 
Fachtest und die Programmfreigabe (fachtechnische Verfah
rens- und Programmfreigabe) durch die Kommune. Die ein
zelnen Arbeitsschritte werden im Vorfeld abgestimmt und 
die Ergebnisse dokumentiert. Die Programmfreigabe/Ab
nahme erfolgt schriftlich. Geringfügige Abweichungen von 
der Leistungsbeschreibung rechtfertigen nicht die Verwei
gerung der Abnahme. 

3. 	 Wurden Abweichungen festgestellt und wird dennoch die 
Abnahme erklärt, werden die Abweichungen in der Abnah
meerklärung als Mängel aufgeführt. Die Stadt wird die 
Mängel unverzüglich beseitigen. 

4. 	 Erfolgt nicht innerhalb von 6 Wochen nach Übersendung der 
schriftlichen Mitteilung der Stadt über den Abschluss ihrer 
Arbeiten zur Einführung eine schriftliche Mängelanzeige, in 
der die festgestellten Abweichungen von der Leistungsbe
schreibung aufgeführt sind, gilt die Abnahme der Leistung 
als erklärt. 

5. 	Als Leistungsübernahmepunkt gilt der LVN Übergang 
Lipezker Straße, 03046 Cottbus. 

6. 	 Die schriftliche Abnahmeerklärung wird ersetzt durch die 
Aufnahme des Betriebes. 

§ 3 
Zusammenarbeit 

Die Kommune und die Stadt arbeiten vertrauensvoll zusammen 
und informieren sich gegenseitig in vollem Umfang über alle 
wesentlichen Umstände, die mit der Aufgabenwahrnehmung zu
sammenhängen. Auftretende Probleme sollen unverzüglich und 
einvernehmlich einer Lösung zugeführt werden. Die Kommune 
wird die Stadt bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen 
in angemessenem Umfang unterstützen. Sie wird ihr insbeson
dere die erforderlichen Informationen und Unterlagen vollstän
dig und rechtzeitig zur Verfügung stellen. 

§ 4 
Kostenerstattung 

1. 	 Die Kommune erstattet der Stadt die Kosten für den Betrieb 
des elektronischen Personenstandsregisters und des IT-
Fachverfahrens AutiSta. Die Kostenerstattung beträgt 
1.056,72 EUR pro bei der Kommune vorhandenem Fach
verfahrensarbeitsplatz und Vertragsjahr. 

2. 	 Die Stadt behält sich begründete Anpassungen der Kosten
erstattung, insbesondere in Fällen der Entgelt- oder Besol
dungserhöhungen im öffentlichen Dienst oder Preisanpas
sungen Dritter (z. B. Software- oder Energielieferanten), 
vor. Erhöhungsverlangen sind drei Monate vor ihrem Wirk
samwerden schriftlich anzuzeigen. Dabei ist die Notwendig
keit der Anpassung inhaltlich und rechnerisch darzulegen. 

3. 	 Die Kommune ist berechtigt, innerhalb von einem Monat 
nach Zugang des Erhöhungsverlangens diese Vereinbarung 
außerordentlich mit einer Frist von sechs Monaten zu kün
digen. Das Kündigungsrecht besteht nicht, wenn die Stadt 
die Entgelterhöhungen nicht zu vertreten hat. 

4. 	 Die Kostenerstattung wird jährlich in einem Betrag an die 
Stadt gezahlt. Die erste Zahlung wird 4 Wochen nach Wirk
samwerden des Vertrages, jede folgende jährliche Zahlung 
4 Wochen nach Ablauf eines Vertragsjahres fällig. Der jähr
liche Betrag ist auf das Konto der Stadt Cottbus, Konto-Nr. 
1900 150 20 bei der Sparkasse Spree-Neiße BLZ 180 50000 
zu überweisen. 

5. 	 Kommune und Stadt gehen davon aus, dass die vereinbarte 
Kostenerstattung nicht der Umsatzsteuer unterliegt (Bei
standsleistung der Verwaltung). Sollte sich die steuerliche 
Sach- oder Rechtslage ändern, erstattet die Kommune der 
Stadt die durch die Steuerpflicht entstehenden Mehrbelas
tungen. 

6. 	 Sollten nach Maßgabe des § 1 Absatz 2 dieser Vereinbarung 
der Stadt Mehrkosten durch die Einrichtung eines zentralen 
Personenstandsregisters entstehen, so erstattet die Kommu
ne die durch die Einrichtung auf sie entfallenden Kosten der 
Stadt. 

§ 5 
Ansprechpartner 

Verantwortlicher Ansprechpartner für die kaufmännischen, in
haltlichen und organisatorischen Fragestellungen im Zusam
menhang mit der Wahrnehmung der Aufgaben des Personen
standswesens ist auf Seiten der Stadt das Kommunale Rechen
zentrum der Stadt Cottbus (KRZ, Eigenbetrieb der Stadt Cott
bus), vertreten durch den Werkleiter Herr Holger Kelch, Berli
ner Straße 6, 03046 Cottbus und auf Seiten der Kommune der 
Bürgermeister Herr Peter Ilk. 

§ 6 
Änderungen und Ergänzungen 

1. Die Stadt und die Kommune verpflichten sich, die Inhalte 
dieser Vereinbarung auch vor Ablauf der Gültigkeitsdauer 
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erneut zu verhandeln, wenn wesentliche Änderungen der be
schriebenen Leistung in qualitativer oder quantitativer Hin
sicht absehbar oder eingetreten sind. 

2. 	 Fällt die Aufgabe bei der Kommune weg, ändern sich die 
Grundlagen der Zusammenarbeit oder treten Umstände auf, 
die bei Abschluss dieser Vereinbarung noch nicht vorher
sehbar waren, wird diese im gegenseitigen Einvernehmen 
angepasst. 

3. 	 Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche einer Partei der Ver
einbarung können nach Abschluss dieser Vereinbarung nur 
schriftlich und in beiderseitigem Einverständnis über Inhalt 
und möglicherweise Mehr- oder Minderaufwendungen ver
einbart werden. Auf §§ 7 Abs. 1, 13 dieser Vereinbarung 
wird hingewiesen. 

§ 7 
Inkrafttreten und Beendigung der Vereinbarung 

1. 	 Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung tritt am Tage nach 
ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

2. 	 Die Vereinbarung wird über eine Mindestlaufzeit von fünf 
Jahren geschlossen. Erfolgt keine Kündigung, verlängert 
sich die Vereinbarung jeweils um ein weiteres Jahr. Die Ver
einbarung kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ver
tragsende schriftlich gekündigt werden. 

3. 	 Bei vorzeitiger Beendigung dieser Vereinbarung werden die 
der Stadt bis dahin entstandenen Kosten und erbrachten 
Leistungen der Kommune in Rechnung gestellt. 

4. 	 Nach Beendigung der Vereinbarung übergibt die Stadt der 
Kommune sämtliche Unterlagen und Verarbeitungs- und 
Nutzungsergebnisse im Zusammenhang mit dem Auftrags
verhältnis in einer für die Kommune übernahmefähigen 
Form. Die Datenträger der Stadt werden physikalisch ge
löscht. Testunterlagen und Ausschussmaterial werden ver
nichtet oder der Kommune ausgehändigt. 

Die Kommune trägt die im Zusammenhang mit der Aushändi
gung der Unterlagen bzw. im Zusammenhang mit der Löschung 
von Daten auf Datenträger entstehenden Kosten gegenüber der 
Stadt. Der Betrag ist 4 Wochen nach Rechnungslegung durch die 
Stadt zur Zahlung fällig. Die Zahlung erfolgt auf das unter 
§ 4 dieser Vereinbarung genannte Konto der Stadt. 

§ 8 
Haftung 

1. 	 Die Haftungsregelungen nach BGB gelten nur bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit. 

2. 	 Macht ein Dritter gegenüber der Kommune Ansprüche wegen 
der Verletzung von Schutzrechten (gewerbliche Schutzrechte 
oder Urheberrechte) durch die Nutzung des Vereinbarungsge
genstandes geltend und wird deren Nutzung hierdurch beein
trächtigt oder untersagt, haftet die Stadt wie folgt: 

3. 	 Die Stadt wird nach ihrer Wahl und auf ihre Kosten entwe
der den Vereinbarungsgegenstand so ändern oder ersetzen, 
dass er das Schutzrecht nicht verletzt, aber im Wesentlichen 
der Vereinbarung entspricht oder die Kommune von Lizenz
entgelten gegenüber dem Schutzrechtsinhaber oder Dritten 
freistellen. Gelingt dies der Stadt zu angemessenen Bedin
gungen nicht, hat sie diesen Vereinbarungsgegenstand gegen 
Erstattung des entrichteten Entgeltes abzüglich eines die 
Zeit der Nutzung berücksichtigenden Betrages zurückzu
nehmen. In diesem Fall ist die Kommune verpflichtet, die
sen Vereinbarungsgegenstand zurückzugeben. 

4. 	 Voraussetzung für die Haftung der Stadt im Falle der Einre
de einer Schutzrechtsverletzung ist, dass die Kommune die 
Stadt von Ansprüchen Dritter unverzüglich verständigt, die 
behauptete Schutzrechtsverletzung nicht anerkennt und jeg
liche Auseinandersetzung einschließlich etwaiger außerge
richtlicher Regelungen der Stadt überlässt oder nur im Ein
vernehmen mit der Stadt führt. Stellt die Kommune die Nut
zung aus Schadensminderungs- oder sonstigen Gründen ein, 
ist sie verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit 
der Nutzungseinstellung ein Anerkenntnis der behaupteten 
Schutzrechtsverletzung nicht verbunden ist. 

5. 	 Soweit die Kommune die Schutzrechtsverletzung selbst zu 
vertreten hat, sind Ansprüche gegen die Stadt ausgeschlos
sen. 

6. 	 Weitergehende Ansprüche der Kommune wegen einer Ver
letzung von Schutzrechten Dritter sind ausgeschlossen. 

§ 9 
Behinderung und Unterbrechung der Leistung 

1. 	 Soweit die Stadt die vereinbarten Leistungen infolge Ar
beitskampfes, höherer Gewalt oder anderer vergleichbarer 
Umstände nicht erbringen kann, treten für die Stadt keine 
nachteiligen Rechtsfolgen ein. 

2. 	 Sieht sich die Stadt in den übernommenen Leistungen be
hindert, so zeigt sie dies der Kommune unverzüglich schrift
lich an. Die Kommune ist in diesem Falle von ihrer Zah
lungspflicht befreit. 

3. 	 Sobald die Ursache der Behinderung oder Unterbrechung 
wegfällt, nimmt die Stadt die Leistungen unverzüglich wie
der auf. 

§ 10 
Datenschutz 

Das KRZ verarbeitet die Daten gemäß § 11 des Brandenburgi
schen Datenschutzgesetzes (BbgDSG) unter Maßgabe der An
lage 2 „Datenschutz“, welche hiermit Bestandteil der Vereinba
rung wird. Die Beachtung der Bestimmungen des Brandenbur
gischen Datenschutzgesetzes und sonstiger datenschutzrecht
licher Bestimmungen bei der Verarbeitung und insbesondere bei 
der Datenübermittlung werden von dem Kommunalen Rechen
zentrum der Stadt Cottbus ausdrücklich zugesichert. Das Kom
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munale Rechenzentrum der Stadt Cottbus sichert Vorsorgemaß
nahmen für Not- und Katastrophenfälle zu. 

§ 11 
Vereinbarung zur gütlichen Einigung 

Die Parteien der Vereinbarung einigen sich darauf, bei Streitig
keiten über Rechte und Verbindlichkeiten aus der Vereinbarung 
vor Anrufung der Aufsichtsbehörde nach § 28 GKG eine gütli
che Einigung anzustreben. 

§ 12 
Salvatorische Klausel 

Sollte ein Teil der Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so 
werden die Bestimmungen in ihrem übrigen Inhalt davon nicht 
berührt. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine solche 
Bestimmung ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen 
Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächs
ten kommt. Gleiches gilt für etwaige Vereinbarungslücken. 

§ 13 
Genehmigung 

Diese Vereinbarung bedarf der Genehmigung der zuständigen 
Aufsichtsbehörde im Sinne der §§ 24, 27 GKG. 

Cottbus, Baruth/Mark, 
den 13.02.2013 den 19.11.2012 

Frank Szymanski Peter Ilk 
Oberbürgermeister Bürgermeister 

Holger Kelch Birgit Kühne 
Bürgermeister/Werkleiter Stellvertreterin 
des Eigenbetriebes „Kommunales 
Rechenzentrum der Stadt Cottbus“ 

Anlage 1 

1.	 Einrichtung und Betrieb der elektronischen Personen
standsregister und Sicherungsregister 

1.1	 Leistungen der Stadt: 

- Erstellung eines abgestimmten Projektplanes 
- Bereitstellung der zentralen Server-, Datenbank-, Sig

natur- und Archivsoftware 
- Installationsparameter klären 
- Aufbau und Bereitstellung der Systeme zur Verfah

rensnutzung 
- Mandant einrichten 

- Test planen, begleiten und Anwender einrichten 
- Netz-/Leitungsanbindung klären 
- Einweisung der Anwender 
- Produktionsbeginn abstimmen und begleiten 

1.2	 Leistungen der Kommune: 

- Bereitstellung der erforderlichen Fachverfahrensli
zenz 

- Qualifizierte Mitarbeit (fachlich und technisch) im 
Rahmen der Verfahrensbereitstellung durch die Stadt 
und Bereitstellung der erforderlichen Informationen 
und Ressourcen (z. B. Informationen zur vorhande
nen Technik, Bereitstellung von Besprechungsräu
men) 

- Bereitstellung eigener, arbeitsplatzbezogener Hard-
und Software, insbesondere Signaturkarten, Lesege
räte, Scanner 

- Netz-/Leitungsanbindung bereitstellen 
- Einrichten und Durchführen der Benutzerverwaltung 
- Lokale Installationen auf eigenen Systemen vorneh

men (sofern erforderlich) 
- Benennung von Verfahrensverantwortlichen 
- Teilnahme an den regelmäßigen Projekt- und Be

triebsbesprechungen 

1.3	 Betrieb 

1.3.1 Sicherstellung des laufenden Betriebes 

Hierunter fallen alle Aufgaben, die zur Sicherstellung der 
Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit notwendig sind, 
insbesondere die Bereitstellung aller zum Betrieb erfor
derlichen Ressourcen (Räume, Energie, etc.). Die Stadt 
veranlasst Vorbeugungsmaßnahmen zur Aufrechterhal
tung des störungsfreien Betriebes und stimmt diese Maß
nahmen mit der Kommune ab. 

Im Einzelnen werden folgende Detailleistungen erbracht: 

1.3.2 Leistungen der Stadt: 

- Betreiben und zur Verfügung stellen von Hard- und 
Software inklusive der dazu erforderlichen Dienstleis
tungen (Server mit Systemsoftware sowie dazugehöri
ge Installations- und Dienstleistungen, Signaturgeräte, 
Signaturkarten, Server-Software und Datenbank-, Sig
natur- und Archivsoftware nach Vorgabe der Stadt) 

- Unterstützungsleistungen beim regelmäßigen Aus
tausch von Signaturen 

- Betreiben des Registerverfahrens 
- Betreiben der Signaturarchitektur 
- Betreiben des Archivsystems 
- Betreiben einer Testumgebung 
- Speicherplatzbereitstellung über das SAN 
- Datensicherung und Wiederherstellung des geeigne

ten Personenstandsregisterverfahrens, der Signatur und 
Archivinfrastruktur 

- Unterstützung bei der Fortschreibung des Betriebs
und Sicherheitskonzepts 

- Steuerung des Verfahrensbetriebs 
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- Änderungsmanagement 
- Konfigurationsmanagement 
- Koordination von regelmäßigen Betriebsbesprechun

gen
 
- Einweisung der Anwender
 

1.3.3 Leistungen der Kommune: 

- Bereitstellen der erforderlichen Informationen und 
Ressourcen (z. B. Informationen zur vorhandenen Tech
nik, Bereitstellen von Räumen bei Besprechungen) 

- Mitwirkung beim Betrieb des Verfahrens durch fach
lich qualifizierte Mitarbeiter/innen und Benennung 
eines fachlichen und technischen Verfahrensverant
wortlichen 

- Sicherstellung einer zentralen Weiterleitung von Ver
fahrensproblemen und -störungen 

- Bereitstellung, Betrieb und Support der erforder
lichen, eigenen, arbeitsplatzbezogenen Hard- und Soft
ware, insbesondere Signaturkarten, Lesegeräte, Scan
ner, inkl. Ersatzbeschaffungen und Durchführung ei
gener lokaler Installationen 

- Netz-/Leitungsanbindung bereitstellen 
- Einrichten und Durchführen der Benutzerverwaltung 
- Teilnahme an den regelmäßigen Projekt- und Be

triebsbesprechungen 

1.4 Service Level Agreement 

1.4.1 Die Stadt erbringt über ihren Eigenbetrieb „Kommunales 
Rechenzentrum“ folgende Service-Leistungen beim Be
trieb der Anwendung: 

-	 Annahme von Störungsmeldungen 
- Störungsbeseitigung innerhalb der Servicezeiten un

ter Berücksichtigung von 
- Prioritäten 
- festgelegten Reaktionszeiten 
- festgelegten Wiederherstellungszeiten 

- Bereitstellung der Anwendung innerhalb der Online-
Zeiten (beaufsichtigter Betrieb) 

- Bereitstellung der Anwendung außerhalb der Online-
Zeiten (unbeaufsichtigter Betrieb) 

-	 Abweichungen vom Standard-Service-Level werden 
nicht vereinbart. 

Standard-Service-Level - Annahmezeiten für Störungs
meldungen 

Die Entgegennahme von Störungen erfolgt in einem gere
gelten Verfahren während der Annahmezeiten zentral 
über die Telefonnummer des Kommunalen Rechenzent
rums der Stadt Cottbus: 0355 49497171 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr 

dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Störungs
meldungen rund um die Uhr per E-Mail an: 

nutzerservice@krz-cottbus.de aufzugeben. Diese werden
 
innerhalb der Servicezeiten abgearbeitet.
 

Servicezeiten
 
Die gemeldeten Störungen werden während der Service
zeiten bearbeitet. Die Wiederherstellung wird in den Ser
vicezeiten erbracht.
 

Servicezeiten:
 
montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 
Darüber hinausgehende Servicezeiten können im Einzel
fall gesondert vereinbart werden.
 

Online-Zeiten (beaufsichtigter Betrieb)
 
Die von der Stadt zur Verfügung gestellte IT steht der
 
Kommune während der Online-Zeiten zur Verfügung:
 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 

Unterbrechungen, insbesondere geplante Wartungsarbei
ten, erfolgen in der Online-Zeit nur nach Abstimmung.
 

Unbeaufsichtigter Betrieb
 
Die IT steht außerhalb der Online-Zeiten unbeaufsichtigt
 
zur Verfügung. Sie kann in dieser Zeit nach Bedarf, z. B.
 
zur Ausführung der Batchproduktion, durch die Stadt un
terbrochen werden.
 

Wartungsfenster
 

Wartungsfenster dienen der vorbeugenden Wartung der
 
IT-Infrastruktur, um einen störungsfreien Betrieb zu si
chern. Die Stadt darf die Dienste während der Wartungs
fenster unterbrechen, sofern dies betrieblich oder tech
nisch notwendig ist. Die Stadt wird über geplante War
tungsarbeiten rechtzeitig, mindestens 2 Arbeitstage im
 
Voraus informieren.
 

Die Stadt wird Wartungsarbeiten, die zu einer Betriebs
einschränkung führen könnten, möglichst innerhalb des
 
festen Wartungsfensters vornehmen. Sofern ein Shutdown
 
des Systems erforderlich wird, wird dieser in allen Fällen
 
(auch während des Wartungsfensters) mindestens 24 Stun
den vorher angekündigt.
 

Als Wartungsfenster können alle Zeiten außerhalb der
 
Online-Zeiten der Stadt genutzt werden, sofern Einzel
vereinbarungen nicht entgegenstehen.
 

Störungen werden grundsätzlich wie folgt kategorisiert
 
und sind mit folgenden Reaktionszeiten (RZ) und Wieder
herstellungszeiten (WHZ) unterlegt:
 

mailto:nutzerservice@krz-cottbus.de
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Priorität 1 - Hoch: 

RZ: 4 Stunden/WHZ: 1 Arbeitstag
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt schnell zu. 

Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind sehr zeitkritisch.
 
Die überwiegende Anzahl der Benutzer ist betroffen.
 

Priorität 2 - Mittel: 

RZ: 1 Arbeitstag/WHZ: 4 Arbeitstage
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit substantiell zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nur mäßig zeitkritisch.
 
Nur einzelne Benutzer sind betroffen.
 

Priorität 3 - Niedrig:
 
RZ: 2 Arbeitstage/WHZ: max. 1 Monat
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit nur unwesentlich zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nicht zeitkritisch.
 

Reaktions- und Wiederherstellungszeiten
 

Reaktionszeiten (RZ)
 
In den Reaktionszeiten stimmt die Stadt konkrete Schrit
te zur Lösung der Störung mit der Kommune ab. Die Leis
tung wird während des beaufsichtigten Betriebes (Annah
mezeiten) erbracht.
 
Wiederherstellungszeiten (WHZ)
 
Die Wiederherstellung erfolgt innerhalb der Servicezeit.
 

2.	 Migration und Betrieb des IT-Fachverfahrens AutiSta 

Die Kommune betreibt das IT-Fachverfahren „Automa
tion im Standesamt - AutiSta“. Die Stadt betreibt dieses 
Fachverfahren ebenfalls und verfügt über eine Version, 
die Rechenzentrum gestützt vorgehalten wird. Aufgrund 
der Funktionalitäten, der informationstechnischen Ab
hängigkeiten und aus Gründen der IT-Sicherheit ist es 
zweckmäßig, auch das IT-Fachverfahren AutiSta durch 
die Stadt betreiben zu lassen. 

2.1	 Leistung Portierung und Migration des IT-Fachverfahrens 
AutiSta 

2.1.1 Leistung der Stadt 

- Erstellung eines abgestimmten Projektplanes 
- Installationsparameter klären 
- Aufbau und Bereitstellung der Systeme zur Verfah

rensnutzung (AutiSta via Citrix) 
- Mandant einrichten 
- Test planen, begleiten und Anwender einrichten 
- Netz-/Leitungsanbindung klären 
- Migration der bestehenden AutiSta-Anwendung, Ver

sionsstand planen und realisieren 
- Produktionsbeginn abstimmen und begleiten 
- Migration, z. B. für die Überführung der Datenbank, 

für Testarbeiten, für den Produktionsstart und zu Client
systemen 

2.1.2 Folgende Leistungen werden durch die Kommune er
bracht: 

- Bereitstellung der erforderlichen Fachverfahrenslizenz 
- Qualifizierte Mitwirkung bei den oben genannten Ak

tivitäten 
- Netz-/Leitungsanbindung bereitstellen 
- Daten aus AutiSta-Datenbank bereitstellen 
- Lokale Installationen auf eigenen Systemen vorneh

men, z. B. Citrix-Client 
- Fachtest durchführen und Abnahme erklären 

2.2	 Betrieb des IT-Fachverfahrens AutiSta 

Folgende Leistungen werden im Rahmen der Vereinba
rung erbracht: 
Die Leistungen umfassen alle Aufgaben, die zur Sicher
stellung der Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit not
wendig sind, und, sofern die Technik im Rechenzentrum 
der Stadt integriert ist, auch die Bereitstellung aller zum 
Betrieb erforderlichen Ressourcen (Räume, Energie, 
etc.). 

2.2.1 Leistungen der Stadt: 

- Sicherstellung des lfd. Betriebes des Verfahrens 
- Bereitstellung von Updates soweit diese aus den 

Pflegeverträgen zur Verfügung stehen 
- bedarfsgerechte Bereitstellung der Hardware (Test

und Produktionssysteme, Ausfallsicherung, inkl. er
forderlicher Speichermedien) 

- AutiSta Hosting über Citrix-Technologie 
- Betriebs- und Wiederherstellungszeiten gemäß SLA 

(siehe Anlage Service Level Agreement) 
- Datenbank Backup/Restore/Recovery Optimierung 

und Tuning des Verfahrenszugriffs 
- Durchführung von Updates für das Gesamtsystem, 

z. B. AutiSta-Client, AutiSta-Server 
- Durchführung von technischen Verfahrenstests 
- Einweisung der Anwender 

2.2.2 Leistungen der Kommune: 

- Bereitstellen der erforderlichen Informationen und 
Ressourcen (z. B. Informationen zur vorhandenen 
Technik, Bereitstellen von Räumen bei Besprechun
gen) 

- Mitwirkung beim Betrieb des Verfahrens durch fach
lich qualifizierte Mitarbeiter/innen und Benennung 
eines fachlichen und technischen Verfahrensverant
wortlichen 

- Sicherstellung einer zentralen Weiterleitung von Ver
fahrensproblemen und -störungen 

- Lizenzbeistellungen AutiSta inkl. der erforderlichen 
Pflegeverträge 

- Bereitstellung der Netzanbindung 
- Bereitstellung, Betrieb und Support der erforder
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lichen, eigenen Hard- und Softwarekomponenten und 
Durchführung eigener, lokaler Installationen 

2.3 Service Level Agreement über den Betrieb AutiSta 

Leistungspaket Service 

Die Stadt erbringt folgende Service-Leistungen beim Be
trieb des IT-Fachverfahrens AutiSta: 

- Annahme von Störungsmeldungen 
- Störungsbeseitigung innerhalb der Servicezeiten un

ter Berücksichtigung von 
- Prioritäten 
- festgelegten Reaktionszeiten 
- festgelegten Wiederherstellungszeiten 

- Bereitstellung der Anwendung innerhalb der Online-
Zeiten (beaufsichtigter Betrieb) 

- Bereitstellung der Anwendung außerhalb der Online-
Zeiten (unbeaufsichtigter Betrieb) 

- Abweichungen vom Standard-Service-Level werden 
nicht vereinbart. 

Standard-Service-Level 

Annahmezeiten für Störungsmeldungen 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Störungsmeldun
gen rund um die Uhr per E-mail aufzugeben. Diese wer
den innerhalb der Servicezeiten abgearbeitet. 

Servicezeiten 
Die gemeldeten Störungen werden während der Service
zeiten bearbeitet. Die Wiederherstellung wird in den Ser
vicezeiten erbracht. 

Annahmezeiten für Störungsmeldungen 
Die Entgegennahme von Störungen erfolgt in einem gere
gelten Verfahren während der Annahmezeiten zentral 
über die Telefonnummer des Kommunalen Rechenzen
trums der Stadt Cottbus: 0355 49497171 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Störungs
meldungen rund um die Uhr per E-mail an: 
nutzerservice@krz-cottbus.de aufzugeben. Diese werden 
innerhalb der Servicezeiten abgearbeitet. 

Servicezeiten 

Die gemeldeten Störungen werden während der Service
zeiten bearbeitet. Die Wiederherstellung wird in den Ser
vicezeiten erbracht. 

Servicezeiten:
 
montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 

donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr 
außer an Feiertagen 

Darüber hinausgehende Servicezeiten können im Einzel
fall gesondert vereinbart werden. 

Online-Zeiten (beaufsichtigter Betrieb) 

Die von der Stadt zur Verfügung gestellte IT steht der 
Kommune während der Online-Zeiten zur Verfügung: 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr 
außer an Feiertagen 

Unterbrechungen, insbesondere geplante Wartungsarbei
ten, erfolgen in der Online-Zeit nur nach Abstimmung. 

Unbeaufsichtigter Betrieb 

Die IT steht außerhalb der Online-Zeiten unbeaufsichtigt 
zur Verfügung. Sie kann in dieser Zeit nach Bedarf, z. B. 
zur Ausführung der Batchproduktion, durch die Stadt 
unterbrochen werden. 

Wartungsfenster 

Wartungsfenster dienen der vorbeugenden Wartung der 
IT-Infrastruktur, um einen störungsfreien Betrieb zu si
chern. Die Stadt darf die Dienste während der Wartungs
fenster unterbrechen, sofern dies betrieblich oder tech
nisch notwendig ist. Die Stadt wird über geplante War
tungsarbeiten rechtzeitig mindestens 2 Arbeitstage im 
Voraus informieren. 

Die Stadt wird Wartungsarbeiten, die zu einer Betriebs
einschränkung führen könnten, möglichst innerhalb des 
festen Wartungsfensters vornehmen. Sofern ein Shut
down des Systems erforderlich wird, wird dieser in allen 
Fällen (auch während des Wartungsfensters) mindestens 
24 Stunden vorher angekündigt. 

Als Wartungsfenster können alle Zeiten außerhalb der 
Online-Zeiten der Stadt genutzt werden, sofern Einzel
vereinbarungen nicht entgegenstehen. 

Störungen werden grundsätzlich wie folgt kategorisiert 
und sind mit folgenden Reaktionszeiten (RZ) und Wieder
herstellungszeiten (WHZ) unterlegt: 

Priorität 1 - Hoch: 

RZ: 4 Stunden/WHZ: 1 Arbeitstag
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt schnell zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind sehr zeitkritisch.
 
Die überwiegende Anzahl der Benutzer ist betroffen.
 

mailto:nutzerservice@krz-cottbus.de
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Priorität 2 - Mittel: 

RZ: 1 Arbeitstag/WHZ: 4 Arbeitstage
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit substantiell zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nur mäßig zeitkritisch.
 
Nur einzelne Benutzer sind betroffen.
 

Priorität 3 - Niedrig: 

RZ: 2 Arbeitstage/WHZ: max. 1 Monat
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit nur unwesentlich zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nicht zeitkritisch.
 

Reaktions- und Wiederherstellungszeiten
 

Reaktionszeiten (RZ)
 
In den Reaktionszeiten stimmt die Stadt konkrete Schrit
te zur Lösung der Störung mit der Kommune ab. Die Leis
tung wird während des beaufsichtigten Betriebes (Annah
mezeiten) erbracht.
 

Wiederherstellungszeiten (WHZ)
 
Die Wiederherstellung erfolgt innerhalb der Servicezeit.
 

Anlage 2 

Allgemeine Bedingungen der Auftragsdatenverarbeitung 
gemäß § 11 BbgDSG 

§ 1 
Grundsätze 

(1) Die Stadt verarbeitet die Daten der Kommune ausschließlich in 
deren Auftrag. Eine Zuständigkeitsübertragung findet nicht statt. 

(2) Die Kommune ist im Sinne von § 11 Abs. 1 S. 1 Branden
burgisches Datenschutzgesetz (BbgDSG) für die Einhaltung der 
Bestimmungen des BbgDSG und anderer datenschutzrecht
licher Vorschriften hinsichtlich der von ihr in Auftrag gegebenen 
Datenverarbeitung verantwortlich. Für den Test und die Freiga
be eines Verfahrens, das die Stadt im Rahmen der Auftragsda
tenverarbeitung betreibt, ist die Kommune verantwortlich. 

(3) Die Stadt gewährleistet bei der Auftragsdatenverarbeitung 
die Konformität der Verarbeitungsprozesse mit den für die Stadt 
auf Grund Gesetzes oder Vereinbarung geltenden datenschutz
rechtlichen Vorschriften. 

(4) Die Kommune ist verpflichtet, alle im Rahmen des Vertrags
verhältnisses erlangten Betriebsgeheimnisse und Datensicher
heitsmaßnahmen der Stadt vertraulich zu behandeln. 

§ 2 
Auftrag und Weisungen 

(1) Ergänzungen des Auftrags müssen von der Kommune 
schriftlich festgelegt und Weisungen schriftlich übermittelt wer

den. Weisungsberechtigte Personen und Ansprechpartner sind 
zu benennen. Nachfolger und/oder Vertreter sind unverzüglich 
gegenseitig schriftlich mitzuteilen. 

(2) Die Stadt stellt das gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 Personen
standsverordnung für Daten mit hohem Schutzbedarf erforder
liche Sicherheitsniveau im Rahmen der Beauftragung durch die 
Kommune sicher. 

(3) Sind spezialgesetzliche datenschutzrechtliche Bestimmun
gen zu beachten, so legen die Kommune und die Stadt hierzu be
sondere Maßgaben fest. 

(4) Die Stadt verarbeitet die Daten nach Auftrag und Weisungen 
der Kommune. Soweit ein Betroffener sich unmittelbar an die 
Stadt zwecks Berichtigung oder Löschung seiner Daten wendet, 
leitet die Stadt dieses Ersuchen unverzüglich an die Kommune 
weiter. 

§ 3 
Rechte und Pflichten der Kommune und der Stadt 

(1) Der Kommune und ihrem behördlichen Datenschutzbeauf
tragten werden vor Beginn und während der Datenverarbeitung 
das Recht eingeräumt, nach Vorankündigung während der üb
lichen Geschäftszeiten der Stadt durch Inaugenscheinnahme 
und sonstige Erhebungen zu kontrollieren, dass die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten nur im Rahmen des Auftrags und 
der Weisungen der Kommune erfolgt. 

(2) Der Kommune und ihrem behördlichen Datenschutzbeauf
tragten werden die für die Erfüllung ihrer Rechte und Pflichten 
erforderlichen Auskünfte erteilt. Sie können in die auftrags
bezogenen gespeicherten Daten, die verwendeten Datenverar
beitungsprogramme sowie die Verarbeitungsprotokolle einsehen 
und die technischen und organisatorischen Maßnahmen prüfen. 

(3) Die Stadt informiert die Kommune unverzüglich über ge
plante Veränderungen in der Organisation der Datenverarbei
tung und den angewandten Verfahren, soweit sie für die Daten
verarbeitung im Auftrag sicherheitsrelevant sind. Entsprechen
des gilt in Fällen von schwerwiegenden Betriebsstörungen, bei 
Verdacht auf Datenschutzverletzungen oder andere Unregelmä
ßigkeiten bei der Verarbeitung der Daten der Kommune. 

(4) Die Kommune prüft die Verarbeitungsergebnisse zumindest 
stichprobenartig und informiert die Stadt unverzüglich, wenn sie 
Fehler oder Unregelmäßigkeiten feststellt. 

(5) Die Stadt verpflichtet alle Beschäftigten, die Zugang zu per
sonenbezogenen Daten der Kommune haben, auf das Datenge
heimnis gem. § 6 BbgDSG. 

§ 4 
Technische und organisatorische Maßnahmen 

(1) Die Stadt konzipiert unter Beachtung der für die elektroni
schen Personenstandsregister und das Fachverfahren AutiSta 
geltenden Vorschriften die für den Datenschutz erforderlichen 
technisch-organisatorischen Maßnahmen. Der Kommune wird 
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das IT-Sicherheitskonzept, insbesondere die zur Umsetzung des 
Sicherheitskonzeptes getroffenen bzw. zu treffenden techni
schen und organisatorischen Maßnahmen, zur Bestätigung vor
gelegt. Die Produktivsetzung erfolgt durch die Kommune und 
unter Kenntnis der zu diesem Zeitpunkt umgesetzten techni
schen und organisatorischen Maßnahmen. 

(2) Der Stadt ist es während der Laufzeit des Datenverarbei
tungsauftrags gestattet, im Rahmen von Weiterentwicklungen 
alternative Maßnahmen gegenüber den ursprünglich vereinbar
ten Maßnahmen in Abstimmung mit der Kommune zu ergreifen, 
soweit das Sicherheitsniveau nicht unterschritten wird. 

(3) Durch die technischen und organisatorischen Maßnahmen 
soll ergänzend zu und über die nach den Vorschriften für die 
elektronischen Personenstandsregister und AutiSta geltenden 
Vorgaben hinaus insbesondere erreicht werden, dass 

1.	 administrative Zugriffe, mit denen Änderungen an automa
tisierten Verfahren bewirkt werden können, technisch abge
sichert und nur von den hierzu ausdrücklich im Rahmen des 
jeweiligen Datenschutzkonzepts berechtigten Personen 
durchgeführt werden, 

2.	 Unbefugten der Zugang zu Datenträgern, auf denen perso
nenbezogene und andere im Interesse des Kunden schutz
würdige Daten gespeichert sind, verwehrt ist, 

3.	 verhindert wird, dass personenbezogene und andere im In
teresse des Kunden schutzwürdige Daten unbefugt verarbei
tet werden oder Unbefugten zur Kenntnis gelangen, 

4.	 eine sichere Trennung der Daten der Kommune von den 
übrigen Datenbeständen besteht und dass ihr ihre Daten 
(Kundendaten und Protokolldateien) jederzeit bereitgestellt 
werden können, 

5.	 die Daten verarbeitenden Personen, der Zeitpunkt und der 
Umfang der Datenverarbeitung festgestellt werden können. 

(4) Die Stadt unterstützt die Kommune, soweit erforderlich, bei 
der Erstellung des Verfahrensverzeichnisses gemäß § 8 BbgDSG 
in Bezug auf die Beschreibung der technischen und organisato
rischen Maßnahmen. 

(5) Die zur Datenverarbeitung überlassenen Daten werden zu 
keinen anderen Zwecken, als zu den von der Kommune be
stimmten verarbeitet. Kopien oder Duplikate werden ohne Wis
sen der Kommune nicht erstellt. 

§ 5 
Revisionssichere Protokollierung 

(1) Veränderungen an und Eingriffe in technische Verfahren 
müssen revisionssicher protokolliert und nach Maßgabe zuvor 
definierter Parameter ausgewertet werden. 

(2) In den Protokollen wird 

1.	 der Zeitpunkt des ändernden Zugriffs, 
2.	 der Grund für den Zugriff, 
3.	 die veranlassende und ausführende Person, 
4.	 die Art der Änderung, 
5.	 der Zeitpunkt der Kontrolle und die kontrollierende Person 

festgehalten. 

(3) Die Protokolle werden gem. § 10 Abs. 2 Nr. 5 BbgDSG ge
speichert und für Kontrollzwecke bereitgehalten. 

(4) Die Protokolldaten werden, sofern sie zur Aufgabenerfüllung 
nicht mehr erforderlich sind, nach spätestens 6 Monaten ge
löscht. 

§ 6 
Löschung von Daten und Rückgabe von Datenträgern 

Nach Abschluss der vertraglichen Arbeiten händigt die Stadt der 
Kommune sämtliche in ihren Besitz gelangten Unterlagen und 
erstellten Verarbeitungs- und Nutzungsergebnisse, die im Zusam
menhang mit dem Auftragsverhältnis stehen, aus. Die Datenträger 
der Stadt werden unwiederbringlich gelöscht, Test- und Aus
schussmaterial wird unverzüglich vernichtet oder der Kommune, 
soweit vereinbart, ausgehändigt. Die Löschung bzw. Vernichtung 
wird der Kommune mit Datumsangabe schriftlich bestätigt. 

§ 7 
Unterauftragsverhältnisse 

Eine Datenverarbeitung im Unterauftrag erfolgt nur auf der 
Grundlage einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung mit 
der Kommune. 

Die Stadt stellt für diejenigen Unterauftragnehmer und deren Be
schäftigte, die nicht dem Geltungsbereich des BbgDSG unterfal
len, vertraglich die Verpflichtung auf das Datengeheimnis (§ 5 
BDSG) sicher. Eine Weiterleitung von Daten oder die Eröffnung 
eines Zugriffs erfolgt erst nach der Verpflichtung eines Unterauf
tragnehmers bzw. seiner Mitarbeiter auf das Datengeheimnis. 

§ 8 
Datenschutzbeauftragter der Stadt 

Die Stadt hat einen Datenschutzbeauftragten nach § 7a BbgDSG 
bestellt. 
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

zwischen der Stadt Drebkau und der 


Stadt Cottbus über den Betrieb eines geeigneten
 
elektronischen Personenstandsregisterverfahrens 


sowie den Betrieb des IT-Fachverfahrens Automation
 
im Standesamt (AutiSta)
 

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern
 
Gesch.Z.: 33-347-22
 
Vom 18. März 2013
 

I.
 
Genehmigung
 

Gemäß § 24 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über kommunale Ge
meinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) genehmige ich 
als zuständige Aufsichtsbehörde nach § 27 Absatz 4 Satz 2 Num
mer 1 Buchstabe b GKG die öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
zwischen der Stadt Drebkau und der Stadt Cottbus über den Be
trieb eines geeigneten elektronischen Personenstandsregister
verfahrens sowie den Betrieb des IT-Fachverfahrens Automation 
im Standesamt (AutiSta) vom 13.02.2013. 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird gemäß § 24 Ab
satz 4 GKG am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung 
einschließlich ihrer Genehmigung im „Amtsblatt für Branden
burg“ wirksam. 

Im Auftrag 

Lechleitner 

II. 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat folgenden Wortlaut: 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

über den Betrieb eines geeigneten elektronischen 


Personenstandsregisterverfahrens sowie den Betrieb 

des IT-Fachverfahrens Automation im Standesamt 


(AutiSta)
 

zwischen der Stadt Drebkau
 
Spremberger Straße 61, 03116 Drebkau
 
vertreten durch den Bürgermeister
 
Dietmar Horke
 

im Folgenden „Kommune“ genannt
 

und der Stadt Cottbus, 

Neumarkt 5, 03046 Cottbus,
 
vertreten durch den Oberbürgermeister
 
Frank Szymanski
 

im Folgenden „Stadt“ genannt
 

Vorbemerkung 

Die Kommune beabsichtigt, ein IT-gestütztes Fachverfahren für 
ihre elektronischen Personenstandsregister einzuführen, um den 
ab 1. Januar 2014 bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen im 
Personenstandswesen nachzukommen. Zudem möchte sie das 
standesamtliche Fachverfahren „AutiSta“ durch ein Rechenzen
trum für sich betreiben lassen. Die Stadt verfügt bereits über ein 
elektronisches Personenstandsregisterverfahren sowie das Fach-
verfahren AutiSta. Perspektivisch soll bei der Stadt für das Land 
Brandenburg ein zentrales elektronisches Personenstandsregister 
nach § 67 Personenstandgesetz eingerichtet und betrieben werden. 

Aufgrund der §§ 1 und 23 Abs. 1 des Gesetzes über die kommu
nale Gemeinschaftsarbeit - GKG - vom 28. Mai 1999 (GVBl. I 
S. 194) in der Fassung der letzten Änderung vom 23. September 
2008 (GVBl. I S. 202) schließen die Kommune und die Stadt die 
folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrneh
mung der Aufgaben im Personenstandswesen: 

§ 1 
Gegenstand der Vereinbarung 

1. 	 Die Stadt verpflichtet sich gemäß § 23 Absatz 1 zweiter 
Halbsatz GKG (mandatierende Vereinbarung) folgende Auf
gaben für die Kommune durchzuführen: 

-	 Einrichtung und technischer Betrieb der elektronischen 
Personenstandsregister und der Sicherungsregister 

-	 Einführung und Betrieb des Fachverfahrens AutiSta. 

Die einzelnen Aufgaben, welche durch die Stadt wahrgenom
men werden, regelt Anlage 1, die hiermit Bestandteil dieser 
Vereinbarung ist. Die Stadt verpflichtet sich, die Aufgaben 
nach den Vorgaben des Personenstandsgesetzes und der Per
sonenstandsverordnung zur Datensicherheit durchzuführen. 

2. 	 Die Stadt Cottbus ist bereit, diese Aufgaben auch für andere 
Kommunen des Landes Brandenburg durchzuführen und 
auf der Grundlage einer durch die Landesregierung zu er
lassenden Verordnung ein zentrales elektronisches Perso
nenstandsregister zu betreiben, das den Standesämtern der 
angeschlossenen Brandenburger Kommunen lesenden Zu
griff auf den gesamten Registerbestand erlaubt. Die Kom
mune erklärt sich damit einverstanden, dass im Fall der Ein
richtung eines zentralen elektronischen Personenstandsre
gisters alle angeschlossenen brandenburgischen Kommunen 
lesenden Zugriff auf ihre Registerdaten erhalten. 
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§ 2 
Herbeiführung der Funktionsfähigkeit 


und Abnahme des geeigneten elektronischen
 
Personenstandsregisterverfahrens sowie Portierung,
 

Migration, Funktionsfähigkeit und Abnahme des 

IT-Fachverfahrens AutiSta
 

1. 	 Das geeignete elektronische Personenstandsregisterverfah
ren muss nach Abschluss der Arbeiten zur Herbeiführung 
der Funktionsfähigkeit von der Kommune getestet und ab
genommen werden (fachtechnische Verfahrens- und Pro
grammfreigabe). Die einzelnen Arbeitsschritte werden im 
Vorfeld abgestimmt und die Ergebnisse dokumentiert. Die 
Programmfreigabe/Abnahme erfolgt schriftlich. Gering
fügige Abweichungen von der Leistungsbeschreibung recht
fertigen nicht die Verweigerung der Abnahme. 

2. 	 Das IT-Fachverfahren AutiSta wird zur Stadt verlagert (Por
tierung) und die Daten aus der bisherigen Quelldatenbank in 
die Zieldatenbank bei der Stadt mit Wechsel in die AutiSta-
Version 9.x und ggf. auch des Datenbanksystems migriert. 
Nach Abschluss der Migration erfolgt ein qualifizierter 
Fachtest und die Programmfreigabe (fachtechnische Verfah
rens- und Programmfreigabe) durch die Kommune. Die ein
zelnen Arbeitsschritte werden im Vorfeld abgestimmt und 
die Ergebnisse dokumentiert. Die Programmfreigabe/Ab
nahme erfolgt schriftlich. Geringfügige Abweichungen von 
der Leistungsbeschreibung rechtfertigen nicht die Verwei
gerung der Abnahme. 

3. 	 Wurden Abweichungen festgestellt und wird dennoch die 
Abnahme erklärt, werden die Abweichungen in der Abnah
meerklärung als Mängel aufgeführt. Die Stadt wird die 
Mängel unverzüglich beseitigen. 

4. 	 Erfolgt nicht innerhalb von 6 Wochen nach Übersendung der 
schriftlichen Mitteilung der Stadt über den Abschluss ihrer 
Arbeiten zur Einführung eine schriftliche Mängelanzeige, in 
der die festgestellten Abweichungen von der Leistungsbe
schreibung aufgeführt sind, gilt die Abnahme der Leistung 
als erklärt. 

5. 	Als Leistungsübernahmepunkt gilt der LVN Übergang 
Lipezker Straße, 03046 Cottbus. 

6. 	 Die schriftliche Abnahmeerklärung wird ersetzt durch die 
Aufnahme des Betriebes. 

§ 3 
Zusammenarbeit 

Die Kommune und die Stadt arbeiten vertrauensvoll zusammen 
und informieren sich gegenseitig in vollem Umfang über alle 
wesentlichen Umstände, die mit der Aufgabenwahrnehmung zu
sammenhängen. Auftretende Probleme sollen unverzüglich und 
einvernehmlich einer Lösung zugeführt werden. Die Kommune 
wird die Stadt bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen 
in angemessenem Umfang unterstützen. Sie wird ihr insbeson
dere die erforderlichen Informationen und Unterlagen vollstän
dig und rechtzeitig zur Verfügung stellen. 

§ 4 
Kostenerstattung 

1. 	 Die Kommune erstattet der Stadt die Kosten für den Betrieb 
des elektronischen Personenstandsregisters und des IT-
Fachverfahrens AutiSta. Die Kostenerstattung beträgt 
1.056,72 EUR pro bei der Kommune vorhandenem Fach
verfahrensarbeitsplatz und Vertragsjahr. 

2. 	 Die Stadt behält sich begründete Anpassungen der Kosten
erstattung, insbesondere in Fällen der Entgelt- oder Besol
dungserhöhungen im öffentlichen Dienst oder Preisanpas
sungen Dritter (z. B. Software- oder Energielieferanten), 
vor. Erhöhungsverlangen sind drei Monate vor ihrem Wirk
samwerden schriftlich anzuzeigen. Dabei ist die Notwendig
keit der Anpassung inhaltlich und rechnerisch darzulegen. 

3. 	 Die Kommune ist berechtigt, innerhalb von einem Monat 
nach Zugang des Erhöhungsverlangens diese Vereinbarung 
außerordentlich mit einer Frist von sechs Monaten zu kün
digen. Das Kündigungsrecht besteht nicht, wenn die Stadt 
die Entgelterhöhungen nicht zu vertreten hat. 

4. 	 Die Kostenerstattung wird jährlich in einem Betrag an die 
Stadt gezahlt. Die erste Zahlung wird 4 Wochen nach Wirk
samwerden des Vertrages, jede folgende jährliche Zahlung 
4 Wochen nach Ablauf eines Vertragsjahres fällig. Der jähr
liche Betrag ist auf das Konto der Stadt Cottbus, Konto-Nr. 
1900 150 20 bei der Sparkasse Spree-Neiße BLZ 180 50000 
zu überweisen. 

5. 	 Kommune und Stadt gehen davon aus, dass die vereinbarte 
Kostenerstattung nicht der Umsatzsteuer unterliegt (Bei
standsleistung der Verwaltung). Sollte sich die steuerliche 
Sach- oder Rechtslage ändern, erstattet die Kommune der 
Stadt die durch die Steuerpflicht entstehenden Mehrbelas
tungen. 

6. 	 Sollten nach Maßgabe des § 1 Absatz 2 dieser Vereinbarung 
der Stadt Mehrkosten durch die Einrichtung eines zentralen 
Personenstandsregisters entstehen, so erstattet die Kommu
ne die durch die Einrichtung auf sie entfallenden Kosten der 
Stadt. 

§ 5 
Ansprechpartner 

Verantwortlicher Ansprechpartner für die kaufmännischen, in
haltlichen und organisatorischen Fragestellungen im Zusam
menhang mit der Wahrnehmung der Aufgaben des Personen
standswesens ist auf Seiten der Stadt das Kommunale Rechen
zentrum der Stadt Cottbus (KRZ, Eigenbetrieb der Stadt Cott
bus), vertreten durch den Werkleiter Herr Holger Kelch, Berli
ner Straße 6, 03046 Cottbus und auf Seiten der Kommune der 
Bürgermeister Herr Dietmar Horke. 

§ 6 
Änderungen und Ergänzungen 

1. Die Stadt und die Kommune verpflichten sich, die Inhalte 
dieser Vereinbarung auch vor Ablauf der Gültigkeitsdauer 
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erneut zu verhandeln, wenn wesentliche Änderungen der be
schriebenen Leistung in qualitativer oder quantitativer Hin
sicht absehbar oder eingetreten sind. 

2. 	 Fällt die Aufgabe bei der Kommune weg, ändern sich die 
Grundlagen der Zusammenarbeit oder treten Umstände auf, 
die bei Abschluss dieser Vereinbarung noch nicht vorher
sehbar waren, wird diese im gegenseitigen Einvernehmen 
angepasst. 

3. 	 Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche einer Partei der Ver
einbarung können nach Abschluss dieser Vereinbarung nur 
schriftlich und in beiderseitigem Einverständnis über Inhalt 
und möglicherweise Mehr- oder Minderaufwendungen ver
einbart werden. Auf §§ 7 Abs. 1, 13 dieser Vereinbarung 
wird hingewiesen. 

§ 7 
Inkrafttreten und Beendigung der Vereinbarung 

1. 	 Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung tritt am Tage nach 
ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

2. 	 Die Vereinbarung wird über eine Mindestlaufzeit von fünf 
Jahren geschlossen. Erfolgt keine Kündigung, verlängert 
sich die Vereinbarung jeweils um ein weiteres Jahr. Die Ver
einbarung kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ver
tragsende schriftlich gekündigt werden. 

3. 	 Bei vorzeitiger Beendigung dieser Vereinbarung werden die 
der Stadt bis dahin entstandenen Kosten und erbrachten 
Leistungen der Kommune in Rechnung gestellt. 

4. 	 Nach Beendigung der Vereinbarung übergibt die Stadt der 
Kommune sämtliche Unterlagen und Verarbeitungs- und 
Nutzungsergebnisse im Zusammenhang mit dem Auftrags
verhältnis in einer für die Kommune übernahmefähigen 
Form. Die Datenträger der Stadt werden physikalisch ge
löscht. Testunterlagen und Ausschussmaterial werden ver
nichtet oder der Kommune ausgehändigt. 

Die Kommune trägt die im Zusammenhang mit der Aushändi
gung der Unterlagen bzw. im Zusammenhang mit der Löschung 
von Daten auf Datenträger entstehenden Kosten gegenüber der 
Stadt. Der Betrag ist 4 Wochen nach Rechnungslegung durch die 
Stadt zur Zahlung fällig. Die Zahlung erfolgt auf das unter 
§ 4 dieser Vereinbarung genannte Konto der Stadt. 

§ 8 
Haftung 

1. 	 Die Haftungsregelungen nach BGB gelten nur bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit. 

2. 	 Macht ein Dritter gegenüber der Kommune Ansprüche wegen 
der Verletzung von Schutzrechten (gewerbliche Schutzrechte 
oder Urheberrechte) durch die Nutzung des Vereinbarungsge
genstandes geltend und wird deren Nutzung hierdurch beein
trächtigt oder untersagt, haftet die Stadt wie folgt: 

3. 	 Die Stadt wird nach ihrer Wahl und auf ihre Kosten entwe
der den Vereinbarungsgegenstand so ändern oder ersetzen, 
dass er das Schutzrecht nicht verletzt, aber im Wesentlichen 
der Vereinbarung entspricht oder die Kommune von Lizenz
entgelten gegenüber dem Schutzrechtsinhaber oder Dritten 
freistellen. Gelingt dies der Stadt zu angemessenen Bedin
gungen nicht, hat sie diesen Vereinbarungsgegenstand gegen 
Erstattung des entrichteten Entgeltes abzüglich eines die 
Zeit der Nutzung berücksichtigenden Betrages zurückzu
nehmen. In diesem Fall ist die Kommune verpflichtet, die
sen Vereinbarungsgegenstand zurückzugeben. 

4. 	 Voraussetzung für die Haftung der Stadt im Falle der Einre
de einer Schutzrechtsverletzung ist, dass die Kommune die 
Stadt von Ansprüchen Dritter unverzüglich verständigt, die 
behauptete Schutzrechtsverletzung nicht anerkennt und jeg
liche Auseinandersetzung einschließlich etwaiger außerge
richtlicher Regelungen der Stadt überlässt oder nur im Ein
vernehmen mit der Stadt führt. Stellt die Kommune die Nut
zung aus Schadensminderungs- oder sonstigen Gründen ein, 
ist sie verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit 
der Nutzungseinstellung ein Anerkenntnis der behaupteten 
Schutzrechtsverletzung nicht verbunden ist. 

5. 	 Soweit die Kommune die Schutzrechtsverletzung selbst zu 
vertreten hat, sind Ansprüche gegen die Stadt ausgeschlos
sen. 

6. 	 Weitergehende Ansprüche der Kommune wegen einer Ver
letzung von Schutzrechten Dritter sind ausgeschlossen. 

§ 9 
Behinderung und Unterbrechung der Leistung 

1. 	 Soweit die Stadt die vereinbarten Leistungen infolge Ar
beitskampfes, höherer Gewalt oder anderer vergleichbarer 
Umstände nicht erbringen kann, treten für die Stadt keine 
nachteiligen Rechtsfolgen ein. 

2. 	 Sieht sich die Stadt in den übernommenen Leistungen be
hindert, so zeigt sie dies der Kommune unverzüglich schrift
lich an. Die Kommune ist in diesem Falle von ihrer Zah
lungspflicht befreit. 

3. 	 Sobald die Ursache der Behinderung oder Unterbrechung 
wegfällt, nimmt die Stadt die Leistungen unverzüglich wie
der auf. 

§ 10 
Datenschutz 

Das KRZ verarbeitet die Daten gemäß § 11 des Brandenburgi
schen Datenschutzgesetzes (BbgDSG) unter Maßgabe der An
lage 2 „Datenschutz“, welche hiermit Bestandteil der Vereinba
rung wird. Die Beachtung der Bestimmungen des Brandenbur
gischen Datenschutzgesetzes und sonstiger datenschutzrecht
licher Bestimmungen bei der Verarbeitung und insbesondere bei 
der Datenübermittlung werden von dem Kommunalen Rechen
zentrum der Stadt Cottbus ausdrücklich zugesichert. Das Kom
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munale Rechenzentrum der Stadt Cottbus sichert Vorsorgemaß
nahmen für Not- und Katastrophenfälle zu. 

§ 11 
Vereinbarung zur gütlichen Einigung 

Die Parteien der Vereinbarung einigen sich darauf, bei Streitig
keiten über Rechte und Verbindlichkeiten aus der Vereinbarung 
vor Anrufung der Aufsichtsbehörde nach § 28 GKG eine gütli
che Einigung anzustreben. 

§ 12 
Salvatorische Klausel 

Sollte ein Teil der Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so 
werden die Bestimmungen in ihrem übrigen Inhalt davon nicht 
berührt. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine solche 
Bestimmung ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen 
Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächs
ten kommt. Gleiches gilt für etwaige Vereinbarungslücken. 

§ 13 
Genehmigung 

Diese Vereinbarung bedarf der Genehmigung der zuständigen 
Aufsichtsbehörde im Sinne der §§ 24, 27 GKG. 

Cottbus, Drebkau, 
den 13.02.2013 den 04.12.2012 

Frank Szymanski Dietmar Horke 
Oberbürgermeister Bürgermeister 

Holger Kelch Daniela Menzel
Bürgermeister/Werkleiter Neumann 
des Eigenbetriebes „Kommunales Stellvertreterin 
Rechenzentrum der Stadt Cottbus“ 

Anlage 1 

1.	 Einrichtung und Betrieb der elektronischen Personen
standsregister und Sicherungsregister 

1.1	 Leistungen der Stadt: 

- Erstellung eines abgestimmten Projektplanes 
- Bereitstellung der zentralen Server-, Datenbank-, Sig

natur- und Archivsoftware 
- Installationsparameter klären 
- Aufbau und Bereitstellung der Systeme zur Verfah

rensnutzung
 
- Mandant einrichten
 

- Test planen, begleiten und Anwender einrichten 
- Netz-/Leitungsanbindung klären 
- Einweisung der Anwender 
- Produktionsbeginn abstimmen und begleiten 

1.2	 Leistungen der Kommune: 

- Bereitstellung der erforderlichen Fachverfahrensli
zenz 

- Qualifizierte Mitarbeit (fachlich und technisch) im 
Rahmen der Verfahrensbereitstellung durch die Stadt 
und Bereitstellung der erforderlichen Informationen 
und Ressourcen (z. B. Informationen zur vorhande
nen Technik, Bereitstellung von Besprechungsräu
men) 

- Bereitstellung eigener, arbeitsplatzbezogener Hard-
und Software, insbesondere Signaturkarten, Lesege
räte, Scanner 

- Netz-/Leitungsanbindung bereitstellen 
- Einrichten und Durchführen der Benutzerverwaltung 
- Lokale Installationen auf eigenen Systemen vorneh

men (sofern erforderlich) 
- Benennung von Verfahrensverantwortlichen 
- Teilnahme an den regelmäßigen Projekt- und Be

triebsbesprechungen 

1.3	 Betrieb 

1.3.1 Sicherstellung des laufenden Betriebes 

Hierunter fallen alle Aufgaben, die zur Sicherstellung der 
Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit notwendig sind, 
insbesondere die Bereitstellung aller zum Betrieb erfor
derlichen Ressourcen (Räume, Energie, etc.). Die Stadt 
veranlasst Vorbeugungsmaßnahmen zur Aufrechterhal
tung des störungsfreien Betriebes und stimmt diese Maß
nahmen mit der Kommune ab. 

Im Einzelnen werden folgende Detailleistungen erbracht: 

1.3.2 Leistungen der Stadt: 

- Betreiben und zur Verfügung stellen von Hard- und 
Software inklusive der dazu erforderlichen Dienstleis
tungen (Server mit Systemsoftware sowie dazugehöri
ge Installations- und Dienstleistungen, Signaturgeräte, 
Signaturkarten, Server-Software und Datenbank-, Sig
natur- und Archivsoftware nach Vorgabe der Stadt) 

- Unterstützungsleistungen beim regelmäßigen Aus
tausch von Signaturen 

- Betreiben des Registerverfahrens 
- Betreiben der Signaturarchitektur 
- Betreiben des Archivsystems 
- Betreiben einer Testumgebung 
- Speicherplatzbereitstellung über das SAN 
- Datensicherung und Wiederherstellung des geeigne

ten Personenstandsregisterverfahrens, der Signatur und 
Archivinfrastruktur 

- Unterstützung bei der Fortschreibung des Betriebs
und Sicherheitskonzepts 

- Steuerung des Verfahrensbetriebs 
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- Änderungsmanagement 
- Konfigurationsmanagement 
- Koordination von regelmäßigen Betriebsbesprechun

gen
 
- Einweisung der Anwender
 

1.3.3 Leistungen der Kommune: 

- Bereitstellen der erforderlichen Informationen und 
Ressourcen (z. B. Informationen zur vorhandenen Tech
nik, Bereitstellen von Räumen bei Besprechungen) 

- Mitwirkung beim Betrieb des Verfahrens durch fach
lich qualifizierte Mitarbeiter/innen und Benennung 
eines fachlichen und technischen Verfahrensverant
wortlichen 

- Sicherstellung einer zentralen Weiterleitung von Ver
fahrensproblemen und -störungen 

- Bereitstellung, Betrieb und Support der erforder
lichen, eigenen, arbeitsplatzbezogenen Hard- und Soft
ware, insbesondere Signaturkarten, Lesegeräte, Scan
ner, inkl. Ersatzbeschaffungen und Durchführung ei
gener lokaler Installationen 

- Netz-/Leitungsanbindung bereitstellen 
- Einrichten und Durchführen der Benutzerverwaltung 
- Teilnahme an den regelmäßigen Projekt- und Be

triebsbesprechungen 

1.4 Service Level Agreement 

1.4.1 Die Stadt erbringt über ihren Eigenbetrieb „Kommunales 
Rechenzentrum“ folgende Service-Leistungen beim Be
trieb der Anwendung: 

-	 Annahme von Störungsmeldungen 
- Störungsbeseitigung innerhalb der Servicezeiten un

ter Berücksichtigung von 
- Prioritäten 
- festgelegten Reaktionszeiten 
- festgelegten Wiederherstellungszeiten 

- Bereitstellung der Anwendung innerhalb der Online-
Zeiten (beaufsichtigter Betrieb) 

- Bereitstellung der Anwendung außerhalb der Online-
Zeiten (unbeaufsichtigter Betrieb) 

-	 Abweichungen vom Standard-Service-Level werden 
nicht vereinbart. 

Standard-Service-Level - Annahmezeiten für Störungs
meldungen 

Die Entgegennahme von Störungen erfolgt in einem gere
gelten Verfahren während der Annahmezeiten zentral 
über die Telefonnummer des Kommunalen Rechenzent
rums der Stadt Cottbus: 0355 49497171 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr 

dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Störungs
meldungen rund um die Uhr per E-Mail an: 

nutzerservice@krz-cottbus.de aufzugeben. Diese werden
 
innerhalb der Servicezeiten abgearbeitet.
 

Servicezeiten
 
Die gemeldeten Störungen werden während der Service
zeiten bearbeitet. Die Wiederherstellung wird in den Ser
vicezeiten erbracht.
 

Servicezeiten:
 
montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 
Darüber hinausgehende Servicezeiten können im Einzel
fall gesondert vereinbart werden.
 

Online-Zeiten (beaufsichtigter Betrieb)
 
Die von der Stadt zur Verfügung gestellte IT steht der
 
Kommune während der Online-Zeiten zur Verfügung:
 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 

Unterbrechungen, insbesondere geplante Wartungsarbei
ten, erfolgen in der Online-Zeit nur nach Abstimmung.
 

Unbeaufsichtigter Betrieb
 
Die IT steht außerhalb der Online-Zeiten unbeaufsichtigt
 
zur Verfügung. Sie kann in dieser Zeit nach Bedarf, z. B.
 
zur Ausführung der Batchproduktion, durch die Stadt un
terbrochen werden.
 

Wartungsfenster
 

Wartungsfenster dienen der vorbeugenden Wartung der
 
IT-Infrastruktur, um einen störungsfreien Betrieb zu si
chern. Die Stadt darf die Dienste während der Wartungs
fenster unterbrechen, sofern dies betrieblich oder tech
nisch notwendig ist. Die Stadt wird über geplante War
tungsarbeiten rechtzeitig, mindestens 2 Arbeitstage im
 
Voraus informieren.
 

Die Stadt wird Wartungsarbeiten, die zu einer Betriebs
einschränkung führen könnten, möglichst innerhalb des
 
festen Wartungsfensters vornehmen. Sofern ein Shutdown
 
des Systems erforderlich wird, wird dieser in allen Fällen
 
(auch während des Wartungsfensters) mindestens 24 Stun
den vorher angekündigt.
 

Als Wartungsfenster können alle Zeiten außerhalb der
 
Online-Zeiten der Stadt genutzt werden, sofern Einzel
vereinbarungen nicht entgegenstehen.
 

Störungen werden grundsätzlich wie folgt kategorisiert
 
und sind mit folgenden Reaktionszeiten (RZ) und Wieder
herstellungszeiten (WHZ) unterlegt:
 

mailto:nutzerservice@krz-cottbus.de
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Priorität 1 - Hoch: 

RZ: 4 Stunden/WHZ: 1 Arbeitstag
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt schnell zu. 

Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind sehr zeitkritisch.
 
Die überwiegende Anzahl der Benutzer ist betroffen.
 

Priorität 2 - Mittel: 

RZ: 1 Arbeitstag/WHZ: 4 Arbeitstage
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit substantiell zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nur mäßig zeitkritisch.
 
Nur einzelne Benutzer sind betroffen.
 

Priorität 3 - Niedrig:
 
RZ: 2 Arbeitstage/WHZ: max. 1 Monat
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit nur unwesentlich zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nicht zeitkritisch.
 

Reaktions- und Wiederherstellungszeiten
 

Reaktionszeiten (RZ)
 
In den Reaktionszeiten stimmt die Stadt konkrete Schrit
te zur Lösung der Störung mit der Kommune ab. Die Leis
tung wird während des beaufsichtigten Betriebes (Annah
mezeiten) erbracht.
 
Wiederherstellungszeiten (WHZ)
 
Die Wiederherstellung erfolgt innerhalb der Servicezeit.
 

2.	 Migration und Betrieb des IT-Fachverfahrens AutiSta 

Die Kommune betreibt das IT-Fachverfahren „Automa
tion im Standesamt - AutiSta“. Die Stadt betreibt dieses 
Fachverfahren ebenfalls und verfügt über eine Version, 
die Rechenzentrum gestützt vorgehalten wird. Aufgrund 
der Funktionalitäten, der informationstechnischen Ab
hängigkeiten und aus Gründen der IT-Sicherheit ist es 
zweckmäßig, auch das IT-Fachverfahren AutiSta durch 
die Stadt betreiben zu lassen. 

2.1	 Leistung Portierung und Migration des IT-Fachverfahrens 
AutiSta 

2.1.1 Leistung der Stadt 

- Erstellung eines abgestimmten Projektplanes 
- Installationsparameter klären 
- Aufbau und Bereitstellung der Systeme zur Verfah

rensnutzung (AutiSta via Citrix) 
- Mandant einrichten 
- Test planen, begleiten und Anwender einrichten 
- Netz-/Leitungsanbindung klären 
- Migration der bestehenden AutiSta-Anwendung, Ver

sionsstand planen und realisieren 
- Produktionsbeginn abstimmen und begleiten 
- Migration, z. B. für die Überführung der Datenbank, 

für Testarbeiten, für den Produktionsstart und zu Client
systemen 

2.1.2 Folgende Leistungen werden durch die Kommune er
bracht: 

- Bereitstellung der erforderlichen Fachverfahrenslizenz 
- Qualifizierte Mitwirkung bei den oben genannten Ak

tivitäten 
- Netz-/Leitungsanbindung bereitstellen 
- Daten aus AutiSta-Datenbank bereitstellen 
- Lokale Installationen auf eigenen Systemen vorneh

men, z. B. Citrix-Client 
- Fachtest durchführen und Abnahme erklären 

2.2	 Betrieb des IT-Fachverfahrens AutiSta 

Folgende Leistungen werden im Rahmen der Vereinba
rung erbracht: 
Die Leistungen umfassen alle Aufgaben, die zur Sicher
stellung der Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit not
wendig sind, und, sofern die Technik im Rechenzentrum 
der Stadt integriert ist, auch die Bereitstellung aller zum 
Betrieb erforderlichen Ressourcen (Räume, Energie, 
etc.). 

2.2.1 Leistungen der Stadt: 

- Sicherstellung des lfd. Betriebes des Verfahrens 
- Bereitstellung von Updates soweit diese aus den 

Pflegeverträgen zur Verfügung stehen 
- bedarfsgerechte Bereitstellung der Hardware (Test

und Produktionssysteme, Ausfallsicherung, inkl. er
forderlicher Speichermedien) 

- AutiSta Hosting über Citrix-Technologie 
- Betriebs- und Wiederherstellungszeiten gemäß SLA 

(siehe Anlage Service Level Agreement) 
- Datenbank Backup/Restore/Recovery Optimierung 

und Tuning des Verfahrenszugriffs 
- Durchführung von Updates für das Gesamtsystem, 

z. B. AutiSta-Client, AutiSta-Server 
- Durchführung von technischen Verfahrenstests 
- Einweisung der Anwender 

2.2.2 Leistungen der Kommune: 

- Bereitstellen der erforderlichen Informationen und 
Ressourcen (z. B. Informationen zur vorhandenen 
Technik, Bereitstellen von Räumen bei Besprechun
gen) 

- Mitwirkung beim Betrieb des Verfahrens durch fach
lich qualifizierte Mitarbeiter/innen und Benennung 
eines fachlichen und technischen Verfahrensverant
wortlichen 

- Sicherstellung einer zentralen Weiterleitung von Ver
fahrensproblemen und -störungen 

- Lizenzbeistellungen AutiSta inkl. der erforderlichen 
Pflegeverträge 

- Bereitstellung der Netzanbindung 
- Bereitstellung, Betrieb und Support der erforder
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lichen, eigenen Hard- und Softwarekomponenten und 
Durchführung eigener, lokaler Installationen 

2.3 Service Level Agreement über den Betrieb AutiSta 

Leistungspaket Service 

Die Stadt erbringt folgende Service-Leistungen beim Be
trieb des IT-Fachverfahrens AutiSta: 

- Annahme von Störungsmeldungen 
- Störungsbeseitigung innerhalb der Servicezeiten un

ter Berücksichtigung von 
- Prioritäten 
- festgelegten Reaktionszeiten 
- festgelegten Wiederherstellungszeiten 

- Bereitstellung der Anwendung innerhalb der Online-
Zeiten (beaufsichtigter Betrieb) 

- Bereitstellung der Anwendung außerhalb der Online-
Zeiten (unbeaufsichtigter Betrieb) 

- Abweichungen vom Standard-Service-Level werden 
nicht vereinbart. 

Standard-Service-Level 

Annahmezeiten für Störungsmeldungen 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Störungsmeldun
gen rund um die Uhr per E-mail aufzugeben. Diese wer
den innerhalb der Servicezeiten abgearbeitet. 

Servicezeiten 
Die gemeldeten Störungen werden während der Service
zeiten bearbeitet. Die Wiederherstellung wird in den Ser
vicezeiten erbracht. 

Annahmezeiten für Störungsmeldungen 
Die Entgegennahme von Störungen erfolgt in einem gere
gelten Verfahren während der Annahmezeiten zentral 
über die Telefonnummer des Kommunalen Rechenzen
trums der Stadt Cottbus: 0355 49497171 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Störungs
meldungen rund um die Uhr per E-mail an: 
nutzerservice@krz-cottbus.de aufzugeben. Diese werden 
innerhalb der Servicezeiten abgearbeitet. 

Servicezeiten 

Die gemeldeten Störungen werden während der Service
zeiten bearbeitet. Die Wiederherstellung wird in den Ser
vicezeiten erbracht. 

Servicezeiten:
 
montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 

donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr 
außer an Feiertagen 

Darüber hinausgehende Servicezeiten können im Einzel
fall gesondert vereinbart werden. 

Online-Zeiten (beaufsichtigter Betrieb) 

Die von der Stadt zur Verfügung gestellte IT steht der 
Kommune während der Online-Zeiten zur Verfügung: 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr 
außer an Feiertagen 

Unterbrechungen, insbesondere geplante Wartungsarbei
ten, erfolgen in der Online-Zeit nur nach Abstimmung. 

Unbeaufsichtigter Betrieb 

Die IT steht außerhalb der Online-Zeiten unbeaufsichtigt 
zur Verfügung. Sie kann in dieser Zeit nach Bedarf, z. B. 
zur Ausführung der Batchproduktion, durch die Stadt 
unterbrochen werden. 

Wartungsfenster 

Wartungsfenster dienen der vorbeugenden Wartung der 
IT-Infrastruktur, um einen störungsfreien Betrieb zu si
chern. Die Stadt darf die Dienste während der Wartungs
fenster unterbrechen, sofern dies betrieblich oder tech
nisch notwendig ist. Die Stadt wird über geplante War
tungsarbeiten rechtzeitig mindestens 2 Arbeitstage im 
Voraus informieren. 

Die Stadt wird Wartungsarbeiten, die zu einer Betriebs
einschränkung führen könnten, möglichst innerhalb des 
festen Wartungsfensters vornehmen. Sofern ein Shut
down des Systems erforderlich wird, wird dieser in allen 
Fällen (auch während des Wartungsfensters) mindestens 
24 Stunden vorher angekündigt. 

Als Wartungsfenster können alle Zeiten außerhalb der 
Online-Zeiten der Stadt genutzt werden, sofern Einzel
vereinbarungen nicht entgegenstehen. 

Störungen werden grundsätzlich wie folgt kategorisiert 
und sind mit folgenden Reaktionszeiten (RZ) und Wieder
herstellungszeiten (WHZ) unterlegt: 

Priorität 1 - Hoch: 

RZ: 4 Stunden/WHZ: 1 Arbeitstag
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt schnell zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind sehr zeitkritisch.
 
Die überwiegende Anzahl der Benutzer ist betroffen.
 

mailto:nutzerservice@krz-cottbus.de
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Priorität 2 - Mittel: 

RZ: 1 Arbeitstag/WHZ: 4 Arbeitstage
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit substantiell zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nur mäßig zeitkritisch.
 
Nur einzelne Benutzer sind betroffen.
 

Priorität 3 - Niedrig: 

RZ: 2 Arbeitstage/WHZ: max. 1 Monat
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit nur unwesentlich zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nicht zeitkritisch.
 

Reaktions- und Wiederherstellungszeiten
 

Reaktionszeiten (RZ)
 
In den Reaktionszeiten stimmt die Stadt konkrete Schrit
te zur Lösung der Störung mit der Kommune ab. Die Leis
tung wird während des beaufsichtigten Betriebes (Annah
mezeiten) erbracht.
 

Wiederherstellungszeiten (WHZ)
 
Die Wiederherstellung erfolgt innerhalb der Servicezeit.
 

Anlage 2 

Allgemeine Bedingungen der Auftragsdatenverarbeitung 
gemäß § 11 BbgDSG 

§ 1 
Grundsätze 

(1) Die Stadt verarbeitet die Daten der Kommune ausschließlich in 
deren Auftrag. Eine Zuständigkeitsübertragung findet nicht statt. 

(2) Die Kommune ist im Sinne von § 11 Abs. 1 S. 1 Branden
burgisches Datenschutzgesetz (BbgDSG) für die Einhaltung der 
Bestimmungen des BbgDSG und anderer datenschutzrecht
licher Vorschriften hinsichtlich der von ihr in Auftrag gegebenen 
Datenverarbeitung verantwortlich. Für den Test und die Freiga
be eines Verfahrens, das die Stadt im Rahmen der Auftragsda
tenverarbeitung betreibt, ist die Kommune verantwortlich. 

(3) Die Stadt gewährleistet bei der Auftragsdatenverarbeitung 
die Konformität der Verarbeitungsprozesse mit den für die Stadt 
auf Grund Gesetzes oder Vereinbarung geltenden datenschutz
rechtlichen Vorschriften. 

(4) Die Kommune ist verpflichtet, alle im Rahmen des Vertrags
verhältnisses erlangten Betriebsgeheimnisse und Datensicher
heitsmaßnahmen der Stadt vertraulich zu behandeln. 

§ 2 
Auftrag und Weisungen 

(1) Ergänzungen des Auftrags müssen von der Kommune 
schriftlich festgelegt und Weisungen schriftlich übermittelt wer

den. Weisungsberechtigte Personen und Ansprechpartner sind 
zu benennen. Nachfolger und/oder Vertreter sind unverzüglich 
gegenseitig schriftlich mitzuteilen. 

(2) Die Stadt stellt das gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 Personen
standsverordnung für Daten mit hohem Schutzbedarf erforder
liche Sicherheitsniveau im Rahmen der Beauftragung durch die 
Kommune sicher. 

(3) Sind spezialgesetzliche datenschutzrechtliche Bestimmun
gen zu beachten, so legen die Kommune und die Stadt hierzu be
sondere Maßgaben fest. 

(4) Die Stadt verarbeitet die Daten nach Auftrag und Weisungen 
der Kommune. Soweit ein Betroffener sich unmittelbar an die 
Stadt zwecks Berichtigung oder Löschung seiner Daten wendet, 
leitet die Stadt dieses Ersuchen unverzüglich an die Kommune 
weiter. 

§ 3 
Rechte und Pflichten der Kommune und der Stadt 

(1) Der Kommune und ihrem behördlichen Datenschutzbeauf
tragten werden vor Beginn und während der Datenverarbeitung 
das Recht eingeräumt, nach Vorankündigung während der üb
lichen Geschäftszeiten der Stadt durch Inaugenscheinnahme 
und sonstige Erhebungen zu kontrollieren, dass die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten nur im Rahmen des Auftrags und 
der Weisungen der Kommune erfolgt. 

(2) Der Kommune und ihrem behördlichen Datenschutzbeauf
tragten werden die für die Erfüllung ihrer Rechte und Pflichten 
erforderlichen Auskünfte erteilt. Sie können in die auftrags
bezogenen gespeicherten Daten, die verwendeten Datenverar
beitungsprogramme sowie die Verarbeitungsprotokolle einsehen 
und die technischen und organisatorischen Maßnahmen prüfen. 

(3) Die Stadt informiert die Kommune unverzüglich über ge
plante Veränderungen in der Organisation der Datenverarbei
tung und den angewandten Verfahren, soweit sie für die Daten
verarbeitung im Auftrag sicherheitsrelevant sind. Entsprechen
des gilt in Fällen von schwerwiegenden Betriebsstörungen, bei 
Verdacht auf Datenschutzverletzungen oder andere Unregelmä
ßigkeiten bei der Verarbeitung der Daten der Kommune. 

(4) Die Kommune prüft die Verarbeitungsergebnisse zumindest 
stichprobenartig und informiert die Stadt unverzüglich, wenn sie 
Fehler oder Unregelmäßigkeiten feststellt. 

(5) Die Stadt verpflichtet alle Beschäftigten, die Zugang zu per
sonenbezogenen Daten der Kommune haben, auf das Datenge
heimnis gem. § 6 BbgDSG. 

§ 4 
Technische und organisatorische Maßnahmen 

(1) Die Stadt konzipiert unter Beachtung der für die elektroni
schen Personenstandsregister und das Fachverfahren AutiSta 
geltenden Vorschriften die für den Datenschutz erforderlichen 
technisch-organisatorischen Maßnahmen. Der Kommune wird 
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das IT-Sicherheitskonzept, insbesondere die zur Umsetzung des 
Sicherheitskonzeptes getroffenen bzw. zu treffenden techni
schen und organisatorischen Maßnahmen, zur Bestätigung vor
gelegt. Die Produktivsetzung erfolgt durch die Kommune und 
unter Kenntnis der zu diesem Zeitpunkt umgesetzten techni
schen und organisatorischen Maßnahmen. 

(2) Der Stadt ist es während der Laufzeit des Datenverarbei
tungsauftrags gestattet, im Rahmen von Weiterentwicklungen 
alternative Maßnahmen gegenüber den ursprünglich vereinbar
ten Maßnahmen in Abstimmung mit der Kommune zu ergreifen, 
soweit das Sicherheitsniveau nicht unterschritten wird. 

(3) Durch die technischen und organisatorischen Maßnahmen 
soll ergänzend zu und über die nach den Vorschriften für die 
elektronischen Personenstandsregister und AutiSta geltenden 
Vorgaben hinaus insbesondere erreicht werden, dass 

1.	 administrative Zugriffe, mit denen Änderungen an automa
tisierten Verfahren bewirkt werden können, technisch abge
sichert und nur von den hierzu ausdrücklich im Rahmen des 
jeweiligen Datenschutzkonzepts berechtigten Personen 
durchgeführt werden, 

2.	 Unbefugten der Zugang zu Datenträgern, auf denen perso
nenbezogene und andere im Interesse des Kunden schutz
würdige Daten gespeichert sind, verwehrt ist, 

3.	 verhindert wird, dass personenbezogene und andere im In
teresse des Kunden schutzwürdige Daten unbefugt verarbei
tet werden oder Unbefugten zur Kenntnis gelangen, 

4.	 eine sichere Trennung der Daten der Kommune von den 
übrigen Datenbeständen besteht und dass ihr ihre Daten 
(Kundendaten und Protokolldateien) jederzeit bereitgestellt 
werden können, 

5.	 die Daten verarbeitenden Personen, der Zeitpunkt und der 
Umfang der Datenverarbeitung festgestellt werden können. 

(4) Die Stadt unterstützt die Kommune, soweit erforderlich, bei 
der Erstellung des Verfahrensverzeichnisses gemäß § 8 BbgDSG 
in Bezug auf die Beschreibung der technischen und organisato
rischen Maßnahmen. 

(5) Die zur Datenverarbeitung überlassenen Daten werden zu 
keinen anderen Zwecken, als zu den von der Kommune be
stimmten verarbeitet. Kopien oder Duplikate werden ohne Wis
sen der Kommune nicht erstellt. 

§ 5 
Revisionssichere Protokollierung 

(1) Veränderungen an und Eingriffe in technische Verfahren 
müssen revisionssicher protokolliert und nach Maßgabe zuvor 
definierter Parameter ausgewertet werden. 

(2) In den Protokollen wird 

1.	 der Zeitpunkt des ändernden Zugriffs, 
2.	 der Grund für den Zugriff, 
3.	 die veranlassende und ausführende Person, 
4.	 die Art der Änderung, 
5.	 der Zeitpunkt der Kontrolle und die kontrollierende Person 

festgehalten. 

(3) Die Protokolle werden gem. § 10 Abs. 2 Nr. 5 BbgDSG ge
speichert und für Kontrollzwecke bereitgehalten. 

(4) Die Protokolldaten werden, sofern sie zur Aufgabenerfüllung 
nicht mehr erforderlich sind, nach spätestens 6 Monaten ge
löscht. 

§ 6 
Löschung von Daten und Rückgabe von Datenträgern 

Nach Abschluss der vertraglichen Arbeiten händigt die Stadt der 
Kommune sämtliche in ihren Besitz gelangten Unterlagen und 
erstellten Verarbeitungs- und Nutzungsergebnisse, die im Zusam
menhang mit dem Auftragsverhältnis stehen, aus. Die Datenträger 
der Stadt werden unwiederbringlich gelöscht, Test- und Aus
schussmaterial wird unverzüglich vernichtet oder der Kommune, 
soweit vereinbart, ausgehändigt. Die Löschung bzw. Vernichtung 
wird der Kommune mit Datumsangabe schriftlich bestätigt. 

§ 7 
Unterauftragsverhältnisse 

Eine Datenverarbeitung im Unterauftrag erfolgt nur auf der 
Grundlage einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung mit 
der Kommune. 

Die Stadt stellt für diejenigen Unterauftragnehmer und deren Be
schäftigte, die nicht dem Geltungsbereich des BbgDSG unterfal
len, vertraglich die Verpflichtung auf das Datengeheimnis (§ 5 
BDSG) sicher. Eine Weiterleitung von Daten oder die Eröffnung 
eines Zugriffs erfolgt erst nach der Verpflichtung eines Unterauf
tragnehmers bzw. seiner Mitarbeiter auf das Datengeheimnis. 

§ 8 
Datenschutzbeauftragter der Stadt 

Die Stadt hat einen Datenschutzbeauftragten nach § 7a BbgDSG 
bestellt. 
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

zwischen der Stadt Falkensee und der 


Stadt Cottbus über den Betrieb eines geeigneten
 
elektronischen Personenstandsregisterverfahrens 


sowie den Betrieb des IT-Fachverfahrens Automation
 
im Standesamt (AutiSta)
 

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern
 
Gesch.Z.: 33-347-22
 
Vom 18. März 2013
 

I.
 
Genehmigung
 

Gemäß § 24 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über kommunale Ge
meinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) genehmige ich 
als zuständige Aufsichtsbehörde nach § 27 Absatz 4 Satz 2 Num
mer 1 Buchstabe b GKG die öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
zwischen der Stadt Falkensee und der Stadt Cottbus über den 
Betrieb eines geeigneten elektronischen Personenstandsregister
verfahrens sowie den Betrieb des IT-Fachverfahrens Automation 
im Standesamt (AutiSta) vom 13.02.2013. 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird gemäß § 24 Ab
satz 4 GKG am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung 
einschließlich ihrer Genehmigung im „Amtsblatt für Branden
burg“ wirksam. 

Im Auftrag 

Lechleitner 

II. 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat folgenden Wortlaut: 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

über den Betrieb eines geeigneten elektronischen 


Personenstandsregisterverfahrens sowie den Betrieb 

des IT-Fachverfahrens Automation im Standesamt 


(AutiSta)
 

zwischen der Stadt Falkensee
 
Falkenhagener Straße 43/49, 14612 Falkensee
 
vertreten durch den Bürgermeister
 
Heiko Müller
 

im Folgenden „Kommune“ genannt
 

und der Stadt Cottbus, 

Neumarkt 5, 03046 Cottbus,
 
vertreten durch den Oberbürgermeister
 
Frank Szymanski
 

im Folgenden „Stadt“ genannt
 

Vorbemerkung 

Die Kommune beabsichtigt, ein IT-gestütztes Fachverfahren für 
ihre elektronischen Personenstandsregister einzuführen, um den 
ab 1. Januar 2014 bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen im 
Personenstandswesen nachzukommen. Zudem möchte sie das 
standesamtliche Fachverfahren „AutiSta“ durch ein Rechenzen
trum für sich betreiben lassen. Die Stadt verfügt bereits über ein 
elektronisches Personenstandsregisterverfahren sowie das Fach-
verfahren AutiSta. Perspektivisch soll bei der Stadt für das Land 
Brandenburg ein zentrales elektronisches Personenstandsregister 
nach § 67 Personenstandgesetz eingerichtet und betrieben werden. 

Aufgrund der §§ 1 und 23 Abs. 1 des Gesetzes über die kommu
nale Gemeinschaftsarbeit - GKG - vom 28. Mai 1999 (GVBl. I 
S. 194) in der Fassung der letzten Änderung vom 23. September 
2008 (GVBl. I S. 202) schließen die Kommune und die Stadt die 
folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrneh
mung der Aufgaben im Personenstandswesen: 

§ 1 
Gegenstand der Vereinbarung 

1. 	 Die Stadt verpflichtet sich gemäß § 23 Absatz 1 zweiter 
Halbsatz GKG (mandatierende Vereinbarung) folgende Auf
gaben für die Kommune durchzuführen: 

-	 Einrichtung und technischer Betrieb der elektronischen 
Personenstandsregister und der Sicherungsregister 

-	 Einführung und Betrieb des Fachverfahrens AutiSta. 

Die einzelnen Aufgaben, welche durch die Stadt wahrgenom
men werden, regelt Anlage 1, die hiermit Bestandteil dieser 
Vereinbarung ist. Die Stadt verpflichtet sich, die Aufgaben 
nach den Vorgaben des Personenstandsgesetzes und der Per
sonenstandsverordnung zur Datensicherheit durchzuführen. 

2. 	 Die Stadt Cottbus ist bereit, diese Aufgaben auch für andere 
Kommunen des Landes Brandenburg durchzuführen und 
auf der Grundlage einer durch die Landesregierung zu er
lassenden Verordnung ein zentrales elektronisches Perso
nenstandsregister zu betreiben, das den Standesämtern der 
angeschlossenen Brandenburger Kommunen lesenden Zu
griff auf den gesamten Registerbestand erlaubt. Die Kom
mune erklärt sich damit einverstanden, dass im Fall der Ein
richtung eines zentralen elektronischen Personenstandsre
gisters alle angeschlossenen brandenburgischen Kommunen 
lesenden Zugriff auf ihre Registerdaten erhalten. 
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§ 2 
Herbeiführung der Funktionsfähigkeit 


und Abnahme des geeigneten elektronischen
 
Personenstandsregisterverfahrens sowie Portierung,
 

Migration, Funktionsfähigkeit und Abnahme des 

IT-Fachverfahrens AutiSta
 

1. 	 Das geeignete elektronische Personenstandsregisterverfah
ren muss nach Abschluss der Arbeiten zur Herbeiführung 
der Funktionsfähigkeit von der Kommune getestet und ab
genommen werden (fachtechnische Verfahrens- und Pro
grammfreigabe). Die einzelnen Arbeitsschritte werden im 
Vorfeld abgestimmt und die Ergebnisse dokumentiert. Die 
Programmfreigabe/Abnahme erfolgt schriftlich. Gering
fügige Abweichungen von der Leistungsbeschreibung recht
fertigen nicht die Verweigerung der Abnahme. 

2. 	 Das IT-Fachverfahren AutiSta wird zur Stadt verlagert (Por
tierung) und die Daten aus der bisherigen Quelldatenbank in 
die Zieldatenbank bei der Stadt mit Wechsel in die AutiSta-
Version 9.x und ggf. auch des Datenbanksystems migriert. 
Nach Abschluss der Migration erfolgt ein qualifizierter 
Fachtest und die Programmfreigabe (fachtechnische Verfah
rens- und Programmfreigabe) durch die Kommune. Die ein
zelnen Arbeitsschritte werden im Vorfeld abgestimmt und 
die Ergebnisse dokumentiert. Die Programmfreigabe/Ab
nahme erfolgt schriftlich. Geringfügige Abweichungen von 
der Leistungsbeschreibung rechtfertigen nicht die Verwei
gerung der Abnahme. 

3. 	 Wurden Abweichungen festgestellt und wird dennoch die 
Abnahme erklärt, werden die Abweichungen in der Abnah
meerklärung als Mängel aufgeführt. Die Stadt wird die 
Mängel unverzüglich beseitigen. 

4. 	 Erfolgt nicht innerhalb von 6 Wochen nach Übersendung der 
schriftlichen Mitteilung der Stadt über den Abschluss ihrer 
Arbeiten zur Einführung eine schriftliche Mängelanzeige, in 
der die festgestellten Abweichungen von der Leistungsbe
schreibung aufgeführt sind, gilt die Abnahme der Leistung 
als erklärt. 

5. 	Als Leistungsübernahmepunkt gilt der LVN Übergang 
Lipezker Straße, 03046 Cottbus. 

6. 	 Die schriftliche Abnahmeerklärung wird ersetzt durch die 
Aufnahme des Betriebes. 

§ 3 
Zusammenarbeit 

Die Kommune und die Stadt arbeiten vertrauensvoll zusammen 
und informieren sich gegenseitig in vollem Umfang über alle 
wesentlichen Umstände, die mit der Aufgabenwahrnehmung zu
sammenhängen. Auftretende Probleme sollen unverzüglich und 
einvernehmlich einer Lösung zugeführt werden. Die Kommune 
wird die Stadt bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen 
in angemessenem Umfang unterstützen. Sie wird ihr insbeson
dere die erforderlichen Informationen und Unterlagen vollstän
dig und rechtzeitig zur Verfügung stellen. 

§ 4 
Kostenerstattung 

1. 	 Die Kommune erstattet der Stadt die Kosten für den Betrieb 
des elektronischen Personenstandsregisters und des IT-
Fachverfahrens AutiSta. Die Kostenerstattung beträgt 
1.056,72 EUR pro bei der Kommune vorhandenem Fach
verfahrensarbeitsplatz und Vertragsjahr. 

2. 	 Die Stadt behält sich begründete Anpassungen der Kosten
erstattung, insbesondere in Fällen der Entgelt- oder Besol
dungserhöhungen im öffentlichen Dienst oder Preisanpas
sungen Dritter (z. B. Software- oder Energielieferanten), 
vor. Erhöhungsverlangen sind drei Monate vor ihrem Wirk
samwerden schriftlich anzuzeigen. Dabei ist die Notwendig
keit der Anpassung inhaltlich und rechnerisch darzulegen. 

3. 	 Die Kommune ist berechtigt, innerhalb von einem Monat 
nach Zugang des Erhöhungsverlangens diese Vereinbarung 
außerordentlich mit einer Frist von sechs Monaten zu kün
digen. Das Kündigungsrecht besteht nicht, wenn die Stadt 
die Entgelterhöhungen nicht zu vertreten hat. 

4. 	 Die Kostenerstattung wird jährlich in einem Betrag an die 
Stadt gezahlt. Die erste Zahlung wird 4 Wochen nach Wirk
samwerden des Vertrages, jede folgende jährliche Zahlung 
4 Wochen nach Ablauf eines Vertragsjahres fällig. Der jähr
liche Betrag ist auf das Konto der Stadt Cottbus, Konto-Nr. 
1900 150 20 bei der Sparkasse Spree-Neiße BLZ 180 50000 
zu überweisen. 

5. 	 Kommune und Stadt gehen davon aus, dass die vereinbarte 
Kostenerstattung nicht der Umsatzsteuer unterliegt (Bei
standsleistung der Verwaltung). Sollte sich die steuerliche 
Sach- oder Rechtslage ändern, erstattet die Kommune der 
Stadt die durch die Steuerpflicht entstehenden Mehrbelas
tungen. 

6. 	 Sollten nach Maßgabe des § 1 Absatz 2 dieser Vereinbarung 
der Stadt Mehrkosten durch die Einrichtung eines zentralen 
Personenstandsregisters entstehen, so erstattet die Kommu
ne die durch die Einrichtung auf sie entfallenden Kosten der 
Stadt. 

§ 5 
Ansprechpartner 

Verantwortlicher Ansprechpartner für die kaufmännischen, in
haltlichen und organisatorischen Fragestellungen im Zusam
menhang mit der Wahrnehmung der Aufgaben des Personen
standswesens ist auf Seiten der Stadt das Kommunale Rechen
zentrum der Stadt Cottbus (KRZ, Eigenbetrieb der Stadt Cott
bus), vertreten durch den Werkleiter Herr Holger Kelch, Berli
ner Straße 6, 03046 Cottbus und auf Seiten der Kommune der 
Bürgermeister Herr Heiko Müller. 

§ 6 
Änderungen und Ergänzungen 

1. Die Stadt und die Kommune verpflichten sich, die Inhalte 
dieser Vereinbarung auch vor Ablauf der Gültigkeitsdauer 



1166 Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 16 vom 17. April 2013 

erneut zu verhandeln, wenn wesentliche Änderungen der be
schriebenen Leistung in qualitativer oder quantitativer Hin
sicht absehbar oder eingetreten sind. 

2. 	 Fällt die Aufgabe bei der Kommune weg, ändern sich die 
Grundlagen der Zusammenarbeit oder treten Umstände auf, 
die bei Abschluss dieser Vereinbarung noch nicht vorher
sehbar waren, wird diese im gegenseitigen Einvernehmen 
angepasst. 

3. 	 Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche einer Partei der Ver
einbarung können nach Abschluss dieser Vereinbarung nur 
schriftlich und in beiderseitigem Einverständnis über Inhalt 
und möglicherweise Mehr- oder Minderaufwendungen ver
einbart werden. Auf §§ 7 Abs. 1, 13 dieser Vereinbarung 
wird hingewiesen. 

§ 7 
Inkrafttreten und Beendigung der Vereinbarung 

1. 	 Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung tritt am Tage nach 
ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

2. 	 Die Vereinbarung wird über eine Mindestlaufzeit von fünf 
Jahren geschlossen. Erfolgt keine Kündigung, verlängert 
sich die Vereinbarung jeweils um ein weiteres Jahr. Die Ver
einbarung kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ver
tragsende schriftlich gekündigt werden. 

3. 	 Bei vorzeitiger Beendigung dieser Vereinbarung werden die 
der Stadt bis dahin entstandenen Kosten und erbrachten 
Leistungen der Kommune in Rechnung gestellt. 

4. 	 Nach Beendigung der Vereinbarung übergibt die Stadt der 
Kommune sämtliche Unterlagen und Verarbeitungs- und 
Nutzungsergebnisse im Zusammenhang mit dem Auftrags
verhältnis in einer für die Kommune übernahmefähigen 
Form. Die Datenträger der Stadt werden physikalisch ge
löscht. Testunterlagen und Ausschussmaterial werden ver
nichtet oder der Kommune ausgehändigt. 

Die Kommune trägt die im Zusammenhang mit der Aushändi
gung der Unterlagen bzw. im Zusammenhang mit der Löschung 
von Daten auf Datenträger entstehenden Kosten gegenüber der 
Stadt. Der Betrag ist 4 Wochen nach Rechnungslegung durch die 
Stadt zur Zahlung fällig. Die Zahlung erfolgt auf das unter 
§ 4 dieser Vereinbarung genannte Konto der Stadt. 

§ 8 
Haftung 

1. 	 Die Haftungsregelungen nach BGB gelten nur bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit. 

2. 	 Macht ein Dritter gegenüber der Kommune Ansprüche wegen 
der Verletzung von Schutzrechten (gewerbliche Schutzrechte 
oder Urheberrechte) durch die Nutzung des Vereinbarungsge
genstandes geltend und wird deren Nutzung hierdurch beein
trächtigt oder untersagt, haftet die Stadt wie folgt: 

3. 	 Die Stadt wird nach ihrer Wahl und auf ihre Kosten entwe
der den Vereinbarungsgegenstand so ändern oder ersetzen, 
dass er das Schutzrecht nicht verletzt, aber im Wesentlichen 
der Vereinbarung entspricht oder die Kommune von Lizenz
entgelten gegenüber dem Schutzrechtsinhaber oder Dritten 
freistellen. Gelingt dies der Stadt zu angemessenen Bedin
gungen nicht, hat sie diesen Vereinbarungsgegenstand gegen 
Erstattung des entrichteten Entgeltes abzüglich eines die 
Zeit der Nutzung berücksichtigenden Betrages zurückzu
nehmen. In diesem Fall ist die Kommune verpflichtet, die
sen Vereinbarungsgegenstand zurückzugeben. 

4. 	 Voraussetzung für die Haftung der Stadt im Falle der Einre
de einer Schutzrechtsverletzung ist, dass die Kommune die 
Stadt von Ansprüchen Dritter unverzüglich verständigt, die 
behauptete Schutzrechtsverletzung nicht anerkennt und jeg
liche Auseinandersetzung einschließlich etwaiger außerge
richtlicher Regelungen der Stadt überlässt oder nur im Ein
vernehmen mit der Stadt führt. Stellt die Kommune die Nut
zung aus Schadensminderungs- oder sonstigen Gründen ein, 
ist sie verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit 
der Nutzungseinstellung ein Anerkenntnis der behaupteten 
Schutzrechtsverletzung nicht verbunden ist. 

5. 	 Soweit die Kommune die Schutzrechtsverletzung selbst zu 
vertreten hat, sind Ansprüche gegen die Stadt ausgeschlos
sen. 

6. 	 Weitergehende Ansprüche der Kommune wegen einer Ver
letzung von Schutzrechten Dritter sind ausgeschlossen. 

§ 9 
Behinderung und Unterbrechung der Leistung 

1. 	 Soweit die Stadt die vereinbarten Leistungen infolge Ar
beitskampfes, höherer Gewalt oder anderer vergleichbarer 
Umstände nicht erbringen kann, treten für die Stadt keine 
nachteiligen Rechtsfolgen ein. 

2. 	 Sieht sich die Stadt in den übernommenen Leistungen be
hindert, so zeigt sie dies der Kommune unverzüglich schrift
lich an. Die Kommune ist in diesem Falle von ihrer Zah
lungspflicht befreit. 

3. 	 Sobald die Ursache der Behinderung oder Unterbrechung 
wegfällt, nimmt die Stadt die Leistungen unverzüglich wie
der auf. 

§ 10 
Datenschutz 

Das KRZ verarbeitet die Daten gemäß § 11 des Brandenburgi
schen Datenschutzgesetzes (BbgDSG) unter Maßgabe der An
lage 2 „Datenschutz“, welche hiermit Bestandteil der Vereinba
rung wird. Die Beachtung der Bestimmungen des Brandenbur
gischen Datenschutzgesetzes und sonstiger datenschutzrecht
licher Bestimmungen bei der Verarbeitung und insbesondere bei 
der Datenübermittlung werden von dem Kommunalen Rechen
zentrum der Stadt Cottbus ausdrücklich zugesichert. Das Kom
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munale Rechenzentrum der Stadt Cottbus sichert Vorsorgemaß
nahmen für Not- und Katastrophenfälle zu. 

§ 11 
Vereinbarung zur gütlichen Einigung 

Die Parteien der Vereinbarung einigen sich darauf, bei Streitig
keiten über Rechte und Verbindlichkeiten aus der Vereinbarung 
vor Anrufung der Aufsichtsbehörde nach § 28 GKG eine gütli
che Einigung anzustreben. 

§ 12 
Salvatorische Klausel 

Sollte ein Teil der Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so 
werden die Bestimmungen in ihrem übrigen Inhalt davon nicht 
berührt. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine solche 
Bestimmung ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen 
Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächs
ten kommt. Gleiches gilt für etwaige Vereinbarungslücken. 

§ 13 
Genehmigung 

Diese Vereinbarung bedarf der Genehmigung der zuständigen 
Aufsichtsbehörde im Sinne der §§ 24, 27 GKG. 

Cottbus, Falkensee, 
den 13.02.2013 den 05.12.2012 

Frank Szymanski Heiko Müller 
Oberbürgermeister Bürgermeister 

Holger Kelch Thomas Zylla 
Bürgermeister/Werkleiter Stellvertreter 
des Eigenbetriebes „Kommunales 
Rechenzentrum der Stadt Cottbus“ 

Anlage 1 

1.	 Einrichtung und Betrieb der elektronischen Personen
standsregister und Sicherungsregister 

1.1	 Leistungen der Stadt: 

- Erstellung eines abgestimmten Projektplanes 
- Bereitstellung der zentralen Server-, Datenbank-, Sig

natur- und Archivsoftware 
- Installationsparameter klären 
- Aufbau und Bereitstellung der Systeme zur Verfah

rensnutzung
 
- Mandant einrichten
 

- Test planen, begleiten und Anwender einrichten 
- Netz-/Leitungsanbindung klären 
- Einweisung der Anwender 
- Produktionsbeginn abstimmen und begleiten 

1.2	 Leistungen der Kommune: 

- Bereitstellung der erforderlichen Fachverfahrensli
zenz 

- Qualifizierte Mitarbeit (fachlich und technisch) im 
Rahmen der Verfahrensbereitstellung durch die Stadt 
und Bereitstellung der erforderlichen Informationen 
und Ressourcen (z. B. Informationen zur vorhande
nen Technik, Bereitstellung von Besprechungsräu
men) 

- Bereitstellung eigener, arbeitsplatzbezogener Hard-
und Software, insbesondere Signaturkarten, Lesege
räte, Scanner 

- Netz-/Leitungsanbindung bereitstellen 
- Einrichten und Durchführen der Benutzerverwaltung 
- Lokale Installationen auf eigenen Systemen vorneh

men (sofern erforderlich) 
- Benennung von Verfahrensverantwortlichen 
- Teilnahme an den regelmäßigen Projekt- und Be

triebsbesprechungen 

1.3	 Betrieb 

1.3.1 Sicherstellung des laufenden Betriebes 

Hierunter fallen alle Aufgaben, die zur Sicherstellung der 
Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit notwendig sind, 
insbesondere die Bereitstellung aller zum Betrieb erfor
derlichen Ressourcen (Räume, Energie, etc.). Die Stadt 
veranlasst Vorbeugungsmaßnahmen zur Aufrechterhal
tung des störungsfreien Betriebes und stimmt diese Maß
nahmen mit der Kommune ab. 

Im Einzelnen werden folgende Detailleistungen erbracht: 

1.3.2 Leistungen der Stadt: 

- Betreiben und zur Verfügung stellen von Hard- und 
Software inklusive der dazu erforderlichen Dienstleis
tungen (Server mit Systemsoftware sowie dazugehöri
ge Installations- und Dienstleistungen, Signaturgeräte, 
Signaturkarten, Server-Software und Datenbank-, Sig
natur- und Archivsoftware nach Vorgabe der Stadt) 

- Unterstützungsleistungen beim regelmäßigen Aus
tausch von Signaturen 

- Betreiben des Registerverfahrens 
- Betreiben der Signaturarchitektur 
- Betreiben des Archivsystems 
- Betreiben einer Testumgebung 
- Speicherplatzbereitstellung über das SAN 
- Datensicherung und Wiederherstellung des geeigne

ten Personenstandsregisterverfahrens, der Signatur und 
Archivinfrastruktur 

- Unterstützung bei der Fortschreibung des Betriebs
und Sicherheitskonzepts 

- Steuerung des Verfahrensbetriebs 
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- Änderungsmanagement 
- Konfigurationsmanagement 
- Koordination von regelmäßigen Betriebsbesprechun

gen
 
- Einweisung der Anwender
 

1.3.3 Leistungen der Kommune: 

- Bereitstellen der erforderlichen Informationen und 
Ressourcen (z. B. Informationen zur vorhandenen Tech
nik, Bereitstellen von Räumen bei Besprechungen) 

- Mitwirkung beim Betrieb des Verfahrens durch fach
lich qualifizierte Mitarbeiter/innen und Benennung 
eines fachlichen und technischen Verfahrensverant
wortlichen 

- Sicherstellung einer zentralen Weiterleitung von Ver
fahrensproblemen und -störungen 

- Bereitstellung, Betrieb und Support der erforder
lichen, eigenen, arbeitsplatzbezogenen Hard- und Soft
ware, insbesondere Signaturkarten, Lesegeräte, Scan
ner, inkl. Ersatzbeschaffungen und Durchführung ei
gener lokaler Installationen 

- Netz-/Leitungsanbindung bereitstellen 
- Einrichten und Durchführen der Benutzerverwaltung 
- Teilnahme an den regelmäßigen Projekt- und Be

triebsbesprechungen 

1.4 Service Level Agreement 

1.4.1 Die Stadt erbringt über ihren Eigenbetrieb „Kommunales 
Rechenzentrum“ folgende Service-Leistungen beim Be
trieb der Anwendung: 

-	 Annahme von Störungsmeldungen 
- Störungsbeseitigung innerhalb der Servicezeiten un

ter Berücksichtigung von 
- Prioritäten 
- festgelegten Reaktionszeiten 
- festgelegten Wiederherstellungszeiten 

- Bereitstellung der Anwendung innerhalb der Online-
Zeiten (beaufsichtigter Betrieb) 

- Bereitstellung der Anwendung außerhalb der Online-
Zeiten (unbeaufsichtigter Betrieb) 

-	 Abweichungen vom Standard-Service-Level werden 
nicht vereinbart. 

Standard-Service-Level - Annahmezeiten für Störungs
meldungen 

Die Entgegennahme von Störungen erfolgt in einem gere
gelten Verfahren während der Annahmezeiten zentral 
über die Telefonnummer des Kommunalen Rechenzent
rums der Stadt Cottbus: 0355 49497171 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr 

dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Störungs
meldungen rund um die Uhr per E-Mail an: 

nutzerservice@krz-cottbus.de aufzugeben. Diese werden
 
innerhalb der Servicezeiten abgearbeitet.
 

Servicezeiten
 
Die gemeldeten Störungen werden während der Service
zeiten bearbeitet. Die Wiederherstellung wird in den Ser
vicezeiten erbracht.
 

Servicezeiten:
 
montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 
Darüber hinausgehende Servicezeiten können im Einzel
fall gesondert vereinbart werden.
 

Online-Zeiten (beaufsichtigter Betrieb)
 
Die von der Stadt zur Verfügung gestellte IT steht der
 
Kommune während der Online-Zeiten zur Verfügung:
 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 

Unterbrechungen, insbesondere geplante Wartungsarbei
ten, erfolgen in der Online-Zeit nur nach Abstimmung.
 

Unbeaufsichtigter Betrieb
 
Die IT steht außerhalb der Online-Zeiten unbeaufsichtigt
 
zur Verfügung. Sie kann in dieser Zeit nach Bedarf, z. B.
 
zur Ausführung der Batchproduktion, durch die Stadt un
terbrochen werden.
 

Wartungsfenster
 

Wartungsfenster dienen der vorbeugenden Wartung der
 
IT-Infrastruktur, um einen störungsfreien Betrieb zu si
chern. Die Stadt darf die Dienste während der Wartungs
fenster unterbrechen, sofern dies betrieblich oder tech
nisch notwendig ist. Die Stadt wird über geplante War
tungsarbeiten rechtzeitig, mindestens 2 Arbeitstage im
 
Voraus informieren.
 

Die Stadt wird Wartungsarbeiten, die zu einer Betriebs
einschränkung führen könnten, möglichst innerhalb des
 
festen Wartungsfensters vornehmen. Sofern ein Shutdown
 
des Systems erforderlich wird, wird dieser in allen Fällen
 
(auch während des Wartungsfensters) mindestens 24 Stun
den vorher angekündigt.
 

Als Wartungsfenster können alle Zeiten außerhalb der
 
Online-Zeiten der Stadt genutzt werden, sofern Einzel
vereinbarungen nicht entgegenstehen.
 

Störungen werden grundsätzlich wie folgt kategorisiert
 
und sind mit folgenden Reaktionszeiten (RZ) und Wieder
herstellungszeiten (WHZ) unterlegt:
 

mailto:nutzerservice@krz-cottbus.de
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Priorität 1 - Hoch: 

RZ: 4 Stunden/WHZ: 1 Arbeitstag
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt schnell zu. 

Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind sehr zeitkritisch.
 
Die überwiegende Anzahl der Benutzer ist betroffen.
 

Priorität 2 - Mittel: 

RZ: 1 Arbeitstag/WHZ: 4 Arbeitstage
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit substantiell zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nur mäßig zeitkritisch.
 
Nur einzelne Benutzer sind betroffen.
 

Priorität 3 - Niedrig:
 
RZ: 2 Arbeitstage/WHZ: max. 1 Monat
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit nur unwesentlich zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nicht zeitkritisch.
 

Reaktions- und Wiederherstellungszeiten
 

Reaktionszeiten (RZ)
 
In den Reaktionszeiten stimmt die Stadt konkrete Schrit
te zur Lösung der Störung mit der Kommune ab. Die Leis
tung wird während des beaufsichtigten Betriebes (Annah
mezeiten) erbracht.
 
Wiederherstellungszeiten (WHZ)
 
Die Wiederherstellung erfolgt innerhalb der Servicezeit.
 

2.	 Migration und Betrieb des IT-Fachverfahrens AutiSta 

Die Kommune betreibt das IT-Fachverfahren „Automa
tion im Standesamt - AutiSta“. Die Stadt betreibt dieses 
Fachverfahren ebenfalls und verfügt über eine Version, 
die Rechenzentrum gestützt vorgehalten wird. Aufgrund 
der Funktionalitäten, der informationstechnischen Ab
hängigkeiten und aus Gründen der IT-Sicherheit ist es 
zweckmäßig, auch das IT-Fachverfahren AutiSta durch 
die Stadt betreiben zu lassen. 

2.1	 Leistung Portierung und Migration des IT-Fachverfahrens 
AutiSta 

2.1.1 Leistung der Stadt 

- Erstellung eines abgestimmten Projektplanes 
- Installationsparameter klären 
- Aufbau und Bereitstellung der Systeme zur Verfah

rensnutzung (AutiSta via Citrix) 
- Mandant einrichten 
- Test planen, begleiten und Anwender einrichten 
- Netz-/Leitungsanbindung klären 
- Migration der bestehenden AutiSta-Anwendung, Ver

sionsstand planen und realisieren 
- Produktionsbeginn abstimmen und begleiten 
- Migration, z. B. für die Überführung der Datenbank, 

für Testarbeiten, für den Produktionsstart und zu Client
systemen 

2.1.2 Folgende Leistungen werden durch die Kommune er
bracht: 

- Bereitstellung der erforderlichen Fachverfahrenslizenz 
- Qualifizierte Mitwirkung bei den oben genannten Ak

tivitäten 
- Netz-/Leitungsanbindung bereitstellen 
- Daten aus AutiSta-Datenbank bereitstellen 
- Lokale Installationen auf eigenen Systemen vorneh

men, z. B. Citrix-Client 
- Fachtest durchführen und Abnahme erklären 

2.2	 Betrieb des IT-Fachverfahrens AutiSta 

Folgende Leistungen werden im Rahmen der Vereinba
rung erbracht: 
Die Leistungen umfassen alle Aufgaben, die zur Sicher
stellung der Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit not
wendig sind, und, sofern die Technik im Rechenzentrum 
der Stadt integriert ist, auch die Bereitstellung aller zum 
Betrieb erforderlichen Ressourcen (Räume, Energie, 
etc.). 

2.2.1 Leistungen der Stadt: 

- Sicherstellung des lfd. Betriebes des Verfahrens 
- Bereitstellung von Updates soweit diese aus den 

Pflegeverträgen zur Verfügung stehen 
- bedarfsgerechte Bereitstellung der Hardware (Test

und Produktionssysteme, Ausfallsicherung, inkl. er
forderlicher Speichermedien) 

- AutiSta Hosting über Citrix-Technologie 
- Betriebs- und Wiederherstellungszeiten gemäß SLA 

(siehe Anlage Service Level Agreement) 
- Datenbank Backup/Restore/Recovery Optimierung 

und Tuning des Verfahrenszugriffs 
- Durchführung von Updates für das Gesamtsystem, 

z. B. AutiSta-Client, AutiSta-Server 
- Durchführung von technischen Verfahrenstests 
- Einweisung der Anwender 

2.2.2 Leistungen der Kommune: 

- Bereitstellen der erforderlichen Informationen und 
Ressourcen (z. B. Informationen zur vorhandenen 
Technik, Bereitstellen von Räumen bei Besprechun
gen) 

- Mitwirkung beim Betrieb des Verfahrens durch fach
lich qualifizierte Mitarbeiter/innen und Benennung 
eines fachlichen und technischen Verfahrensverant
wortlichen 

- Sicherstellung einer zentralen Weiterleitung von Ver
fahrensproblemen und -störungen 

- Lizenzbeistellungen AutiSta inkl. der erforderlichen 
Pflegeverträge 

- Bereitstellung der Netzanbindung 
- Bereitstellung, Betrieb und Support der erforder



 

1170 Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 16 vom 17. April 2013 

lichen, eigenen Hard- und Softwarekomponenten und 
Durchführung eigener, lokaler Installationen 

2.3 Service Level Agreement über den Betrieb AutiSta 

Leistungspaket Service 

Die Stadt erbringt folgende Service-Leistungen beim Be
trieb des IT-Fachverfahrens AutiSta: 

- Annahme von Störungsmeldungen 
- Störungsbeseitigung innerhalb der Servicezeiten un

ter Berücksichtigung von 
- Prioritäten 
- festgelegten Reaktionszeiten 
- festgelegten Wiederherstellungszeiten 

- Bereitstellung der Anwendung innerhalb der Online-
Zeiten (beaufsichtigter Betrieb) 

- Bereitstellung der Anwendung außerhalb der Online-
Zeiten (unbeaufsichtigter Betrieb) 

- Abweichungen vom Standard-Service-Level werden 
nicht vereinbart. 

Standard-Service-Level 

Annahmezeiten für Störungsmeldungen 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Störungsmeldun
gen rund um die Uhr per E-mail aufzugeben. Diese wer
den innerhalb der Servicezeiten abgearbeitet. 

Servicezeiten 
Die gemeldeten Störungen werden während der Service
zeiten bearbeitet. Die Wiederherstellung wird in den Ser
vicezeiten erbracht. 

Annahmezeiten für Störungsmeldungen 
Die Entgegennahme von Störungen erfolgt in einem gere
gelten Verfahren während der Annahmezeiten zentral 
über die Telefonnummer des Kommunalen Rechenzen
trums der Stadt Cottbus: 0355 49497171 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Störungs
meldungen rund um die Uhr per E-mail an: 
nutzerservice@krz-cottbus.de aufzugeben. Diese werden 
innerhalb der Servicezeiten abgearbeitet. 

Servicezeiten 

Die gemeldeten Störungen werden während der Service
zeiten bearbeitet. Die Wiederherstellung wird in den Ser
vicezeiten erbracht. 

Servicezeiten:
 
montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 

donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr 
außer an Feiertagen 

Darüber hinausgehende Servicezeiten können im Einzel
fall gesondert vereinbart werden. 

Online-Zeiten (beaufsichtigter Betrieb) 

Die von der Stadt zur Verfügung gestellte IT steht der 
Kommune während der Online-Zeiten zur Verfügung: 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr 
außer an Feiertagen 

Unterbrechungen, insbesondere geplante Wartungsarbei
ten, erfolgen in der Online-Zeit nur nach Abstimmung. 

Unbeaufsichtigter Betrieb 

Die IT steht außerhalb der Online-Zeiten unbeaufsichtigt 
zur Verfügung. Sie kann in dieser Zeit nach Bedarf, z. B. 
zur Ausführung der Batchproduktion, durch die Stadt 
unterbrochen werden. 

Wartungsfenster 

Wartungsfenster dienen der vorbeugenden Wartung der 
IT-Infrastruktur, um einen störungsfreien Betrieb zu si
chern. Die Stadt darf die Dienste während der Wartungs
fenster unterbrechen, sofern dies betrieblich oder tech
nisch notwendig ist. Die Stadt wird über geplante War
tungsarbeiten rechtzeitig mindestens 2 Arbeitstage im 
Voraus informieren. 

Die Stadt wird Wartungsarbeiten, die zu einer Betriebs
einschränkung führen könnten, möglichst innerhalb des 
festen Wartungsfensters vornehmen. Sofern ein Shut
down des Systems erforderlich wird, wird dieser in allen 
Fällen (auch während des Wartungsfensters) mindestens 
24 Stunden vorher angekündigt. 

Als Wartungsfenster können alle Zeiten außerhalb der 
Online-Zeiten der Stadt genutzt werden, sofern Einzel
vereinbarungen nicht entgegenstehen. 

Störungen werden grundsätzlich wie folgt kategorisiert 
und sind mit folgenden Reaktionszeiten (RZ) und Wieder
herstellungszeiten (WHZ) unterlegt: 

Priorität 1 - Hoch: 

RZ: 4 Stunden/WHZ: 1 Arbeitstag
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt schnell zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind sehr zeitkritisch.
 
Die überwiegende Anzahl der Benutzer ist betroffen.
 

mailto:nutzerservice@krz-cottbus.de


1171 Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 16 vom 17. April 2013 

Priorität 2 - Mittel: 

RZ: 1 Arbeitstag/WHZ: 4 Arbeitstage
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit substantiell zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nur mäßig zeitkritisch.
 
Nur einzelne Benutzer sind betroffen.
 

Priorität 3 - Niedrig: 

RZ: 2 Arbeitstage/WHZ: max. 1 Monat
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit nur unwesentlich zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nicht zeitkritisch.
 

Reaktions- und Wiederherstellungszeiten
 

Reaktionszeiten (RZ)
 
In den Reaktionszeiten stimmt die Stadt konkrete Schrit
te zur Lösung der Störung mit der Kommune ab. Die Leis
tung wird während des beaufsichtigten Betriebes (Annah
mezeiten) erbracht.
 

Wiederherstellungszeiten (WHZ)
 
Die Wiederherstellung erfolgt innerhalb der Servicezeit.
 

Anlage 2 

Allgemeine Bedingungen der Auftragsdatenverarbeitung 
gemäß § 11 BbgDSG 

§ 1 
Grundsätze 

(1) Die Stadt verarbeitet die Daten der Kommune ausschließlich in 
deren Auftrag. Eine Zuständigkeitsübertragung findet nicht statt. 

(2) Die Kommune ist im Sinne von § 11 Abs. 1 S. 1 Branden
burgisches Datenschutzgesetz (BbgDSG) für die Einhaltung der 
Bestimmungen des BbgDSG und anderer datenschutzrecht
licher Vorschriften hinsichtlich der von ihr in Auftrag gegebenen 
Datenverarbeitung verantwortlich. Für den Test und die Freiga
be eines Verfahrens, das die Stadt im Rahmen der Auftragsda
tenverarbeitung betreibt, ist die Kommune verantwortlich. 

(3) Die Stadt gewährleistet bei der Auftragsdatenverarbeitung 
die Konformität der Verarbeitungsprozesse mit den für die Stadt 
auf Grund Gesetzes oder Vereinbarung geltenden datenschutz
rechtlichen Vorschriften. 

(4) Die Kommune ist verpflichtet, alle im Rahmen des Vertrags
verhältnisses erlangten Betriebsgeheimnisse und Datensicher
heitsmaßnahmen der Stadt vertraulich zu behandeln. 

§ 2 
Auftrag und Weisungen 

(1) Ergänzungen des Auftrags müssen von der Kommune 
schriftlich festgelegt und Weisungen schriftlich übermittelt wer

den. Weisungsberechtigte Personen und Ansprechpartner sind 
zu benennen. Nachfolger und/oder Vertreter sind unverzüglich 
gegenseitig schriftlich mitzuteilen. 

(2) Die Stadt stellt das gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 Personen
standsverordnung für Daten mit hohem Schutzbedarf erforder
liche Sicherheitsniveau im Rahmen der Beauftragung durch die 
Kommune sicher. 

(3) Sind spezialgesetzliche datenschutzrechtliche Bestimmun
gen zu beachten, so legen die Kommune und die Stadt hierzu be
sondere Maßgaben fest. 

(4) Die Stadt verarbeitet die Daten nach Auftrag und Weisungen 
der Kommune. Soweit ein Betroffener sich unmittelbar an die 
Stadt zwecks Berichtigung oder Löschung seiner Daten wendet, 
leitet die Stadt dieses Ersuchen unverzüglich an die Kommune 
weiter. 

§ 3 
Rechte und Pflichten der Kommune und der Stadt 

(1) Der Kommune und ihrem behördlichen Datenschutzbeauf
tragten werden vor Beginn und während der Datenverarbeitung 
das Recht eingeräumt, nach Vorankündigung während der üb
lichen Geschäftszeiten der Stadt durch Inaugenscheinnahme 
und sonstige Erhebungen zu kontrollieren, dass die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten nur im Rahmen des Auftrags und 
der Weisungen der Kommune erfolgt. 

(2) Der Kommune und ihrem behördlichen Datenschutzbeauf
tragten werden die für die Erfüllung ihrer Rechte und Pflichten 
erforderlichen Auskünfte erteilt. Sie können in die auftrags
bezogenen gespeicherten Daten, die verwendeten Datenverar
beitungsprogramme sowie die Verarbeitungsprotokolle einsehen 
und die technischen und organisatorischen Maßnahmen prüfen. 

(3) Die Stadt informiert die Kommune unverzüglich über ge
plante Veränderungen in der Organisation der Datenverarbei
tung und den angewandten Verfahren, soweit sie für die Daten
verarbeitung im Auftrag sicherheitsrelevant sind. Entsprechen
des gilt in Fällen von schwerwiegenden Betriebsstörungen, bei 
Verdacht auf Datenschutzverletzungen oder andere Unregelmä
ßigkeiten bei der Verarbeitung der Daten der Kommune. 

(4) Die Kommune prüft die Verarbeitungsergebnisse zumindest 
stichprobenartig und informiert die Stadt unverzüglich, wenn sie 
Fehler oder Unregelmäßigkeiten feststellt. 

(5) Die Stadt verpflichtet alle Beschäftigten, die Zugang zu per
sonenbezogenen Daten der Kommune haben, auf das Datenge
heimnis gem. § 6 BbgDSG. 

§ 4 
Technische und organisatorische Maßnahmen 

(1) Die Stadt konzipiert unter Beachtung der für die elektroni
schen Personenstandsregister und das Fachverfahren AutiSta 
geltenden Vorschriften die für den Datenschutz erforderlichen 
technisch-organisatorischen Maßnahmen. Der Kommune wird 



1172 Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 16 vom 17. April 2013 

das IT-Sicherheitskonzept, insbesondere die zur Umsetzung des 
Sicherheitskonzeptes getroffenen bzw. zu treffenden techni
schen und organisatorischen Maßnahmen, zur Bestätigung vor
gelegt. Die Produktivsetzung erfolgt durch die Kommune und 
unter Kenntnis der zu diesem Zeitpunkt umgesetzten techni
schen und organisatorischen Maßnahmen. 

(2) Der Stadt ist es während der Laufzeit des Datenverarbei
tungsauftrags gestattet, im Rahmen von Weiterentwicklungen 
alternative Maßnahmen gegenüber den ursprünglich vereinbar
ten Maßnahmen in Abstimmung mit der Kommune zu ergreifen, 
soweit das Sicherheitsniveau nicht unterschritten wird. 

(3) Durch die technischen und organisatorischen Maßnahmen 
soll ergänzend zu und über die nach den Vorschriften für die 
elektronischen Personenstandsregister und AutiSta geltenden 
Vorgaben hinaus insbesondere erreicht werden, dass 

1.	 administrative Zugriffe, mit denen Änderungen an automa
tisierten Verfahren bewirkt werden können, technisch abge
sichert und nur von den hierzu ausdrücklich im Rahmen des 
jeweiligen Datenschutzkonzepts berechtigten Personen 
durchgeführt werden, 

2.	 Unbefugten der Zugang zu Datenträgern, auf denen perso
nenbezogene und andere im Interesse des Kunden schutz
würdige Daten gespeichert sind, verwehrt ist, 

3.	 verhindert wird, dass personenbezogene und andere im In
teresse des Kunden schutzwürdige Daten unbefugt verarbei
tet werden oder Unbefugten zur Kenntnis gelangen, 

4.	 eine sichere Trennung der Daten der Kommune von den 
übrigen Datenbeständen besteht und dass ihr ihre Daten 
(Kundendaten und Protokolldateien) jederzeit bereitgestellt 
werden können, 

5.	 die Daten verarbeitenden Personen, der Zeitpunkt und der 
Umfang der Datenverarbeitung festgestellt werden können. 

(4) Die Stadt unterstützt die Kommune, soweit erforderlich, bei 
der Erstellung des Verfahrensverzeichnisses gemäß § 8 BbgDSG 
in Bezug auf die Beschreibung der technischen und organisato
rischen Maßnahmen. 

(5) Die zur Datenverarbeitung überlassenen Daten werden zu 
keinen anderen Zwecken, als zu den von der Kommune be
stimmten verarbeitet. Kopien oder Duplikate werden ohne Wis
sen der Kommune nicht erstellt. 

§ 5 
Revisionssichere Protokollierung 

(1) Veränderungen an und Eingriffe in technische Verfahren 
müssen revisionssicher protokolliert und nach Maßgabe zuvor 
definierter Parameter ausgewertet werden. 

(2) In den Protokollen wird 

1.	 der Zeitpunkt des ändernden Zugriffs, 
2.	 der Grund für den Zugriff, 
3.	 die veranlassende und ausführende Person, 
4.	 die Art der Änderung, 
5.	 der Zeitpunkt der Kontrolle und die kontrollierende Person 

festgehalten. 

(3) Die Protokolle werden gem. § 10 Abs. 2 Nr. 5 BbgDSG ge
speichert und für Kontrollzwecke bereitgehalten. 

(4) Die Protokolldaten werden, sofern sie zur Aufgabenerfüllung 
nicht mehr erforderlich sind, nach spätestens 6 Monaten ge
löscht. 

§ 6 
Löschung von Daten und Rückgabe von Datenträgern 

Nach Abschluss der vertraglichen Arbeiten händigt die Stadt der 
Kommune sämtliche in ihren Besitz gelangten Unterlagen und 
erstellten Verarbeitungs- und Nutzungsergebnisse, die im Zusam
menhang mit dem Auftragsverhältnis stehen, aus. Die Datenträger 
der Stadt werden unwiederbringlich gelöscht, Test- und Aus
schussmaterial wird unverzüglich vernichtet oder der Kommune, 
soweit vereinbart, ausgehändigt. Die Löschung bzw. Vernichtung 
wird der Kommune mit Datumsangabe schriftlich bestätigt. 

§ 7 
Unterauftragsverhältnisse 

Eine Datenverarbeitung im Unterauftrag erfolgt nur auf der 
Grundlage einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung mit 
der Kommune. 

Die Stadt stellt für diejenigen Unterauftragnehmer und deren Be
schäftigte, die nicht dem Geltungsbereich des BbgDSG unterfal
len, vertraglich die Verpflichtung auf das Datengeheimnis (§ 5 
BDSG) sicher. Eine Weiterleitung von Daten oder die Eröffnung 
eines Zugriffs erfolgt erst nach der Verpflichtung eines Unterauf
tragnehmers bzw. seiner Mitarbeiter auf das Datengeheimnis. 

§ 8 
Datenschutzbeauftragter der Stadt 

Die Stadt hat einen Datenschutzbeauftragten nach § 7a BbgDSG 
bestellt. 
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

zwischen der Stadt Hohen Neuendorf und der 


Stadt Cottbus über den Betrieb eines geeigneten
 
elektronischen Personenstandsregisterverfahrens 


sowie den Betrieb des IT-Fachverfahrens Automation
 
im Standesamt (AutiSta)
 

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern
 
Gesch.Z.: 33-347-22
 
Vom 18. März 2013
 

I.
 
Genehmigung
 

Gemäß § 24 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über kommunale Ge
meinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) genehmige ich 
als zuständige Aufsichtsbehörde nach § 27 Absatz 4 Satz 2 Num
mer 1 Buchstabe b GKG die öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
zwischen der Stadt Hohen Neuendorf und der Stadt Cottbus über 
den Betrieb eines geeigneten elektronischen Personenstands
registerverfahrens sowie den Betrieb des IT-Fachverfahrens 
Automation im Standesamt (AutiSta) vom 13.02.2013. 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird gemäß § 24 Ab
satz 4 GKG am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung 
einschließlich ihrer Genehmigung im „Amtsblatt für Branden
burg“ wirksam. 

Im Auftrag 

Lechleitner 

II. 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat folgenden Wortlaut: 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

über den Betrieb eines geeigneten elektronischen 


Personenstandsregisterverfahrens sowie den Betrieb 

des IT-Fachverfahrens Automation im Standesamt 


(AutiSta)
 

zwischen der Stadt Hohen Neuendorf
 
Oranienburger Straße 2, 16540 Hohen Neuendorf
 
vertreten durch den Bürgermeister
 
Klaus-Dieter Hartung
 

im Folgenden „Kommune“ genannt
 

und der Stadt Cottbus, 

Neumarkt 5, 03046 Cottbus,
 
vertreten durch den Oberbürgermeister
 
Frank Szymanski
 

im Folgenden „Stadt“ genannt
 

Vorbemerkung 

Die Kommune beabsichtigt, ein IT-gestütztes Fachverfahren für 
ihre elektronischen Personenstandsregister einzuführen, um den 
ab 1. Januar 2014 bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen im 
Personenstandswesen nachzukommen. Zudem möchte sie das 
standesamtliche Fachverfahren „AutiSta“ durch ein Rechenzen
trum für sich betreiben lassen. Die Stadt verfügt bereits über ein 
elektronisches Personenstandsregisterverfahren sowie das Fach-
verfahren AutiSta. Perspektivisch soll bei der Stadt für das Land 
Brandenburg ein zentrales elektronisches Personenstandsregister 
nach § 67 Personenstandgesetz eingerichtet und betrieben werden. 

Aufgrund der §§ 1 und 23 Abs. 1 des Gesetzes über die kommu
nale Gemeinschaftsarbeit - GKG - vom 28. Mai 1999 (GVBl. I 
S. 194) in der Fassung der letzten Änderung vom 23. September 
2008 (GVBl. I S. 202) schließen die Kommune und die Stadt die 
folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrneh
mung der Aufgaben im Personenstandswesen: 

§ 1 
Gegenstand der Vereinbarung 

1. 	 Die Stadt verpflichtet sich gemäß § 23 Absatz 1 zweiter 
Halbsatz GKG (mandatierende Vereinbarung) folgende Auf
gaben für die Kommune durchzuführen: 

-	 Einrichtung und technischer Betrieb der elektronischen 
Personenstandsregister und der Sicherungsregister 

-	 Einführung und Betrieb des Fachverfahrens AutiSta. 

Die einzelnen Aufgaben, welche durch die Stadt wahrgenom
men werden, regelt Anlage 1, die hiermit Bestandteil dieser 
Vereinbarung ist. Die Stadt verpflichtet sich, die Aufgaben 
nach den Vorgaben des Personenstandsgesetzes und der Per
sonenstandsverordnung zur Datensicherheit durchzuführen. 

2. 	 Die Stadt Cottbus ist bereit, diese Aufgaben auch für andere 
Kommunen des Landes Brandenburg durchzuführen und 
auf der Grundlage einer durch die Landesregierung zu er
lassenden Verordnung ein zentrales elektronisches Perso
nenstandsregister zu betreiben, das den Standesämtern der 
angeschlossenen Brandenburger Kommunen lesenden Zu
griff auf den gesamten Registerbestand erlaubt. Die Kom
mune erklärt sich damit einverstanden, dass im Fall der Ein
richtung eines zentralen elektronischen Personenstandsre
gisters alle angeschlossenen brandenburgischen Kommunen 
lesenden Zugriff auf ihre Registerdaten erhalten. 
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§ 2 
Herbeiführung der Funktionsfähigkeit 


und Abnahme des geeigneten elektronischen
 
Personenstandsregisterverfahrens sowie Portierung,
 

Migration, Funktionsfähigkeit und Abnahme des 

IT-Fachverfahrens AutiSta
 

1. 	 Das geeignete elektronische Personenstandsregisterverfah
ren muss nach Abschluss der Arbeiten zur Herbeiführung 
der Funktionsfähigkeit von der Kommune getestet und ab
genommen werden (fachtechnische Verfahrens- und Pro
grammfreigabe). Die einzelnen Arbeitsschritte werden im 
Vorfeld abgestimmt und die Ergebnisse dokumentiert. Die 
Programmfreigabe/Abnahme erfolgt schriftlich. Gering
fügige Abweichungen von der Leistungsbeschreibung recht
fertigen nicht die Verweigerung der Abnahme. 

2. 	 Das IT-Fachverfahren AutiSta wird zur Stadt verlagert (Por
tierung) und die Daten aus der bisherigen Quelldatenbank in 
die Zieldatenbank bei der Stadt mit Wechsel in die AutiSta-
Version 9.x und ggf. auch des Datenbanksystems migriert. 
Nach Abschluss der Migration erfolgt ein qualifizierter 
Fachtest und die Programmfreigabe (fachtechnische Verfah
rens- und Programmfreigabe) durch die Kommune. Die ein
zelnen Arbeitsschritte werden im Vorfeld abgestimmt und 
die Ergebnisse dokumentiert. Die Programmfreigabe/Ab
nahme erfolgt schriftlich. Geringfügige Abweichungen von 
der Leistungsbeschreibung rechtfertigen nicht die Verwei
gerung der Abnahme. 

3. 	 Wurden Abweichungen festgestellt und wird dennoch die 
Abnahme erklärt, werden die Abweichungen in der Abnah
meerklärung als Mängel aufgeführt. Die Stadt wird die 
Mängel unverzüglich beseitigen. 

4. 	 Erfolgt nicht innerhalb von 6 Wochen nach Übersendung der 
schriftlichen Mitteilung der Stadt über den Abschluss ihrer 
Arbeiten zur Einführung eine schriftliche Mängelanzeige, in 
der die festgestellten Abweichungen von der Leistungsbe
schreibung aufgeführt sind, gilt die Abnahme der Leistung 
als erklärt. 

5. 	Als Leistungsübernahmepunkt gilt der LVN Übergang 
Lipezker Straße, 03046 Cottbus. 

6. 	 Die schriftliche Abnahmeerklärung wird ersetzt durch die 
Aufnahme des Betriebes. 

§ 3 
Zusammenarbeit 

Die Kommune und die Stadt arbeiten vertrauensvoll zusammen 
und informieren sich gegenseitig in vollem Umfang über alle 
wesentlichen Umstände, die mit der Aufgabenwahrnehmung zu
sammenhängen. Auftretende Probleme sollen unverzüglich und 
einvernehmlich einer Lösung zugeführt werden. Die Kommune 
wird die Stadt bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen 
in angemessenem Umfang unterstützen. Sie wird ihr insbeson
dere die erforderlichen Informationen und Unterlagen vollstän
dig und rechtzeitig zur Verfügung stellen. 

§ 4 
Kostenerstattung 

1. 	 Die Kommune erstattet der Stadt die Kosten für den Betrieb 
des elektronischen Personenstandsregisters und des IT-
Fachverfahrens AutiSta. Die Kostenerstattung beträgt 
1.056,72 EUR pro bei der Kommune vorhandenem Fach
verfahrensarbeitsplatz und Vertragsjahr. 

2. 	 Die Stadt behält sich begründete Anpassungen der Kosten
erstattung, insbesondere in Fällen der Entgelt- oder Besol
dungserhöhungen im öffentlichen Dienst oder Preisanpas
sungen Dritter (z. B. Software- oder Energielieferanten), 
vor. Erhöhungsverlangen sind drei Monate vor ihrem Wirk
samwerden schriftlich anzuzeigen. Dabei ist die Notwendig
keit der Anpassung inhaltlich und rechnerisch darzulegen. 

3. 	 Die Kommune ist berechtigt, innerhalb von einem Monat 
nach Zugang des Erhöhungsverlangens diese Vereinbarung 
außerordentlich mit einer Frist von sechs Monaten zu kün
digen. Das Kündigungsrecht besteht nicht, wenn die Stadt 
die Entgelterhöhungen nicht zu vertreten hat. 

4. 	 Die Kostenerstattung wird jährlich in einem Betrag an die 
Stadt gezahlt. Die erste Zahlung wird 4 Wochen nach Wirk
samwerden des Vertrages, jede folgende jährliche Zahlung 
4 Wochen nach Ablauf eines Vertragsjahres fällig. Der jähr
liche Betrag ist auf das Konto der Stadt Cottbus, Konto-Nr. 
1900 150 20 bei der Sparkasse Spree-Neiße BLZ 180 50000 
zu überweisen. 

5. 	 Kommune und Stadt gehen davon aus, dass die vereinbarte 
Kostenerstattung nicht der Umsatzsteuer unterliegt (Bei
standsleistung der Verwaltung). Sollte sich die steuerliche 
Sach- oder Rechtslage ändern, erstattet die Kommune der 
Stadt die durch die Steuerpflicht entstehenden Mehrbelas
tungen. 

6. 	 Sollten nach Maßgabe des § 1 Absatz 2 dieser Vereinbarung 
der Stadt Mehrkosten durch die Einrichtung eines zentralen 
Personenstandsregisters entstehen, so erstattet die Kommu
ne die durch die Einrichtung auf sie entfallenden Kosten der 
Stadt. 

§ 5 
Ansprechpartner 

Verantwortlicher Ansprechpartner für die kaufmännischen, in
haltlichen und organisatorischen Fragestellungen im Zusam
menhang mit der Wahrnehmung der Aufgaben des Personen
standswesens ist auf Seiten der Stadt das Kommunale Rechen
zentrum der Stadt Cottbus (KRZ, Eigenbetrieb der Stadt Cott
bus), vertreten durch den Werkleiter Herr Holger Kelch, Berli
ner Straße 6, 03046 Cottbus und auf Seiten der Kommune der 
Bürgermeister Herr Klaus-Dieter Hartung. 

§ 6 
Änderungen und Ergänzungen 

1. Die Stadt und die Kommune verpflichten sich, die Inhalte 
dieser Vereinbarung auch vor Ablauf der Gültigkeitsdauer 
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erneut zu verhandeln, wenn wesentliche Änderungen der be
schriebenen Leistung in qualitativer oder quantitativer Hin
sicht absehbar oder eingetreten sind. 

2. 	 Fällt die Aufgabe bei der Kommune weg, ändern sich die 
Grundlagen der Zusammenarbeit oder treten Umstände auf, 
die bei Abschluss dieser Vereinbarung noch nicht vorher
sehbar waren, wird diese im gegenseitigen Einvernehmen 
angepasst. 

3. 	 Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche einer Partei der Ver
einbarung können nach Abschluss dieser Vereinbarung nur 
schriftlich und in beiderseitigem Einverständnis über Inhalt 
und möglicherweise Mehr- oder Minderaufwendungen ver
einbart werden. Auf §§ 7 Abs. 1, 13 dieser Vereinbarung 
wird hingewiesen. 

§ 7 
Inkrafttreten und Beendigung der Vereinbarung 

1. 	 Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung tritt am Tage nach 
ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

2. 	 Die Vereinbarung wird über eine Mindestlaufzeit von fünf 
Jahren geschlossen. Erfolgt keine Kündigung, verlängert 
sich die Vereinbarung jeweils um ein weiteres Jahr. Die Ver
einbarung kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ver
tragsende schriftlich gekündigt werden. 

3. 	 Bei vorzeitiger Beendigung dieser Vereinbarung werden die 
der Stadt bis dahin entstandenen Kosten und erbrachten 
Leistungen der Kommune in Rechnung gestellt. 

4. 	 Nach Beendigung der Vereinbarung übergibt die Stadt der 
Kommune sämtliche Unterlagen und Verarbeitungs- und 
Nutzungsergebnisse im Zusammenhang mit dem Auftrags
verhältnis in einer für die Kommune übernahmefähigen 
Form. Die Datenträger der Stadt werden physikalisch ge
löscht. Testunterlagen und Ausschussmaterial werden ver
nichtet oder der Kommune ausgehändigt. 

Die Kommune trägt die im Zusammenhang mit der Aushändi
gung der Unterlagen bzw. im Zusammenhang mit der Löschung 
von Daten auf Datenträger entstehenden Kosten gegenüber der 
Stadt. Der Betrag ist 4 Wochen nach Rechnungslegung durch die 
Stadt zur Zahlung fällig. Die Zahlung erfolgt auf das unter 
§ 4 dieser Vereinbarung genannte Konto der Stadt. 

§ 8 
Haftung 

1. 	 Die Haftungsregelungen nach BGB gelten nur bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit. 

2. 	 Macht ein Dritter gegenüber der Kommune Ansprüche wegen 
der Verletzung von Schutzrechten (gewerbliche Schutzrechte 
oder Urheberrechte) durch die Nutzung des Vereinbarungsge
genstandes geltend und wird deren Nutzung hierdurch beein
trächtigt oder untersagt, haftet die Stadt wie folgt: 

3. 	 Die Stadt wird nach ihrer Wahl und auf ihre Kosten entwe
der den Vereinbarungsgegenstand so ändern oder ersetzen, 
dass er das Schutzrecht nicht verletzt, aber im Wesentlichen 
der Vereinbarung entspricht oder die Kommune von Lizenz
entgelten gegenüber dem Schutzrechtsinhaber oder Dritten 
freistellen. Gelingt dies der Stadt zu angemessenen Bedin
gungen nicht, hat sie diesen Vereinbarungsgegenstand gegen 
Erstattung des entrichteten Entgeltes abzüglich eines die 
Zeit der Nutzung berücksichtigenden Betrages zurückzu
nehmen. In diesem Fall ist die Kommune verpflichtet, die
sen Vereinbarungsgegenstand zurückzugeben. 

4. 	 Voraussetzung für die Haftung der Stadt im Falle der Einre
de einer Schutzrechtsverletzung ist, dass die Kommune die 
Stadt von Ansprüchen Dritter unverzüglich verständigt, die 
behauptete Schutzrechtsverletzung nicht anerkennt und jeg
liche Auseinandersetzung einschließlich etwaiger außerge
richtlicher Regelungen der Stadt überlässt oder nur im Ein
vernehmen mit der Stadt führt. Stellt die Kommune die Nut
zung aus Schadensminderungs- oder sonstigen Gründen ein, 
ist sie verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit 
der Nutzungseinstellung ein Anerkenntnis der behaupteten 
Schutzrechtsverletzung nicht verbunden ist. 

5. 	 Soweit die Kommune die Schutzrechtsverletzung selbst zu 
vertreten hat, sind Ansprüche gegen die Stadt ausgeschlos
sen. 

6. 	 Weitergehende Ansprüche der Kommune wegen einer Ver
letzung von Schutzrechten Dritter sind ausgeschlossen. 

§ 9 
Behinderung und Unterbrechung der Leistung 

1. 	 Soweit die Stadt die vereinbarten Leistungen infolge Ar
beitskampfes, höherer Gewalt oder anderer vergleichbarer 
Umstände nicht erbringen kann, treten für die Stadt keine 
nachteiligen Rechtsfolgen ein. 

2. 	 Sieht sich die Stadt in den übernommenen Leistungen be
hindert, so zeigt sie dies der Kommune unverzüglich schrift
lich an. Die Kommune ist in diesem Falle von ihrer Zah
lungspflicht befreit. 

3. 	 Sobald die Ursache der Behinderung oder Unterbrechung 
wegfällt, nimmt die Stadt die Leistungen unverzüglich wie
der auf. 

§ 10 
Datenschutz 

Das KRZ verarbeitet die Daten gemäß § 11 des Brandenburgi
schen Datenschutzgesetzes (BbgDSG) unter Maßgabe der An
lage 2 „Datenschutz“, welche hiermit Bestandteil der Vereinba
rung wird. Die Beachtung der Bestimmungen des Brandenbur
gischen Datenschutzgesetzes und sonstiger datenschutzrecht
licher Bestimmungen bei der Verarbeitung und insbesondere bei 
der Datenübermittlung werden von dem Kommunalen Rechen
zentrum der Stadt Cottbus ausdrücklich zugesichert. Das Kom
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munale Rechenzentrum der Stadt Cottbus sichert Vorsorgemaß
nahmen für Not- und Katastrophenfälle zu. 

§ 11 
Vereinbarung zur gütlichen Einigung 

Die Parteien der Vereinbarung einigen sich darauf, bei Streitig
keiten über Rechte und Verbindlichkeiten aus der Vereinbarung 
vor Anrufung der Aufsichtsbehörde nach § 28 GKG eine gütli
che Einigung anzustreben. 

§ 12 
Salvatorische Klausel 

Sollte ein Teil der Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so 
werden die Bestimmungen in ihrem übrigen Inhalt davon nicht 
berührt. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine solche 
Bestimmung ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen 
Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächs
ten kommt. Gleiches gilt für etwaige Vereinbarungslücken. 

§ 13 
Genehmigung 

Diese Vereinbarung bedarf der Genehmigung der zuständigen 
Aufsichtsbehörde im Sinne der §§ 24, 27 GKG. 

Cottbus, Hohen Neuendorf, 
den 13.02.2013 den 08.01.2013 

Frank Szymanski Klaus-Dieter Hartung 
Oberbürgermeister Bürgermeister 

Holger Kelch Alexander Härtel 
Bürgermeister/Werkleiter Stellvertreter 
des Eigenbetriebes „Kommunales 
Rechenzentrum der Stadt Cottbus“ 

Anlage 1 

1.	 Einrichtung und Betrieb der elektronischen Personen
standsregister und Sicherungsregister 

1.1	 Leistungen der Stadt: 

- Erstellung eines abgestimmten Projektplanes 
- Bereitstellung der zentralen Server-, Datenbank-, Sig

natur- und Archivsoftware 
- Installationsparameter klären 
- Aufbau und Bereitstellung der Systeme zur Verfah

rensnutzung 
- Mandant einrichten 

- Test planen, begleiten und Anwender einrichten 
- Netz-/Leitungsanbindung klären 
- Einweisung der Anwender 
- Produktionsbeginn abstimmen und begleiten 

1.2	 Leistungen der Kommune: 

- Bereitstellung der erforderlichen Fachverfahrensli
zenz 

- Qualifizierte Mitarbeit (fachlich und technisch) im 
Rahmen der Verfahrensbereitstellung durch die Stadt 
und Bereitstellung der erforderlichen Informationen 
und Ressourcen (z. B. Informationen zur vorhande
nen Technik, Bereitstellung von Besprechungsräu
men) 

- Bereitstellung eigener, arbeitsplatzbezogener Hard-
und Software, insbesondere Signaturkarten, Lesege
räte, Scanner 

- Netz-/Leitungsanbindung bereitstellen 
- Einrichten und Durchführen der Benutzerverwaltung 
- Lokale Installationen auf eigenen Systemen vorneh

men (sofern erforderlich) 
- Benennung von Verfahrensverantwortlichen 
- Teilnahme an den regelmäßigen Projekt- und Be

triebsbesprechungen 

1.3	 Betrieb 

1.3.1 Sicherstellung des laufenden Betriebes 

Hierunter fallen alle Aufgaben, die zur Sicherstellung der 
Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit notwendig sind, 
insbesondere die Bereitstellung aller zum Betrieb erfor
derlichen Ressourcen (Räume, Energie, etc.). Die Stadt 
veranlasst Vorbeugungsmaßnahmen zur Aufrechterhal
tung des störungsfreien Betriebes und stimmt diese Maß
nahmen mit der Kommune ab. 

Im Einzelnen werden folgende Detailleistungen erbracht: 

1.3.2 Leistungen der Stadt: 

- Betreiben und zur Verfügung stellen von Hard- und 
Software inklusive der dazu erforderlichen Dienstleis
tungen (Server mit Systemsoftware sowie dazugehöri
ge Installations- und Dienstleistungen, Signaturgeräte, 
Signaturkarten, Server-Software und Datenbank-, Sig
natur- und Archivsoftware nach Vorgabe der Stadt) 

- Unterstützungsleistungen beim regelmäßigen Aus
tausch von Signaturen 

- Betreiben des Registerverfahrens 
- Betreiben der Signaturarchitektur 
- Betreiben des Archivsystems 
- Betreiben einer Testumgebung 
- Speicherplatzbereitstellung über das SAN 
- Datensicherung und Wiederherstellung des geeigne

ten Personenstandsregisterverfahrens, der Signatur und 
Archivinfrastruktur 

- Unterstützung bei der Fortschreibung des Betriebs
und Sicherheitskonzepts 

- Steuerung des Verfahrensbetriebs 
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- Änderungsmanagement 
- Konfigurationsmanagement 
- Koordination von regelmäßigen Betriebsbesprechun

gen
 
- Einweisung der Anwender
 

1.3.3 Leistungen der Kommune: 

- Bereitstellen der erforderlichen Informationen und 
Ressourcen (z. B. Informationen zur vorhandenen Tech
nik, Bereitstellen von Räumen bei Besprechungen) 

- Mitwirkung beim Betrieb des Verfahrens durch fach
lich qualifizierte Mitarbeiter/innen und Benennung 
eines fachlichen und technischen Verfahrensverant
wortlichen 

- Sicherstellung einer zentralen Weiterleitung von Ver
fahrensproblemen und -störungen 

- Bereitstellung, Betrieb und Support der erforder
lichen, eigenen, arbeitsplatzbezogenen Hard- und Soft
ware, insbesondere Signaturkarten, Lesegeräte, Scan
ner, inkl. Ersatzbeschaffungen und Durchführung ei
gener lokaler Installationen 

- Netz-/Leitungsanbindung bereitstellen 
- Einrichten und Durchführen der Benutzerverwaltung 
- Teilnahme an den regelmäßigen Projekt- und Be

triebsbesprechungen 

1.4 Service Level Agreement 

1.4.1 Die Stadt erbringt über ihren Eigenbetrieb „Kommunales 
Rechenzentrum“ folgende Service-Leistungen beim Be
trieb der Anwendung: 

-	 Annahme von Störungsmeldungen 
- Störungsbeseitigung innerhalb der Servicezeiten un

ter Berücksichtigung von 
- Prioritäten 
- festgelegten Reaktionszeiten 
- festgelegten Wiederherstellungszeiten 

- Bereitstellung der Anwendung innerhalb der Online-
Zeiten (beaufsichtigter Betrieb) 

- Bereitstellung der Anwendung außerhalb der Online-
Zeiten (unbeaufsichtigter Betrieb) 

-	 Abweichungen vom Standard-Service-Level werden 
nicht vereinbart. 

Standard-Service-Level - Annahmezeiten für Störungs
meldungen 

Die Entgegennahme von Störungen erfolgt in einem gere
gelten Verfahren während der Annahmezeiten zentral 
über die Telefonnummer des Kommunalen Rechenzent
rums der Stadt Cottbus: 0355 49497171 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr 

dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Störungs
meldungen rund um die Uhr per E-Mail an: 

nutzerservice@krz-cottbus.de aufzugeben. Diese werden
 
innerhalb der Servicezeiten abgearbeitet.
 

Servicezeiten
 
Die gemeldeten Störungen werden während der Service
zeiten bearbeitet. Die Wiederherstellung wird in den Ser
vicezeiten erbracht.
 

Servicezeiten:
 
montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 
Darüber hinausgehende Servicezeiten können im Einzel
fall gesondert vereinbart werden.
 

Online-Zeiten (beaufsichtigter Betrieb)
 
Die von der Stadt zur Verfügung gestellte IT steht der
 
Kommune während der Online-Zeiten zur Verfügung:
 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 

Unterbrechungen, insbesondere geplante Wartungsarbei
ten, erfolgen in der Online-Zeit nur nach Abstimmung.
 

Unbeaufsichtigter Betrieb
 
Die IT steht außerhalb der Online-Zeiten unbeaufsichtigt
 
zur Verfügung. Sie kann in dieser Zeit nach Bedarf, z. B.
 
zur Ausführung der Batchproduktion, durch die Stadt un
terbrochen werden.
 

Wartungsfenster
 

Wartungsfenster dienen der vorbeugenden Wartung der
 
IT-Infrastruktur, um einen störungsfreien Betrieb zu si
chern. Die Stadt darf die Dienste während der Wartungs
fenster unterbrechen, sofern dies betrieblich oder tech
nisch notwendig ist. Die Stadt wird über geplante War
tungsarbeiten rechtzeitig, mindestens 2 Arbeitstage im
 
Voraus informieren.
 

Die Stadt wird Wartungsarbeiten, die zu einer Betriebs
einschränkung führen könnten, möglichst innerhalb des
 
festen Wartungsfensters vornehmen. Sofern ein Shutdown
 
des Systems erforderlich wird, wird dieser in allen Fällen
 
(auch während des Wartungsfensters) mindestens 24 Stun
den vorher angekündigt.
 

Als Wartungsfenster können alle Zeiten außerhalb der
 
Online-Zeiten der Stadt genutzt werden, sofern Einzel
vereinbarungen nicht entgegenstehen.
 

Störungen werden grundsätzlich wie folgt kategorisiert
 
und sind mit folgenden Reaktionszeiten (RZ) und Wieder
herstellungszeiten (WHZ) unterlegt:
 

mailto:nutzerservice@krz-cottbus.de
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Priorität 1 - Hoch: 

RZ: 4 Stunden/WHZ: 1 Arbeitstag
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt schnell zu. 

Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind sehr zeitkritisch.
 
Die überwiegende Anzahl der Benutzer ist betroffen.
 

Priorität 2 - Mittel: 

RZ: 1 Arbeitstag/WHZ: 4 Arbeitstage
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit substantiell zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nur mäßig zeitkritisch.
 
Nur einzelne Benutzer sind betroffen.
 

Priorität 3 - Niedrig:
 
RZ: 2 Arbeitstage/WHZ: max. 1 Monat
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit nur unwesentlich zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nicht zeitkritisch.
 

Reaktions- und Wiederherstellungszeiten
 

Reaktionszeiten (RZ)
 
In den Reaktionszeiten stimmt die Stadt konkrete Schrit
te zur Lösung der Störung mit der Kommune ab. Die Leis
tung wird während des beaufsichtigten Betriebes (Annah
mezeiten) erbracht.
 
Wiederherstellungszeiten (WHZ)
 
Die Wiederherstellung erfolgt innerhalb der Servicezeit.
 

2.	 Migration und Betrieb des IT-Fachverfahrens AutiSta 

Die Kommune betreibt das IT-Fachverfahren „Automa
tion im Standesamt - AutiSta“. Die Stadt betreibt dieses 
Fachverfahren ebenfalls und verfügt über eine Version, 
die Rechenzentrum gestützt vorgehalten wird. Aufgrund 
der Funktionalitäten, der informationstechnischen Ab
hängigkeiten und aus Gründen der IT-Sicherheit ist es 
zweckmäßig, auch das IT-Fachverfahren AutiSta durch 
die Stadt betreiben zu lassen. 

2.1	 Leistung Portierung und Migration des IT-Fachverfahrens 
AutiSta 

2.1.1 Leistung der Stadt 

- Erstellung eines abgestimmten Projektplanes 
- Installationsparameter klären 
- Aufbau und Bereitstellung der Systeme zur Verfah

rensnutzung (AutiSta via Citrix) 
- Mandant einrichten 
- Test planen, begleiten und Anwender einrichten 
- Netz-/Leitungsanbindung klären 
- Migration der bestehenden AutiSta-Anwendung, Ver

sionsstand planen und realisieren 
- Produktionsbeginn abstimmen und begleiten 
- Migration, z. B. für die Überführung der Datenbank, 

für Testarbeiten, für den Produktionsstart und zu Client
systemen 

2.1.2 Folgende Leistungen werden durch die Kommune er
bracht: 

- Bereitstellung der erforderlichen Fachverfahrenslizenz 
- Qualifizierte Mitwirkung bei den oben genannten Ak

tivitäten 
- Netz-/Leitungsanbindung bereitstellen 
- Daten aus AutiSta-Datenbank bereitstellen 
- Lokale Installationen auf eigenen Systemen vorneh

men, z. B. Citrix-Client 
- Fachtest durchführen und Abnahme erklären 

2.2	 Betrieb des IT-Fachverfahrens AutiSta 

Folgende Leistungen werden im Rahmen der Vereinba
rung erbracht: 
Die Leistungen umfassen alle Aufgaben, die zur Sicher
stellung der Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit not
wendig sind, und, sofern die Technik im Rechenzentrum 
der Stadt integriert ist, auch die Bereitstellung aller zum 
Betrieb erforderlichen Ressourcen (Räume, Energie, 
etc.). 

2.2.1 Leistungen der Stadt: 

- Sicherstellung des lfd. Betriebes des Verfahrens 
- Bereitstellung von Updates soweit diese aus den 

Pflegeverträgen zur Verfügung stehen 
- bedarfsgerechte Bereitstellung der Hardware (Test

und Produktionssysteme, Ausfallsicherung, inkl. er
forderlicher Speichermedien) 

- AutiSta Hosting über Citrix-Technologie 
- Betriebs- und Wiederherstellungszeiten gemäß SLA 

(siehe Anlage Service Level Agreement) 
- Datenbank Backup/Restore/Recovery Optimierung 

und Tuning des Verfahrenszugriffs 
- Durchführung von Updates für das Gesamtsystem, 

z. B. AutiSta-Client, AutiSta-Server 
- Durchführung von technischen Verfahrenstests 
- Einweisung der Anwender 

2.2.2 Leistungen der Kommune: 

- Bereitstellen der erforderlichen Informationen und 
Ressourcen (z. B. Informationen zur vorhandenen 
Technik, Bereitstellen von Räumen bei Besprechun
gen) 

- Mitwirkung beim Betrieb des Verfahrens durch fach
lich qualifizierte Mitarbeiter/innen und Benennung 
eines fachlichen und technischen Verfahrensverant
wortlichen 

- Sicherstellung einer zentralen Weiterleitung von Ver
fahrensproblemen und -störungen 

- Lizenzbeistellungen AutiSta inkl. der erforderlichen 
Pflegeverträge 

- Bereitstellung der Netzanbindung 
- Bereitstellung, Betrieb und Support der erforder
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lichen, eigenen Hard- und Softwarekomponenten und 
Durchführung eigener, lokaler Installationen 

2.3 Service Level Agreement über den Betrieb AutiSta 

Leistungspaket Service 

Die Stadt erbringt folgende Service-Leistungen beim Be
trieb des IT-Fachverfahrens AutiSta: 

- Annahme von Störungsmeldungen 
- Störungsbeseitigung innerhalb der Servicezeiten un

ter Berücksichtigung von 
- Prioritäten 
- festgelegten Reaktionszeiten 
- festgelegten Wiederherstellungszeiten 

- Bereitstellung der Anwendung innerhalb der Online-
Zeiten (beaufsichtigter Betrieb) 

- Bereitstellung der Anwendung außerhalb der Online-
Zeiten (unbeaufsichtigter Betrieb) 

- Abweichungen vom Standard-Service-Level werden 
nicht vereinbart. 

Standard-Service-Level 

Annahmezeiten für Störungsmeldungen 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Störungsmeldun
gen rund um die Uhr per E-mail aufzugeben. Diese wer
den innerhalb der Servicezeiten abgearbeitet. 

Servicezeiten 
Die gemeldeten Störungen werden während der Service
zeiten bearbeitet. Die Wiederherstellung wird in den Ser
vicezeiten erbracht. 

Annahmezeiten für Störungsmeldungen 
Die Entgegennahme von Störungen erfolgt in einem gere
gelten Verfahren während der Annahmezeiten zentral 
über die Telefonnummer des Kommunalen Rechenzen
trums der Stadt Cottbus: 0355 49497171 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Störungs
meldungen rund um die Uhr per E-mail an: 
nutzerservice@krz-cottbus.de aufzugeben. Diese werden 
innerhalb der Servicezeiten abgearbeitet. 

Servicezeiten 

Die gemeldeten Störungen werden während der Service
zeiten bearbeitet. Die Wiederherstellung wird in den Ser
vicezeiten erbracht. 

Servicezeiten:
 
montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 

donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr 
außer an Feiertagen 

Darüber hinausgehende Servicezeiten können im Einzel
fall gesondert vereinbart werden. 

Online-Zeiten (beaufsichtigter Betrieb) 

Die von der Stadt zur Verfügung gestellte IT steht der 
Kommune während der Online-Zeiten zur Verfügung: 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr 
außer an Feiertagen 

Unterbrechungen, insbesondere geplante Wartungsarbei
ten, erfolgen in der Online-Zeit nur nach Abstimmung. 

Unbeaufsichtigter Betrieb 

Die IT steht außerhalb der Online-Zeiten unbeaufsichtigt 
zur Verfügung. Sie kann in dieser Zeit nach Bedarf, z. B. 
zur Ausführung der Batchproduktion, durch die Stadt 
unterbrochen werden. 

Wartungsfenster 

Wartungsfenster dienen der vorbeugenden Wartung der 
IT-Infrastruktur, um einen störungsfreien Betrieb zu si
chern. Die Stadt darf die Dienste während der Wartungs
fenster unterbrechen, sofern dies betrieblich oder tech
nisch notwendig ist. Die Stadt wird über geplante War
tungsarbeiten rechtzeitig mindestens 2 Arbeitstage im 
Voraus informieren. 

Die Stadt wird Wartungsarbeiten, die zu einer Betriebs
einschränkung führen könnten, möglichst innerhalb des 
festen Wartungsfensters vornehmen. Sofern ein Shut
down des Systems erforderlich wird, wird dieser in allen 
Fällen (auch während des Wartungsfensters) mindestens 
24 Stunden vorher angekündigt. 

Als Wartungsfenster können alle Zeiten außerhalb der 
Online-Zeiten der Stadt genutzt werden, sofern Einzel
vereinbarungen nicht entgegenstehen. 

Störungen werden grundsätzlich wie folgt kategorisiert 
und sind mit folgenden Reaktionszeiten (RZ) und 
Wiederherstellungszeiten (WHZ) unterlegt: 

Priorität 1 - Hoch: 

RZ: 4 Stunden/WHZ: 1 Arbeitstag
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt schnell zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind sehr zeitkritisch.
 
Die überwiegende Anzahl der Benutzer ist betroffen.
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Priorität 2 - Mittel: 

RZ: 1 Arbeitstag/WHZ: 4 Arbeitstage
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit substantiell zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nur mäßig zeitkritisch.
 
Nur einzelne Benutzer sind betroffen.
 

Priorität 3 - Niedrig: 

RZ: 2 Arbeitstage/WHZ: max. 1 Monat
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit nur unwesentlich zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nicht zeitkritisch.
 

Reaktions- und Wiederherstellungszeiten
 

Reaktionszeiten (RZ)
 
In den Reaktionszeiten stimmt die Stadt konkrete Schrit
te zur Lösung der Störung mit der Kommune ab. Die Leis
tung wird während des beaufsichtigten Betriebes (Annah
mezeiten) erbracht.
 

Wiederherstellungszeiten (WHZ)
 
Die Wiederherstellung erfolgt innerhalb der Servicezeit.
 

Anlage 2 

Allgemeine Bedingungen der Auftragsdatenverarbeitung 
gemäß § 11 BbgDSG 

§ 1 
Grundsätze 

(1) Die Stadt verarbeitet die Daten der Kommune ausschließlich in 
deren Auftrag. Eine Zuständigkeitsübertragung findet nicht statt. 

(2) Die Kommune ist im Sinne von § 11 Abs. 1 S. 1 Branden
burgisches Datenschutzgesetz (BbgDSG) für die Einhaltung der 
Bestimmungen des BbgDSG und anderer datenschutzrecht
licher Vorschriften hinsichtlich der von ihr in Auftrag gegebenen 
Datenverarbeitung verantwortlich. Für den Test und die Freiga
be eines Verfahrens, das die Stadt im Rahmen der Auftragsda
tenverarbeitung betreibt, ist die Kommune verantwortlich. 

(3) Die Stadt gewährleistet bei der Auftragsdatenverarbeitung 
die Konformität der Verarbeitungsprozesse mit den für die Stadt 
auf Grund Gesetzes oder Vereinbarung geltenden datenschutz
rechtlichen Vorschriften. 

(4) Die Kommune ist verpflichtet, alle im Rahmen des Vertrags
verhältnisses erlangten Betriebsgeheimnisse und Datensicher
heitsmaßnahmen der Stadt vertraulich zu behandeln. 

§ 2 
Auftrag und Weisungen 

(1) Ergänzungen des Auftrags müssen von der Kommune 
schriftlich festgelegt und Weisungen schriftlich übermittelt wer

den. Weisungsberechtigte Personen und Ansprechpartner sind 
zu benennen. Nachfolger und/oder Vertreter sind unverzüglich 
gegenseitig schriftlich mitzuteilen. 

(2) Die Stadt stellt das gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 Personen
standsverordnung für Daten mit hohem Schutzbedarf erforder
liche Sicherheitsniveau im Rahmen der Beauftragung durch die 
Kommune sicher. 

(3) Sind spezialgesetzliche datenschutzrechtliche Bestimmun
gen zu beachten, so legen die Kommune und die Stadt hierzu be
sondere Maßgaben fest. 

(4) Die Stadt verarbeitet die Daten nach Auftrag und Weisungen 
der Kommune. Soweit ein Betroffener sich unmittelbar an die 
Stadt zwecks Berichtigung oder Löschung seiner Daten wendet, 
leitet die Stadt dieses Ersuchen unverzüglich an die Kommune 
weiter. 

§ 3 
Rechte und Pflichten der Kommune und der Stadt 

(1) Der Kommune und ihrem behördlichen Datenschutzbeauf
tragten werden vor Beginn und während der Datenverarbeitung 
das Recht eingeräumt, nach Vorankündigung während der üb
lichen Geschäftszeiten der Stadt durch Inaugenscheinnahme 
und sonstige Erhebungen zu kontrollieren, dass die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten nur im Rahmen des Auftrags und 
der Weisungen der Kommune erfolgt. 

(2) Der Kommune und ihrem behördlichen Datenschutzbeauf
tragten werden die für die Erfüllung ihrer Rechte und Pflichten 
erforderlichen Auskünfte erteilt. Sie können in die auftrags
bezogenen gespeicherten Daten, die verwendeten Datenverar
beitungsprogramme sowie die Verarbeitungsprotokolle einsehen 
und die technischen und organisatorischen Maßnahmen prüfen. 

(3) Die Stadt informiert die Kommune unverzüglich über ge
plante Veränderungen in der Organisation der Datenverarbei
tung und den angewandten Verfahren, soweit sie für die Daten
verarbeitung im Auftrag sicherheitsrelevant sind. Entsprechen
des gilt in Fällen von schwerwiegenden Betriebsstörungen, bei 
Verdacht auf Datenschutzverletzungen oder andere Unregelmä
ßigkeiten bei der Verarbeitung der Daten der Kommune. 

(4) Die Kommune prüft die Verarbeitungsergebnisse zumindest 
stichprobenartig und informiert die Stadt unverzüglich, wenn sie 
Fehler oder Unregelmäßigkeiten feststellt. 

(5) Die Stadt verpflichtet alle Beschäftigten, die Zugang zu per
sonenbezogenen Daten der Kommune haben, auf das Datenge
heimnis gem. § 6 BbgDSG. 

§ 4 
Technische und organisatorische Maßnahmen 

(1) Die Stadt konzipiert unter Beachtung der für die elektroni
schen Personenstandsregister und das Fachverfahren AutiSta 
geltenden Vorschriften die für den Datenschutz erforderlichen 
technisch-organisatorischen Maßnahmen. Der Kommune wird 
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das IT-Sicherheitskonzept, insbesondere die zur Umsetzung des 
Sicherheitskonzeptes getroffenen bzw. zu treffenden techni
schen und organisatorischen Maßnahmen, zur Bestätigung vor
gelegt. Die Produktivsetzung erfolgt durch die Kommune und 
unter Kenntnis der zu diesem Zeitpunkt umgesetzten techni
schen und organisatorischen Maßnahmen. 

(2) Der Stadt ist es während der Laufzeit des Datenverarbei
tungsauftrags gestattet, im Rahmen von Weiterentwicklungen 
alternative Maßnahmen gegenüber den ursprünglich vereinbar
ten Maßnahmen in Abstimmung mit der Kommune zu ergreifen, 
soweit das Sicherheitsniveau nicht unterschritten wird. 

(3) Durch die technischen und organisatorischen Maßnahmen 
soll ergänzend zu und über die nach den Vorschriften für die 
elektronischen Personenstandsregister und AutiSta geltenden 
Vorgaben hinaus insbesondere erreicht werden, dass 

1.	 administrative Zugriffe, mit denen Änderungen an automa
tisierten Verfahren bewirkt werden können, technisch abge
sichert und nur von den hierzu ausdrücklich im Rahmen des 
jeweiligen Datenschutzkonzepts berechtigten Personen 
durchgeführt werden, 

2.	 Unbefugten der Zugang zu Datenträgern, auf denen perso
nenbezogene und andere im Interesse des Kunden schutz
würdige Daten gespeichert sind, verwehrt ist, 

3.	 verhindert wird, dass personenbezogene und andere im In
teresse des Kunden schutzwürdige Daten unbefugt verarbei
tet werden oder Unbefugten zur Kenntnis gelangen, 

4.	 eine sichere Trennung der Daten der Kommune von den 
übrigen Datenbeständen besteht und dass ihr ihre Daten 
(Kundendaten und Protokolldateien) jederzeit bereitgestellt 
werden können, 

5.	 die Daten verarbeitenden Personen, der Zeitpunkt und der 
Umfang der Datenverarbeitung festgestellt werden können. 

(4) Die Stadt unterstützt die Kommune, soweit erforderlich, bei 
der Erstellung des Verfahrensverzeichnisses gemäß § 8 BbgDSG 
in Bezug auf die Beschreibung der technischen und organisato
rischen Maßnahmen. 

(5) Die zur Datenverarbeitung überlassenen Daten werden zu 
keinen anderen Zwecken, als zu den von der Kommune be
stimmten verarbeitet. Kopien oder Duplikate werden ohne Wis
sen der Kommune nicht erstellt. 

§ 5 
Revisionssichere Protokollierung 

(1) Veränderungen an und Eingriffe in technische Verfahren 
müssen revisionssicher protokolliert und nach Maßgabe zuvor 
definierter Parameter ausgewertet werden. 

(2) In den Protokollen wird 

1.	 der Zeitpunkt des ändernden Zugriffs, 
2.	 der Grund für den Zugriff, 
3.	 die veranlassende und ausführende Person, 
4.	 die Art der Änderung, 
5.	 der Zeitpunkt der Kontrolle und die kontrollierende Person 

festgehalten. 

(3) Die Protokolle werden gem. § 10 Abs. 2 Nr. 5 BbgDSG ge
speichert und für Kontrollzwecke bereitgehalten. 

(4) Die Protokolldaten werden, sofern sie zur Aufgabenerfüllung 
nicht mehr erforderlich sind, nach spätestens 6 Monaten ge
löscht. 

§ 6 
Löschung von Daten und Rückgabe von Datenträgern 

Nach Abschluss der vertraglichen Arbeiten händigt die Stadt der 
Kommune sämtliche in ihren Besitz gelangten Unterlagen und 
erstellten Verarbeitungs- und Nutzungsergebnisse, die im Zusam
menhang mit dem Auftragsverhältnis stehen, aus. Die Datenträger 
der Stadt werden unwiederbringlich gelöscht, Test- und Aus
schussmaterial wird unverzüglich vernichtet oder der Kommune, 
soweit vereinbart, ausgehändigt. Die Löschung bzw. Vernichtung 
wird der Kommune mit Datumsangabe schriftlich bestätigt. 

§ 7 
Unterauftragsverhältnisse 

Eine Datenverarbeitung im Unterauftrag erfolgt nur auf der 
Grundlage einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung mit 
der Kommune. 

Die Stadt stellt für diejenigen Unterauftragnehmer und deren Be
schäftigte, die nicht dem Geltungsbereich des BbgDSG unterfal
len, vertraglich die Verpflichtung auf das Datengeheimnis (§ 5 
BDSG) sicher. Eine Weiterleitung von Daten oder die Eröffnung 
eines Zugriffs erfolgt erst nach der Verpflichtung eines Unterauf
tragnehmers bzw. seiner Mitarbeiter auf das Datengeheimnis. 

§ 8 
Datenschutzbeauftragter der Stadt 

Die Stadt hat einen Datenschutzbeauftragten nach § 7a BbgDSG 
bestellt. 
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

zwischen der Stadt Königs Wusterhausen und der 

Stadt Cottbus über den Betrieb eines geeigneten
 

elektronischen Personenstandsregisterverfahrens 

sowie den Betrieb des IT-Fachverfahrens Automation
 

im Standesamt (AutiSta)
 

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern
 
Gesch.Z.: 33-347-22
 
Vom 18. März 2013
 

I.
 
Genehmigung
 

Gemäß § 24 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über kommunale Ge
meinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) genehmige ich 
als zuständige Aufsichtsbehörde nach § 27 Absatz 4 Satz 2 Num
mer 1 Buchstabe b GKG die öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
zwischen der Stadt Königs Wusterhausen und der Stadt Cottbus 
über den Betrieb eines geeigneten elektronischen Personen
standsregisterverfahrens sowie den Betrieb des IT-Fachverfah
rens Automation im Standesamt (AutiSta) vom 13.02.2013. 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird gemäß § 24 Ab
satz 4 GKG am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung 
einschließlich ihrer Genehmigung im „Amtsblatt für Branden
burg“ wirksam. 

Im Auftrag 

Lechleitner 

II. 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat folgenden Wortlaut: 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

über den Betrieb eines geeigneten elektronischen 


Personenstandsregisterverfahrens sowie den Betrieb 

des IT-Fachverfahrens Automation im Standesamt 


(AutiSta)
 

zwischen der Stadt Königs Wusterhausen
 
Schlossstraße 3, 15711 Königs Wusterhausen
 
vertreten durch den Bürgermeister
 
Dr. Lutz Franzke
 

im Folgenden „Kommune“ genannt
 

und der Stadt Cottbus, 

Neumarkt 5, 03046 Cottbus,
 
vertreten durch den Oberbürgermeister
 
Frank Szymanski
 

im Folgenden „Stadt“ genannt
 

Vorbemerkung 

Die Kommune beabsichtigt, ein IT-gestütztes Fachverfahren für 
ihre elektronischen Personenstandsregister einzuführen, um den 
ab 1. Januar 2014 bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen im 
Personenstandswesen nachzukommen. Zudem möchte sie das 
standesamtliche Fachverfahren „AutiSta“ durch ein Rechenzen
trum für sich betreiben lassen. Die Stadt verfügt bereits über ein 
elektronisches Personenstandsregisterverfahren sowie das Fach-
verfahren AutiSta. Perspektivisch soll bei der Stadt für das Land 
Brandenburg ein zentrales elektronisches Personenstandsregister 
nach § 67 Personenstandgesetz eingerichtet und betrieben werden. 

Aufgrund der §§ 1 und 23 Abs. 1 des Gesetzes über die kommu
nale Gemeinschaftsarbeit - GKG - vom 28. Mai 1999 (GVBl. I 
S. 194) in der Fassung der letzten Änderung vom 23. September 
2008 (GVBl. I S. 202) schließen die Kommune und die Stadt die 
folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrneh
mung der Aufgaben im Personenstandswesen: 

§ 1 
Gegenstand der Vereinbarung 

1. 	 Die Stadt verpflichtet sich gemäß § 23 Absatz 1 zweiter 
Halbsatz GKG (mandatierende Vereinbarung) folgende Auf
gaben für die Kommune durchzuführen: 

-	 Einrichtung und technischer Betrieb der elektronischen 
Personenstandsregister und der Sicherungsregister 

-	 Einführung und Betrieb des Fachverfahrens AutiSta. 

Die einzelnen Aufgaben, welche durch die Stadt wahrgenom
men werden, regelt Anlage 1, die hiermit Bestandteil dieser 
Vereinbarung ist. Die Stadt verpflichtet sich, die Aufgaben 
nach den Vorgaben des Personenstandsgesetzes und der Per
sonenstandsverordnung zur Datensicherheit durchzuführen. 

2. 	 Die Stadt Cottbus ist bereit, diese Aufgaben auch für andere 
Kommunen des Landes Brandenburg durchzuführen und 
auf der Grundlage einer durch die Landesregierung zu er
lassenden Verordnung ein zentrales elektronisches Perso
nenstandsregister zu betreiben, das den Standesämtern der 
angeschlossenen Brandenburger Kommunen lesenden Zu
griff auf den gesamten Registerbestand erlaubt. Die Kom
mune erklärt sich damit einverstanden, dass im Fall der Ein
richtung eines zentralen elektronischen Personenstandsre
gisters alle angeschlossenen brandenburgischen Kommunen 
lesenden Zugriff auf ihre Registerdaten erhalten. 
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§ 2 
Herbeiführung der Funktionsfähigkeit 


und Abnahme des geeigneten elektronischen
 
Personenstandsregisterverfahrens sowie Portierung,
 

Migration, Funktionsfähigkeit und Abnahme des 

IT-Fachverfahrens AutiSta
 

1. 	 Das geeignete elektronische Personenstandsregisterverfah
ren muss nach Abschluss der Arbeiten zur Herbeiführung 
der Funktionsfähigkeit von der Kommune getestet und ab
genommen werden (fachtechnische Verfahrens- und Pro
grammfreigabe). Die einzelnen Arbeitsschritte werden im 
Vorfeld abgestimmt und die Ergebnisse dokumentiert. Die 
Programmfreigabe/Abnahme erfolgt schriftlich. Gering
fügige Abweichungen von der Leistungsbeschreibung recht
fertigen nicht die Verweigerung der Abnahme. 

2. 	 Das IT-Fachverfahren AutiSta wird zur Stadt verlagert (Por
tierung) und die Daten aus der bisherigen Quelldatenbank in 
die Zieldatenbank bei der Stadt mit Wechsel in die AutiSta-
Version 9.x und ggf. auch des Datenbanksystems migriert. 
Nach Abschluss der Migration erfolgt ein qualifizierter 
Fachtest und die Programmfreigabe (fachtechnische Verfah
rens- und Programmfreigabe) durch die Kommune. Die ein
zelnen Arbeitsschritte werden im Vorfeld abgestimmt und 
die Ergebnisse dokumentiert. Die Programmfreigabe/Ab
nahme erfolgt schriftlich. Geringfügige Abweichungen von 
der Leistungsbeschreibung rechtfertigen nicht die Verwei
gerung der Abnahme. 

3. 	 Wurden Abweichungen festgestellt und wird dennoch die 
Abnahme erklärt, werden die Abweichungen in der Abnah
meerklärung als Mängel aufgeführt. Die Stadt wird die 
Mängel unverzüglich beseitigen. 

4. 	 Erfolgt nicht innerhalb von 6 Wochen nach Übersendung der 
schriftlichen Mitteilung der Stadt über den Abschluss ihrer 
Arbeiten zur Einführung eine schriftliche Mängelanzeige, in 
der die festgestellten Abweichungen von der Leistungsbe
schreibung aufgeführt sind, gilt die Abnahme der Leistung 
als erklärt. 

5. 	Als Leistungsübernahmepunkt gilt der LVN Übergang 
Lipezker Straße, 03046 Cottbus. 

6. 	 Die schriftliche Abnahmeerklärung wird ersetzt durch die 
Aufnahme des Betriebes. 

§ 3 
Zusammenarbeit 

Die Kommune und die Stadt arbeiten vertrauensvoll zusammen 
und informieren sich gegenseitig in vollem Umfang über alle 
wesentlichen Umstände, die mit der Aufgabenwahrnehmung zu
sammenhängen. Auftretende Probleme sollen unverzüglich und 
einvernehmlich einer Lösung zugeführt werden. Die Kommune 
wird die Stadt bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen 
in angemessenem Umfang unterstützen. Sie wird ihr insbeson
dere die erforderlichen Informationen und Unterlagen vollstän
dig und rechtzeitig zur Verfügung stellen. 

§ 4 
Kostenerstattung 

1. 	 Die Kommune erstattet der Stadt die Kosten für den Betrieb 
des elektronischen Personenstandsregisters und des IT-
Fachverfahrens AutiSta. Die Kostenerstattung beträgt 
1.056,72 EUR pro bei der Kommune vorhandenem Fach
verfahrensarbeitsplatz und Vertragsjahr. 

2. 	 Die Stadt behält sich begründete Anpassungen der Kosten
erstattung, insbesondere in Fällen der Entgelt- oder Besol
dungserhöhungen im öffentlichen Dienst oder Preisanpas
sungen Dritter (z. B. Software- oder Energielieferanten), 
vor. Erhöhungsverlangen sind drei Monate vor ihrem Wirk
samwerden schriftlich anzuzeigen. Dabei ist die Notwendig
keit der Anpassung inhaltlich und rechnerisch darzulegen. 

3. 	 Die Kommune ist berechtigt, innerhalb von einem Monat 
nach Zugang des Erhöhungsverlangens diese Vereinbarung 
außerordentlich mit einer Frist von sechs Monaten zu kün
digen. Das Kündigungsrecht besteht nicht, wenn die Stadt 
die Entgelterhöhungen nicht zu vertreten hat. 

4. 	 Die Kostenerstattung wird jährlich in einem Betrag an die 
Stadt gezahlt. Die erste Zahlung wird 4 Wochen nach Wirk
samwerden des Vertrages, jede folgende jährliche Zahlung 
4 Wochen nach Ablauf eines Vertragsjahres fällig. Der jähr
liche Betrag ist auf das Konto der Stadt Cottbus, Konto-Nr. 
1900 150 20 bei der Sparkasse Spree-Neiße BLZ 180 50000 
zu überweisen. 

5. 	 Kommune und Stadt gehen davon aus, dass die vereinbarte 
Kostenerstattung nicht der Umsatzsteuer unterliegt (Bei
standsleistung der Verwaltung). Sollte sich die steuerliche 
Sach- oder Rechtslage ändern, erstattet die Kommune der 
Stadt die durch die Steuerpflicht entstehenden Mehrbelas
tungen. 

6. 	 Sollten nach Maßgabe des § 1 Absatz 2 dieser Vereinbarung 
der Stadt Mehrkosten durch die Einrichtung eines zentralen 
Personenstandsregisters entstehen, so erstattet die Kommu
ne die durch die Einrichtung auf sie entfallenden Kosten der 
Stadt. 

§ 5 
Ansprechpartner 

Verantwortlicher Ansprechpartner für die kaufmännischen, in
haltlichen und organisatorischen Fragestellungen im Zusam
menhang mit der Wahrnehmung der Aufgaben des Personen
standswesens ist auf Seiten der Stadt das Kommunale Rechen
zentrum der Stadt Cottbus (KRZ, Eigenbetrieb der Stadt Cott
bus), vertreten durch den Werkleiter Herr Holger Kelch, Berli
ner Straße 6, 03046 Cottbus und auf Seiten der Kommune der 
Bürgermeister Herr Dr. Lutz Franzke. 

§ 6 
Änderungen und Ergänzungen 

1. Die Stadt und die Kommune verpflichten sich, die Inhalte 
dieser Vereinbarung auch vor Ablauf der Gültigkeitsdauer 
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erneut zu verhandeln, wenn wesentliche Änderungen der be
schriebenen Leistung in qualitativer oder quantitativer Hin
sicht absehbar oder eingetreten sind. 

2. 	 Fällt die Aufgabe bei der Kommune weg, ändern sich die 
Grundlagen der Zusammenarbeit oder treten Umstände auf, 
die bei Abschluss dieser Vereinbarung noch nicht vorher
sehbar waren, wird diese im gegenseitigen Einvernehmen 
angepasst. 

3. 	 Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche einer Partei der Ver
einbarung können nach Abschluss dieser Vereinbarung nur 
schriftlich und in beiderseitigem Einverständnis über Inhalt 
und möglicherweise Mehr- oder Minderaufwendungen ver
einbart werden. Auf §§ 7 Abs. 1, 13 dieser Vereinbarung 
wird hingewiesen. 

§ 7 
Inkrafttreten und Beendigung der Vereinbarung 

1. 	 Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung tritt am Tage nach 
ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

2. 	 Die Vereinbarung wird über eine Mindestlaufzeit von fünf 
Jahren geschlossen. Erfolgt keine Kündigung, verlängert 
sich die Vereinbarung jeweils um ein weiteres Jahr. Die Ver
einbarung kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ver
tragsende schriftlich gekündigt werden. 

3. 	 Bei vorzeitiger Beendigung dieser Vereinbarung werden die 
der Stadt bis dahin entstandenen Kosten und erbrachten 
Leistungen der Kommune in Rechnung gestellt. 

4. 	 Nach Beendigung der Vereinbarung übergibt die Stadt der 
Kommune sämtliche Unterlagen und Verarbeitungs- und 
Nutzungsergebnisse im Zusammenhang mit dem Auftrags
verhältnis in einer für die Kommune übernahmefähigen 
Form. Die Datenträger der Stadt werden physikalisch ge
löscht. Testunterlagen und Ausschussmaterial werden ver
nichtet oder der Kommune ausgehändigt. 

Die Kommune trägt die im Zusammenhang mit der Aushändi
gung der Unterlagen bzw. im Zusammenhang mit der Löschung 
von Daten auf Datenträger entstehenden Kosten gegenüber der 
Stadt. Der Betrag ist 4 Wochen nach Rechnungslegung durch die 
Stadt zur Zahlung fällig. Die Zahlung erfolgt auf das unter 
§ 4 dieser Vereinbarung genannte Konto der Stadt. 

§ 8 
Haftung 

1. 	 Die Haftungsregelungen nach BGB gelten nur bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit. 

2. 	 Macht ein Dritter gegenüber der Kommune Ansprüche wegen 
der Verletzung von Schutzrechten (gewerbliche Schutzrechte 
oder Urheberrechte) durch die Nutzung des Vereinbarungsge
genstandes geltend und wird deren Nutzung hierdurch beein
trächtigt oder untersagt, haftet die Stadt wie folgt: 

3. 	 Die Stadt wird nach ihrer Wahl und auf ihre Kosten entwe
der den Vereinbarungsgegenstand so ändern oder ersetzen, 
dass er das Schutzrecht nicht verletzt, aber im Wesentlichen 
der Vereinbarung entspricht oder die Kommune von Lizenz
entgelten gegenüber dem Schutzrechtsinhaber oder Dritten 
freistellen. Gelingt dies der Stadt zu angemessenen Bedin
gungen nicht, hat sie diesen Vereinbarungsgegenstand gegen 
Erstattung des entrichteten Entgeltes abzüglich eines die 
Zeit der Nutzung berücksichtigenden Betrages zurückzu
nehmen. In diesem Fall ist die Kommune verpflichtet, die
sen Vereinbarungsgegenstand zurückzugeben. 

4. 	 Voraussetzung für die Haftung der Stadt im Falle der Einre
de einer Schutzrechtsverletzung ist, dass die Kommune die 
Stadt von Ansprüchen Dritter unverzüglich verständigt, die 
behauptete Schutzrechtsverletzung nicht anerkennt und jeg
liche Auseinandersetzung einschließlich etwaiger außerge
richtlicher Regelungen der Stadt überlässt oder nur im Ein
vernehmen mit der Stadt führt. Stellt die Kommune die Nut
zung aus Schadensminderungs- oder sonstigen Gründen ein, 
ist sie verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit 
der Nutzungseinstellung ein Anerkenntnis der behaupteten 
Schutzrechtsverletzung nicht verbunden ist. 

5. 	 Soweit die Kommune die Schutzrechtsverletzung selbst zu 
vertreten hat, sind Ansprüche gegen die Stadt ausgeschlos
sen. 

6. 	 Weitergehende Ansprüche der Kommune wegen einer Ver
letzung von Schutzrechten Dritter sind ausgeschlossen. 

§ 9 
Behinderung und Unterbrechung der Leistung 

1. 	 Soweit die Stadt die vereinbarten Leistungen infolge Ar
beitskampfes, höherer Gewalt oder anderer vergleichbarer 
Umstände nicht erbringen kann, treten für die Stadt keine 
nachteiligen Rechtsfolgen ein. 

2. 	 Sieht sich die Stadt in den übernommenen Leistungen be
hindert, so zeigt sie dies der Kommune unverzüglich schrift
lich an. Die Kommune ist in diesem Falle von ihrer Zah
lungspflicht befreit. 

3. 	 Sobald die Ursache der Behinderung oder Unterbrechung 
wegfällt, nimmt die Stadt die Leistungen unverzüglich wie
der auf. 

§ 10 
Datenschutz 

Das KRZ verarbeitet die Daten gemäß § 11 des Brandenburgi
schen Datenschutzgesetzes (BbgDSG) unter Maßgabe der An
lage 2 „Datenschutz“, welche hiermit Bestandteil der Vereinba
rung wird. Die Beachtung der Bestimmungen des Brandenbur
gischen Datenschutzgesetzes und sonstiger datenschutzrecht
licher Bestimmungen bei der Verarbeitung und insbesondere bei 
der Datenübermittlung werden von dem Kommunalen Rechen
zentrum der Stadt Cottbus ausdrücklich zugesichert. Das Kom
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munale Rechenzentrum der Stadt Cottbus sichert Vorsorgemaß
nahmen für Not- und Katastrophenfälle zu. 

§ 11 
Vereinbarung zur gütlichen Einigung 

Die Parteien der Vereinbarung einigen sich darauf, bei Streitig
keiten über Rechte und Verbindlichkeiten aus der Vereinbarung 
vor Anrufung der Aufsichtsbehörde nach § 28 GKG eine gütli
che Einigung anzustreben. 

§ 12 
Salvatorische Klausel 

Sollte ein Teil der Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so 
werden die Bestimmungen in ihrem übrigen Inhalt davon nicht 
berührt. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine solche 
Bestimmung ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen 
Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächs
ten kommt. Gleiches gilt für etwaige Vereinbarungslücken. 

§ 13 
Genehmigung 

Diese Vereinbarung bedarf der Genehmigung der zuständigen 
Aufsichtsbehörde im Sinne der §§ 24, 27 GKG. 

Cottbus, Königs Wusterhausen, 
den 13.02.2013 den 17.12.2012 

Frank Szymanski Dr. Lutz Franzke 
Oberbürgermeister Bürgermeister 

Holger Kelch Jörn Perlick 
Bürgermeister/Werkleiter Stellvertreter 
des Eigenbetriebes „Kommunales 
Rechenzentrum der Stadt Cottbus“ 

Anlage 1 

1.	 Einrichtung und Betrieb der elektronischen Personen
standsregister und Sicherungsregister 

1.1	 Leistungen der Stadt: 

- Erstellung eines abgestimmten Projektplanes 
- Bereitstellung der zentralen Server-, Datenbank-, Sig

natur- und Archivsoftware 
- Installationsparameter klären 
- Aufbau und Bereitstellung der Systeme zur Verfah

rensnutzung 
- Mandant einrichten 

- Test planen, begleiten und Anwender einrichten 
- Netz-/Leitungsanbindung klären 
- Einweisung der Anwender 
- Produktionsbeginn abstimmen und begleiten 

1.2	 Leistungen der Kommune: 

- Bereitstellung der erforderlichen Fachverfahrensli
zenz 

- Qualifizierte Mitarbeit (fachlich und technisch) im 
Rahmen der Verfahrensbereitstellung durch die Stadt 
und Bereitstellung der erforderlichen Informationen 
und Ressourcen (z. B. Informationen zur vorhande
nen Technik, Bereitstellung von Besprechungsräu
men) 

- Bereitstellung eigener, arbeitsplatzbezogener Hard-
und Software, insbesondere Signaturkarten, Lesege
räte, Scanner 

- Netz-/Leitungsanbindung bereitstellen 
- Einrichten und Durchführen der Benutzerverwaltung 
- Lokale Installationen auf eigenen Systemen vorneh

men (sofern erforderlich) 
- Benennung von Verfahrensverantwortlichen 
- Teilnahme an den regelmäßigen Projekt- und Be

triebsbesprechungen 

1.3	 Betrieb 

1.3.1 Sicherstellung des laufenden Betriebes 

Hierunter fallen alle Aufgaben, die zur Sicherstellung der 
Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit notwendig sind, 
insbesondere die Bereitstellung aller zum Betrieb erfor
derlichen Ressourcen (Räume, Energie, etc.). Die Stadt 
veranlasst Vorbeugungsmaßnahmen zur Aufrechterhal
tung des störungsfreien Betriebes und stimmt diese Maß
nahmen mit der Kommune ab. 

Im Einzelnen werden folgende Detailleistungen erbracht: 

1.3.2 Leistungen der Stadt: 

- Betreiben und zur Verfügung stellen von Hard- und 
Software inklusive der dazu erforderlichen Dienstleis
tungen (Server mit Systemsoftware sowie dazugehöri
ge Installations- und Dienstleistungen, Signaturgeräte, 
Signaturkarten, Server-Software und Datenbank-, Sig
natur- und Archivsoftware nach Vorgabe der Stadt) 

- Unterstützungsleistungen beim regelmäßigen Aus
tausch von Signaturen 

- Betreiben des Registerverfahrens 
- Betreiben der Signaturarchitektur 
- Betreiben des Archivsystems 
- Betreiben einer Testumgebung 
- Speicherplatzbereitstellung über das SAN 
- Datensicherung und Wiederherstellung des geeigne

ten Personenstandsregisterverfahrens, der Signatur und 
Archivinfrastruktur 

- Unterstützung bei der Fortschreibung des Betriebs
und Sicherheitskonzepts 

- Steuerung des Verfahrensbetriebs 
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- Änderungsmanagement 
- Konfigurationsmanagement 
- Koordination von regelmäßigen Betriebsbesprechun

gen
 
- Einweisung der Anwender
 

1.3.3 Leistungen der Kommune: 

- Bereitstellen der erforderlichen Informationen und 
Ressourcen (z. B. Informationen zur vorhandenen Tech
nik, Bereitstellen von Räumen bei Besprechungen) 

- Mitwirkung beim Betrieb des Verfahrens durch fach
lich qualifizierte Mitarbeiter/innen und Benennung 
eines fachlichen und technischen Verfahrensverant
wortlichen 

- Sicherstellung einer zentralen Weiterleitung von Ver
fahrensproblemen und -störungen 

- Bereitstellung, Betrieb und Support der erforder
lichen, eigenen, arbeitsplatzbezogenen Hard- und Soft
ware, insbesondere Signaturkarten, Lesegeräte, Scan
ner, inkl. Ersatzbeschaffungen und Durchführung ei
gener lokaler Installationen 

- Netz-/Leitungsanbindung bereitstellen 
- Einrichten und Durchführen der Benutzerverwaltung 
- Teilnahme an den regelmäßigen Projekt- und Be

triebsbesprechungen 

1.4 Service Level Agreement 

1.4.1 Die Stadt erbringt über ihren Eigenbetrieb „Kommunales 
Rechenzentrum“ folgende Service-Leistungen beim Be
trieb der Anwendung: 

-	 Annahme von Störungsmeldungen 
- Störungsbeseitigung innerhalb der Servicezeiten un

ter Berücksichtigung von 
- Prioritäten 
- festgelegten Reaktionszeiten 
- festgelegten Wiederherstellungszeiten 

- Bereitstellung der Anwendung innerhalb der Online-
Zeiten (beaufsichtigter Betrieb) 

- Bereitstellung der Anwendung außerhalb der Online-
Zeiten (unbeaufsichtigter Betrieb) 

-	 Abweichungen vom Standard-Service-Level werden 
nicht vereinbart. 

Standard-Service-Level - Annahmezeiten für Störungs
meldungen 

Die Entgegennahme von Störungen erfolgt in einem gere
gelten Verfahren während der Annahmezeiten zentral 
über die Telefonnummer des Kommunalen Rechenzent
rums der Stadt Cottbus: 0355 49497171 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr 

dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Störungs
meldungen rund um die Uhr per E-Mail an: 

nutzerservice@krz-cottbus.de aufzugeben. Diese werden
 
innerhalb der Servicezeiten abgearbeitet.
 

Servicezeiten
 
Die gemeldeten Störungen werden während der Service
zeiten bearbeitet. Die Wiederherstellung wird in den Ser
vicezeiten erbracht.
 

Servicezeiten:
 
montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 
Darüber hinausgehende Servicezeiten können im Einzel
fall gesondert vereinbart werden.
 

Online-Zeiten (beaufsichtigter Betrieb)
 
Die von der Stadt zur Verfügung gestellte IT steht der
 
Kommune während der Online-Zeiten zur Verfügung:
 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 

Unterbrechungen, insbesondere geplante Wartungsarbei
ten, erfolgen in der Online-Zeit nur nach Abstimmung.
 

Unbeaufsichtigter Betrieb
 
Die IT steht außerhalb der Online-Zeiten unbeaufsichtigt
 
zur Verfügung. Sie kann in dieser Zeit nach Bedarf, z. B.
 
zur Ausführung der Batchproduktion, durch die Stadt un
terbrochen werden.
 

Wartungsfenster
 

Wartungsfenster dienen der vorbeugenden Wartung der
 
IT-Infrastruktur, um einen störungsfreien Betrieb zu si
chern. Die Stadt darf die Dienste während der Wartungs
fenster unterbrechen, sofern dies betrieblich oder tech
nisch notwendig ist. Die Stadt wird über geplante War
tungsarbeiten rechtzeitig, mindestens 2 Arbeitstage im
 
Voraus informieren.
 

Die Stadt wird Wartungsarbeiten, die zu einer Betriebs
einschränkung führen könnten, möglichst innerhalb des
 
festen Wartungsfensters vornehmen. Sofern ein Shutdown
 
des Systems erforderlich wird, wird dieser in allen Fällen
 
(auch während des Wartungsfensters) mindestens 24 Stun
den vorher angekündigt.
 

Als Wartungsfenster können alle Zeiten außerhalb der
 
Online-Zeiten der Stadt genutzt werden, sofern Einzel
vereinbarungen nicht entgegenstehen.
 

Störungen werden grundsätzlich wie folgt kategorisiert
 
und sind mit folgenden Reaktionszeiten (RZ) und Wieder
herstellungszeiten (WHZ) unterlegt:
 

mailto:nutzerservice@krz-cottbus.de
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Priorität 1 - Hoch: 

RZ: 4 Stunden/WHZ: 1 Arbeitstag
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt schnell zu. 

Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind sehr zeitkritisch.
 
Die überwiegende Anzahl der Benutzer ist betroffen.
 

Priorität 2 - Mittel: 

RZ: 1 Arbeitstag/WHZ: 4 Arbeitstage
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit substantiell zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nur mäßig zeitkritisch.
 
Nur einzelne Benutzer sind betroffen.
 

Priorität 3 - Niedrig:
 
RZ: 2 Arbeitstage/WHZ: max. 1 Monat
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit nur unwesentlich zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nicht zeitkritisch.
 

Reaktions- und Wiederherstellungszeiten
 

Reaktionszeiten (RZ)
 
In den Reaktionszeiten stimmt die Stadt konkrete Schrit
te zur Lösung der Störung mit der Kommune ab. Die Leis
tung wird während des beaufsichtigten Betriebes (Annah
mezeiten) erbracht.
 
Wiederherstellungszeiten (WHZ)
 
Die Wiederherstellung erfolgt innerhalb der Servicezeit.
 

2.	 Migration und Betrieb des IT-Fachverfahrens AutiSta 

Die Kommune betreibt das IT-Fachverfahren „Automa
tion im Standesamt - AutiSta“. Die Stadt betreibt dieses 
Fachverfahren ebenfalls und verfügt über eine Version, 
die Rechenzentrum gestützt vorgehalten wird. Aufgrund 
der Funktionalitäten, der informationstechnischen Ab
hängigkeiten und aus Gründen der IT-Sicherheit ist es 
zweckmäßig, auch das IT-Fachverfahren AutiSta durch 
die Stadt betreiben zu lassen. 

2.1	 Leistung Portierung und Migration des IT-Fachverfahrens 
AutiSta 

2.1.1 Leistung der Stadt 

- Erstellung eines abgestimmten Projektplanes 
- Installationsparameter klären 
- Aufbau und Bereitstellung der Systeme zur Verfah

rensnutzung (AutiSta via Citrix) 
- Mandant einrichten 
- Test planen, begleiten und Anwender einrichten 
- Netz-/Leitungsanbindung klären 
- Migration der bestehenden AutiSta-Anwendung, Ver

sionsstand planen und realisieren 
- Produktionsbeginn abstimmen und begleiten 
- Migration, z. B. für die Überführung der Datenbank, 

für Testarbeiten, für den Produktionsstart und zu Client
systemen 

2.1.2 Folgende Leistungen werden durch die Kommune er
bracht: 

- Bereitstellung der erforderlichen Fachverfahrenslizenz 
- Qualifizierte Mitwirkung bei den oben genannten Ak

tivitäten 
- Netz-/Leitungsanbindung bereitstellen 
- Daten aus AutiSta-Datenbank bereitstellen 
- Lokale Installationen auf eigenen Systemen vorneh

men, z. B. Citrix-Client 
- Fachtest durchführen und Abnahme erklären 

2.2	 Betrieb des IT-Fachverfahrens AutiSta 

Folgende Leistungen werden im Rahmen der Vereinba
rung erbracht: 
Die Leistungen umfassen alle Aufgaben, die zur Sicher
stellung der Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit not
wendig sind, und, sofern die Technik im Rechenzentrum 
der Stadt integriert ist, auch die Bereitstellung aller zum 
Betrieb erforderlichen Ressourcen (Räume, Energie, 
etc.). 

2.2.1 Leistungen der Stadt: 

- Sicherstellung des lfd. Betriebes des Verfahrens 
- Bereitstellung von Updates soweit diese aus den 

Pflegeverträgen zur Verfügung stehen 
- bedarfsgerechte Bereitstellung der Hardware (Test

und Produktionssysteme, Ausfallsicherung, inkl. er
forderlicher Speichermedien) 

- AutiSta Hosting über Citrix-Technologie 
- Betriebs- und Wiederherstellungszeiten gemäß SLA 

(siehe Anlage Service Level Agreement) 
- Datenbank Backup/Restore/Recovery Optimierung 

und Tuning des Verfahrenszugriffs 
- Durchführung von Updates für das Gesamtsystem, 

z. B. AutiSta-Client, AutiSta-Server 
- Durchführung von technischen Verfahrenstests 
- Einweisung der Anwender 

2.2.2 Leistungen der Kommune: 

- Bereitstellen der erforderlichen Informationen und 
Ressourcen (z. B. Informationen zur vorhandenen 
Technik, Bereitstellen von Räumen bei Besprechun
gen) 

- Mitwirkung beim Betrieb des Verfahrens durch fach
lich qualifizierte Mitarbeiter/innen und Benennung 
eines fachlichen und technischen Verfahrensverant
wortlichen 

- Sicherstellung einer zentralen Weiterleitung von Ver
fahrensproblemen und -störungen 

- Lizenzbeistellungen AutiSta inkl. der erforderlichen 
Pflegeverträge 

- Bereitstellung der Netzanbindung 
- Bereitstellung, Betrieb und Support der erforder
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lichen, eigenen Hard- und Softwarekomponenten und 
Durchführung eigener, lokaler Installationen 

2.3 Service Level Agreement über den Betrieb AutiSta 

Leistungspaket Service 

Die Stadt erbringt folgende Service-Leistungen beim Be
trieb des IT-Fachverfahrens AutiSta: 

- Annahme von Störungsmeldungen 
- Störungsbeseitigung innerhalb der Servicezeiten un

ter Berücksichtigung von 
- Prioritäten 
- festgelegten Reaktionszeiten 
- festgelegten Wiederherstellungszeiten 

- Bereitstellung der Anwendung innerhalb der Online-
Zeiten (beaufsichtigter Betrieb) 

- Bereitstellung der Anwendung außerhalb der Online-
Zeiten (unbeaufsichtigter Betrieb) 

- Abweichungen vom Standard-Service-Level werden 
nicht vereinbart. 

Standard-Service-Level 

Annahmezeiten für Störungsmeldungen 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Störungsmeldun
gen rund um die Uhr per E-mail aufzugeben. Diese wer
den innerhalb der Servicezeiten abgearbeitet. 

Servicezeiten 
Die gemeldeten Störungen werden während der Service
zeiten bearbeitet. Die Wiederherstellung wird in den Ser
vicezeiten erbracht. 

Annahmezeiten für Störungsmeldungen 
Die Entgegennahme von Störungen erfolgt in einem gere
gelten Verfahren während der Annahmezeiten zentral 
über die Telefonnummer des Kommunalen Rechenzen
trums der Stadt Cottbus: 0355 49497171 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr
 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr
 
außer an Feiertagen
 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Störungs
meldungen rund um die Uhr per E-mail an: 
nutzerservice@krz-cottbus.de aufzugeben. Diese werden 
innerhalb der Servicezeiten abgearbeitet. 

Servicezeiten 

Die gemeldeten Störungen werden während der Service
zeiten bearbeitet. Die Wiederherstellung wird in den Ser
vicezeiten erbracht. 

Servicezeiten:
 
montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr
 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr
 

donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr 
außer an Feiertagen 

Darüber hinausgehende Servicezeiten können im Einzel
fall gesondert vereinbart werden. 

Online-Zeiten (beaufsichtigter Betrieb) 

Die von der Stadt zur Verfügung gestellte IT steht der 
Kommune während der Online-Zeiten zur Verfügung: 

montags, mittwochs 07:00 - 15:00 Uhr 
dienstags 07:00 - 17:00 Uhr 
donnerstags 07:00 - 18:00 Uhr 
freitags 07:00 - 13:00 Uhr 
außer an Feiertagen 

Unterbrechungen, insbesondere geplante Wartungsarbei
ten, erfolgen in der Online-Zeit nur nach Abstimmung. 

Unbeaufsichtigter Betrieb 

Die IT steht außerhalb der Online-Zeiten unbeaufsichtigt 
zur Verfügung. Sie kann in dieser Zeit nach Bedarf, z. B. 
zur Ausführung der Batchproduktion, durch die Stadt 
unterbrochen werden. 

Wartungsfenster 

Wartungsfenster dienen der vorbeugenden Wartung der 
IT-Infrastruktur, um einen störungsfreien Betrieb zu si
chern. Die Stadt darf die Dienste während der Wartungs
fenster unterbrechen, sofern dies betrieblich oder tech
nisch notwendig ist. Die Stadt wird über geplante War
tungsarbeiten rechtzeitig mindestens 2 Arbeitstage im 
Voraus informieren. 

Die Stadt wird Wartungsarbeiten, die zu einer Betriebs
einschränkung führen könnten, möglichst innerhalb des 
festen Wartungsfensters vornehmen. Sofern ein Shut
down des Systems erforderlich wird, wird dieser in allen 
Fällen (auch während des Wartungsfensters) mindestens 
24 Stunden vorher angekündigt. 

Als Wartungsfenster können alle Zeiten außerhalb der 
Online-Zeiten der Stadt genutzt werden, sofern Einzel
vereinbarungen nicht entgegenstehen. 

Störungen werden grundsätzlich wie folgt kategorisiert 
und sind mit folgenden Reaktionszeiten (RZ) und Wieder
herstellungszeiten (WHZ) unterlegt: 

Priorität 1 - Hoch: 

RZ: 4 Stunden/WHZ: 1 Arbeitstag
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt schnell zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind sehr zeitkritisch.
 
Die überwiegende Anzahl der Benutzer ist betroffen.
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Priorität 2 - Mittel: 

RZ: 1 Arbeitstag/WHZ: 4 Arbeitstage
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit substantiell zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nur mäßig zeitkritisch.
 
Nur einzelne Benutzer sind betroffen.
 

Priorität 3 - Niedrig: 

RZ: 2 Arbeitstage/WHZ: max. 1 Monat
 
Der von der Störung verursachte Schaden nimmt im Ver
lauf der Zeit nur unwesentlich zu.
 
Die Aufgaben, die von den Mitarbeitern nicht erfüllt wer
den können, sind nicht zeitkritisch.
 

Reaktions- und Wiederherstellungszeiten
 

Reaktionszeiten (RZ)
 
In den Reaktionszeiten stimmt die Stadt konkrete Schrit
te zur Lösung der Störung mit der Kommune ab. Die Leis
tung wird während des beaufsichtigten Betriebes (Annah
mezeiten) erbracht.
 

Wiederherstellungszeiten (WHZ)
 
Die Wiederherstellung erfolgt innerhalb der Servicezeit.
 

Anlage 2 

Allgemeine Bedingungen der Auftragsdatenverarbeitung 
gemäß § 11 BbgDSG 

§ 1 
Grundsätze 

(1) Die Stadt verarbeitet die Daten der Kommune ausschließlich in 
deren Auftrag. Eine Zuständigkeitsübertragung findet nicht statt. 

(2) Die Kommune ist im Sinne von § 11 Abs. 1 S. 1 Branden
burgisches Datenschutzgesetz (BbgDSG) für die Einhaltung der 
Bestimmungen des BbgDSG und anderer datenschutzrecht
licher Vorschriften hinsichtlich der von ihr in Auftrag gegebenen 
Datenverarbeitung verantwortlich. Für den Test und die Freiga
be eines Verfahrens, das die Stadt im Rahmen der Auftragsda
tenverarbeitung betreibt, ist die Kommune verantwortlich. 

(3) Die Stadt gewährleistet bei der Auftragsdatenverarbeitung 
die Konformität der Verarbeitungsprozesse mit den für die Stadt 
auf Grund Gesetzes oder Vereinbarung geltenden datenschutz
rechtlichen Vorschriften. 

(4) Die Kommune ist verpflichtet, alle im Rahmen des Vertrags
verhältnisses erlangten Betriebsgeheimnisse und Datensicher
heitsmaßnahmen der Stadt vertraulich zu behandeln. 

§ 2 
Auftrag und Weisungen 

(1) Ergänzungen des Auftrags müssen von der Kommune 
schriftlich festgelegt und Weisungen schriftlich übermittelt wer

den. Weisungsberechtigte Personen und Ansprechpartner sind 
zu benennen. Nachfolger und/oder Vertreter sind unverzüglich 
gegenseitig schriftlich mitzuteilen. 

(2) Die Stadt stellt das gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 Personen
standsverordnung für Daten mit hohem Schutzbedarf erforder
liche Sicherheitsniveau im Rahmen der Beauftragung durch die 
Kommune sicher. 

(3) Sind spezialgesetzliche datenschutzrechtliche Bestimmun
gen zu beachten, so legen die Kommune und die Stadt hierzu be
sondere Maßgaben fest. 

(4) Die Stadt verarbeitet die Daten nach Auftrag und Weisungen 
der Kommune. Soweit ein Betroffener sich unmittelbar an die 
Stadt zwecks Berichtigung oder Löschung seiner Daten wendet, 
leitet die Stadt dieses Ersuchen unverzüglich an die Kommune 
weiter. 

§ 3 
Rechte und Pflichten der Kommune und der Stadt 

(1) Der Kommune und ihrem behördlichen Datenschutzbeauf
tragten werden vor Beginn und während der Datenverarbeitung 
das Recht eingeräumt, nach Vorankündigung während der üb
lichen Geschäftszeiten der Stadt durch Inaugenscheinnahme 
und sonstige Erhebungen zu kontrollieren, dass die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten nur im Rahmen des Auftrags und 
der Weisungen der Kommune erfolgt. 

(2) Der Kommune und ihrem behördlichen Datenschutzbeauf
tragten werden die für die Erfüllung ihrer Rechte und Pflichten 
erforderlichen Auskünfte erteilt. Sie können in die auftrags
bezogenen gespeicherten Daten, die verwendeten Datenverar
beitungsprogramme sowie die Verarbeitungsprotokolle einsehen 
und die technischen und organisatorischen Maßnahmen prüfen. 

(3) Die Stadt informiert die Kommune unverzüglich über ge
plante Veränderungen in der Organisation der Datenverarbei
tung und den angewandten Verfahren, soweit sie für die Daten
verarbeitung im Auftrag sicherheitsrelevant sind. Entsprechen
des gilt in Fällen von schwerwiegenden Betriebsstörungen, bei 
Verdacht auf Datenschutzverletzungen oder andere Unregelmä
ßigkeiten bei der Verarbeitung der Daten der Kommune. 

(4) Die Kommune prüft die Verarbeitungsergebnisse zumindest 
stichprobenartig und informiert die Stadt unverzüglich, wenn sie 
Fehler oder Unregelmäßigkeiten feststellt. 

(5) Die Stadt verpflichtet alle Beschäftigten, die Zugang zu per
sonenbezogenen Daten der Kommune haben, auf das Datenge
heimnis gem. § 6 BbgDSG. 

§ 4 
Technische und organisatorische Maßnahmen 

(1) Die Stadt konzipiert unter Beachtung der für die elektroni
schen Personenstandsregister und das Fachverfahren AutiSta 
geltenden Vorschriften die für den Datenschutz erforderlichen 
technisch-organisatorischen Maßnahmen. Der Kommune wird 
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das IT-Sicherheitskonzept, insbesondere die zur Umsetzung des 
Sicherheitskonzeptes getroffenen bzw. zu treffenden techni
schen und organisatorischen Maßnahmen, zur Bestätigung vor
gelegt. Die Produktivsetzung erfolgt durch die Kommune und 
unter Kenntnis der zu diesem Zeitpunkt umgesetzten techni
schen und organisatorischen Maßnahmen. 

(2) Der Stadt ist es während der Laufzeit des Datenverarbei
tungsauftrags gestattet, im Rahmen von Weiterentwicklungen 
alternative Maßnahmen gegenüber den ursprünglich vereinbar
ten Maßnahmen in Abstimmung mit der Kommune zu ergreifen, 
soweit das Sicherheitsniveau nicht unterschritten wird. 

(3) Durch die technischen und organisatorischen Maßnahmen 
soll ergänzend zu und über die nach den Vorschriften für die 
elektronischen Personenstandsregister und AutiSta geltenden 
Vorgaben hinaus insbesondere erreicht werden, dass 

1.	 administrative Zugriffe, mit denen Änderungen an automa
tisierten Verfahren bewirkt werden können, technisch abge
sichert und nur von den hierzu ausdrücklich im Rahmen des 
jeweiligen Datenschutzkonzepts berechtigten Personen 
durchgeführt werden, 

2.	 Unbefugten der Zugang zu Datenträgern, auf denen perso
nenbezogene und andere im Interesse des Kunden schutz
würdige Daten gespeichert sind, verwehrt ist, 

3.	 verhindert wird, dass personenbezogene und andere im In
teresse des Kunden schutzwürdige Daten unbefugt verarbei
tet werden oder Unbefugten zur Kenntnis gelangen, 

4.	 eine sichere Trennung der Daten der Kommune von den 
übrigen Datenbeständen besteht und dass ihr ihre Daten 
(Kundendaten und Protokolldateien) jederzeit bereitgestellt 
werden können, 

5.	 die Daten verarbeitenden Personen, der Zeitpunkt und der 
Umfang der Datenverarbeitung festgestellt werden können. 

(4) Die Stadt unterstützt die Kommune, soweit erforderlich, bei 
der Erstellung des Verfahrensverzeichnisses gemäß § 8 BbgDSG 
in Bezug auf die Beschreibung der technischen und organisato
rischen Maßnahmen. 

(5) Die zur Datenverarbeitung überlassenen Daten werden zu 
keinen anderen Zwecken, als zu den von der Kommune be
stimmten verarbeitet. Kopien oder Duplikate werden ohne Wis
sen der Kommune nicht erstellt. 

§ 5 
Revisionssichere Protokollierung 

(1) Veränderungen an und Eingriffe in technische Verfahren 
müssen revisionssicher protokolliert und nach Maßgabe zuvor 
definierter Parameter ausgewertet werden. 

(2) In den Protokollen wird 

1.	 der Zeitpunkt des ändernden Zugriffs, 
2.	 der Grund für den Zugriff, 
3.	 die veranlassende und ausführende Person, 
4.	 die Art der Änderung, 
5.	 der Zeitpunkt der Kontrolle und die kontrollierende Person 

festgehalten. 

(3) Die Protokolle werden gem. § 10 Abs. 2 Nr. 5 BbgDSG ge
speichert und für Kontrollzwecke bereitgehalten. 

(4) Die Protokolldaten werden, sofern sie zur Aufgabenerfüllung 
nicht mehr erforderlich sind, nach spätestens 6 Monaten ge
löscht. 

§ 6 
Löschung von Daten und Rückgabe von Datenträgern 

Nach Abschluss der vertraglichen Arbeiten händigt die Stadt der 
Kommune sämtliche in ihren Besitz gelangten Unterlagen und 
erstellten Verarbeitungs- und Nutzungsergebnisse, die im Zusam
menhang mit dem Auftragsverhältnis stehen, aus. Die Datenträger 
der Stadt werden unwiederbringlich gelöscht, Test- und Aus
schussmaterial wird unverzüglich vernichtet oder der Kommune, 
soweit vereinbart, ausgehändigt. Die Löschung bzw. Vernichtung 
wird der Kommune mit Datumsangabe schriftlich bestätigt. 

§ 7 
Unterauftragsverhältnisse 

Eine Datenverarbeitung im Unterauftrag erfolgt nur auf der 
Grundlage einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung mit 
der Kommune. 

Die Stadt stellt für diejenigen Unterauftragnehmer und deren Be
schäftigte, die nicht dem Geltungsbereich des BbgDSG unterfal
len, vertraglich die Verpflichtung auf das Datengeheimnis (§ 5 
BDSG) sicher. Eine Weiterleitung von Daten oder die Eröffnung 
eines Zugriffs erfolgt erst nach der Verpflichtung eines Unterauf
tragnehmers bzw. seiner Mitarbeiter auf das Datengeheimnis. 

§ 8 
Datenschutzbeauftragter der Stadt 

Die Stadt hat einen Datenschutzbeauftragten nach § 7a BbgDSG 
bestellt. 
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

über die Übernahme der der Stadt Eisenhüttenstadt
 

obliegenden Aufgaben der unteren
 
Bauaufsichtsbehörde in die Zuständigkeit 


des Landkreises Oder-Spree
 

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern
 
Gesch.Z.: 33-347-22
 
Vom 13. März 2013
 

I. 

Genehmigung 

Gemäß § 24 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über kommunale Ge
meinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) genehmige ich 
als zuständige Aufsichtsbehörde nach § 27 Absatz 4 Satz 2 Num
mer 1 Buchstabe b GKG die öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
vom 06.03.2013 zwischen der Stadt Eisenhüttenstadt und dem 
Landkreis Oder-Spree über die Übernahme der der Stadt Eisen
hüttenstadt obliegenden Aufgaben der unteren Bauaufsichts
behörde in die Zuständigkeit des Landkreises Oder-Spree. 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird gemäß § 24 Absatz 4 
GKG am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung einschließ
lich ihrer Genehmigung im „Amtsblatt für Brandenburg“ wirk
sam. 

II. 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat folgenden Wortlaut: 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

zwischen
 

der Stadt Eisenhüttenstadt,
 
Zentraler Platz 1, 15890 Eisenhüttenstadt,
 

vertreten durch die Bürgermeisterin, Frau Dagmar Püschel,
 

und
 

dem Landkreis Oder-Spree,
 
Breitscheidstraße 7, 15848 Beeskow,
 

vertreten durch den Landrat, Herrn Manfred Zalenga,
 

über die Übernahme der der Stadt Eisenhüttenstadt 
obliegenden Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde 

in die Zuständigkeit des Landkreises Oder-Spree 

Die Stadt Eisenhüttenstadt nimmt gemäß §§ 83 Absatz 8, 51 Ab
satz 1 Satz 2 und § 52 Absatz 1 Satz 1 der Brandenburgischen 
Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17. September 2008 (GVBl. I S. 226), zuletzt geändert durch Ar
tikel 2 des Gesetzes vom 29. November 2010 (GVBl. I Nr. 10), 
die ihr als Große kreisangehörige Stadt übertragenen Aufgaben 
der unteren Bauaufsichtsbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfül

lung nach Weisung wahr. Die Stadt Eisenhüttenstadt und der 
Landkreis Oder-Spree sind sich darüber einig, dass die Zustän
digkeit für die Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich der un
teren Bauaufsicht vom Landkreis Oder-Spree übernommen wer
den soll. Hierzu wird folgende Vereinbarung nach § 23 Absatz 1 
Satz 1, erste Alternative des Gesetzes über kommunale Gemein
schaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Mai 1999 (GVBl. I S. 194), zuletzt 
geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 23. September 2008 
(GVBl. I S. 202, 206), geschlossen: 

§ 1 
Gegenstand der Vereinbarung 

Der Landkreis Oder-Spree übernimmt die der Stadt Eisenhüt
tenstadt für ihr Hoheitsgebiet obliegenden Aufgaben der unteren 
Bauaufsichtsbehörde nach den Vorschriften der Brandenburgi
schen Bauordnung (BbgBO) in der jeweils geltenden Fassung in 
seine Zuständigkeit. 

§ 2 
Personal 

Das derzeitige Personal der unteren Bauaufsichtsbehörde der Stadt 
Eisenhüttenstadt geht auf der Grundlage des § 613a Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB) mit Inkrafttreten dieser Vereinbarung auf den 
Landkreis Oder-Spree über. Dies gilt nicht für die Beschäftigten 
der Stadt Eisenhüttenstadt, die dem Übergang des Arbeitsverhält
nisses nach § 613a Absatz 6 BGB widersprochen haben. 

Die Stadt Eisenhüttenstadt teilt dem Landkreis Oder-Spree die 
Namen der übergehenden Arbeitnehmer rechtzeitig bis zum 
31.03.2013 mit. 

Es wird vereinbart, dass die für die Vertragsparteien nach § 613a 
Absatz 5 BGB bestehende Pflicht zur Unterrichtung der vom 
Betriebsübergang betroffenen Arbeitnehmer durch die Stadt Ei
senhüttenstadt erfüllt wird. Die Stadt Eisenhüttenstadt ver
pflichtet sich zur ordnungsgemäßen Durchführung der Unter
richtung nach Maßgabe des § 613a Absatz 5 BGB. 
Die Stadt Eisenhüttenstadt haftet allein für etwaige Schäden 
durch Nicht- oder Schlechterfüllung der Unterrichtungspflicht. 
Sollte der Landkreis Oder-Spree auf Ersatz eines Schadens in 
Anspruch genommen werden, der auf eine unzulängliche Unter
richtung zurückzuführen ist, hat die Stadt Eisenhüttenstadt den 
Landkreis Oder-Spree von den Schadensersatzansprüchen frei
zustellen. 

§ 3 
Kosten, Gebühren 

Der Landkreis Oder-Spree erhebt die bei der Erfüllung der mit 
dieser Vereinbarung übertragenden Aufgaben anfallenden Ge
bühren, welche als Ausgleich für die durch die Übernahme ent
stehenden Kosten (Personal-, Verwaltungs- und Sachkosten) 
dienen. Die Zahlung einer Kostenerstattung durch die Stadt Ei
senhüttenstadt an den Landkreis Oder-Spree wird nicht verein
bart. 
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§ 4 
Akten 

Die zur Aufgabenerfüllung notwendigen Akten und Daten
bestände werden dem Landkreis Oder-Spree durch die Stadt 
Eisenhüttenstadt rechtzeitig und vollständig zur Verfügung 
gestellt. 

Der Bestand an bereits archivierten Akten verbleibt bei der Stadt 
Eisenhüttenstadt. Der Landkreis Oder-Spree ist berechtigt, je
derzeit auf diesen Aktenbestand Zugriff zu nehmen.  

§ 5 
Geltungsdauer, Kündigung 

Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 

Die Vereinbarung kann von beiden Vertragsparteien unter Ein
haltung einer Kündigungsfrist von 12 Monaten zum jeweiligen 
Jahresende gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schrift
form. 

§ 7 
Salvatorische Klausel, Nebenbestimmungen 

Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

Sollte eine der vorstehenden Regelungen rechtswidrig oder un
wirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übri
gen Regelungen davon nicht berührt.  

§ 8 
Inkrafttreten 

Diese Vereinbarung bedarf der Genehmigung des Ministeriums 
des Innern des Landes Brandenburg als zuständiger Rechtsauf
sichtsbehörde und tritt am Tage nach der Bekanntmachung im 
Amtsblatt für Brandenburg in Kraft. 

Eisenhüttenstadt, den Beeskow, den 
28. Februar 2013 6. März 2013 

Stadt Eisenhüttenstadt Landkreis Oder-Spree 

D. Püschel M. Zalenga 
Bürgermeisterin Landrat 

Th. Kühn Dr. I. Weser 
Erster Beigeordneter Erste Beigeordnete 

Anpassung der Genehmigung
 
des Verkehrsflughafens Berlin-Schönefeld 

Nachtflugregelung
 

Die der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH erteilte und mit 
Datum vom 27. März 2012 neu gefasste Genehmigung zur 
Anlage und zum Betrieb des Verkehrsflughafens Berlin-Schöne
feld wird wie folgt ergänzt: 

1.	 Unter Ziffer XI, Flugbetriebliche Regelungen, wird folgen
der Satz 1 eingefügt: 

„Bis zur Inbetriebnahme der planfestgestellten neuen Süd-
bahn unterliegt der Flugbetrieb den in der Anlage geregelten 
örtlichen Flugbeschränkungen am Verkehrsflughafen 
Berlin-Schönefeld. Die Anlage ist Bestandteil der Genehmi
gung.“ 

2.	 Buchstabe F erhält folgende Fassung: 

„F Anlagen 

- Flugplatzkarte, 
- Regelung der örtlichen Flugbeschränkungen am 

Verkehrsflughafen Berlin-Schönefeld“ 

Potsdam, 6. März 2013 

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft
 
des Landes Brandenburg
 

Im Auftrag
 
Bayr
 

Anlage 

Regelung der örtlichen Flugbeschränkungen am Verkehrs
flughafen Berlin-Schönefeld 

Nr. 1 (Beschränkung des Nachtflugverkehrs) erhält folgende 
Fassung: 

1.1	 Starts und Landungen mit Strahlflugzeugen ohne Lärm
zulassung nach ICAO Anhang 16 und mit Lärmzu
lassung nach ICAO Anhang 16, Band I, Kapitel 2 sind in 
der Zeit von 22:00 Uhr (21:50 Uhr off blocks) bis 
06:00 Uhr Ortszeit unzulässig. 

1.2	 Strahlflugzeuge mit Lärmzulassung nach ICAO An
hang 16, Band I, Kapitel 3 

1.2.1	 Starts und Landungen mit Strahlflugzeugen, die nicht in 
der Bonusliste des BMVBS vom 18.02.2003 (NfL 
I-83/03) aufgeführt werden, sind in der Zeit von 
24:00 Uhr (23:50 Uhr off blocks) bis 06:00 Uhr Ortszeit 
unzulässig. 
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1.2.2	 Für verspätete Landungen im Fluglinien- und planmäßi
gen Bedarfsluftverkehr gilt im Rahmen nachweisbar un
vermeidbarer Verspätungen eine Ausnahmegenehmi
gung von den Flugbeschränkungen nach Nr. 1.2.1 bis 
01:00 Uhr Ortszeit als erteilt. Die Unvermeidbarkeit der 
Verspätungen ist in jedem Einzelfall der Luftaufsicht 
des Flughafens darzulegen und auch nachzuweisen. 

1.3	 Von den Beschränkungen sind ausgenommen: 

1.3.1	 Landungen von Luftfahrzeugen, die nachweislich aus 
meteorologischen, technischen oder sonstigen Sicher
heitsgründen den Flughafen als Ausweichflugplatz an
fliegen, 

1.3.2	 Starts und Landungen von Luftfahrzeugen, die sich in 
medizinischen Hilfeleistungs- oder Katastrophenein
sätzen befinden oder die für Vermessungs- und Kon
trollflüge eingesetzt werden. 

1.4	 Abweichend von den vorstehend getroffenen Regelun
gen kann die Genehmigungsbehörde in begründeten 
Einzelfällen weitere Ausnahmen insbesondere dann 
zulassen, wenn diese zur Vermeidung erheblicher 
Störungen im Luftverkehr oder in Fällen besonderen 
öffentlichen Interesses erforderlich sind. Anträge sind 
gegebenenfalls zu richten an: 

Örtliche Luftaufsichtsstelle des
 
Flughafen Berlin-Schönefeld
 
Flughafen
 
12521 Berlin
 
Tel.: 030 6091-3288 oder -3290
 
Fax: 030 6091-3287
 

Der Antrag muss enthalten: 

- Name und Anschrift der Luftverkehrsgesellschaft 
oder des Luftfahrzeughalters, 

- Abflug- oder Bestimmungsflugplatz, 
- Funkrufzeichen des Luftfahrzeugs, 
- Baumuster, Baujahr und Lärmzeugnis gemäß § 11 c 

Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) des Luftfahrzeugs, 
- Zeitpunkt des Starts oder der Landung, für den die 

Ausnahme erbeten wird. 

1.5	 In den Sperrzeiten vom Flugverkehrskontrolldienst er
teilte Freigaben beinhalten nicht die erforderliche Aus
nahmegenehmigung der Genehmigungsbehörde. 

Der Flugverkehrskontrolldienst übermittelt über 
Sprechfunk grundsätzlich keine Ausnahmegenehmi
gungen für Nachtlandungen innerhalb der Sperrzeiten; 
die aus Sicherheitsgründen erteilten Freigaben durch 
den Flugverkehrskontrolldienst enthalten daher noch 
keine Entscheidung der Genehmigungsbehörde über die 

Zulässigkeit der Nachtlandung. Bei einer von der 
Genehmigungsbehörde nicht genehmigten verspäteten 
bzw. verfrühten Landung hat sich der Luftfahrzeug
führer unmittelbar nach der Landung zur Luftaufsicht zu 
begeben und die Zulässigkeit der Nachtlandung zu 
rechtfertigen. 

2 Beschränkung des Platzflugbetriebs 

2.1 Platzrundenflüge sowie zu Übungszwecken unmittelbar 
aufeinanderfolgende, wiederholte An- und Abflüge des
selben Luftfahrzeugs sind zwischen 22:00 Uhr und 
06:00 Uhr Ortszeit nicht zulässig. 

2.2 Von diesen Einschränkungen sind ausgenommen: 

2.2.1 Ausbildungs- und Übungsflüge, die nach luftverkehrs
rechtlichen Vorschriften für den Erwerb, die Verlänge
rung oder Erneuerung einer Erlaubnis oder Berechti
gung als Luftfahrer vorgeschrieben sind, bis 23:00 Uhr 
Ortszeit, 

2.2.2 Vermessungs- und Kontrollflüge, soweit sie zur Auf
rechterhaltung der Flugsicherheit erforderlich sind. 

3 Schubumkehr 

Schubumkehr darf in der Zeit von 22:00 Uhr bis 
6:00 Uhr Ortszeit nur in dem Umfang angewendet wer
den, wie dies aus Sicherheitsgründen erforderlich ist. 
Die Einstellung „Leerlauf-Schubumkehr“ wird von 
dieser Regelung nicht erfasst. 

4 Triebwerksprobeläufe mit Strahltriebwerken 

4.1 Probeläufe mit Strahltriebwerken dürfen nur auf den in 
der Flughafenbenutzungsordnung ausgewiesenen Trieb
werksprobelaufplätzen durchgeführt werden. 

4.2 Zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr Ortszeit dürfen 
Probeläufe mit Strahltriebwerken mit Genehmigung der 
Luftaufsicht durchgeführt werden, wenn sie infolge 
unaufschiebbarer Instandhaltungsarbeiten an Luftfahr
zeugen aus Sicherheitsgründen vor einem Start am 
frühen Morgen notwendig sind. 

4.3 Probeläufe mit der Schubeinstellung „Leerlauf“ sind 
von diesen Regelungen ausgenommen. 

5. Die zuvor genannten Flugbeschränkungen treten am 
1. November 2008 in Kraft und gelten bis zur Inbetrieb
nahme der neuen Start- und Landebahn entsprechend 
Planfeststellungsbeschluss vom 13.08.2004 i. d. F. der 
13. Planänderung vom 28. Oktober 2008 zum Ausbau 
des Flughafens, längstens aber bis zum 31. Oktober 
2013. 
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Errichtung und Betrieb von 20 Windkraftanlagen 
in 03159 Neiße-Malxetal OT Jerischke 

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz 


Vom 16. April 2013
 

Die Firma OSTWIND project GmbH, Gesandtenstraße 3, 
93047 Regensburg, beantragt die Genehmigung nach § 4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes, auf den Grundstücken in 
der Gemarkung Jerischke, Flur 1, Flurstücke 20 und 26, 
Flur 12, Flurstücke 8, 9, 11 und 18 sowie Flur 13, Flur
stücke 5, 16, 17, 20, 227 zwanzig Windkraftanlagen zu errichten 
und zu betreiben. 

Die Windkraftanlagen sind vom Typ VESTAS  V112 mit drei 
Rotorblättern, haben eine Nabenhöhe von 140 m, einen Rotor
durchmesser von 112 m und eine Gesamthöhe von 196 m. Sie 
haben eine elektrische Leistung von je 3 MW. Zu jeder Wind
kraftanlage gehören Getriebe, Maschinenhaus, Stahlrohrturm, 
Fundament, Zuwegung und Kranstellfläche. Die Inbetrieb
nahme ist für den November 2014 geplant. 

Gemäß § 1 Absatz 2 der Neunten Verordnung zur Durchführung 
des BImSchG ist für das Vorhaben die Durchführung einer Um
weltverträglichkeitsprüfung vorgesehen. 

Auslegung 

Der Genehmigungsantrag sowie die dazugehörigen Unterlagen 
werden einen Monat vom 24.04.2013 bis einschließlich 
23.05.2013 im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbrau
cherschutz, Von-Schön-Straße 7, Zimmer 427 in 03050 Cottbus, 
beim Amt Döbern-Land, Fachbereich Bauen, Gebäude- und Lie
genschaftsmanagement, Schulweg 1, Zimmer 3.03 in 03130 Hor
now-Wadelsdorf OT Hornow und in der Stadt Forst, Fach
bereich Stadtentwicklung, 2. Obergeschoss, Cottbuser Str. 10 in 
03149 Forst ausgelegt und können dort während der Dienststun
den von jedermann eingesehen werden. Die ausgelegten Unter
lagen enthalten auch die Untersuchungen zur Prüfung der Um
weltverträglichkeit. 

Einwendungen 

Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Ein
wendungsfrist vom 24.04.2013 bis einschließlich 06.06.2013 
schriftlich bei einer der vorgenannten Stellen erhoben werden. 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen aus
geschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen. 

Erörterungstermin 

Die form- und fristgerechten Einwendungen werden in einem 
Erörterungstermin am 25.09.2013, um 10:00 Uhr, im Sport-
Casino des Vereinshauses des SV Döbern e.V., Jahnstraße 6, 
03159 Döbern erörtert. Kann die Erörterung an diesem Tag 
nicht abgeschlossen werden, wird der Erörterungstermin an den 
folgenden Werktagen fortgesetzt. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die formgerecht erhobenen Einwendungen auch bei Aus

bleiben des Antragstellers oder von Personen, die Einwendun
gen erhoben haben, erörtert werden.
 
Wurden Einwendungen form- und fristgerecht nicht erhoben,
 
findet kein Erörterungstermin statt.
 

Hinweise 

Die Einwendungen sind dem Antragsteller sowie den Fachbe
hörden, deren Aufgabenbereich berührt wird, bekannt zu geben. 
Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name und An
schrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht werden, wenn 
diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmigungs
verfahrens nicht erforderlich sind. Die Zustellung der Entschei
dung über die Einwendungen kann durch öffentliche Bekannt
machung ersetzt werden. 

Rechtsgrundlagen 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2002 
(BGBl. I S. 3830), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 27. Juni 2012 (BGBl. I S. 1421) 

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. März 1997 (BGBl. I S. 504), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 17. August 2012 (BGBl. I S. 1726) 

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl. I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge
setzes vom 23. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2470) 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I 
S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. De
zember 2012 (BGBl. I S. 2730) 

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
 
Regionalabteilung Süd
 

Genehmigungsverfahrensstelle
 

Versagung der Genehmigung für die Errichtung 

und den Betrieb von zwölf Windkraftanlagen 


in 14789 Bensdorf
 

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz
 

Vom 16. April 2013
 

Der Firma Planungsgemeinschaft Windpark Herrenhölzer GbR,
 
Gutsstraße 1 in 14789 Bensdorf, wurde die Genehmigung nach
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§ 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) versagt, 
auf dem Grundstück in 14789 Bensdorf, Gemarkung Bensdorf, 
Flur 11, Flurstücke 10, 30, 31, 38 und 54 sowie Flur 12, Flur
stücke 13, 17, 23, 33, 35, 47 und 55 zwölf Windkraftanlagen 
vom Typ Vestas V 112 zu errichten und zu betreiben. Das Vorha
ben unterlag einer Umweltverträglichkeitsprüfung. 

Auslegung 

Der Ablehnungsbescheid nach BImSchG liegt in der Zeit vom 
18.04.2013 bis einschließlich 02.05.2013 im Landesamt für 
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Seeburger Chaus
see 2, Haus 3, Zimmer 328, 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke, 
im Amt Wusterwitz, August-Bebel-Straße 10 in 14789 Wuster
witz und in der Stadt Jerichow, Außenstelle Genthin, Bauamt, 
Breitscheidstraße 3 in 39307 Genthin zur Einsichtnahme wäh
rend der Dienststunden aus. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid den Ein
wendern und auch gegenüber Dritten, die keine Einwendung er
hoben haben, als zugestellt. 

Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid 
und seine Begründung bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist von 
den Personen, die Einwendungen erhoben haben, beim Landes
amt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Regional
abteilung West, Referat RW 1, Postfach 601061 in 14410 Pots
dam schriftlich angefordert werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen den Ablehnungsbescheid kann binnen eines Monats nach 
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch ein
gelegt werden. Ein schriftlicher Widerspruch ist an das Landes
amt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Regional
abteilung West, Referat RW 1, Postfach 601061 in 14410 Pots
dam zu richten. Zur Niederschrift kann der Widerspruch beim 
Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, 
Regionalabteilung West, Referat RW 1, Seeburger Chaussee 2 in 
14476 Potsdam, OT Groß Glienicke eingelegt werden. 

Rechtsgrundlagen 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2002 
(BGBl. I S. 3830), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Juni 
2012 (BGBl. I S. 1421, 1423) 

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl. I S. 1001), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11. August 2009 (BGBl. I S. 2729) 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I 

S. 95), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Januar 2013 
(BGBl. I S. 95, 96) 

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
 
Regionalabteilung West
 

Genehmigungsverfahrensstelle
 

Feststellung des Unterbleibens einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

für das Vorhaben „Stabilisierung des 

Abflussgeschehens in Sophienthal“
 

in der Gemeinde Letschin
 

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz
 

Vom 16. April 2013
 

Die Gemeinde Letschin beantragt für ein Vorhaben in Sophienthal 
im Landkreis Märkisch Oderland, Gemeinde Letschin, 
Gemarkung Sophienthal, Flur 2 und 3, Gemarkung Kienitz, Fur 2 
die Planfeststellung nach § 68 des Wasserhaushaltsgesetzes. 

Das Vorhaben sieht vor, durch Grabenaus- und -neubau das 
Abflussgeschehen in Sophienthal zu verbessern und somit den 
Flächenvernässungen nach Starkregenereignissen vorzubeugen. 

Nach § 3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
war für das beantragte Vorhaben eine allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalles durchzuführen. 

Die Feststellung erfolgte nach Beginn des Genehmigungsver
fahrens auf der Grundlage der vom Vorhabensträger vorgelegten 
Unterlagen sowie eigener Informationen. 

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für 
das oben genannte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Die Begrün
dung dieser Entscheidung und die ihr zugrunde liegenden Unter
lagen können nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter 
der Telefonnummer 033201 442-551 während der Dienstzeiten 
im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, 
Seeburger Chaussee 2, Haus 3, Zimmer 328 in 14476 Potsdam, 
OT Groß Glienicke eingesehen werden. 

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
 
Regionalabteilung West
 

Genehmigungsverfahrensstelle
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Feststellung des Unterbleibens einer Umweltverträg
lichkeitsprüfung für die Änderung  der Siedlungs

abfalldeponie Vorketzin der Märkischen 
Entsorgungsanlagen- Betriebsgesellschaft mbH 

(MEAB) durch die Änderung der Deponieneben
anlage mechanisch-biologische Abfallbehandlungs

anlage am Standort Deponie Vorketzin 

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz
 

Vom 28. März 2013
 

Hiermit gibt das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Ver
braucherschutz als die für die Vorprüfung des Einzelfalls gemäß 
den §§ 3c und 3e des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits
prüfung (UVPG) zuständige Behörde Folgendes bekannt: 

Gemäß § 3c in Verbindung mit § 3e UVPG war für die von der 
Firma MEAB, Tschudistraße 3, 14476 Potsdam beantragte 
Änderung der 

Siedlungsabfalldeponie Vorketzin 
Landkreis Havelland, Gemarkung Ketzin, 


Flur 3, Flurstücke 200/1, 216/1, Flur 5, Flurstücke 1, 17, 20/2, 35,
 
Flur 6, Flurstücke 98/5, 100/1, 100/3, 101, 114/2 


und 

Gemarkung Tremmen, Flur 5, Flurstücke 17/1 und 25/1
 

durch die Änderung der Deponienebenanlage MBA eine all
gemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen. 

Im Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung wird festgestellt, 
dass das oben genannte Vorhaben keiner Umweltverträg
lichkeitsprüfung (UVP) bedarf. 

Diese Feststellung ist gemäß § 3a UVPG nicht selbständig an
fechtbar. 

Diese Feststellung und die Unterlagen zur Vorprüfung können 
nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter der Telefon
nummer 033201 442-551 während der Dienstzeiten im Landes
amt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Regional
abteilung West, Genehmigungsverfahrensstelle, Seeburger 
Chaussee 2, Potsdam eingesehen werden. 

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
 
Regionalabteilung West
 

Genehmigungsverfahrensstelle
 

Feststellung des Unterbleibens einer Umweltverträg
lichkeitsprüfung für die Änderung der Siedlungs

abfalldeponie Schöneiche der Märkischen 
Entsorgungsanlagen- Betriebsgesellschaft mbH 

(MEAB) durch die Änderung der Deponienebenanlage 
mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlage 

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz
 

Vom 28. März 2013
 

Hiermit gibt das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Ver
braucherschutz als die für die Vorprüfung des Einzelfalls gemäß 
den §§ 3c und 3e des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits
prüfung (UVPG) zuständige Behörde Folgendes bekannt: 

Gemäß § 3c in Verbindung mit § 3e UVPG war für die von der 
Firma MEAB, Tschudistraße 3, 14476 Potsdam beantragte 
Änderung der 

Siedlungsabfalldeponie Schöneiche 
im Landkreis Dahme-Spreewald, Gemarkung Gallun, Flur 3,
 

Flurstück 409 

und 


im Landkreis Teltow-Fläming, Gemarkung Kallinchen, Flur 1,
 
Flurstück 134
 

durch die Änderung der Deponienebenanlage MBA eine all
gemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen. 

Im Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung wird festgestellt, 
dass das oben genannte Vorhaben keiner Umweltverträg
lichkeitsprüfung (UVP) bedarf. 

Diese Feststellung ist gemäß § 3a UVPG nicht selbständig an
fechtbar. 

Diese Feststellung und die Unterlagen zur Vorprüfung können 
nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter der Telefon
nummer 033201 442-551 während der Dienstzeiten im Landes
amt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Regional
abteilung West, Genehmigungsverfahrensstelle, Seeburger 
Chaussee 2, Potsdam eingesehen werden. 

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
 
Regionalabteilung West
 

Genehmigungsverfahrensstelle
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Feststellung des Unterbleibens einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
 

für das Vorhaben Verrohrung 

des Grabens Nr. 82-00-04
 

in Dallgow-Döberitz
 

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt,
 
Gesundheit und Verbraucherschutz
 

Vom 16. April 2013
 

Die Gemeinde Dallgow-Döberitz, Wilmsstraße 41, 14624 Dall
gow-Döberitz beantragt im Landkreis Havelland, Gemeinde 
Dallgow-Döberitz, Gemarkung Dallgow-Döberitz, Flur 7, 
Flurstücke 685/135 und 870/128 die Verrohrung des Grabens 
82-00-04 nach § 68 Wasserhaushaltsgesetz. 

Das Vorhaben erfolgt im Rahmen des Anliegerstraßenbaus im 
Falkensteg und sieht die Verrohrung des Grabens Nr. 82-00-04 
(Gewässer II. Ordnung) mittels Betonrohr der Nennweite 
DN 400 auf einer Länge von ca. 95 Metern vor. Das Vorhaben 
umfasst Anschlüsse zur Einleitung von Niederschlagswasser aus 
öffentlichen und privaten Grundstücken sowie die Erneuerung 
bestehender Durchlässe. Nach Verlegung der Rohrleitung ist 
geplant, den vorhandenen Graben auf gesamter Länge zu 
verfüllen. 

Nach § 3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
war für das beantragte Vorhaben eine allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalles durchzuführen. 

Die Feststellung erfolgte nach Beginn des Genehmigungsver
fahrens auf der Grundlage der vom Vorhabenträger vorgelegten 
Unterlagen sowie eigener Informationen. 

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für 
das oben genannte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Die Begrün
dung dieser Entscheidung und die ihr zugrunde liegenden Unter
lagen können nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter 
der Telefonnummer 033201 442-548 während der Dienstzeiten 
im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, 
Seeburger Chaussee 2, Haus 3, Zimmer 328 in 14476 Potsdam, 
OT Groß Glienicke eingesehen werden. 

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
 
Regionalabteilung West
 

Genehmigungsverfahrensstelle
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BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBETRIEBE
 

Verfügung zur Widmung eines Teilabschnittes 
der Bundesstraße B 107 im Landkreis 

Potsdam-Mittelmark 

Bekanntmachung 

des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg,
 

Lindenallee 51, 15366 Hoppegarten
 
Vom 7. März 2013
 

Nach § 2 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), zu
letzt geändert durch Gesetz  vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), 
erhält die auf dem ehemaligen Bahndamm zwischen Görzke, 
Rottstock, Buckau und Köpernitz neu gebaute Teilstrecke von 
Netzknoten 3840 015 bis Netzknoten 3739 015 die Eigenschaft 
eines öffentlichen Radweges (entsprechend den Vorschriften der 
Straßenverkehrsordnung) und wird der Allgemeinheit für den 
öffentlichen Verkehr zur Verfügung gestellt. Die oben genannte 
Verkehrsfläche wird in die Gruppe der Bundesstraßen eingestuft 
und wird Bestandteil der Bundesstraße B 107, sie trägt zukünf
tig die Bezeichnung S107B mit den Abschnitten 10, 20 und 30. 

Künftiger Träger der Straßenbaulast wird die Bundesrepublik 
Deutschland. 

Der Verwaltungsakt und seine Begründung können im Landes-
betrieb Straßenwesen, Dienststätte Kyritz, Holzhausener Stra
ße 58, 16866 Kyritz eingesehen werden. 

Der Verwaltungsakt gilt einen Tag nach der Veröffentlichung als 
bekannt gegeben. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
beim Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Lindenallee 51, 
15366 Hoppegarten schriftlich oder zur Niederschrift einzule
gen. 

Kerstin Finis-Keck
 
Abteilungsleiterin
 

Widmung, Einziehung und Umstufung 

von Teilstrecken der B 101 


4-streifiger Aus- beziehungsweise Neubau 

im Bereich der Gemeinde Nuthe-Urstromtal 


bis Wiesenhagen
 

Bekanntmachung des Landesbetriebes Straßenwesen
 
Brandenburg, Dienststätte Wünsdorf
 

Vom 20. März 2013
 

Widmung 

Nach § 1 und § 2 Absatz 1 des Bundesfernstraßengesetzes 
(FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 
(BGBl. I S.1206), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S 2585), erhält der Abschnitt 515 (neuer 
Abschnitt) der Bundesstraße 101 aufgrund des Neubaus von 
Netzknoten 3845010 km 0,560 bis km 5,368 mit einer Länge 
von 4,808 km, gemäß Planfeststellungsbeschluss Nr. 
40.107172/101.23 vom 24. August 2009 planfestgestellt, mit 
Verkehrsfreigabe am 18. März 2013 die Eigenschaft einer öf
fentlichen Straße und wird der Allgemeinheit für den öffent
lichen Verkehr zur Verfügung gestellt. 

Der neu gebaute Bereich einschließlich der dazugehörigen 
Nebenanlagen wird in die Gruppe der Bundesstraßen eingestuft 
und Bestandteil der B 101. 

Träger der Straßenbaulast ist gemäß § 5 des Fernstraßengesetzes 
die Bundesrepublik Deutschland. 

Einziehung 

Die Bereiche von Bau-km 32+000 bis 32+550, Bau-km 34+850 
bis 35+450 und Bau-km 35+825 bis 35+975 gelten gemäß Plan
feststellungsbeschluss durch den Rückbau als eingezogen. 

Umstufung 

Mit Fertigstellung der Baumaßnahme wird die verlassene Teil
strecke der bisherigen B 101 von Netzknoten 3845010 km 4,364 
(Bau-km 32+440) bis Netzknoten 3845012 km 5,204 (Bau-km 
31+600) für den weiträumigen Verkehr entbehrlich. 

Die Teilstrecke wird gemäß § 2 Absatz 4 des Bundesfernstra
ßengesetzes (FStrG) entsprechend ihrer zukünftigen Verkehrs
bedeutung zu einem Wirtschaftsweg umgestuft. Baulastträger ist 
die Stadt Trebbin. 

Der Planfeststellungsbeschluss kann in der Deutsche Einheit Fern
straßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES), Zimmerstraße 54 in 
10117 Berlin zu den üblichen Dienstzeiten eingesehen werden. 

Im Auftrag
 

gez.
 
Kerstin Finis-Keck
 

http:40.107172/101.23
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BEKANNTMACHUNGEN DER GERICHTE
 

Zwangsversteigerungssachen 

Für alle nachstehend veröffentlichten Zwangsversteigerungs
sachen gilt Folgendes: 

Ist ein Recht in dem genannten Grundbuch nicht vermerkt oder 
wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetra
gen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Termin 
vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er 
muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Antragsteller bzw. 
Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst bei der Feststel
lung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Ver
teilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers 
und den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung 
oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unter
bleibt oder erst nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt der 
Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberücksichtigt. 
Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine ge
naue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, 
Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus 
dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsverfol
gung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. 
Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der 
Geschäftsstelle abgeben. 
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsge
genstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs 
entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstwei
lige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht 
den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der 
Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstan
des. 

Amtsgericht Bad Liebenwerda 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am 

Dienstag, 4. Juni 2013, 9:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, die im Grundbuch von 
Beutersitz Blatt 321 eingetragenen Grundstücke; Bezeichnung 
gemäß Bestandsverzeichnis: 

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe 

1 Beutersitz 1 323 Gebäude- und Freifläche 585 m2 

Wohnen, Dorfstr. 26 a 
2 Beutersitz 1 324 Verkehrsfläche Weg, 128 m2 

Dorfstraße 

versteigert werden.
 
Beschreibung laut Gutachten: Flurstück 323 ist mit einem Ein
familienwohnhaus mit Einliegerwohnung und Garage bebaut,
 
Flurstück 324 ist unbebaut.
 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein
getragen worden am 07.01.2013.
 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5, § 85a ZVG fest
gesetzt auf: 
Flurstück 323 48.000,00 EUR 
Flurstück 324 1.000,00 EUR. 
Geschäfts-Nr.: 15 K 92/12 

Zwangsversteigerung 
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am 

Dienstag, 4. Juni 2013, 10:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Grundbuch von 
Herzberg Blatt 2333 eingetragene Grundstück; Bezeichnung 
gemäß Bestandsverzeichnis: 

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe 

3 Herzberg 19 134/35 Gebäude- und Gebäude 500 m2 

nebenflächen 
Hasenweg 23 

3 Herzberg 19 134/36 Erholungsfläche, Grün 150 m2 

anlage, Hasenweg 23 

versteigert werden.
 
Beschreibung laut Gutachten: Bebaut mit einem Einfamilien
haus (Bj. ca. 1974, Ende der 1990er Jahre saniert und moderni
siert), Nebengebäude, Gartenlaube sowie Swimmingpool.
 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein
getragen worden am 25.05.2012.
 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5, § 85a ZVG fest
gesetzt auf 128.600,00 EUR.
 
Geschäfts-Nr.: 15 K 40/12
 

Amtsgericht Cottbus 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Dienstag, 4. Juni 2013, 9:30 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichtes Cottbus in Cottbus, Ge
richtsplatz 2, II. Obergeschoss, Saal 313, das im Grundbuch von 
Tschernitz Blatt 864 eingetragene Grundstück, Bezeichnung 
gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, Gemarkung Tschernitz, Flur 1, Flurstück 297, Ge

bäude- und Freifläche, Friedrichshainer Straße 3 b, 
999 m2 

versteigert werden. 
Laut Gutachten ist das unbewohnte Objekt mit einem 1 1/2-ge
schossigen, nicht unterkellerten Einfamilienwohnhaus (Bj. 2008, 
Nutzfläche ca. 124 m2) mit integriertem Nebengebäude bebaut. 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
30.09.2011 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt 
auf: 80.000,00 EUR. 
Geschäfts-Nr.: 59 K 96/11 
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Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Dienstag, 9. Juli 2013, 9:30 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichtes Cottbus in Cottbus, Ge
richtsplatz 2, II. Obergeschoss, Saal 313, das im Grundbuch von 
Kiekebusch Blatt 146 eingetragene Grundstück, Bezeichnung 
gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, Gemarkung Kiekebusch, Flur 1, Flurstück 399, 

Hauptstraße 54, Größe: 2.553 qm 
versteigert werden. 
(Laut vorliegendem Gutachten ist das Grundstück bebaut mit ei
nem freistehenden Einfamilienwohnhaus mit ausgebautem Dach
geschoss, teilunterkellert, überdachte Terrasse, Bj. ca. 1906, 
Modernisierungen 1987 bis 2010, mit drei Flachdachgaragen in 
Stahlkonstruktion mit Blechverkleidung, Bj. ca. 1992, einge
schossigem Lagergebäude, Bj. ca. 1985 und mit baulichen An
lagen) 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
07.06.2012 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt 
auf: 141.000,00 EUR. 
Geschäfts-Nr.: 59 K 14/12 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Mittwoch, 10. Juli 2013, 9:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichtes Cottbus in Cottbus, Ge
richtsplatz 2, II. Obergeschoss, Saal 313, das im Grundbuch von 
Spremberger-Vorstadt Blatt 17257 eingetragene Grundstück, 
Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 2, Gemarkung Spremberger-Vorstadt, Flur 116, Flur

stück 74, Gebäude- und Freifläche, Parzellenstra
ße 62, Größe: 1.407 m2, 
Gemarkung Spremberger-Vorstadt, Flur 116, Flur
stück 75, Gebäude- und Freifläche, Parzellenstra
ße 62, Größe: 642 m2 

versteigert werden.
 
(Laut vorliegendem Gutachten ist das Grundstück bebaut mit ei
nem Werkstattgebäude sowie einem Lager- und Sozialgebäude,
 
Bj. nicht bekannt [vermietet bzw. fremd genutzt], weiterhin mit
 
Anschlüssen einer ehemaligen Autowaschanlage)
 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
 
12.03.2012 eingetragen worden.
 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt
 
auf: 50.000,00 EUR.
 
Geschäfts-Nr.: 59 K 12/12
 

Amtsgericht Cottbus - Zweigstelle Guben 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am 

Donnerstag, 4. Juli 2013, 10:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichtes Cottbus, Zweigstelle 
Guben in Guben, Alte Poststraße 66, I. Obergeschoss, Saal 210, 
die im Grundbuch von Guben Blatt 4953 eingetragenen Grund
stücke, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis: 

lfd. Nr. 1, Gemarkung Guben, Flur 15, Flurstück 337/2, Gar
tenstraße 32, Größe: 294 qm, 

lfd. Nr. 3, Gemarkung Guben, Flur 15, Flurstück 339, Gebäu
de- und Freifläche, Gartenstr., Größe: 90 qm 

versteigert werden. 
(Laut vorliegendem Gutachten ist das Grundstück lfd. Nr. 1 be
baut mit einem Mehrfamilienhaus mit 6 WE, mit Anbauten, 
unterkellert, 2-geschossig, Bj. ca. 1928, 2003/04 tlw. moderni
siert; Schuppen, Außenanlagen; das Grundstück lfd. Nr. 3 ist 
unbebaut) 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
04.05.2012 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt:
 
Grundstück lfd. Nr. 1 auf  70.000,00 EUR 

Grundstück lfd. Nr. 3 auf      2.250,00 EUR. 

Geschäfts-Nr.: 240 K 12/12
 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am 

Donnerstag, 11. Juli 2013, 9:30 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichtes Cottbus - Zweigstelle 
Guben -, Alte Poststr. 66, 03172 Guben, Saal 210 (im 1. Ober
geschoss) die im Grundbuch von Guben Blatt 215 eingetrage
nen Grundstücke, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, Gemarkung Guben, Flur 17, Flurstück 235, Heim

stättenring 27, 591 m2, 
lfd. Nr. 2, Gemarkung Guben, Flur 17, Flurstück 422, Gebäu

de- und Freifläche, Heimstättenring 27, 23 m2 

versteigert werden. 
Laut vorliegendem Gutachten ist das Grundstück Nr. 1 mit einer 
unterkellerten Doppelhaushälfte mit Veranda (Bj. 1925/26, 1971, 
leicht modernisiert nach 1990, 2008 u. a.) sowie mit einer Gara
ge mit Schuppen (Bj. 1970, modernisiert nach 1990) bebaut. 
Das Grundstück Nr. 2 ist Zukaufgrundstück im Vorderland. 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
04.05.2012 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt 
auf: 
52.000,00 EUR für das Grundstück lfd. Nr. 1 

530,00 EUR für das Grundstück lfd. Nr. 2. 
Geschäfts-Nr.: 240 K 25/12 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Donnerstag, 11. Juli 2013, 11:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichtes Cottbus - Zweigstelle 
Guben -, Alte Poststr. 66, 03172 Guben, Saal 210 (im 1. Ober
geschoss) das im Grundbuch von Sembten Blatt 209 eingetra
gene Grundstück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, Gemarkung Sembten, Flur 2, Flurstück 23/1, Eichen

hof 4, Gebäude- und Freifläche, Größe: 1.413 qm 
versteigert werden. 
Laut vorliegendem Gutachten ist das Grundstück mit einem 
massiven, freistehenden, unterkellerten, stark sanierungsbedürf
tigen 4-Familien-Wohnhaus (Bj. 1957) und einem Wirtschafts
gebäude (Bj. 1957) bebaut. 
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Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
04.05.2012 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt 
auf: 25.000,00 EUR. 
Geschäfts-Nr.: 240 K 43/12 

Amtsgericht Frankfurt (Oder) 

Terminsbestimmung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am 

Dienstag, 4. Juni 2013, 9:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Frankfurt (Oder), Müll
roser Chaussee 55, Saal 302, die im Grundbuch von Eisen
hüttenstadt Blatt 6594 eingetragenen Grundstücksanteile, Be
zeichnung gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, Gemarkung Eisenhüttenstadt, Flur 4, Flurstück 688, 

Gebäude- und Freifläche, Beeskower Str., Größe: 
57 m2 

lfd. Nr. 2,	 Gemarkung Eisenhüttenstadt, Flur 4, Flurstück 690, 
Gebäude- und Freifläche, Beeskower Str. 224 g, 
Größe: 568 m2 

lfd. Nr. 3,	 1/4-Miteigentumsanteil an dem Grundstück der Ge
markung Eisenhüttenstadt, Flur 4, Flurstück 692, 
Verkehrsfläche, Beeskower Str., Größe: 94 m2 und 
Flurstück 697, Verkehrsfläche, Beeskower Str., 
Größe: 89 m2 

versteigert werden.
 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
 
21.06.2011 eingetragen worden.
 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt
 
auf: 

lfd. Nr. 1: 3.700,00 EUR (insgesamt)
 
lfd. Nr. 2: 141.500,00 EUR (insgesamt); darin enthalten
 
1.500,00 EUR für Zubehör
 
lfd. Nr. 3: 3.000,00 EUR (insgesamt).
 

Nutzung:	 lfd. Nr. 2: Einfamilienwohnhaus 
lfd. Nr. 1: unbebaut 
lfd. Nr. 3: Anteil an Verkehrsfläche 

Postanschrift: Beeskower Str. 224 g, 15890 Eisenhüttenstadt 
AZ: 3 K 64/11 

Terminsbestimmung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am 

Dienstag, 4. Juni 2013, 11:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Frankfurt (Oder), Müll
roser Chaussee 55, Saal 302 
1) das im Grundbuch von Fürstenwalde Blatt 6625 eingetrage
ne Grundstück: 
lfd. Nr. 1, Gemarkung Fürstenwalde, Flur 132, Flurstück 130, 

Gebäude- und Freifläche, Uferstr.; Größe: 1.860 m2 

2) das im Grundbuch von Fürstenwalde Blatt 9415 eingetrage
ne Grundstück: 
lfd. Nr. 1, Gemarkung Fürstenwalde, Flur 132, Flurstück 218, 

Gebäude- und Freifläche, Uferstr. 29 a, Größe: 
1.620 m2 

versteigert werden. 

Die Versteigerungsvermerke sind in die genannten Grundbücher
 
am 07.08.2012 eingetragen worden.
 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt
 
auf: 

1) für Flur 132, Flurstück 130 (Blatt 6625) auf 48.400,00 EUR
 
2) für Flur 132, Flurstück 218 (Blatt 9415) auf 75.600,00 EUR. 


Nutzung: Das Grundstück Flur 132, Flurstück 130 ist unbebaut.
 
Das Grundstück Flur 132, Flurstück 218 ist mit einem gemischt
 
genutzten Gebäude und einer Werkstatt bebaut (teilweise ver
mietet).
 
Postanschrift: Uferstr. 29 a, 15517 Fürstenwalde
 
AZ: 3 K 106/12
 

Terminsbestimmung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Dienstag, 11. Juni 2013, 9:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Frankfurt (Oder), Müll
roser Chaussee 55, Saal 302, das im Grundbuch von Wolters
dorf Blatt 123 eingetragene Grundstück, Bezeichnung gemäß 
Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, Gemarkung Woltersdorf, Flur 3, Flurstück 653, 

Größe: 17.200 m2 

versteigert werden. 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
14.11.2011 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt
 
auf: 115.000,00 EUR.
 

Nutzung: derzeit ungenutztes Bauerwartungsland (ca. 80 %)
 
bzw. Waldfläche/ökologische Ausgleichsfläche (20 %).
 
Postanschrift: „Im Krähenwinkel“, 15569 Woltersdorf
 
AZ: 3 K 94/11
 

Terminsbestimmung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am 

Dienstag, 11. Juni 2013, 11:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Frankfurt (Oder), Müll
roser Chaussee 55, Saal 302, die im Grundbuch von Frankfurt 
(Oder) Blatt 4513 eingetragenen Teile an dem Grundstück, Be
zeichnung gemäß Bestandsverzeichnis: 
1) Teil von lfd. Nr. 8, Gemarkung Frankfurt (Oder), Flur 24, 

Flurstück 124, Gebäude- und Freifläche, Rosa-Luxemburg-
Str., Größe: 570 m2 

2)	 Teil von lfd. Nr. 8, Gemarkung Frankfurt (Oder), Flur 24, 
Flurstück 125, Gebäude- und Freifläche, Halbe Stadt 18a, 
Größe: 979 m2 

3)	 Teil von lfd. Nr. 8, Gemarkung Frankfurt (Oder), Flur 24, 
Flurstück 106, Gebäude- und Freifläche, Halbe Stadt 17, 18, 
Größe: 386 m2 

4)	 Teil von lfd. Nr. 8, Gemarkung Frankfurt (Oder), Flur 24, 
Flurstück 115, Gebäude- und Freifläche, Halbe Stadt 17, 18, 
18a, Größe: 10 m2 

versteigert werden.
 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
 
07.10.2008 eingetragen worden.
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Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt 
auf: 189.001,00 EUR. 

Nutzung: unbebaute Teilflächen 
Postanschrift: ohne 

Im Termin am 25.05.2011 ist der Zuschlag versagt worden, weil 
das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwertes 
der nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleibenden 
Rechte die Hälfte des Grundstückswertes nicht erreicht hat. 
AZ: 3 K 226/08 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Mittwoch, 19. Juni 2013, 9:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude Amtsgericht, Müllroser Chaussee 55, 
15236 Frankfurt (Oder), Saal 302, das im Grundbuch von 
Dahmsdorf Blatt 177 eingetragene Eigentum, Bezeichnung 
gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, 281,91/1000stel Miteigentumsanteil an dem Grund

stück Flur 1, Flurstück 193, Größe: 880 qm, 
verbunden mit dem Sondereigentum an der Einheit Nr. 3 des 
Aufteilungsplanes. 
Für jeden Miteigentumsanteil ist ein Grundbuchblatt angelegt 
(Blatt 175 - 178). Der hier eingetragene Miteigentumsanteil ist 
durch die zu den anderen Miteigentumsanteilen gehörenden 
Sondereigentumsrechte beschränkt. Sondernutzungsregelungen 
sind vereinbart; 
versteigert werden. 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
10.06.2011 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt 
auf: 55.000,00 EUR. 

Im Termin am 23.01.2013 wurde der Zuschlag wegen Nichter
reichung der 5/10-Grenze gemäß § 85a ZVG versagt. 

Postanschrift: Am Dorfanger 8, 15526 Reichenwalde OT Dahms
dorf 
Geschäfts-Nr.: 3 K 71/11 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am 

Mittwoch, 19. Juni 2013, 11:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude Amtsgericht, Müllroser Chaussee 55, 
15236 Frankfurt (Oder), Saal 302, die im Grundbuch von Wie
senau Blatt 1630 auf die Namen: 
a) *      
b)   *    
- zu je 1/2 Anteil - 
eingetragenen Grundstücke, Bezeichnung gemäß Bestandsver
zeichnis: 

lfd. Flur Flur- Wirtschaftsart und Lage Größe 
Nr. stück in qm 

1 1 360 Gebäude- und Freifläche, Erholung         492 
Wochenendsiedlung Klixmühle   

2 zu 1 2,57/100 Anteil an: 
1 374 Verkehrsfläche, Weg 21.671 

versteigert werden. 

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
 
12.11.2010 eingetragen worden.
 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG wie folgt
 
festgesetzt: 

lfd. Nr. 1 und 2 als wirtschaftliche Einheit: 16.000,00 EUR. 


Postanschrift: Wochenendsiedlung „An der Schlaube“ Nr. 20,
 
15295 Wiesenau
 
Bebauung: Wochenendhaus, Carport, Schuppen
 
Geschäfts-Nr.: 3 K 128/10
 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Mittwoch, 26. Juni 2013, 9:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude Amtsgericht, Müllroser Chaussee 55,
 
15236 Frankfurt (Oder), Saal 302, das im Grundbuch von 

Alt Golm Blatt 696 eingetragene Grundstück, Bezeichnung ge
mäß Bestandsverzeichnis:
 
lfd. Nr. 1, Flur 1, Flurstück 546, Gebäude- und Freifläche,
 

Neue Straße 7 a, Größe: 693 qm 
versteigert werden. 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
04.04.2012 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt 
auf: 119.000,00 EUR. 

Postanschrift: Neue Straße 7 a, 15848 Rietz-Neuendorf OT Alt 
Golm 
Bebauung: Einfamilienhaus, Baujahr 2005 
Besonderes: Das Grundstück liegt im Landschaftsschutz- bzw. 
Naturschutzgebiet 
Geschäfts-Nr.: 3 K 41/12 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Mittwoch, 26. Juni 2013, 11:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude Amtsgericht, Müllroser Chaussee 55,
 
15236 Frankfurt (Oder), Saal 302, das im Grundbuch von
 
Spreenhagen Blatt 493 eingetragene Grundstück, Bezeichnung
 
gemäß Bestandsverzeichnis:
 
lfd. Nr. 1, Flur 4, Flurstück 63, Größe: 6.127 qm
 
versteigert werden.
 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
 
14.08.2012 eingetragen worden.
 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt
 
auf: 17.100,00 EUR.
 

Postanschrift: Storkower Straße 5, 15528 Spreenhagen OT Spreen
hagen
 
Bebauung: Einfamilienhaus und Nebengebäude
 
Geschäfts-Nr.: 3 K 85/12
 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am 

Mittwoch, 3. Juli 2013, 9:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude Amtsgericht, Müllroser Chaussee 55, 
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15236 Frankfurt (Oder), Saal 302, die im Grundbuch von 
Görzig Blatt 393 eingetragenen Grundstücke, Bezeichnung ge
mäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, Flur 4, Flurstück 46/2, Landwirtschaftsfläche, Gör

ziger Str. 31, Größe: 907 m2, 
lfd. Nr. 2, Flur 4, Flurstück 46/3, Gebäude- und Freifläche, 

Landwirtschaftsfläche, Görziger Str. 33, 34, Größe: 
5.272 m2 

versteigert werden. 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
13.10.2011 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG wie folgt 
festgesetzt: 
Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis Verkehrswert 

in EUR 

lfd. Nr. 1, 	 Flur 4, Flurstück 46/2, Landwirtschaftsfläche, 
Görziger Str. 31, Größe: 907 m2 13.000,00 

lfd. Nr. 2, 	 Flur 4, Flurstück 46/3, Gebäude- und Freifläche, 
Landwirtschaftsfläche, Görziger Str. 33, 34, 
Größe: 5.272 m2 32.000,00 

Postanschrift: Görziger Str. 31, 34, 15848 Rietz Neuendorf OT 
Görzig 

Bebauung: 
Grundstück lfd. Nr. 1: unbebaut 
Grundstück lfd. Nr. 2: Wohnhaus und Wirtschaftsgebäude sowie 
mehrere Holzschuppen und ein Container 
Geschäfts-Nr.: 3 K 135/11 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Mittwoch, 3. Juli 2013, 11:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude Amtsgericht, Müllroser Chaussee 55, 
15236 Frankfurt (Oder), Saal 302, das im Wohnungs-Grund
buch von Erkner Blatt 3918 eingetragene Eigentum, Bezeich
nung gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, 179,327/1000stel Miteigentumsanteil an dem 

Grundstück Flur 4, Flurstück 1306, Gebäude- und 
Freifläche, Wohnen, Seestr. 35, Größe in qm: 796, 

verbunden mit dem Sondereigentum an sämtlichen Räumen der 
Wohnung Nr. 8 im Dachgeschoss des Hauses B und den Sonder
nutzungsrechten am Kellerraum Nr. 8 sowie dem Pkw-Stellplatz 
Nr. 8 gemäß Aufteilungsplan. 
Für jeden Miteigentumsanteil ist ein Grundbuchblatt angelegt, 
der hier eingetragene Miteigentumsanteil ist durch die zu den 
anderen Miteigentumsanteilen gehörenden Sondereigentums-
rechte beschränkt. 
versteigert werden. 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
31.07.2012 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt 
auf: 116.000,00 EUR. 

Postanschrift: Seestraße 35, 15537 Erkner 
Geschäfts-Nr.: 3 K 88/12 

Amtsgericht Luckenwalde 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Donnerstag, 30. Mai 2013, 9:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 1405, 
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde das im Grundbuch von 
Zossen Blatt 3808 eingetragene Grundstück, Bezeichnung ge
mäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, Gemarkung Zossen, Flur 5, Flurstück 497, Land

wirtschaftsfläche, Mühlenlager, Größe 6.396 m2 

versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf 4.300,00 EUR festgesetzt worden. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am 
09.05.2012 eingetragen worden. 

Das Grundstück befindet sich in 15806 Zossen Mühlenlager. Es 
ist unbebaut. 
Laut Gutachten liegt das Versteigerungsobjekt nach dem Flä
chennutzungsplan innerhalb einer als Wald dargestellten Fläche. 
Der Bestand auf dem Bewertungsgrundstück setzt sich zusam
men aus den Baumarten Traubeneiche, Stieleiche, Gemeine Kie
fer und Gemeine Birke sowie einem nicht übernahmewürdigen 
Unterstand aus Winterlinde, Kirsche und sonstigen Laubholzar
ten. Die nähere Beschreibung kann bei dem Amtsgericht Lu
ckenwalde, Zimmer 1501, vorliegenden Gutachten zu den Sprech
zeiten entnommen werden. 
AZ: 17 K 92/12 

Zwangsversteigerung 4. Termin, 
keine Grenzen 5/10 und 7/10 

Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 
Dienstag, 9. Juli 2013, 11:00 Uhr 

im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 1405, 
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde das im Grundbuch von 
Jüterbog Blatt 3770 eingetragene Grundstück, Bezeichnung 
gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, Gemarkung Jüterbog, Flur 2, Flurstück 116, Denne

witzer Str. 2, Größe 494 m2 

versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf 67.000,00 EUR festgesetzt worden. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am 
18.08.2010 eingetragen worden. 
Das Grundstück befindet sich in 14913 Jüterbog, Dennewitzer 
Straße 2. Es ist bebaut mit einem leer stehenden Wohn- und Ge
schäftshaus (insgesamt 342 m2 Wohn- und Nutzfläche). Die nä
here Beschreibung kann bei dem Amtsgericht Luckenwalde, 
Zimmer 1501, vorliegenden Gutachten zu den Sprechzeiten ent
nommen werden. 
Ein Zuschlag kann auch auf ein Gebot unter 50 % des Verkehrs
wertes erfolgen. 

Im Termin am 12.03.2013 ist der Zuschlag versagt worden, weil 
das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwertes 
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der nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleibenden 
Rechte die Hälfte des Grundstückswertes nicht erreicht hat. 
AZ: 17 K 174/10 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Dienstag, 9. Juli 2013, 13:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 1405, 
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde das im Erbbaugrundbuch 
von Mahlow Blatt 7154 eingetragene Erbbaurecht, Bezeich
nung gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, 
Erbbaurecht eingetragen auf den in Mahlow Blatt 7003 unter lfd. 
Nr. 1 des Bestandsverzeichnisses verzeichneten Grundstück 
Gemarkung Mahlow, Flur 11, Flurstück 276, Kleiststr. 26, Ge
bäude- und Freifläche, groß 258 m2 

eingetragen in Abt. II Nr. 1 bis zum 31.12.2075 
Der Erbbauberechtigte bedarf der Zustimmung des Grund
stückseigentümers im Falle des Abbruchs, baulicher Verände
rung, Errichtung weiterer Gebäude, der Veräußerung des Erb
baurechts im Ganzen oder in Teilen sowie zur Belastung des Erb
baurechts mit Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden, 
Reallasten, Dauerwohn- und Dauernutzungsrechten. 
Grundstückseigentümer: Evangelische Kirchgemeinde (Pfarre) 
in Glasow. 
versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf 162.000,00 EUR festgesetzt worden. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am 
20.07.2012 eingetragen worden. 

Das mit einem Erbbaurecht belastete Grundstück befindet sich in 
15831 Mahlow; Kleiststraße 26. Es ist bebaut mit einer Doppel
haushälfte (ca. 112 m2 Wohnfläche). Die nähere Beschreibung 
kann dem beim Amtsgericht Luckenwalde, Zimmer 1501, vor
liegenden Gutachten zu den Sprechzeiten entnommen werden. 
AZ: 17 K 146/12 

Zwangsversteigerung zur Aufhebung der Gemeinschaft 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Mittwoch, 10. Juli 2013, 11:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 1405,
 
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde das im Grundbuch von
 
Hennickendorf Blatt 531 eingetragene Grundstück, Bezeich
nung gemäß Bestandsverzeichnis:
 
lfd. Nr. 1, Gemarkung Hennickendorf, Flur 4, Flurstück 130/11,
 

Grünland, Forststraße 5, Größe 996 m2 

versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf 192.000,00 EUR festgesetzt worden. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am 
07.02.2012 eingetragen worden. 

Das Grundstück befindet sich in 14947 Nuthe-Urstromtal 
OT Hennickendorf, Am Mühlenberg 4. Es ist bebaut mit einem 
voll unterkellerten Einfamilienwohnhaus mit ausgebautem Dach

geschoss (ca. 175,83 m2 Wohnfläche). Die nähere Beschreibung 
kann dem beim Amtsgericht Luckenwalde, Zimmer 1501, vor
liegenden Gutachten zu den Sprechzeiten entnommen wer
den. 
AZ: 17 K 30/12 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung sollen am 

Donnerstag, 11. Juli 2013, 14:30 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 1405,
 
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde die im Grundbuch von
 
Nächstneuendorf Blatt 436 eingetragenen Grundstücke, Be
zeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
 
lfd. Nr. 186, Gemarkung Nächstneuendorf, Flur 1, Flurstück 571,
 

Wulzenweg, Gebäude- und Freifläche, ungenutzt, 
Größe 541 m2, 

lfd. Nr. 190, Gemarkung Nächstneuendorf, Flur 1, Flurstück 575, 
Drosselweg 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 1 g, 1 h, 1 i, 
1 j, 1 k, 1 l, 1 m, 1 n, Gebäude- und Freifläche, 
ungenutzt, Größe 2.409 m2 

versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist 
für das Flurstück 575 auf 156.000,00 EUR und 
für das Flurstück 571 auf 2.200,00 EUR festgesetzt worden. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am 
25.03.2003 und 15.12.2005 eingetragen worden. 

Die Grundstücke befinden sich in Drosselweg 1 a - 1 n (Flur
stück 575) und Wulzenweg (Flurstück 571) in 15806 Nächst 
Neuendorf. Sie sind unbebaut. Die nähere Beschreibung kann 
bei dem Amtsgericht Luckenwalde, Zimmer 1501, vorliegenden 
Gutachten zu den Sprechzeiten entnommen werden. 
AZ: 17 K 53/02 

Amtsgericht Potsdam 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Donnerstag, 11. Juli 2013, 13:30 Uhr 
im Amtsgericht Potsdam, Hegelallee 8, 2. Obergeschoss, Saal 310,
 
das im Grundbuch von Babelsberg Blatt 5030 eingetragene
 
Grundstück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
 
lfd. Nr. 4, Gemarkung Babelsberg, Flur 16, Flurstück 10/3,
 

Gebäude- und Gebäudenebenflächen, Schlaatzweg, 
groß: 7.847 m2 

versteigert werden. 
Das Grundstück ist mit einem Verwaltungsgebäude (Baujahr et
wa 1960 - 1980), einem Mehrzweckgebäude (Baujahr etwa 1960 
- 1980) und einer Werkhalle (Baujahr etwa 1960 - 1980) bebaut.
 
Es bestehen erhebliche Bauschäden. Die Baulichkeiten sind als
 
Ruinen zu bewerten.  

Der Zwangsversteigerungsvermerk wurde in das Grundbuch am
 
28.06.2011 eingetragen. 


Der Verkehrswert wurde festgesetzt auf 680.000,00 EUR. 
AZ: 2 K 208/11 
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Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung 
der Gemeinschaft soll am 

Dienstag, 16. Juli 2013, 13:30 Uhr 
im Amtsgericht Potsdam, Hegelallee 8, 2. Obergeschoss, Saal 310, 
das im Wohnungsgrundbuch von Geltow Blatt 2458 eingetragene 
Wohnungseigentum, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, 387,39/1000 Miteigentumsanteil an dem Grund

stück Gemarkung Geltow,
 
Flur 10, Flurstück 318, Gebäude- und Freifläche,
 
Wohnen; Waldfläche, Nadelwald: Am Ufer 48,
 
1.699 m2, 
verbunden mit dem Sondereigentum an der Woh
nung im Keller, Erdeschoss Nr. 2 des Aufteilungs
planes; mit Keller und Wirtschaftsraum Nr. 2 des 
Aufteilungsplanes, 

versteigert werden. 
Die Wohnung liegt in einem Einfamilienwohnhaus als „Huf-
Fachwerkhaus 3000“ in direkter Wasserlage an der Havel mit 
Bootssteganlage (Baujahr etwa 1993). Es handelt sich um eine 
Wohnung als „Einlieger“ aus zwei Ebenen im Erd- und Keller
geschoss nebst Terrasse und Hauswirtschaftsraum. Die Gesamt
fläche beträgt etwa 92 m2 (etwa 56 m2 im KG und etwa 
36 m2 im EG). 
Der Zwangsversteigerungsvermerk wurde in das Grundbuch am 
14.03.2012 eingetragen. 

Der Verkehrswert wurde festgesetzt auf insgesamt 
180.000,00 EUR. Das Objekt ist vermietet. 
AZ: 2 K 80/12 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung sollen am 

Donnerstag, 18. Juli 2013, 13:30 Uhr 
im Amtsgericht Potsdam, Hegelallee 8, 2. Obergeschoss, Saal 310,
 
die im Grundbuch von Brück Blatt 708 eingetragenen Grund
stücke, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
 
lfd. Nr. 7, Gemarkung Brück, Flur 1, Flurstück 209, Gebäude-


und Freifläche, Brandenburger Straße 8, groß: 224 m2, 
lfd. Nr. 8, Gemarkung Brück, Flur 1, Flurstück 206/1, Land

wirtschaftsfläche, groß: 124 m2, 
lfd. Nr. 8, Gemarkung Brück, Flur 1, Flurstück 212/1, Land

wirtschaftsfläche, groß: 114 m2, 
lfd. Nr. 9, Gemarkung Brück, Flur 1, Flurstück 628, Gebäude-

und Freifläche, Brandenburger Straße 8, groß: 191 m2 

versteigert werden. 
Das Grundstück lfd. Nr. 7 ist mit einer Garage bebaut. Die Grund
stücke lfd. Nr. 8 sind unbebaut. Das Grundstück lfd. Nr. 9 ist mit 
einem Einfamilienhaus (Baujahr etwa 1990) bebaut. Die Wohn
fläche beträgt etwa 169 m2. Die Objekte sind teilweise verpachtet. 
Der Zwangsversteigerungsvermerk wurde in das Grundbuch am 
04.04.2012 eingetragen. 

Der Verkehrswert wurde festgesetzt auf insgesamt 
110.000,00 EUR. 
Davon entfallen auf die 
lfd. Nr. 7 ein Betrag von 9.000,00 EUR, auf die 
lfd. Nr. 8 ein Betrag von 1.000,00 EUR und auf die 
lfd. Nr. 9 ein Betrag von 100.000,00 EUR. 
AZ: 2 K 89/12 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Dienstag, 23. Juli 2013, 13:30 Uhr 
im Amtsgericht Potsdam, Hegelallee 8, 2. Obergeschoss, Saal 310,
 
das im Grundbuch von Nauen Blatt 4747 eingetragene Grund
stück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
 
lfd. Nr. 1, Gemarkung Nauen, Flur 20, Flurstück 285, Gebäu

de- und Gebäudenebenflächen, Schützenstraße 8, 
groß: 1.232 m2 

versteigert werden. 
Das Grundstück ist mit einem Wohn-/Gewerbeobjekt bebaut. Es 
handelt sich um zwei Gebäude mit zwei Zufahrten (Baujahr etwa 
1900, saniert etwa 1994). An der Hamburger Str. ein Wohnhaus 
mit Gewerbe (sieben Wohneinheiten); Schützen Str. ehemalige 
Stallung mit Seitenflügel mit drei Wohneinheiten. Die Wohnflä
che beträgt etwa 730 m2 und die Gewebefläche etwa 190 m2. 
Der Zwangsversteigerungsvermerk wurde in das Grundbuch am 
15.05.2012 eingetragen. 

Der Verkehrswert wurde festgesetzt auf insgesamt 
470.000,00 EUR. Das Objekt ist vermietet. 
AZ: 2 K 123/12 

Amtsgericht Senftenberg 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am 

Dienstag, 11. Juni 2013, 9:30 Uhr 
im Gerichtsgebäude 01968 Senftenberg, Steindamm 8, Erdge
schoss, Saal E01, die im Grundbuch von Saßleben Blatt 20117 
eingetragenen Grundstücke; Bezeichnung gemäß Bestandsver
zeichnis: 
Gemarkung Kalkwitz, Flur 2, 
Flurstück 200/1, Wiesenstraße 2, 2.025 m2 groß, (Einfamilien

wohnhaus und Abstellschuppennebengebäu
de) und 

Flurstück 200/3, Gebäude- und Gebäudenebenflächen, 4.942 m2 

groß (Lager- und Garagennebengebäude) 
versteigert werden. 
Lage: Wiesenstraße 1, 2 in 03205 Saßleben OT Kalkwitz 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
07.01.2011 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz  5 ZVG festgesetzt 
auf 26.000,00 EUR. 
Davon entfallen 26.000,00 EUR auf Flurstück 200/1 und 
0,00 EUR auf Flurstück 200/3. 
Geschäfts-Nr.: 42 K 78/11 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Montag, 1. Juli 2013, 9:30 Uhr 
im Gerichtsgebäude 01968 Senftenberg, Steindamm 8, Erdge
schoss, Saal E01, der im Grundbuch von Ruhland Blatt 3066
 
eingetragene 1/2 Miteigentumsanteil am Grundstück;
 
Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
 
Gemarkung Ruhland, Flur 4, Flurstück 1934, Gebäude- und
 
Freifläche, Hermsdorfer Straße 21, 1.164 m2 groß, 

versteigert werden.
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Lage: 01945 Ruhland, Hermsdorfer Straße 21 
Bebauung: Einfamilienwohnhaus mit Garagengebäude 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
06.08.2012 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz  5 ZVG festgesetzt 
auf 92.000,00 EUR. 
Geschäfts-Nr.: 42 K 15/12 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Montag, 1. Juli 2013, 11:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude 01968 Senftenberg, Steindamm 8, Erdge
schoss, Saal E01, der im Grundbuch von Ruhland Blatt 3066 
eingetragene 1/2 Miteigentumsanteil am Grundstück; Bezeich
nung gemäß Bestandsverzeichnis: 
Gemarkung Ruhland, Flur 4, Flurstück 1688, Erholungsfläche, 
Hermsdorfer Straße 21, 485 m2 groß, 
versteigert werden. 
Lage: 01945 Ruhland, Hermsdorfer Straße 21 
Bebauung: Nebengebäude, sog. Orangerie 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
06.08.2012 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz  5 ZVG festgesetzt 
auf 19.000,00 EUR. 
Geschäfts-Nr.: 42 K 16/12 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Montag, 1. Juli 2013, 13:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude 01968 Senftenberg, Steindamm 8, Erdge
schoss, Saal E01, der im Grundbuch von Ruhland Blatt 3066 
eingetragene 1/2 Miteigentumsanteil am Grundstück; Bezeich
nung gemäß Bestandsverzeichnis: 
Gemarkung Ruhland, Flur 4, Flurstück 1690, Erholungsfläche, 
Hermsdorfer Straße 21, 523 m2 groß, 
versteigert werden. 
Lage: 01945 Ruhland, Hermsdorfer Straße 21 
Bebauung: unbebautes Grundstück 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
06.08.2012 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz  5 ZVG festgesetzt 
auf 6.250,00 EUR. 
Geschäfts-Nr.: 42 K 17/12 

Zwangsversteigerung 
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll  am 

Dienstag, 2. Juli 2013, 9:30 Uhr 
im Gerichtsgebäude 01968 Senftenberg, Steindamm 8, Erdge
schoss, Saal E01, das im Grundbuch von Hosena Blatt 244 ein
getragene Grundstück; Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis: 
Gemarkung Hosena, Flur 4, Flurstück 222, 850 m2 groß 
versteigert werden. 
Bebauung: ehem. Wohnhaus (zerfallen, stark baufällig, unbe

wohnbar) mit Nebengebäude und Werkstatt (ehem. 
Schmiede) 

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
18.07.2012 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt 
auf: 12.000,00 EUR. 

Im Termin am 19.03.2013 ist der Zuschlag versagt worden, weil 
das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwertes 
der nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleibenden 
Rechte 5/10 des Grundstückswertes nicht erreicht hat. 
Geschäfts-Nr.: 42 K 47/12 

Amtsgericht Strausberg 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Dienstag, 18. Juni 2013, 10:30 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Strausberg, Saal 1, Klos
terstr. 13, 15344 Strausberg das im Grundbuch von Rüdnitz 
Blatt 628 eingetragene Grundstück, Bezeichnung gemäß Be
standsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, Gemarkung Rüdnitz, Flur 4, Flurstück 30/13, Größe 

1.287 m2 

versteigert werden. 
laut Gutachten: bebaut mit Doppelhaushälfte mit Anbau, massiv, 
1-geschossig mit Dachausbau (Spitzboden), Satteldach, unter
kellert, mit massivem Anbau (Garage, darüber Wohnraum); 
Wohnfläche EG: ca. 62 m2, DG: ca. 38 m2; KG: Garage, Hei
zungsraum, Abstellräume; EG: Windfang, Flur, WC, Kü., 2 Wohn
räume; DG: Flur, Bad, 3 Wohnräume; sowie bebaut mit Bunga
low und massivem Schuppen 
Lage: 16321 Rüdnitz OT Albertshof, Rüsternstr. 22 a. 

Der Verkehrswert ist auf 113.000,00 EUR festgesetzt worden. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am 
18.10.2012 eingetragen worden. 
AZ: 3 K 427/12 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Dienstag, 18. Juni 2013, 13:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13, in 15344 Strausberg, im 
Saal 1, das im Wohnungsgrundbuch von Müncheberg Blatt 1817 
eingetragene Wohnungseigentum, Bezeichnung gemäß Bestands
verzeichnis: 
lfd. Nr. 1, 13,29/1.000 Miteigentumsanteil an dem Grund

stück 

Gemarkung Müncheberg, Flur 10, Flurstück 87/5,
 
Am Diebesgraben 1, 1 A, 1 B, 3, 3 A, 3 B, 5, 5 A, 

5 B, Gebäude- und Freifläche, Größe: 9.132 m2
 

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im Ober
geschoss rechts des Hauses 3 Eingang II nebst Keller - jeweils 
bezeichnet mit Nr. 68 des Aufteilungsplanes -. Sondernutzungs
regelungen sind vereinbart. 
sowie der im Grundbuch von Müncheberg Blatt 3305 eingetra
gene Miteigentumsanteil zu 1.51.1 - 1/76-Anteil, Bezeichnung 
gemäß Bestandsverzeichnis: 



.

.
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lfd. Nr. 1, Gemarkung Müncheberg, Flur 10, Flurstück 87/6, 
Verkehrsfläche, Am Diebsgraben, Größe 4.529 m2 

und der im Grundbuch von Müncheberg Blatt 3304 eingetra
gene Miteigentumsanteil zu 1.68.1 - 2/405-Anteil, Bezeichnung 
gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, Gemarkung Müncheberg, 

Flur 10, Flurstück 87/3, Verkehrsfläche, Rosenstr.,
 
Größe 88 m2,
 
Flur 10, Flurstück 87/7, Verkehrsfläche, Am Die-

besgraben, Größe: 1.849 m2
 

laut Gutachten: 4-Zimmer-Wohnung in Mehrfamilienhaus, Bj. 
Anfang der 1990er Jahre, OG rechts, unvermie
tet, Größe rd. 91 m2 

Lage: 15374 Müncheberg, Am Diebsgraben 1 a 

versteigert werden.
 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
 
13.10.2011 eingetragen worden.
 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt
 
auf:
 
für das Wohnungseigentum Bl. 1817 auf 60.000,00 EUR
 
für den Miteigentumsanteil in Bl. 3304 auf 

insgesamt 29,00 EUR
 
für den Miteigentumsanteil in Bl. 3305 auf 2.500,00 EUR.
 

Im Termin am 11.12.2012 ist der Zuschlag versagt worden, weil
 
das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwertes 

der nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleibenden
 
Rechte die Hälfte des Grundstückswertes nicht erreicht hat.
 
AZ: 3 K 247/11
 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung sollen am 

Mittwoch, 19. Juni 2013, 11:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude, Klosterstr. 13 in 15344 Strausberg, im Saal 1,
 
die im Grundbuch von Rüdnitz Blatt 1079 eingetragenen Grund
stücke, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
 
lfd. Nr. 20, Gemarkung Rüdnitz, Flur 6, Flurstück 269, Ver

kehrsfläche, Dorfstraße, Größe 895 m2, 
Gemarkung Rüdnitz, Flur 6, Flurstück 270, Ver
kehrsfläche, Dorfstraße, Größe 585 m2; 

lfd. Nr. 32, Gemarkung Rüdnitz, Flur 6, Flurstück 180, Ver
kehrsfläche, Dorfstr., Größe 42 m2; 

laut Gutachten: Brach- und Straßenland 
Lage: 16321 Rüdnitz, Dorfstr. 32 
versteigert werden. 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
23.11.2010 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG wie folgt
 
festgesetzt:
 
lfd. Nr. 20, Gemarkung Rüdnitz, Flur 6, 

Flurstücke 269 und 270 auf 7.400,00 EUR
 
lfd. Nr. 32, Gemarkung Rüdnitz, 

Flur 6, Flurstück 180 auf 50,00 EUR.
 
AZ: 3 K 279/12
 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Mittwoch, 26. Juni 2013, 9:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13, in 15344 Strausberg, im 
Saal 2, das im Grundbuch von Fredersdorf Blatt 5718 einge
tragene Grundstück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, Gemarkung Fredersdorf, Flur 5, Flurstück 223, Ge

bäude- und Freifläche, Röntgenstr. 41, Größe: 736 m2 

laut Gutachten: 
Grundstück bebaut mit Einfamilienhaus im Rohbau, nicht unter
kellert, Baubeginn 2007, EG: nach Bauunterlagen vorgesehen 
Flur, Bad, HWR, Küche, 3 Zi., DG: nach Bauunterlagen vorge
sehen 2 Zi., Flur, kompletter Innenausbau fehlt, Dacheinde
ckung nicht fertiggestellt, Feuchtigkeitseintritt 
Lage: Röntgenstr. 41, 15370 Fredersdorf-Vogelsdorf OT Fre
dersdorf 
versteigert werden. 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
23.04.2012 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt 
auf: 81.400,00 EUR. 
AZ: 3 K 131/12 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Mittwoch, 26. Juni 2013, 12:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13, in 15344 Strausberg, im 
Saal 2, das im Wohnungsgrundbuch von Müncheberg Blatt 1808 
eingetragene Wohnungseigentum, Bezeichnung gemäß Bestands
verzeichnis: 
lfd. Nr. 1, 8,76/1.000 Miteigentumsanteil an 

Gemarkung Müncheberg, Flur 10, Flurstück 87/5, 
Am Diebsgraben 1, 1 a, 1 b, 3, 3 a, 3 b, 5, 5a, 5 b, Ge
bäude- und Freifläche, Größe: 9.132 m2 

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im Ober
geschoss Mitte des Hauses 3 Eingang I nebst Keller - jeweils be
zeichnet mit Nr. 59 des Aufteilungsplanes 
sowie der im Grundbuch von Müncheberg Blatt 3305 eingetra
gene Miteigentumsanteil zu 1.43.1 - 1/76-Anteil, Bezeichnung 
gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, Gemarkung Müncheberg, Flur 10, Flurstück 87/6, 

Verkehrsfläche, Am Diebsgraben, Größe: 4.529 m2 

und der im Grundbuch von Müncheberg Blatt 3304 eingetra
gene Miteigentumsanteil zu 1.58.1 - 2/405-Anteil, Bezeichnung 
gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, Gemarkung Müncheberg, Flur 10, Flurstück 87/3, 

Verkehrsfläche, Rosenstraße, Größe: 88 m2, 
Gemarkung Müncheberg, Flur 10, Flurstück 87/7, 
Verkehrsfläche, Am Diebsgraben, Größe: 1.849 m2 

laut Gutachten: 
Eigentumswohnung in einem Anfang der 90er Jahre gebauten 
Wohnpark, 2 Zi., Küche, Bad (ohne Fenster), Diele/AR, Balkon, 
ca. 60 m2 Wfl., zur Wohnung gehört ein Keller, vermietet, guter 
Zustand, Nutzungsrecht an Pkw-Stellplatz zugewiesen, nicht 
aus Teilungserklärung ersichtlich 
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Lage: Am Diebsgraben 1, 15374 Müncheberg (OG Mitte, Nr. 59 Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt 
des ATP) auf: 
versteigert werden. bzgl. Wohnungseigentum Blatt 1808: 45.000,00 EUR 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am bzgl. Miteigentumsanteil Blatt 3305: 2.100,00 EUR 
10.05.2012 eingetragen worden. bzgl. Miteigentumsanteil Blatt 3304: 29,00 EUR. 

AZ: 3 K 39/12 

NICHTAMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
 

Gläubigeraufrufe 

Als Liquidator des „Bürgerverein für Umweltschutz und Stadt
entwicklung in Velten e. V.“ mache ich die Auflösung des Ver
eins bekannt und ersuche die Gläubiger, etwaige Ansprüche bei 
uns anzumelden (Rechtsanwalt Wolfgang Kossatz, Knesebeck
straße 59 - 61, 10719 Berlin). 
Berlin, 14. März 2013 

Das Bildungswerk Brandenburg der Jakob-Kaiser-Stiftung e. V. 
ist aufgelöst worden. Der unterzeichnende Liquidator fordert 
alle Gläubiger des Vereins auf - auch solche, die dem Verein 
bereits bekannt sind - ihre Ansprüche bis zum 18. April 2014 
beim Liquidator anzumelden. 

Ingo Senftleben, Elsterwerdaer Straße 10, 01990 Ortrand 
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